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18 der Beilagen zu den steno graphischen Protokollen des Nationalrates XII. CP. 

22. 5. 1970 

Regietungsvorlage 

Bund!!sgesetz VOlll XXXXXXX 1970, 
mit dem das·. Gehaltsüberleitungsgesetz 
neuerlich geändert wird (1. Gehaltsüberlei­

tungsgesetz-Novelle 1970). 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

D;ls Gehaltsüberleitungsgesetz, BGBL Nr. 22/ 
1947, zuletzt gdndert durch das Bundesgesetz 
BGBL Ne .• 28/1969, wird geändert wie folgt: 

1. bie§§ 4 bis 24 lauten: 

"Anstellung 

§ 4. (1). Die Aufnahme als Beamter erfolgt 
durch Ernennung auf einen hinsichtlich des 
Dienstzweiges .(§ 6) und der Dienstklasse (§ 28 
Abs: i des Gehaltsgesetzes 1956, BGBL Nr. 54) 
bestimmten· Dienstposten . (Anstellung). Sie ist 
nur zulässig, wenn ein solc!ter· Dienstposten frei 
ist und alle Erfordernisse für die Aufnahme in 
das Dienstverhältnis im allgemeinen sowie für 
die Erlangung des Dienstpostens im besonderen 
erfüllt sind. Voraussetzung für die Aufnahme in 
das Dienstverhältnis·· ist· die Vollendung des 
18. Lebensjahres. 

(2) Sofern nicht zur Erzielung eines jüngeren 
Nachwuchses die Aufnahme anderer Kräfte 
nötig ist, sollen die Personalstände durch über­
stellung von Beamten anderer Dienstzweige oder 
durch Anstellung von Bundesbediensteten, die 
nicht unter die Bestimmungen dieses Gesetzes 
fallen (Vertragsbedienstete, Arbeiter), ergänzt 
werden: Hiebei sind Bewerber aus dem Dienst­
bereich, in welchem der Beamte tätig sein soll, 
vorzugsweise zu berücksichtigen. . 

Provisorisches Dienstverhältnis 

§ 5. (1) Das Dienstverhältnis ist zunächst pro­
visorisch lind wird auf Ansuchen des Beamten 
nach vier Jahren sowie nach Erfüllung der son­
stigen, für die Definitivstellung vorgeschriebenen 
Bedingungen definitiv. . 

(2) Das· provisorische Dienstverhältnis kann 
von der Dienstbehörde durch schriftliche Kündi­
gung zu~ Ende jedes Kalendermonates gelöst 
werden. Die -Kündigungsfrist beträgt während 
der ersten sechs Monate des Dienstverhältnisses 
(Probezeit) einen Monat, nach Ablauf der Probe­
zeit zwei Monate und nach Vollendung des zwei­
ten Dienstjahres drei Monate. Während der 
Probezeit ist die Kündigung ohne Angabe von 
Gründen, später nur mit Angabe des Grundes 
moglich. 

(3) Gründe zur Auflösung des provisorischen 
Dienstverhältnisses sind: 

a) Nichterfüllung von· Erfordernissen für die 
Definitivstellung, 

b) auf Grund ärztlichen Gutachtens· festge­
stellter Mangel der körperlichen oder 

. geistigen Eignung, 

. c) unbefriedigender Arbeitserfolg, 

d) pflichtwidrigesdienstliches· oder außer­
di enstliches V erhalten, 

e) BedarfsmangeI. 

(4) In die provisorische Dienstzeit können die 
für die Festsetzung des Vorrückungsstichtages 
berücksichtigten Zeiten ganz oder zum Teil ein­
gerechnet werden. Bei Personen, die unmittelbar 
auf einen höheren als den niedrigsten für sie in 
Betracht kommenden Dienstposten ernannt 
wurden oder denen bei der Anstellung eine" 
höhere als die niedrigste Gehaltsstufe zuerkannt 
wurde, kann die provisorische Dienstzeit ver­
kürzt. werden. Bei der Einrechnung und der Ver­
kürzung ist auf die bisherige Berufslaufbahn und" 
die klinftige Verwendung des Beamten Bedacht 
zu nehmen. 

(5) Während eines Disziplinarverfahrens und 
bis zu drei Monaten nach rechtskräftigem Ab;. 
schluß desselben hat der Beamte keinen An­
spruch auf Definitivstellung. Eine Kündigung 
durch die Dienstbehörde in dieser Zeit ist jedoch 
nur wirksam, wenn sie dem Beamten während 
der in Abs." 1 bestimmten Frist bekanntgegeben 
wurde oder we.nn das Disziplinarverfahren durch 
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2 18 der Beilagen 

Verhängung emer Disziplinarstrafe be endet 
worden ist. Ist das Disziplinarverfahren durch 
Einstellung, Freispruch oder Verhängung einer 
Ordnungsstrafe beendet worden, so kann die 
Definitivstellung mit Wirkung auf einen Zeit­
punkt vorgenommen werden, zu welchem sie 
ohne das Disziplinarverfahren möglich gewesen 
wäre. 

Ver wen dun g s g r u p p e n, Die n s t­
z w e i g e und A mt s t i tel 

§ 6. (1) Die Dienstzweige der Beamten der 
Allgemeinen Verwaltung, ihre Zuweisung zur 

Verwendungsgruppe A ,Höherer Dienst', 
Verwendungsgruppe B ,Gehobener Dienst', 
Verwendungsgruppe C ,Fachdienst', 
Verwendungsgruppe D ,Mittlerer Dienst' und 

zur 
Verwendungsgruppe E ,Hilfsdienst' 

und die mit den Dienstposten der Dienstzweige 
der Beamten der Allgemeinen Verwaltung ver­
bundenen Amtstitel werden durch die einen 
Bestandteil dieses Bundesgesetzes bildende An­
lage zu Abschnitt I (Dienstzweigeordnung für 
die Beamten der Allgemeinen Verwaltung, im 
folgenden kurz ,Dienstzweigeordnung' genannt) 
bestimmt. 

(2) Bei Beamten im provisorischen Dienstver­
hältnis ist, sofern in der Dienstzweigeordnung 
nichts anderes bestimmt ist, dem mit ihrem 
Dienstposten verbundenen Amtstitel das Wort 
,Provisorischer' (,Provisorische') voranzustellen. 

(3) Werden in einem Dienstzweig Dienst­
posten einer höheren Dienstklasse verliehen, als 
in der Dienstzweigeordnung vorgesehen ist, so 
gilt als Amtstitel für diese Dienstposten der ftr 
die höchste Dienstklasse des Dienstzweiges vor­
gesehene Amtstitel. 

(4) Beamte, die bei den österreichischen Ver­
tretungsbehörden im Ausland Dienst versehen, 
haben für die Dauer dieser VerwendUng die 
ihrer Verwendung entsprechende Funktions­
bezeichnung zu führen. Diese Funktionsbezeich­
nungen sind vom Bundesministerium für Aus­
wärtige Angelegenheiten unter Bedachtnahme 
auf die internationale übung und die dienst­
rechtliche Stellung des Beamten durch Verord­
nung zu bestimmen. 

(5) Beamte, die nach § 11 des Wehrgesetzes, 
BGBl. Nr. 181/1955, in der Fassung des Bundes­
gesetzes BGBl. Nr. 185/1966, zur Ausübung 
einer Unteroffiziersfunktion herangezogen wer­
den, haben für diese Zeit nachstehende, ihnen 
jeweils gemäß § 8 des Wehrgesetzes zukommende 
militärische Dienstgrade als Amtstitel zu führen: 

1. in der Verwendungsgruppe E oder D: Korpo­
ral, Zugsführer, Wachtmeister (Feuerwerker), 
Oberwachtmeister (Oberfeuerwerker), Stabs­
wachtmeister (Stabsfeuerwerker), Oberstabs­
wachtmeister (0 bersta bsfeuerwer ker); 

2. in der Verwendungsgruppe C: Offiziersstell­
vertreter, Vizeleutnant; 

3. in der Verwendungsgruppe D oder C wäh­
rend ihrer Ausbildung an der Theresianischen 
Militärakademie im ersten Ausbildungsjahr 
,Kadett', nach einer einjährigen erfolgreiChen 
Ausbildung ,Kornett' und nach einer zwei­
jährigen erfolgreichen Ausbildung ,Fähnrich'. 

(6) Werden die im Abs. 5 genannten Personen 
nicht im Dienstzweig ,Unteroffiziere des Trup­
pendienstes' verwendet, so ist dem Amtstitel 
,Wachtmeister', ,Oberwachtmeister', ,Stabswacht­
meister' , ,0 bersta bswach tmeister', ,Offiziersstell ~ 
vertreter', ,Vizeleutnant' jeweils der Zusatz ,des 
technischen Dienstes' beizufügen. 

(7) Bis zur nächsten Beförderung gemäß § 8 
des Wehrgesetzes haben Beamte, die 
1. im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Btin­

des gesetzes zur Ausübung einer Unteroffiziers­
funktion herangezogen sind, als Amtstitel den 
militärischen Dienstgrad zu führen, den sie im 
genannten Zeitpunkt innehaben, 

2. nach dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 
zur Ausübung einer Unteroffiziersfunktion 
herangezogen werden, als Amtstitel den mili­
tärischen Dienstgrad zu führen, den sie im 
Zeitpunkt der Heranziehung innehaben. 

(8) Bei Beamten des Ruhestandes ist dem 
Amtstitel der Zusatz ,i.R.' anzufügen; Beamte, 
die im Zeitpunkt der Versetzung oder des 
übertrittes in den Ruhestand auf Grund der 
Dienstzweigeordnung eine Funktionsbezeichnung 
innehaben, dürfen diese mit dem Zusatz ,a. D.' 
auch im Ruhestand führen. 

(9) Anläßlich der Versetzung oder des über­
trittes in den dauernden Ruhestand kann einem 
Beamten der Amtstitel der nächsthöheren 
Dienstklasse verliehen werden, sofern nicht der 
Amtstitel nach der Dienstzweigeordnung an eine 
bestimmte Funktion geknüpft oder mit dem 
Beisatz ,Wirklicher' versehen ist. 

(10) Die Amtstitel der Beamten sind gesetzlich 
geschützt. 

Ans tell u n g s e r f 0 r der ni s.s e 

§ 7. (1) Die in den Abschnitten 11 der Teile A 
und B und im Abschnitt I des Teiles C der 
Dienstzweigeordnung bestimmten Anstellungs­
erfordernisse gelten, soweit in den Abschnit­
ten III der Teile A und B und im Abschnitt II 
des Teiles C der Dienstzweigeordnung für ein­
zelne Dienstzweige nichts anderes bestimmt ist, 
für alle Dienstzweige der Verwendungsgruppe. 
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(2) Die Abschnitte III der Teile A und B, der I 
Abschnitt II des Teiles C und der Teil D der 
Dienstzweigeordnung bestimmen die Anstel­
lungserfordernisse, die für einzelne Dienst­
zweige oder für einzelne Arten von Dienst­
posten neben den in den Abschnitten lIder 
Teile A und B und im Abschnitt I des Teiles C 
der Dienstzweigeordnung - festgesetzten Anstel­
lungserfordernissen oder an ihrer Stelle nachzu· 
weisen sind. Sie enthalten ferner in den Tei­
len A, Bund C fUr einzelne Dienstzweige oder 
Dienstposten nähere Bestimmungen über die in 
den Abschnitten 11 der Teile A und B und dem 
Abschnitt I des Teiles C der Dienstzweigeord­
nung vorgeschriebenen Anstellungserfordernisse. 

(3) Bei Verleihung eines Dienstpostens eines 
Dienstzweiges an einen Beamten eines anderen 
Dienstzweiges sind vom Beamten im proviso­
rischen -Dienstv:erhältnis das Anstellungserforder­
-nis, vom Beamten im definitiven Dienstverhält­
nis das Anstellungserfordernis und das Definitiv­
stellungserfordernis für den neuen Dienstzweig 
zu erfüllen. 

(4) Das Definitivstellungserfordernis im Sinne 
des Abs. 3 gilt als erfüllt, wenn der Beamte auf 
einen Dienstposten eines anderen Dienstzweiges 
der Verwendungsgruppe ernannt werden soll, 
der er bereits als definitiver Beamter angehört 

-und wenn 
1. die Ernennung wegen Knderung des Arbeits­

umfanges, der OrganisatIon des Dienstes oder 
der Arbeitsbedingungen notwendig ist oder 

2. die Eignung für den _ Dienstzweig in einer 
mindestens sechsmonatigen Probeverwendung 
nachgewiesen wurde. 

(5) Beamte, die sich im definitiven Dienstver­
hältnis in einem Dienstzweig einer niedrigeren 
Verwendungsgruppe befinden und die Anstel­
lungserfordernisse für die Verwendungsgruppe B 
durch den Nachweis der Reifeprüfung einer 
höheren Schule oder für _ die Verwendungs­
gruppe A durch den Nachweis der abgeschlos­
senen Hochschulbildung erfüllen, können auf 
einen Dienstposten eines Dienstzweiges der ent­
sprechenden höheren Verwendungsgruppe unter 
der Auflage ernannt werden, die für die Defi­
nitivstellung im neuen Dienstzweig erforderliche 
Dienstprüfung innerhalb eines bei der Er­
nennung zu bestimmenden Zeitraumes, der zw~i 
Jahre nicht übersteigen darf, abzulegen, 

(6) Der Nachweis der Absolvierung einer 
Schule oder der Ablegung einer Prüfung ist 
durch staatsgültige Zeugnisse zu erbringen. 

- Dienstprüfungen 

§ 8. (1) Dienstprüfungen haben aus einem 
allgemeinen und aus einem besonderen Teil zu 
bestehen. 

(2) Der allgemeine Teil hat zu umfassen: 
a) bei Prüfungen, die für die Dienstzweige 

der Verwendungsgruppen A, H 1, B, W 1 
und H 2 vorgeschrieben sind: 
1. österreichisches Verfassungsrecht, 
2. Aufbau und Organisation der öster­

reichischen Behörden, 
3. Rechte und Pflichten der Bundesbedien­

steten; 

b) bei sonstigen Prüfungen: 
1. die wichtigsten Bestimmungen des öster­

reichischen Verfassungsrechtes, -
2. Aufbau und Organisation der öster-

reichischen Behörden, -
3. die wichtigsten Bestimmungen über die 

Rechte und Pflichten der Bundesbedien­
steten. 

(3) Der besondere Teil der Prüfung hat das 
für den Dienstzweig des Prüfungswerbers in Be­
tracht kommende Verfahrensrecht zu enthalten. 
Die übrigen Prüfungsgegenstände sind den Er­
fordernissender einzelnen Dienstzweige ent­
sprechend durch Verordnung - im folgenden 
kurz ,Prüfungsvorschrift' genannt. - festzu­
setzen. 

(4) In der Prüfungsvorschrift kann bestimmt 
werden, daß der Nachweis bestimmter Fähig­
keiten, der einem Beamten bei sonst voller 
Eignung für den Dienst zufolge amtsärztlich 
festgestellter körperlicher Behinderung nicht zu­
mutbar ist, durch den Nachweis von Kenntnissen 
oder Fähigkeiten anderer Art ersetzt -werden 
kann. -

(5) Dienstprüfungen sind schriftlich und 
mündlich abzuhalten. In den Prüfungsvor~ 
schriften kann jedoch, wenn und soweit dies 
wegen der Besonderheit der dienstlichen Ver­
wendung bestimmter Gruppen von Bundes­
beamten erforderlich ist, angeordnet werden, 
daß an Stelle der schriftlichen Prüfung oder im 
Anschluß an diese eine praktische Prüfung abzu­
halten ist. 

§ 9. (1) Bundesbeamte sind zur Ablegung einer 
Dienstprüfung zuzulassen, wenn sie, abgesehen 
von der Prüfung, die Anstellungserfordernisse 
für den Dienstzweig, für den die Prüfung oe­
stimmt ist, erfüllen und die in der Dienstzweige­
ordnung vorgeschriebene Verwendungszeit zu­
rückgelegt haben. 

(2) Die Prüfung kann, wenn für die Erlangung 
eines Dienstpostens des Dienstzweiges, für den 
sie bestimmt ist, eine bestimmte Dienstzeit vor­
geschrieben ist, schon im letzten Jahre dieser 
Dienstzeit - jedoch nicht vor Ablauf der in der 
Dienstzweigeordnung für die Prüfung vorge­
schriebenen Zeit der Verwendung im Dienst­
zweig - abgelegt werden. 
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§ 10. Ergibt sich aus den Besonderheiten eines 
Dienstzweiges die Notwendigkeit, einen A s­
bildungslehrgangeinzurichten, so können in en 
Prüfungsvorschriften nähere Bestimmun en 
über die Einrichtung, Leitung und Durchf h­
rung eines Ausbildungslehrganges, über die 
lassung zu diesem, den Gegenstand und le 
Dauer der Ausbildung sowie über die Zulass 
zu der der Beendigung des Lehrganges folgen 
Dienstprüfung erlassen werden. 

§ 11. (1) Prüfungstermine sind mindest ns 
zwei Monate vor dem ersten Tag der Prüfun en 
im ,Amtsblatt zur Wiener Zeitung~ zu verla t­
baren. Bei Prüfungskommissionen, deren u­
ständigkeit sich nicht auf Wien erstreckt, gen 'gt 
eine Verlautbarung in dem dem ,Amtsblatt ur 
Wiener Zeitung' entsprechenden Kundmachu gs­
organ des betreffenden Bundeslandes. 

(2) Eine Verlautbarung der Prüfungstermine 
ist nicht erforderlich, wenn die Bekanntmachung 
der 'Prüfungstermine in anderer geeigneter 
Weise gewährleistet ist. 

(3) Die Zulassung zur Prüfung ist im Die st­
wege bei der für die Prüfung eingerichte en 
Prüfungskommission spätestens sechs Wo en 
vor dem Prüfungstag schriftlich zu beantra en. 
Wird ein Prüfungstermin nicht mindestens 11-
jährlich anberaumt, so ist nach Einlangen ei es 
Ansuchens um' Zulassung zur, Prüfung . 
Prüfungstermin derart festzusetzen, daß er 

schrift erlassen hat (§ 18), zulässig. Wurde die 
betreffende Prüfungsvorschrift von der Bundes­
regierung erlassen, so ist das Bundeskanzleramt 
zur Entscheidung über die Berufung zuständig. 
Auf das Verfahren ,über die Zulassung zur 
Prüfung sind die Bestimmungen des Allgemeinen 
Verwaltungsverfahrensgesetzes 1950, BGBl. 
Nr. 172, anzuwenden. Der Prüfungstagfür die 
schriftliche, praktische und mündliche Prüfung 
ist so festzusetzen, daß der Zeitpunkt der je­
weiligen Prüfung dem Prüfungswerber zwei 
Wochen vorher bekannt ist. 

(4) Bis zum Beginn der Prüfung ~ann der 
Prüfungswerber von der Prüfung zurücktreten. 
Einem Rücktritt ist das Nichterscheinen des 
Prüfungswerbers öder' ein derart verspätetes 
Erscheinen, daß die Prüfung nich~ mehr abge­
halten werden kann, gleichzuhalten. 

(5) Ist ein Prüfungswerber aus Gründen, die 
er nicht verschuldet hat, außerstande, "am fest­
ges~tzteil Tage zur Prüfung zu erscheinen, diese 
fortzusetzen oder zu beenden, ,so hat der Vor­
sitzende des Prüfungssenates (§ 14) auf Ansuchen 
des Prüfungswerbers die Ablegung oder die 
Fortsetzung· der Prüfung an einem späteren 
Tage, wenn dies jedoch nicht möglich ist, zum 
nächsten Prüfungstermin, zu gestatten. Im Falle 
einer UnterbredlUng der Prüfung ist der 
Prüfungsteil (schriftliche, praktische oder münd­
liche Prüfung), in welchem die Prüfung unter­
brochen wurde, zur, Gänze zu wiederholen. Prüfungswerber die Prüfung spätestens s chs 

Monate nach seinem Ansuchen um Zulass ng 
abgeschlossen haben kann. § 13.(1) Für jede Dienstprüfung sind von der 

Behörde, die die betreffende Prüfungsvorschrift 
(4) Wird dem Prüfungswerber in er zu erlassen hat (§ 18), eine, nach Bedarf auch 

Prüfungsvorschrift die Wahl zwischen mehre en mehrere Prüfungskommissionen zu errichten. 
Fachgebieten eingeräumt,' so' ist dasgewä lte Wurde die betreffendePrüfungsvorschrift von 
Fachgebiet in dem Antrag auf Zulassung der Bundesregierung erlassen, so ist das Bunde~-
Prüfung anzuführen.' kanzleramt zur Errichtung derPrüfilngskom;' 

§ 12. (1) Die Dienstbehörde des Prüfungs- mission zuständig. 
werbers hat den Antrag auf Zulassung zur (2) In den Prüfungsvorschriften sind als Sitz 
Prüfung unter Anschluß eines Auszuges aus dem der Prüfungskommission die, Behörde, die die 
Standesausweis unverzüglich an ,die' Prüfungs- Prüfungsvorschrift erlassen hat (§ 18), sofern es 
kommission weiterzuleiten. Der Auszug aus em jedoch der Zweckmäßigkeit und Kostenersparnis 
Standesausweis hat die die Person und die die st- oder der Vereinfachung der Verwaltung dient, 
rechtliche Stellung des Prüfungswerbers be- ein, Amt der Landesregierung oder eine DIenst­
treffenden Angaben, seine Vorbildung und die stelle, die einem Bundesministerium unmittelbar 
Art und Dauer seiner bisherigen Verwend ng nachgeordnet ist, zu bestimmen; im letzten Fall 
zu enthalten. ' ist der örtliche Wirkungsber\!ich der Prüfungs-

(2) Wird der Dienstbehörde des Prüfu gs~ ko~missiQn festzusetzen. Wurde die betreffende 
werbers in der Prüfungsvorschrift die ahl Prüfungsvorschrift von der Bundesregierung er­
eines aus mehreren Fachgebieten auszuwäh en- lassen, so ist das Bundeskanzleramt als Behörde 
den Fachgebietes für' die Prüfung eingeräu t, im Sinne des ersten Satzes anzusehen. 
so ist dieses Fachgebiet der Prüfungskommis ion 
bei der Weiterleitung des Antrages mitzutei en. 

(3) über die Zulassung zur Prüfung hat der 
Vorsitzende der Prüfungskommission zu nt­
scheiden. Gegen diese' Entscheidung ist die Be­
rufung an die Behörde, die die Prüfungs OT-

(3) Die örtliche Zuständigkeit der Prüfungs­
kommission richtet sich nach dem Dienstort des 
Prüfungswerbers. In Ausnahmefällen, insbeson­
dere bei Vorliegen wichtiger dienstlicher Gründe 
oder bei großer Entfernung des Dienstortes des 
Prüfungswerbers vom Sitz der Prüfungskom-

'. 

: 
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mISSIon, hat das für den Prüfungswerber zu­
ständige Bundesministerium für die Ablegung 
der Prüfung eine andere Prüfungskommission zu 
bestimmen. 

(4) Die Voraussetzungen für die Bestellung 
zum Mitglied der Prüfungskommission sind in 
den Prüfungsvorschriften unter Bedachtnahme 
auf die Prüfungsfächer festzulegen. Der Vor­
sitzende- jeder Prüfungskommission (jedes Prü­
fungssenates) muß Beamter des Höheren Dienstes 
oder einer gleichwertigen Verwendungsgruppe, 
der Prüfungskommissär für die im § 8 Abs. 2 
lit. a genannten Prüfungsgegenstände muß 
rechtskundig sein. Steht ein Beamter· des 
Höheren Dienstes nicht zur Verfügung, so hat 
der Vorsitzende der höchsten verfügbaren Ver­
wendun:gsgruppe anzugehören. 

(5) Der Vorsitzende der Prüfungskom:mission 
sowie die erforderliche Anzahl seiner Stellver­
treter und die übrigen Mitglieder der Prüfungs­
kommission sind durch den Bundesminister, in 
dess.en Wirkungsbereich die Prüfungskommission 
errichtet wurde, im Falle des § 18 Abs. 2 durch 
den Präsidenten des Nationalrates, auf die Dauer 
von fünf Kalenderjahren zu bestellen. In den 
Prüfungsvorschriften kann jedoch vorgesehen 
werden, daß in den Fällen, in denen nach Abs. 2 
als Sitz der Prüfungskommission eine einem 
Bundesministerium unmittelbar. na.chgeordnete 
Behörde bestimmt ist, der Leiter· der Behörde, 
bei der die Prüfungskommission ihren Sitz hat, 
mit der Bestelhing des Vorsitzenden, der Stell­
vertreter und der Mitglieder der Prüfungskom­
mission betraut wird. Scheidet ein Mitglied der 
Prüfungskommission aus oder ist es aus anderen 
Gründen notwendig, die Prüfungskommission 
zu ergänzen, so sind die neu zu bestellenden 
Mitglieder 'für den Rest der Funktionsdauer. zu 
bestellen. 

(6) (Verfassungsbestimmung) Die Mitglieder 
der Prüfungskommission sind in Ausübung 
dieses Amtes unabhängig und selbständig. 

(7) Die Mitgliedschaft zu einer Prüfungskom~ 
mission ruht bei Einleitung eines Disziplinar­
verfahrens wegen eines Dienstvergehens bis zu 
dessen rechtskräftigem Abschluß, bei Suspen­
dierung vom Dienst, bei AußerdienststeIlung, 
während eines Urlaubes von mehr als drei Mo­
naten und der Ableistung. des ordentlichen 
oder des außerordentlichen Präsenzdienstes. 

(8) Mitglieder der Prüfungskommission sind 
vor Ablauf ihrer Funktionsdauer abzuberufen, 
wenn 

1. sie es verlangen, 

2. ihre geistige oder körperliche Eignung nicht 
mehr gegeben ist, 

3. infolge eines Wechsels ihres Dienstortes oder 
ihrer Verwendung mit der weiteren Tätigkeit 
als Prüfungskommissär eine Behinderung m 
der Erfüllung ihrer dienstlichen Verpflichtun­
gen oder die Entstehung vermeidbarer Kosten 
verbunden wäre, 

4. sie trotz Aufforderung unentschuldigt an drei 
Prüfungen nicht teilgenommen haben, 

5. über sie rechtskräftig eine Disziplinarstrafe 
verhängt wurde, 

6. die Voraussetzungen für ihre Bestellung nicht 
mehr bestehen. 

(9) Mitglieder der Prüfungskommission 
können abberufen werden, wenn sie aus dem 
Dienststand ausscheiden. 

(10) Für. die Sacherfordernisse .und für die Be­
sorgung der Kanzleigeschäfte, die J;llit der Prü­
fung verbunden sind, ist bei· der Behörde vorzu­
sorgen, bei der die Prüfungskommission errichtet 
ist. 

§ 14.(1) Die Prüfungen sind, soweit in der 
Dienstzweigeordnung nichts anderes bestimmt 
ist, von Prüfungssenaten abzuhalten. Die Prü~ 
fungssenate sind vom Vorsitzenden der Prü­
fungskommission zu· bilden. 

(2) Jeder Prüfungssenat hat aus dem Vor­
sitzenden der Prüfungskommission oder einem 
seiner Stellvertreter und aus mindestens zwei 
Prüfungskommissären zu bestehen. 

§ 15. (1) Die sd1riftliche Prüfung ist unter 
Aufsicht . abzuhalten. Der aufsichrsführende 
Beamte ist vom Vorsitzenden· der Prüfungs­
kommission zu bestimmen. In den Prüfungs­
vorschriften ist die Höchstdauer der schriftlichen 
Prüfung unter Bedachtnahme auf die zu lösen~ 
den Aufgaben festzusetzen. . . 

(2) Die Themen der schriftlichen Prüfung sind 
von dem Mitglied des Prüfungssenates, das für 
die Prüfung des betreffenden Gegenstandes be­
stimmt ist, im Einvernehmen mit dem Vor­
sitzenden .der Prüfungskommission oder einem 
von diesem beauftragi:en Stellvertreter zu be­
stimmen, wobei gleichzeitig die für die Behand~ 
lung der Themen notwendigeIl Behelfe festzu­
legen sind. Die Benützung anderer Behelfe ist 
nicht zulässig. 

(3) In den Fällen, in denen der Prüfung ein 
Ausbildungslehrgang vorangeht (§ 10), kann in 
der Prüfungsvorschrift vorgesehen werden, daß 
das Thema der schriftlichen Prüfung vom Vor­
tragenden dieses Lehrganges bestimmt wird. 

§ 16. (1) Bei der mündlichen Prüfung ist der 
Prüfungswerber aus den einzelnen Gegenstän­
den von den vom Vorsitzenden der Prüfungs­
kommission hiefür bestimmten Prüfungskom­
missären zu prüfen. Der Vorsitzende des Prü­
fungssenates ist berechtigt, Fragen aus allen 
Prüfungsgegenständerr zu stellen. 
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(2) Bei der praktischen Prüfung haben - so­
fern die Prüfungsvorschrift nicht die Anwesen­
heit aller Mitglieder anordnet - die Prüfungs­
kommissäre anwesend zu sein, deren Fachgebiete 
Gegenstand der praktischen Prüfung sind. 

(3) Bei der mündlichen Prüfung sind öffent~ 
lich Bedienstete des Dienststandes als Zuhörer 
zugelassen. 

(4) Bei der Durchführung der Prüfung ist auf 
Behinderungen des Prüflings soweit billige Rück­
sicht zu nehmen, als dies mit dem Prüfungs­
zweck vereinbar ist. 

§ 17. (1) über das Ergebnis der Dienstprü­
fung hat der Prüfungssenat in geheimer Be­
ratung mit Stimmenmehrheit zu beschließen. 
Der Vorsitzende des Prüfungssenates hat seine 
Stimme zuletzt abzugeben. -Im Falle der Stim­
mengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden 
den Ausschlag. 

(2) Hat die Mehrheit der Mitglieder des Prü­
fungssenates die überzeugung gewonnen, daß 
der Prüfungswerber die erforderlichen Kennt­
nisse und Fähigkeiten aufweist, so ist die Prü­
fung bestanden. Haben alle Mitglieder des 
Prüfungssenates die überzeugung gewonnen, 
daß der Prüfungswerber die erforderlichen 
Kenntnisse und Fähigkeiten aufweist, und ist 
die Mehrheit der Mitglieder des Prüfungssenates 
der Auffassung, daß der Prüfungserfolg in ein­
zelnen Gegenständen als ausgezeichnet zu be­
werten ist, so sind der Angabe des Prüfungs­
erfolges die Worte ,mit Auszeichnung aus ... ' 
beizufügen. 

(3) Hat nicht die Mehrheit der Mitglieder des 
Prüfungssenates ausreichende Beherrschung des 
Prüfungsstoffes durch den Prüfungswerber fest­
gestellt, so hat dieser die Prüfung nicht bestan­
den. In diesem Falle kann die Prüfung nach 
sechs Monaten wiederholt werden. Gelangt der 
Prüfungssenat auf Grund der festgestellten 
Wissenslücken jedoch zu der Auffassung, daß 
dieser Zeitraum nicht ausreicht, um die fehlen­
den Kenntnisse zu erwerben, so kann er be­
stimmen, daß die Ablegung der Wiederholungs­
prüfung- erst nach einem längeren Zeitraum, der 
zwölf Monate nicht übersteigen darf, zulässig 
ist. 

(4) - über die bestandene Prüfung ist dem 
Prüfungswerber ein Zeugnis auszustellen, in dem 
der Prüfungstag und der Prüfungserfolg ange­
führt werden und das von allen Mitgliedern des 
Prüfungssenates zu unterfertigen ist. In den 
Prüfungsvorschriften können nähere Bestim­
mungen über die Anführung von Prüfungs­
gegenständen im Zeugnis erlassen werden. 

(5) Hat ein Prüfungswerber die Prüfung nicht 
bestanden, so ist er von dem Beschluß des 
Prüfungssenates (Abs. 3) in Kenntnis zu setzen. 

(6) Wird die Prüfung auch bei Wiederholung 
nicht mit Erfolg bestanden, so kann die oberste 
Dienstbehörde dem Prüfungswerber bei Vor­
liegen berücksichtigungswürdiger Umstände die 
Bewilligung erteilen, die Prüfung neuerlich, 
jedoch - nicht vor Ablauf eines Jahres seit. der 
letzten Prüfung abzulegen. Eine weitere Wieder­
holung der Prüfung ist unzulässig. 

§ 18. (1) Verordnungen auf Grund dieses 
Bundesgesetzes sind bei Prüfungen, die den 
Wirkungsbereich 
1. nur eines Bundesministeriums betreffen, von 

diesem im Einvernehmen mit dem Bundes­
kanzleramt, 

2. mehrerer Bundesministerien betreffen; vom 
Bundeskanzleramt im Einvernehmen mit den 
beteiligten Bundesministerien, 

3. aller Bundes~-linisterien betreffen, von der 
Bundesregierung 

zu erlassen. 

(2) Soweit Prüfungen nur für Verwendungen 
im Bereich der Kanzlei des Präsidenten des 
Nationalrates in Betracht kommen, sind die be­
treffenden Verordnungen vom Präsidenten des 
Nationalrates zu erlassen. 

N ach s ich t von Ans tell u n g s­
erfordernissen 

§ 19. (1) Der Mangel eines in der Diemt­
zweigeordnung festgesetzten Erfordernisses 
kann aus dienstlichen Gründen nachgesehen 
werden, wenn ein gleich geeigneter Bewerber, 
der allen Erfordernissen entspricht, nicht vor­
handen ist und nicht in besonderen Vorschriften 
oder in der Dienstzweigeordnung die Erteilung 
einer Nachsicht ausgeschlossen ist. 

(2) Zur Nachsichterteilung ist, wenn sie ein 
Erfordernis eines Dienstzweiges der Verwen­
dungsgruppen E, D oder C oder den Ersatz 
eines Erfordernisses eines Dienstzweiges der 
Verwendungsgruppen _ B oder A durch ein 
anderes, in der Dienstzweigeordnung für einen 
anderen Dienstzweig derselben Verwendungs­
gruppe vorgesehenes Erfordernis betrifft, das 
zuständige Bundesministerium im Einverneh­
men mit dem Bundeskanzleramt, in den übrigen 
Fällen die Bundesregierung auf Antrag des zu­
ständigen Bundesministeriums berufen; dieser 
Antrag bedarf des Einvernehmens mit dem 
Bundeskanzleramt. 

(3) Zuständiges Bundesministerium im Sinne 
des Abs. 2 ist das Bundesministerium, in dessen 
Verwaltungsbereich der Dienstposten verliehen 
werden soll. 

Dienstrang 

§ 20. (1) Der Dienstrang eines Beamten richtet 
sich nach der Dauer der innerhalb seiner Ver-

• 
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wendungsgruppe und Dienstklasse tatsächlich 
zurückgelegten Dienstzeit, soweit sie für die 
Vorrückung in der Dienstklasse maßgebend ist. 
In der niedrigsten für die Verwendungsgruppe 
des Beamten in Betracht kommenden Dienst­
klasse ist "dieser Dienstzeit die tatsächliche 
Dienstzeit gldchzuhalten, die der Beamte in 
einem vertraglichen Dienstverhältnis zum Bund 
in einer gleichwertigen Entlohnungsgruppe oder 
in einem Dienstverhältnis zu einer anderen Ge­
bietskörperschaft in einer gleichwertigen Ver­
wendungs(Entlohnungs)gruppe verbracht hat. 

(2) . Bei Personen, die unmittelbar in eine 
höhere als die niedrigste für die Verwendungs­
gruppe des Beamten in Betracht kommende 
Dienstklasse aufgenommen werden oder die von 
einer Besoldung&gruppe in eine andere über­
stellt werden, ist der Dienstrang bei der Er­
nennung zu bestimmen. Auf die Bestimmungen 
des Abs. 1 und auf die durchschnittlichen Rang­
verhältnisse in der Verwendungsgruppe und der 
Dienstklasse, in die der Beamte ernannt wird, 
ist Bedacht zu nehmen. 

(3) Insoweit sich nicht schon hieraus eine be­
stimmte Rangfolge ergibt, sind für deren Be­
urteilung der Reihe nach folgende Umstände 
maßgebend: 
1. das Rangverhältnis in der nächstniedrigeren 

Dienstklasse derselben Verwendungsgruppe, 
2. die Dauer der für die Ruhegenußbemessung 

a.nrechenbaren Bundesdienstzeit, 
3. die Dauer einer nichtanred~enbaren tatsäch­

lich zurückgelegten Bundesdienstzeit, 
4 das Lebensalter. 

(4) Der Beamte kann erklären, daß Umstände, 
die nach den Abs. 1 bis 3 für die Bestimmul1Jg 
seines Dienstranges maßgebend sind, unberück­
sichtigt bleiben sollen (Rangverzicht). Der Rang­
verzicht muß schriftlich erklärt werden und be­
darf der Genehmigung der Dienstbehörde. Der 
Beamte ist auf Grund des Rangverzichtes derart 
zu reihen, daß die Umstände, auf die sich der 
Rangverzicht bezieht, außer Betracht bleiben. 
Der Rangverzicht . ist unwiderruflich. 

(5) Die Beamten eines Personalstandes sind im 
Personalstandesverzeichnis . nach Dienstzweigen 
und Dienstklassen und innerhalb der Dienst­
klassen nach ihrer Rangfolge zu reihen. Die 
Personalstandesverzeichnisse sind jährlich mit· 
1. Jänner abzuschließen; den Beamten ist auf 
Verlangen Einsicht zu gewähren. Werden die 
Personalstandesverzeichnisse vervielfältigt, so 
sind sie den Beamten auf Verlangen gegen Er­
satz der Kosten auszufolgen. 

Festsetzung der Zahl der Die n st­
posten 

§ 21. (1) Die Zahl der Dienstposten der Be­
amten ist innerhalb der Dienstpostenstände 

getrennt nach Besoldungsgruppenund Verwen­
Gungsgruppen, ferner 

a) bei Beamten der Allgemeinen Verwaltung, 
Beamten in handwerklicher Verwendung­
und Berufsoffizieren nach Dienstzweigen 
und Dienstklassen, 

b) bei Richtern und staatsanwaltschaftlichen 
Beamten nach Standesgruppen, 

c) bei Lehrern nach Schularten und getrennt 
nach Leitern, Fachvorständen, Direktor­
Stellvertretern, Erziehungsleitern und 
Lehrern, 

d) bei Wachebeamten nach Dienstzweigen, 
Dienstklassen und Dienststufen 

durch das Bundesfinanzgesetz (Dienstpostenplan) 
festzusetzen. Es kann jedoch in den Verwen­
dungsgruppen A und H 1 die Zahl der Dienst­
posten der Dienstklassen III bis VI, in den Ver­
wendungsgruppen B, W 1 und H 2 die Zahl 
der Dienstposten der Dienstklassen II bis V und 
in den Verwendungsgruppen C, D, E, PI bis 
P 6, W 2 undW 3 die Zahl der Dienstposten 
der Dienstklassen I bis III gemeinsam festgesetzt 
werden. . 

(2) Die Verleihung eines Dienstpostens, fUr 
den auf die im Abs. 1 angegebene Weise nicht 
vorgesorgt ist, ist unzulässig. 

(3) Inwieweit Personalstände aufgeteilt od:~r 
zusammengezogen werden und auf Rechnung 
eines Dienstpostens ein anderer Dieristposten 
besetzt werden kann, bestimmt der Dienst­
postenplan. 

Ernennung auf einen anderen 
Dienstposten 

§ 22. (1) Die Verleihung des Dienstpostens 
eines anderen Dienstzweiges oder einer höhereil 
Dienstklasse erfolgt durch Ernennung. 

(2) Ernennungen auf einen Dienstposten einer 
höheren Dienstklasse (Beförderungen), auf einen 
Dienstposten einer höheren Standesgruppe, auf 
einen Dieristposten eines Leiters einer Unter­
richtsanstalt, eines Fachvorstandes, eines Direk­
tor-Stellvertreters oder eines Erziehungsleiters 
und auf einen Dienstposten einer höheren 
Dienststufe sind mit Wirksamkeit vom 1. Jänner 
oder 1. Juli vorzunehmen. Ernennungen außer­
halb dieser Termine si.nd zulässig, wenn wichtige 
dienstliche Rücksichten dies erfordern. 

(3) Eine rückwirkende Ernennung ist, soweit 
nicht durch Gesetz etwas anderes bestimmt 
wird, rechtsunwirksam. 

(4) Die rückwirkende Ernennung eines Be­
amten, der vom Dienst suspendiert oder geg~n 
den ein Verfahren eingeleitet ist, das seine Vor­
rückung in höhere Bezüge aufschiebt, kann unter 
Offenhalten des Dienstpostens von der Stelle, 
der die Verleihung des Dienstpostens zusteht, 
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durch Bescheid vorbehalten werden. Wird die 
Suspendierung ohne Einleitung eines die Vor­
rückung in höhere Bezüge aufschiebenden Ver­
fahrens aufgehoben oder endet das Verfahren 
durch Einstellung, Freispruch oder durch Ver­
hängung einer Ordnungsstrafe, so kann inner­
halb dreier Monate die vorbehaltene Ernennung 
mit Rückwirkung bis zum Tage des Vorbehaltes 
vollzogen werden. 

übe r s tell u n gin ein e a n der e V e r­
wendungsgruppe 

§ 23. (1) Die überstellung in eine andere Ver­
wendungsgruppe erfolgt durch Ernennung auf 
einen Dienstposten der anderen Verwendungs­
grUppe. Sie ist nur zulässig, wenn der Beamte 
den Bedingungen für die Erlangung eines solchen 
Dienstpostens entspricht. Die Qberstellung in 
eine niedrigere Verwendungsgruppe bedarf der 
schriftlichen Zustimmung des Beamten. 

(2) Die Zulassung zu einer Dienstprüfung, von 
deren erfolgreicher Ablegung die überstellung 
in eine höhere Verwendungsgruppe abhängt 
oder die als Bedingung für den weiteren Aufstieg 
in der höheren Verwendungsgruppe vorgesehen 
ist, darf keinem Beamten verweigert werden, 
der die allgemeinen Bedingungen für die Zulas­
sung zu der Dienstprüfung erfüllt. Ein Recht auf 
die überstellung in die höhere Verwendungs­
gruppe kann aus dem Ablegen der Dienstprü­
fung nicht abgeleitet werden .. Jedoch sind solche 
Beamte bei der Besetzung freigewordener Dienst­
posten der höheren Verwendungsgruppe bei 
sonst gleicher Eignung vorzugsweise zu berück­
sichtigen. 

(3) Wird ein Beamter in eine höhere Verwen­
dungsgruppe überstellt, ohnediehiefür vorge­
schriebene Dienstprüfung abgelegt zu haben (§ 7 
Abs. 5), und erfüllt er die ihm auferlegte Ver­
pflichtung, die Prüfung nachträglich abzulegen, 
innerhalb der ihm gesetzten Frist nicht, so kann 
er ohne seine'Zustimmung in seine frühere Ver­
wendungsgruppe zurücküberstellt werden; aus 
berücksichtigungswürdigeri. Gründen kann die 
Frist erstreckt werden. 

Naturalbezüge 

§ 24. (1) Dienstwohnung ist eine Wohnung, 
die dem Beamten im Rahmen des Dienstverhält­
nisses beigestellt wird und die der Beamte zwecks 
ordnungsgemäßer Ausübung seines Dienstes be­
ziehen muß. Jede andere Wohnung, die dem 
Beamten im Rahmen des Dienstverhältnisses zur 
Benützung überlassen wird, ist eine Naturalwoh­
nung. Die Gewährung oder der Entzug des Be­
nützungsrechtes an einer Dienst- oder Natural­
wohnung hat durch Bescheid zu erfolgen. 

(2) Durch' die überlassung einer Dienst- oder 
Naturalwohnung an einen Beamten wird ein 
Bestandsverhältnis' nicht begründet. 

. (3) Der Beamte hat, 'auf Verlangender Dienst­
behörde die Dienst- oder Naturalwohnung 
innerhalb der ortsüblichen Frist zu räumen, 
wenn sein Dienstve~hältnis aufgelast wird oder 
eine Anderung' seiner· . Dienstverwendung ein­
tritt. Der Beamte hat auf Verlangen der Dienst­
behörde die Naturalwohnung innerhalb der 
ortsüblichen Frist auch dann zu räumen, wenn 
sie auf eine Art verwendet werden soll, die in 
höherem Maße den Interessen der Verwaltung 
dient als die gegenwärtige Verwendung; ob diese 
Voraussetzung zutrifft, entscheidet im Zweifel 
das Bundesministerium, dem die Verwaltung der 
Naturalwohnung untersteht. Die Räumungsfrist 
kann, wenn es das dienstliche Interesse erfordert, 
bis auf einen Monat herabgesetzt, werden. Eine 
Verlängerung, der Räumungsfrist bis auf insge­
samt ein Jahr ist zulässig, wenn der Beamte 
glaubhaft macht, daß es ihm nicht gelungen ist, 
innerhalb der Räumungsfrist eine Wohnung zu 
erhalten. ' 

(4) Abs. 1 und 2 gelten sinngemäß auch für 
Grundstücke (Hausgärten), die dem Beamten auf 
Grund seines dienstlichen Verhältnisses zur Ver­
fügung gestellt wurden und weiters dann, wenn 
ein Beamter nach der Versetzung in den Ruhe­
stand oder nach Auflösung des Dienstverhält­
nisses oder wenn seine Hinterbliebenen oder 
dritte Personen nach dem Ableben des Beamten 
im Genusse der ihm zur Verfügung gestellten 
Dienst- oder Naturalwohnung oder in der Be­
nützung des Hausgartens oder eines sonstigen 
Grundstückes belassen werden. 

(5) Dienstkleider, Dienstabzeichen und sonstige 
Sachbehelfe werden den Beamten nach Maßgabe 
des dienstlichen Bedarfes beigestellt. Der beteilte 
Beamte. haftet für Verlust oder Beschädigung, 
wenn sie durch Vorsatz oder grobe Fahrlässig­
keit verursacht sind. Der Ersatz des Schadens ist 
in Geld zu leisten und wird 'von dem Gehalt des 
Beamten im Abzugswege hereingebra,cht. 

(6) Nähere Bestimmungen zu den Abs. 1 bis 5 
k:inn die Bundesregierung erlassen. 

(7) Inwieweit Beamte zum Tragen einer Uni­
form oder sonstiger Dienstkleider berechtigt 
oder verpfli~tet sind, bestimmen die vom zu­
ständigen Bundesministerium im Einvernehmen 
mit dem Bundeskanzleramt erfassenen Vorschrif­
ten. Indiesen VorsChriften wird auch das Recht 
der Beamten zum Tragen der Uniform oder 
eines sonstigen Dienstkleides in und außer 
Dienst und im Ausland sowie das Recht des 
Beamten des Ruhestandes zum Tragen der Uni­
form geregelt. Die Uniformen genießen den ge­
setzlichen Schutz." 

2. § 26 b Abs. 2 lautet: 

,,(2) Die Bestimmungen des § 6 Abs. 5 bis 7 
sind auf Beamte in handwerklicher Verwendung 
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mit der Abweichung anzuwenden, daß die Ver­
wendungsgruppenP 4 bis P6 der Verwendungs­
gruppe E und die Verwendungsgruppen P 1 bis 
P 3 der Verwendungsgruppe D entsprechen." 

3. § 26 centfällt. 

4. Dem § 26 d Abs. 2 wird folgender Satz an­
gefügt: 

"Dieser Nachweis ist ohne Einschränkung zuläs­
sig, wenn der Lehrbrief vor dem 11. April 1939 
in einem Industriebetrieb erworben wurde." 

5. § 31 lautet: 

"D i e n s t.ra n g-

§ 31. Für die Bestimmung -des Dienstranges der 
staatsanwaltschaftlichen Beamten gelten die Vor­
schriften des § 20 mit der Abweichung, daß an 
die Stelle der Verwendungsgruppe und Dienst­
klasse die Standesgruppe tritt." -

6. § 34 entfällt. 

7. Die Abs. 4 und 6 des § 35 entfallen; der bis­
herige Abs. 5 erhält die Absatzbezeichnung ,,(4)". 

8.§ 36 Abs. 3 entfällt. 

9. § 37 Abs. 3 entfällt; die Abs. 4 -und 5 er­
halten die Absatzbezeichnung ,,(3)" und ,,(4)". 

10. An die' Stelle der §§ 38 bis 41 b treten 
folgende Bestimmungen: 

,,§ 38. (1) Vom Mangel eines in der Lehrer­
Dienstzweigeordnung festgesetzten Erfordernisses 
kann aus dienstlichen Gründen Nachsicht gewährt 
werden, wenn ein gleichgeeigneter Bewerber, der 
allen Erfordernissen entspricht, nicht vorhanden 
ist, wenn die Erteilung des Unterrichtes ander­
weitig nicht gewähl;"leist_et ist und nicht in beson­
deren Vorschriften oder in der Lehrer-D~enst­
zweigeordnung die Erteilung einer Nachsicht aus­
geschlossen ist. 

(2) Zur Nachsichterteilung ist, wenn sie den 
Ersatz eines Erfordernisses eines Dienstzweiges 
durch ein anderes in der Lehrer-Dienstzweige­
ordnung für einen anderen Dienstzweig derselben 
Verwendungsgruppe vorgesehenes Erfordernis be­
trifft, das zuständige Bundesministerium im Ein­
vernehmen mit dem Bundeskanzleramt, in den 
übrigen _ Fällen die Bundesregierung auf Antrag 
des zuständigen Bundesministeriums berufen; die­
serAntrag bedarf des Einvernehmens mit dem 
Bundeskanzleramt. 

(3) Zuständiges Bundesministerium im Sinne 
des Abs. 2 ist das Bundesministerium, in dessen 
Verwaltungsbereich . der Dienstposten verliehen 
werden soll. 

Die n s tr a n g 

§ 39. Der Dienstrang . der Lehrer richtet sich 
nach der für die Vorrückung maßg.ebenden Zeit. 
Die Bestimmungen des § 20 Abs. 2 bis 5 sind an-
zuwenden. . 

Abschnitt IIIb 

Sonder bestimmungen für Beamte des Schul­
aufsichtsdienstes 

Dienstzweige und Amtstitel 

. § 40. (1) Jeder Dienstzweig ist einer der fol­
genden Verwendungsgruppen zuzuweisen: 

a) der Verwendungsgruppe S 1 für Landes­
sc.hulinspektoren, 

b) der Verwendungsgruppe S 2 für. Berufs­
schulinspektoren, 

c) der Verwendungsgruppe S 3 für Bezirks­
schulinspektoren. 

(2) Die Beamten des Schulaufsichtsdienstes füh­
ren die im Abs. 1 für ihre Verwendungsgruppe 
vorgesehene Bezeichnung als Amtstitel. 

Die ns tra n g 

§ 41. Der Dienstrang der Beamten des Schul­
aufsichtsdienst·es richtet sich nach der Dauer der 
innerhalb ihrer Verwendungsgruppe tatsächliCh 
zurückgelegten Dienstzeit, soweit sie für die Vor­
rückung maßgebend ist. Die Bestimmungen des 
§ 20 Abs.· 2 bis 5 sind anzuwenden." 

11. Die Abs. 3 und 5 des § 42 a entfallen; der 
bisherige Abs. 4 erhält die Absatzbezeichnung 
,,(3)". _ 

12. § 42 c lautet: 

,,§ 42 c. (1) Vom Mangel eine; in der Dienst~ 
zweigeordnung festgesetzten E~fordernisses kann 
aus dienstlichen Gründen Nachsicht gewährt wer­
den, wenn ein gleichgeeigneterBewerber dessel­
ben Wachekörpers, der -allen Erfordernissen ent­
spricht, nicht vorhanden ist. 

(2) Zur Nachsichterteilung ist, wenn sie den 
Ersatz eines Erfordernisses eines Dienstzweiges 
durch ein anderes in der Dienstzweigeordnung 
für einen anderen Dienstzweig derselben Ver­
wendungsgruppe vorgesehenes Erfordernis .be­
trifft, das zuständige Bundesministerium im Ein­
vernehmen mit dem Bundeskanzleramt, in den 
übrigen Fällen die Bundesregierung auf Antrag 
des zuständigen Bundesministeriums berufen; 
dieser Antrag bedarf des Einvernehmens mit dem 
Bun deskanzleramt. 

(3) Zuständiges Bundesministerium im Sinne 
des Abs. 2 ist das Bundesministerium, in dessen 
Verwaltungsbereich der Dienstposten verliehen 
werden soll. -
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(4) Bei übernahme eines Wachebeamten in 
einen anderen Wachekörper kann, sofern sich aus 
diesem Bundesgesetz nichts anderes ergibt, der 
für den neuen Wachekärper zuständige Bundes­
minister bestimmen, inwieweit die im neuen 
Wachekörper für die betreffende Verwendungs­
gruppe vorgeschriebene Ausbildung durch die im 
bisherigen Wachekörper für dieselbe oder eine 
höhere Verwendungsgruppe zurückgelegte Aus­
bildung ersetzt wird." 

13. Nach § 42 c wird folgender § 42 d einge­
fügt: 

"D i e n s t r a n g 

§ 42 d. Die Vorschrifteri des § 20 sind mit der 
Abweichung anzuwenden, daß bei dienstführen­
den Beamten an die Stelle der Dienstklasse die 
Dienststufe tritt und daß sich der Dienstrang bei 
leitenden Beamten der Dienstklassen II und III 
nach der gesamten Dienstzeit in der Verwen­
dungsgruppe W 1 und bei eingeteilten Beamten 
nach der gesamten Dienstzeit als Beamter der 
Verwendungsgruppe W 3, als Vertragsbediensteter 
des WadIedienstes, als zeitverpflichteter Soldat 
und als gemäß § 11 des Wehrgesetzes in der Fas­
sung des Bundesgesetzes BGBL Nr. 185/1966 zur 
Ausübung einer Unteroffiziersfunktion herange­
zogener Beamter oder Vertragsbediensteter rich­
tet." 

14. Die Abs. 3 und 5 des § 44 entfallen; der 
bisherige Abs. 4 erhält die A'bsatzbezeichnung 
,,(3)". 

15. § 45 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Die Bestimmungen des § 19 sind· auf 
Berufsoffiziere und zeitverpflidItete Soldaten mit 
der Abweichung anzuwenden, daß die Verwen­
dungsgruppe H 1 der Verwendungsgruppe A, die 
Verwendungsgruppe H 2 der Verwendungsgruppe 
B, die Verwendungsgruppe H 3 der Verwen­
dungsgruppe D und die Verwendungsgruppe H 4 
der Verwendungsgruppe E entspricht." 

16. § 45 a Abs: 2 lautet: 

,,(2) Die Vorschriften des § 20 sind mit der 
Abweichung anzuwenden, daß sidI bei Berufs­
offizieren der Verwendungsgruppe H 2 der 
Dienstklassen II und III der Dienstrang nach der 
gesamten Dienstzeit in der Verwendungsgruppe 
H 2 ridItet." 

17. § 45 b Abs. 3 lautet: 

,,(3) Die Bestimmungen des § 20 sind mit der 
Abweichung anzuwenden, daß an die Stelle der 
Dienstklasse die Dienststufe tritt." 

Artikel 11 

(1) Die Anlage 2 (übergangstabelle) bestimmt, 
welche Dienstzweige im Sinne des Gehaltsüber­
leitungsgesetzes in der Fassung dieses Bundesge­
setzes den in der Dienstzweigeverordnung, BGBL 
Nr. 16411948, welche durch das Bundesgesetz 
BGBL Nr. 334/1965 auf Gesetzesstufe gehoben 
wurde, in der zuletzt geltenden Fassung (in der 
Folge kurz "Dienstzweigeverordnung" genannt) 
festgesetzten Dienstzweigen entsprechen. 

(2) Steht in der Anlage 2 einem bisher in der 
Dienstzweigeverordnung vorgesehenen Dienst­
zweig kein neuer Dienstzweig gegenüber, so 
dürfen ab dem Inkrafttreten dieses Bundesge­
setzes keine Ernennungen auf Dienstposten dieser 
Dienstzweige vorgenommen werden. Für Beamte, 
die bereits vorher auf einen Dienstposten eines 
solchen Dienstzweiges ernannt worden sind, gel­
tendie für diesen Dienstzweig maßgebenden Be­
stimmungen der Dienstzweigeverordnung in der 
zuletzt geltenden Fassung weiter. 

Artikel III 

(1) Definitive Beamte des bisherigen Dienst­
zweiges gelten als definitive Beamte des neuen 
Dienstzweiges, in den der bisherige Dienstzweig 
gemäß Anlage 2 übergeleitet wurde. 

(2) Provisorische Beamte des bisherigen Dienst­
zweiges gelten als provisorische Beamte des neuen 
Dienstzweiges, in den der bisherige Dienstzweig 
gemäß Anlage 2 übergeleitet wurde. Bis längstens 
zwei Jahre nach dem Inkrafttreten dieses Bundes­
gesetzes können die in die neuen Dienstzweige 
übergeleiteten provisorischen Beamten die Defini­
tivsteIlungserfordernisse nadI ihrer Wahl ent­
weder nach den zuletzt geltenden Bestimmungen 
der Dienstzweigeverordnung oder nach den für 
die neuen Dienstzweige geltenden Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes erfüllen. Nach Ablauf dieser 
Frist können die Definitivstellungserfordernisse 
nur mehr nach den für die neuen Dienstzweige 
geltenden Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
erfüllt werden. Wird ein provisorischer Beamter 
während dieser Jahresfrist auf einen Dienstposten 
eines anderen Dienstzweiges ernannt, so hat er 
die Definitivstellungserfordernisse nach den für 
den neuen Dienstzweig geltenden Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes zu erfüllen; die Bestimmun­
gen des § 7 Abs. 4 des Gehaltsüberleitungsgesetzes 
in der Fassung des Artikels I sind auf solche Be­
amte anzuwenden. 

(3) Die durm das Bundesgesetz BGBL Nr. 334/ 
1965 auf Gesetzesstufe gehobenen Prüfungsvor­
schriften für die in der DienstzweigeV'erordnung 
angeführten Dienstzweige sind so lange weiter als 
Prüfungsvorschriften für die neuen: Dienstzweige 
anzuwenden, in die die bisherigen Dienstzweige 
gemäß Anlage 2 übergeleitet wurden, bis die in 
den neuen Dienstzweigen vorgesehenen Prüfungs­
vorschriften in Kraft treten. 
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Artikel IV 

Beamte, die auf Grund der Dienstzweigever­
ordnung berechtigt waren, einen höheren Amts­
titel zu führen, als er ihnen nach diesem Bundes­
gesetz zukommt, sind berechtigt, diesen Amts­
titel an" Stelle des neuen Amtstitels weiterhin zu 
führen. 

Artikel V 

Die Ablegung der Beamten-Aufstiegsprüfung 
gemäß Anlage 1 Teil B Abschnitt II Abs. 4 und 5 
wird durch einen bis zum 31. Juli 1972 eribrachten 
Nachweis des allgemeinen Wissens gemäß der An­
lage 1 Teil B Abschnitt I A'bs. 3 der Dienst­
zweigeverordnung ersetzt. 

Artikel VI 

Bedienstete inländischer Gebietskörperschaften, 
die nicht Bundesbeamte sind, sind gemäß § 9 
Abs. 1 des Gehaltsüberleitungsgesetzes in der Fas~ 
sung dieses Bundesgesetzes zu Dienstprüfungen 
zuzulassen, wenn sie, :JJbgesehen von derPrüfilng, 
die Anstellungserfordernisse für den Dienstzweig, 
für den die Prüfung bestimmt ist, erfüllen, die 
vorgeschriebene Verwendungszeit zurückgelegt 
haben und die Ablegung der Prüfung für ihre 
derzeitige oder angestrebte Verwendung vorge­
schrieben und nicht nach anderen Rechtsvor­
schriften zwingend vor einer anderen Prüfungs­
kommission abzulegen ist. 

Artikel VII 

Beamte, die bei den österreichischen Vertre­
tuilgsbehörden im Ausland Dienst versehen, 
haben vor der Erlassung einer Verordnung nach 
§ 6 Abs. 4 des Gehaltsuberleitungsgesetzes in der 
Fassung dieses Bundesgesetzes für die Dauer dieser 
Verwendung die ihnen nach der Dienstzweige­
verordnung in der zuletzt geltenden Fassung 
während einer solchen Auslandsverwendung zu­
kommenden Amtstitel zu führen. 

Artikel VIII 

(1) Bis zum 31. Dezember 1970 wird das im 
Abschnitt II des Teiles C der Heeresdienstzweige­
ordnung (Anlage zu Abschnitt IVa des Gehalts­
ü'herlei tungsgesetzes) vorgeschriebene Anstellungs­
erfordernis für den Dienstzweig 

a) ,,10. Unteroffiziere des Truppendienstes" 
durch die im Abschnitt II des Teiles C der 
Heeresdienstzweigeordnung in der Fassung 
,des Bundesgesetzes BGBL Nr. 235/1967 
enthaltenen Anstellungserfordernisse für die 
ehemaligen Dienstzweige Nr. 10,11,12,14, 
15, 17 oder 18, 

b) ,,11. Unteroffiziere des technischen Dien­
stes" durch die im Abschnitt II des Teiles C 
der Heeresdienstzweigeordnung in der Fas­
sung des Bundesgesetzes BGBL Nr. 235/1967 
enthaltenen Anstellungserfordernisse für 
die ehemaligen Dienstzweige Nr. 13 oder 16 

ersetzt. 

(2) Für die Zeit nach dem 31. Dezember 1970 
wird die in der Anlage 1 beim Dienstzweig 

a) ,,108. Mittlerer Dienst in der Heeresver­
waltung" unter den Anstellungs- bezie­
hungsweise Definitivstellungserfordernissen 
angeführte Prüfung für Unteroffiziere des 
Truppendienstes durch die in Abs. 1 lit. a 
erwähnten" Anstellungserfordernisse für die 
ehemaligen Dienstzweige Nr. 10, 11, 14, 15 
oder 17 

b) ,,115. Mittlerer technischer Dienst" unter 
den Anstellungs- beziehungsweise Definitiv­
stellungerfordernissen angeführte Prüfung 
für Unteroffiziere des technischen Dienstes 
durch die in Abs. 1 Jit. b erwähnten An­
stellungserfordernisse für die ehemaligen 
Dienstzweige Nr. 13 oder 16 

c) ,,117. Mittlerer Verwaltungsdienst und 
Kanzleidien"st" unter den Anstellungs- be­
ziehungsweise Definitivstellungserforder­
nissen angeführte Prüfung für U nter­
offiziere des Truppendienstes durch die 
in Abs. 1 lit. a erwähnten Anstellungser­
fordernisse für die ehemaligen Dienstzweige 
Nr. 12 oder 18 

ersetzt. 

Artikel IX 

Das für die Definitivstellung 1m Dienstzweig 
"Höherer schulpsychologischer Dienst" vorge­
schriebene Erfordernis gilt auch für jene Beamte 
als erfüllt, die bis zum 31. Dezember 1980 zum 
Beamten dieses Dienstzweiges ernannt werden, 
wenn sie unmittelbar vorher dem Dienstzweig 
"Lehrer im pädagogisch-psychologischen Dienst" 
(Dienstzweig Nr. 26 der Lehrer-Dienstzweige­
ordnung, Anlage zu kbschnitt III ades Gehalts­
überleitungsgesetzes) angehörten. 

Artikel X 

(1) Mit dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 
wird die Dienstzweigeverordnung in der zuletzt 
geltenden Fassung aufgehoben, soweit nicht dieses 
Bundesgesetz eine Weiteranwendung vorsieht. 

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
sind der Präsident des Nationalrates und jeder 
Bundesminister insoweit betraut, als sie oberste 
Dienstbehörde sind. 
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Anlage 1 

Anlage zu Abschnitt I des 
Gehaltsüberleitungs­

gesetzes 

DIENSTZWEIGEORDNUNG FüR DIE BEAMTEN DER ALLGEMEINEN 
VERWALTUNG 

TEIL A 

Höherer Dienst 

Abschnitt I 

Zuweisung von Dienstposten zur Verwendungs-
gruppe A ' 

Dienstposten der Verwendungsgruppe A sind 
für Tätigkeiten vorzusehen, deren Verrichtung 
eine durch ein abgeschlossenes Hochschulstudium 
namzuweisende Berufsvorbildung erfordert. 

A bs c h n i t t II 

Gemeinsame Bestimmungen über die besonderen 
Anstellungserfordernisse für die in die Verwcn­

dungsgruppe A eingereihten Dienstzweige 

(1) Erfordernis für die Anstellung ist der Ab­
schluß cines Hochschulstudiums der im Ab­
schnitt III bestimmten Richtungen. 

(2) Der Abschluß eines Hochschulstudiums ist 
durch die Erwerbung des Diplomgrades gem,iß 
§ 35 des Allgemeinen Hochschul-Studiengesetzes, 
BGBl. Nr. 177/1966, nachzuweisen. 

(3) Bei, Bediensteten, für deren Homschul­
studium dic Bestimmungen des Allgemein~n 
Hochschul-Studiengesetzes und der nach ihm er­
lassenen besonderen Studiengesetze nicht anzu­
wenden sind, ist der Abschluß des Hochschul­
studiums nachzuweisen: 

'1. bei den rechts- und staatswissenschaftlichen, 
den technischen und den montanistischen Studien 
sowie bei den Studien an der Hochschule für 
Bodenkultur durch die erfolgreiche Ablegung der 
in den Studien- und Prüfungsordnungen hiefür 
vorgesehenen Staatsprüfungen; 

2. bei den staatswissenschaftlichen Studien 
durch die Erwerbung des Doktorates der Staats­
wissenschaften; 

3. bei den theologischen Studien durch die 
erfolgreiche Ablegung der in den Studien- und 
Prüfungsvorschriften hiefür vorgesehenen Stu­
dien an einer theologischen Fakultä): oder an 
einer gleichgehaltenen geistlichen Lehranstalt; 

4. bei den medizinischen Studien durch die Er­
werbung des Doktorates der Medizin; 

5. bei den philosophischen Studien durch die 
Erwerbung des Doktorates der Philosophie oder 
durch die erfolgreiche Ablegung der Lehramts­
prüfung für höhere Schulen; 

6. bei den pharmazeut'ischen Studien durch die 
Erwerbung des akademischen Grades eines Ma­
gisters der: Pharmazie; 

7. beide~ Studien an der Akademie derbii­
denden Künste durch die erfolgreiche Zurück­
legung einer Meisterschule für Architektur oder 
durch die Erwerbung des Diploms der Meister­
schule für Konservierung und Technologie; 

8. bei den Studien an der Akademie für ange-, 
wandte Kunst durch das Diplom einer Meister­
klasse für Architektur; 

9. bei den tierärztlichen Studien durch die Er­
werbung des tierärztlichen Diploms; 

10. ,bei den Studien an der Hochschule für 
Welthandel ,durch die Erwerbung des Doktorates 
der Handelswissenschaften oder durch die erfolg­
reiche Ablegungder Lehramtsprüfung für, mitt­
lere kaufmännische Lehranstalten (frühere Lehr­
befähigungsprüfung für Diplomhandelslehrer). 

(4) Die Erwerbung des Doktorates der Wirt­
schaftswissenschaften, auf Grund eines im Gebiet 
der Republik österreich erworbenen.' Diploms 
für Diplom-Volkswirte, Diplom~Kaufleute oder 
Diplom-Handelslehrer ist der Erwerbung des 
Doktorates der Handelswissenschaften an der 
Hochschule für Welthandel gleichzuhalten. 

(5) Sofern im Abschnitt III nicht ausdrücklich 
die Erwerbung des Doktorates der" Handels­
wissenschaftenvorgeschrieben ist, ist das Studium 
an d~r Hochschule für Welthandel auch durch 
die Erwerbung des akademisChen Grades ~ines 
Diplomkaufmannes als vollendet anzusehen, 
wenn der Beamte diesen akademischen Grad vor 
dem 1. Jänner 1960 erworben und überdies das 
zweisemestrige Aufbaustudium an der Hoch­
'schule für Welthandel absolviert hat. 
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.' Dienst-! 
klasse 

III 
---

IV 

V 

VI 
---

VII 

Provisol; d. 1) 

18 der Beilagen 13 

Abschnitt m 
Dienstzweige, Amtstitel und Anstellungserfordernisse 

1. Dienst der Apotheker 

Amtstitel Anstellungserfordemis 

Der Abschluß der, pharmazeutischen Studien und 
die erfolgreiche' Ablegung der praktischen' Prüfung 
für den Apothekerberuf nach Zurücklegung der 
hiefür vorgeschriebenen Aushildungszeit, für Leiter 

überprovisor d. 1) 
von Apotheken überdies der Nachweis der Berech-
tigung zur Leitung einer öffentlichen Apotheke. 
Eine Nachsicht vom Anstellungserfordernis ist 

Direktor, d. 1) 
ausgeschlossen; 

Anmerkung: 

1) Hinzuzufügen ist die Bezeichnung der Dienststelle, für die der Dienstposten vorgesehen ist. 

Dienst"( 
klasse 

III 
---

IV 

V 

VI 
---

VII 

VIII 
-

Dienst-I 
klasse 

III 
---

IV 
---

V 
---

VI 
---

VII 
---

VIII 

Kommissär 

überkoinmissär 

Rat 

überrat 

Wirklicher Hofrat 

Baukommissär 

Bauoberkommissäi' 

'Baurat 

überbaurat 

Wirklicher Hofrat 

2. Höherer Dienst heiden Arbeitsämtern' 

Amtstitel Anstellungserfordernis 

Der Abschluß der rechtswissenschaftlichen Studien, 
der staatswissensChaftlichen Studien, der sozial- und 
wirtschaftswissenschaftlichen Studien, der ,technischen 
Studien, der montanistische(l Studien, der Studien ,der 
Bodenkultur oder der Studien aneler Hochschule für 
Welthandel. 

Für die Definitivstellung überdies' die'erfolgreiche 
Ablegung der Prüfung fü~ den höheren Dienst bei 
den Arbeitsämtern nach einjähriger Verwendung im 
Dienstzweig. 

3. Höherer Arbeitsinspektionsdienst 

Amtstitel Anstellungserfordernis 

Der Abschluß dei" technischen Studien, der monta-
nistischen Studien, der Studien der Bodenkultur oder 
der Studien der Physik oder der Chemie; der Ab-
schluß der beiden letztgenannten Studien, sofern die 
abschließende. Prüfung zwei Fachrichtungen umfaßt, 
nur, wenn die zweite Fachrichtung eine mathematisch-
naturwissenschaftliche ist, sowie, sofern das Studium 
gemäß Abschnitt II Abs. 3 Z. 5, vollendet wurde, 
nur, wenn es mit dem Doktorat der Philosophie 
abgeschlossen ,wurde. 

' Für die Definitivstellungüberdies die erfolgreiche 
' Ablegung, der Prüfung für den höheren Arbeits-
'inspektionsdienst nach einjähriger Verwendung im 
Dienstzweig. 

.) 
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4. Höherer Archivdienst 

Dienst_\ _______ ---'_A_m_ts_t_it_e_l __ ---, ______ \ 
klasse (Dienstposten) I (Amtstitel) 

Anstellungserfordernis 

III Der Abschluß der philosophischen Studien; der 
--- Archivkommissär theologischen Studien, der rechtswissenschaftlichen 

IV Studien, der staatswissenschaftlichen Studien oder der 
sozial- und wirtschaftswissenschaftlichen Studien und 

V Archivoberkömmissär die erfolgreiche Ablegung der Staatsprüfung des 
österreichischen Institutes für Geschichtsforschung, ---

VI Archivrat 1) 

VII < Archivoberrat 1) 

Wirklicher Hofrat 1) 

VIII General-

Der Leiter des österreichischen direktor des 

Staatsarchivs österreichi-
schen Staats-
archivs 

---

Anmerkung: 

1) Neben diesem Amtstitel führt der Leiter des Haus-, Hof- und Staatsarchivs, des< Allgemeinen Verwaltungs­
archivs, des Verkehrsarchivs, des Finanz- und Hofkammerarchivs und des Kriegsarchivs die Funktionsbezeichnung 
"Direktor d.". 

5. Dienst der Ärzte bei Ämtern und Anstalten 

Dienst-I 
klasse 

III 
---

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

Amtstitel 

a) Regierungssanitätskommissär 
b) Polizeisanitätskommissär 
c) Sanitätskommissär 1) 

a) Regierungssanitätsoberkommissär 
b) Polizeisanitätsoberkommissär 
c) Sanitätsoberkommissär 1) 

a) Regierungssanitätsrat 
b) Polizeisanitätsrat 2) 
c) Sanitätsrat 1) 3) 4) 

a) Regierungsobersanitätsrat 
b) Polizeiobersanitätsrat 2) 
c) Obersanitätsrat 1) 3) 4) 

Wirklicher Hofrat 2) 

Anmerkung: 

Anstellungserfordernis 

< Der Abschluß der medizinischen Studien und die< 
Berechtigung zur selbständigen Ausübung des ärzt-
lichen Berufes. 

Eine Nachsicht vom Anstellungserfordernis ist aus-
geschlossen. 

Für die Definitivstellung überdies: 
a) bei Ärzten der Arbeitsinspektion: die erfolg-

reiche Ablegung der Prüfung für den höheren Arbeits-
inspektionsdienst nach einjähriger Verwendung im 
Dienstzweig, 

b) bei den Ärzten der Verkehrs-Arbeitsinspektion: 
die erfolgreiche Ablegung der Prüfung für den 
höheren Verkehrs-Arbeitsinspektionsdienst nach ein-
jähriger Verwendung im Dienstzweig, 

c) bei den übrigen Ärzten, soweit sie nicht an 
Krankenanstalten verwendet werden: die erfolgreiche 
Ablegung der Physikatsprüfung. 

a) Diese Amtstitel gelten für die Amtsärzte der allgemeinen staatlichen Verwaltung in den Ländern. 
b) <Diese Amtstitel gelten für die Amtsärzte der Bundespolizeibehörden (Polizeiärzte). 
c) Diese Amtstitcl gelten für Ärzte iri sonstigen Äintcrn und Anstalten des Bundes sowie bei der Bundesgendarmerie. 

1) An Krankenanstalten verwendete Ärzte führen in den Dienstklassen 111 und IV neben ihrem Amtstitel die 
Funktionsbezeichnung "Assistent", in den höheren Dienstklassen die Funktionsbezeichnung "Oberarzt"; wenn sie als 
Leiter an einer Krankenabteilung verwendet werden, führeri sie statt dieser Funktionsbezeichnung die Funktionsbezeich­
nung "Primararzt d." unter Hinzufügung des Namens der Anstalt; wenn sie als Leiter einer Krankenanstalt eingesetzt 
sind, führen sie statt dessen die Funktionsbezeichnung "Ärztlicher Leiter d." unter Hinzufügung des Namens der 
Anstalt. 

2) Der Leiter des ärztlichen Dienstes einer Bundespolizeidirektion führt neben seinem Amtstitel die Funktions­
bezeichiuing "Chefarzt d;", Bei der Bundespolizeidirektion Wien führt der Stellvertreter des Chefarztes neben seinem 
Amtstitel die Funktionsbezeichnung "Chefarzt-Stellvertreter der Bundespolizeidirektion Wien", 

3) Der Leiter des ärztlichen Dienstes bei Dienststellen des Bundes führt neben seinem Amtstitel die Funktions­
bezeichnung "Chefarzt d,", 

') Der Leiter des ärztlichen Dienstes bei der Bundesgendarmerie führt neben seinem Amtstitel die Funktions­
bezeichnung "Chefarzt der Bundesgendarmerie". 
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6. Höherer auswärtiger Dienst 
I 

Dienst-I 
klasse 

III 

IV 

V 
---

VI 
---

VII 

VIII 

---
IX 

---

Amtstitel 

Attache 
Legationssekretär 3. Klasse 1) 

Legationssekretär 2. Klasse 

Legationssekretär 1. Klasse 

Legationsrat 2. Klasse 

Legationsrat 1. Klasse 2) 

außerordentlicher Gesandter und bevollmäch-
tigter Minister 3) 

außerordentlicher und bevollmächtigter Botschafter 

Anmerkung: 

Anstellungserfordemis 

Der Abschluß 
a) der rechtswissenschaftlichen Studien,_ 
b) der staatswissenschaftlichen Studien, 
c) der sozial- und wirtschafts-wissenschaftlichen 

Studien der volkswirtschaftlichen oder der handels-
wissenschaftlichen Studienrichtung und die Erwerbung 
des Diploms der Diplomatischen Akademie oder 

d) der Studien an der Hochschule für Welthandel 
durch das Doktorat der Handelswissenschaften und 
die Erwerbung des Diploms der Diplomatischen 
Akademie. 

Für die Definitivstellung überdies die erfolgreiche 
Ablegung der Prüfung für den höheren auswärtigen 
Dienst nach einjähriger Verwendung im Dienstzweig. 

Der Beamte hat für die Dauer seiner Verwendung bei einer Vertretungsbehörde im Ausland an Stelle seines Amts­
titels die gemäß § 6 Abs. 4 festgesetzte Funktionsbezeichnung zu führen. 

1) Ab der Definitivstellung. 

2) Dem Beamten kann für die Dauer der Verwendung als Leiter einer Gruppe oder Abteilung des Bundesministeriums 
für Auswärtige Angelegenheiten der Amtstitel "außerordentlicher Gesandter und bevollmächtigter Minister" verliehen 
werden, welcher an Stelle des bisherigen Ariltstitels zu führen ist. 

3) Der Generalsekretär für Auswärtige Angelegenheiten, die Leiter der Sektionen im Bundesministerium für Aus­
wärtige Angelegenheiten, der Chef des Kabinetts des Bundesministers für Auswärtige Angelegenheiten und der Chef 
des Protokolls führen an Stelle dieses Amtstitels den Amtstitel "außerordentlicher und bevollmächtigter Botschafter". 

Dienst-I 
-klasse 

III 
---

IV 
---

V 

VI 

VII 

VIII 
---

Amtstitel 

Regierungsbaukommissär 

Regierungsbauoberkommissär 

Regierungsbaurat 

Regierungsoberbaurat 1) 

Wirklicher Hofrat 1) 

Anmerkung: 

7. Höherer Baudienst 

Anstellungserfordemis 

Der Abschluß der technischen Studien oder der 
kulturtechnischen Studien. 

Fur die Definitivstellung überdies nach Anordnung 
des zuständigen Bundesministeriums je nach der Ver-
wendung des Beamten die erfolgreiche Ablegung der 
Prüfung für den höheren technischen Dienst oder der 
Prüfung für den Bundesbaudienst nach einjähriger 
Verwendung im Dicnstzweig. 

1) Der Leiter des Bundesstrombauamtes führt neben dem Amtstitel die Funktionsbezeichnung "Baudirektor des 
Bundesstrombauamtes". -
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8. Höherer bergbehördlicher Dienst 

Dienst-I 
klasse 

m 
---

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 
---

Amtstitel 

Regierungsbergkommissär 

Regierungsbergoberkommissär 

Regierungsbergrat 

Regierungsoberbergrat 

Wirklicher Hofrat 

Anmerkung: 

Anstellungserfordernis 

Der Abschluß der montanistischen Studien (Studien-
Bergwesen oder Erdölwesen) oder richtungen 

rechtswissenschaftlichen Studien. 
der 

Für die Definitivstellung der Abschluß beider 
Studien. 

Die Leiter einer Berghauptmannschaft führen neben dem Amtstitel die Funktionsbezeichnung "Berghauptmann". 

Dienst-\ 
klasse 

m 
.---

IV 
---

V 

VI 
---

VII 

VIII 

Dienst-! 
klasse 

III 

IV 

Kommissär 

Oberkommissär 

Rat 

Ob~rrat 

Wirklicher Hofrat 

Finanzkommissär 

9. Höherer Dienst der Berufsberatung 

Amtstitel 
I 

Anstellungserfordernis 

Der Abschluß der Studien der Psychologie oder 
der· Pädagogik gemäß Abschnitt II, Abs. 2 oder das 
Doktorat der Philosophie gemäß Abschnitt II Abs. 3 
Z. 5 mit dem Hauptfach Psychologie oder Pädagogik 
oder bei erbrachtem Nachweis der Inskription von 
Vorlesungen und der positiven Beurteilung der Teil 
nahme an Lehrveranstaltungen gemäß § 27 Abs.. 2 
des h durc Allgemeinen . Hochschul-Studiengesetzes 
wenigstens vier Semester auf dem Gebiet der Psy-
chologie, die Vollendung eines sonstigen Studiums 
arieiner philosophischen Fakultät,· der Abschluß der 

der rechtswissenschaftlichen medizinischen Studien, 
Studien, der sozial- und wirtschaftswissenschaftlichen 
Studien, der technischen Studien oder der Studien an 
der Hochschule für Welthandel. 

Für die Definitivstellung überdies die erfolgreiche 
Ablegung der Prüfung für den höheren Dienst der 
Berufsberatung nach einjähriger Verwendung im Be~ 

r rufsberatungsdienst bei einem Landesarbeitsamt ode 
d 
g 

Arbeitsamt; der Nachweis .dieser Verwendung wir 
durch den Nachweis einer einjährigen Verwendun 
(Praxis) m auf psychologischem oder pädagogische 
Fachgebiet ersetzt. 

10. Höherer Betriebsprüfungsdienst 

Amtstitel Anstellungserfordernis 

v Finanzoberkommissär 

Der Abschluß der rechtswissenschaftlichen Studien 
oder der sozial- und wirtschaftswissenschaftlichen 
Studien der volkswirtschaftli~hen, der betriebswirt­
schaftlichen oder der handelswissenschaftlichen Stu­
dienrichtung. 

Für die Definitivstellung überdies die erfolgreiche 
Ablegung der Prüfung für den höheren Betriebs­
prüfungsdienst. VI Finanzrat 

VII Oberfinanzrat 

VIII Wirklicher Hofrat 
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11. Höherer Bibliotheksdienst 

Dienst-J _________ A_m_ts_t_it_e_I __ ---, ______ 1 

klasse (Dienstposten) I (Amtstitel) 
Anstellungserfordernis 

III Der Abschluß eines Hochschulstudiums im Sinne 
--- Wissenschaftlicher Assistent des Abschnittes II. 

IV Für die Definitivstellung überdies die erfolgteiche 
Ablegung der Prüfung für den höheren Bibliotheks-

V Staatsbibliothekar dienst. 

---
VI Staatsbibliothekar 1) 

VII Oberstaatsbibliothekar 1) ') 3) 

Wirklicher Hofrat 1) 2) 3) 

, General-
VIII Der Leiter der ÖsterreiChischen direktor der 

Nationalbibliothek Österreichi-
schen Natio-
nalbibliothek 

---

Anmerkung: 

1) Der Leiter einer Bibliothek führt neben dem Amtstitel die Funktionsbezeichnung "Direktor d." 

2) Leitern bedeutender Sammlungen der Österreichischen Nationalbibliothek kann neben dem Amtstitel die 
Funktionsbezeichnung "Direktor d." zuerkannt werden. 

3) Der Stellvertreter des Leiters der Österreichischen Nationalbibliothek führt neben dem Amtstitel die Funk~ 
tionsbezeichnung "Generaldirektor-Stellvertreter der Österreichischen Nationalbibliothek". 

12. Höherer Dienst im Bundesdenkmalamt 

Dienst~I'--________ A_m_t_st_it_e_I __ ---, _____ _ 
klasse (Dienstposten) I (Amtstitel) 

Anstellungserfordernis 

III 1. Für Beamte des rechtskundigen Dienstes: de r 
--- Kommissär Abschluß der rechtswissenschaftlichen Studien; 

IV 2. für Beamte des fachlichen Dienstes: der Abschlu 

--- der philosophischen Studien, der technischen Studien 

V Oberkommissär 
der montanistischen Studien, der Studien der Boden 
kultur oder der Studien der Architektur an der Akade 

ß 

--- mie der bildenden Künste. 
VI Rat Für die Definitivstellung überdies die erfolgreiche 

--- Ablegung 
VII Oberrat 1. für Beamte des rechtskundigen Dienstes de r 

Prüfung für den rechtskundigen Dienst, 

VIII Wirklicher Hofrat 2. für Beamte des fachlichen Dienstes der Prüfun 
für den wissenschaftlichen Dienst nach einjährige 

g 
r 

I 
Präsident 

Verwendung im Dienstzweig. 

Der Leiter des Bundesdenkmal- des Bundes-
amtes 

I 
denkmal-
amtes 

~ 

2 
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13. Höherer Dolmetsch- und Übersetzungs dienst im Bundeskanzleramt 

Dienst-I 
klasse 

III 
---

IV 
---

V 

VI 

VII 

VIII 
---

Amtstitel 

Kommissär 

Oberkommissär 

Rat 

Obere at 

Wirklicher Hofrat 

Anstellungserfordernisse 

Der Abschluß der Hochschulstudien im Sinne de 
Abschnittes II und die erfolgreiche Ablegung de r 

r 
zur 

in der Studien- und Prüfungsordnung für Übersetze 
und Dolmetscher vorgesehenen Prüfung, die 
Führung der entsprechenden Berufsbezeichnung be 
rechtigt oder an Stelle der im Abschnitt II bestimmte n 

d Erfordernisse die Vollendung des Übersetzer- un 
Dolmetscherstudiums durch Ablegung der in de r 
Studien- und Prüfungsordnung für Übersetzer un d 
Dolmetscher vorgesehenen Diplomprüfung. 

Für die Definitivstellung überdies der Nachwei s 
t der Kenntnis einer weiteren Fremdsprache zumindes 

im Ausmaß der Universitäts(Hochschul)sprachprü 
fung beider Leistungsstufen. 

14. Höherer Finanzdienst 

Dienst-I _________ A_m_t_st_it_e_I __ --, ______ 1 

klasse (Dienstposten) I (Amtstitel) 
Anstellungserfordemis 

III Der Abschluß der rechtswissenschaftlichen Studien 
--- Finanzkommissär Für die Definitivstellung überdies die erfolgteich 

IV Ablegung der Prüfung für den höheren Finanzdienst 
e 

V Finanzoberkommissär 

VI Finanzrat 
---

VII Oberflnanzrat 

VIII Wirklicher Hofrat 

VIII Präsident 
--- Leiter einer Finanzlandesdirektion der Finanz-

landesdirek - -
IX tion 

15. Finanzprokuratursdienst 

Dienst_I _________ A_m_t_st_it_e_I __ --, ______ / 
klasse (D· I tenstposten) (Amtstitel) 

III 
--- Prokuraturskommissär 

IV 
/ 

V Prokuratursoberkommissär 

VI Prokuratursrat 

VII Oberprokuratursrat 
---

VIII Wirklicher Hofrat 
---

Präsident 
IX Der Leiter der Finanzprokuratur der Finanz-

prokuratur 

Anstellungserfordemis 

Der Abschluß der rechtswissenschaftlichen Studie n 
s mit dem für die Ausübung des Rechtsanwaltsberufe 

vorgeschriebenen akademischen Grad. 
Für die Definitivstellung überdies eine einjährig e 

e zivil- und strafgerichtliche Praxis und die erfolgreich 
Ablegung der Prüfung für den Finanzprokuraturs-
dienst. 

Für die Erlangung eines Dienstpostens von der 
Dienstklasse V aufwätts außerdem die erfolgreiche 
Ablegung der Rechtsanwaltsprüfung. 

, 
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Dienst-/ 
klasse 

I 

III 
---

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

Dienst-I 
klasse 

III 
---

IV 

V 

Forstkommissär 

Forstoberkommissär 

Forstrat 

überforstrat 

Wirklicher Hofrat 

Kommissär 
Geistlicher Rektor 
Sanitätskommissär 

überkommissär 
Geistlicher Rektor 

18 der Beilagen 19 

16. Höherer forsttechnischer Dienst 

Amtstitel Anstellungserfordemis 

Der Abschluß der forstwirtschaftlichen Studien 
(bei der Wildbachverbauung mit dem Nachweis der 
erfolgreichen Ablegung der Einzelprüfung aus Wild-
bach- und Lawinenverbauung einschließlich Kon-
struktionsübungen, Wildbach- und Lawinenverbau-
ung 11, Hydraulik und Gewässerkunde, allgemeinem 
Wasserbau sowie Eisenbetonbau). 

Für die Definitivstellung überdies die erfolgreiche 
Ablegung der Staatsprüfung für den höheren Forst-
dienst. 

17. Höherer Dienst in Justizanstalten 

Amtstitel Anstellungserfordemis 

1. Für Seelsorger: der Abschluß der theologischen 
1) Studien und die Ermächtigung zur Ausübung der 

öffentlichen Seelsorge. Eine Nachsicht von der Er-
füllung dieser Erfordernisse ist ausgeschlossen. 

2. Für Ärzte: der Abschluß der medizinischen 

1) Studien und die Berechtigung zur selbständig<:;n Aus-

Sanitätsoberkommissär übung des ärztlichen Berufes. Eine Nachsicht von 
der Erfüllung dieser Erfordernisse ist ausgeschlossen. 

3. Für die übrigen Beamten: der Abschluß der 
Rat Hochschulstudien im Sinne des Abschnittes n. 

VI Geistlicher Rektor 1) Für die Definitivstellung überdies die erfolgreiche 
Sanitätsrat Ablegung einer die Kenntnisse für den Dienst erwei-

senden Prüfung nach einjähriger Verwendung im 
überrat Dienstzweig. 

VII Geistlicher Rektor 1) 
übersanitätsrat 

Anmerkung: 

1) Je nach der Verwendung. 

18. Höherer kriminaltechnischer Dienst 

Dienst-I' 
klasse 

III 
---

IV 

V 

VI 

VII 

VIII' 

Amtstitel 

Kommissär 

über kommissär 
, 

Rat 

überrat 

Wirklicher Hofrat 

Anstellungserfordernis 

Der Abschluß eines Hochschulstudiums eine r 
facheinschlägigen Richtung. 

Für die Definitivstellung überdies die erfolgreiche 
Ablegung der Prüfung für den höheren kriminal 
technischen Dienst. -
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Dienst-I 
klasse 

III 
---

IV 

'V 

VI 

VII 

VIII 

18 der Beilagen 

19. Höherer landwirtschafdicher Dienst 

Amtstitel Anstellungserfordernis 

Der Abschluß der landwirtschaftlichen Studien. 
Landwirtschaftskommissär Für die Definitivstellung überdies die erfolgreiche 

Ablegung der Prüfung für den höheren landwirt-
schaftlichen Dienst. 

Landwirtschaftsoberkommissär 

Landwirtschaftsrat 

Oberlandwirtschaftsrat 

Wirklicher Hofrat 

20. Höherer Ministerialdienst und höherer Verwaltungsdienst beim Rechnungshof, 
Verfassungsgerichtshof und Verwaltungsgerichtshof 

Dienst-I' 
klasse 

III 
---

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

Amtstitel 

Ministerialkommissär 

Ministerialoberkommissär 

Ministerialsekretär 

Sektionsrat 

Ministerialrat 1) 

Sektionschef!) 2) 8) 

Anmerkung: 

, 
Anstellungserfordernis 

Der Abschluß der H:>chschulstudien im Sinne des 
Abschnittes II; überdies dit! Zurücklegung einer 
Dienstzeit von wenigstens fünf Jahren in eine m 
Dienst, für den die Vollendung der Studien vorge 
schrieben ist, sowie die erfolgreiche Ablegung de r 
für diesen Dienst vorgeschriebenen Prüfung 
(Fachprüfung, Autorisationsprüfung). Ist in diese m 

e 
n 

Dienst keine Prüfung vorgeschrieben, so ist ein 
Prüfung über die in § 8 Abs. 2 lit. a angeführte 
Gegenstände und über das Verwaltungsverfahrens 
recht abzulegen. 

Beim Rechnungshof ferner die erfolgreiche Ablegun g 
der Prüfung für den gehobenen Rechnungsdienst 

1) Neben diesem Amtstitel führt der mit der ständigen Stellvertretung des Bundesministers für Land- und Forst~ 
wirtschaft im Obersten Agrarsenat betraute Beamte die Funktionsbezeichnung "Vizepräsident des Obersten Agrar-
senates". -

2) Neben diesem Antstitel führt der zum Leiter der Generaldirektion für die Post- und Telegraphenverwaltung 
bestellte Beamte die Funktionsbezeichnung "Generaldirektor für die Post~ und Telegraphenverwaltung". 

3) Neben diesem Amtstitel führt der zum Leiter der Generaldirektion für die öffentliche Sicherheit bestellte Beamte 
die Funktionsbezeichnung "Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit". 

Dienst-I 
klasse. 

III 
---

IV 
---

V 

VI 

VII 

VIII 

Kommissär 

Oberkommissär 

Rat 

Oberrat 

Wirklicher Hofrat 

21. Höherer pädagogisch-administrativer Dienst 

Amtstitel Anstellungserfordernis 

An Stelle der in Abschnitt II bestimmten Erforder-
nisse der Abschluß eines Hochschulstudiums, das in 
der Anlage zu Abschnitt III ades Gehaltsüberleitungs-
gesetzes (Lehrerdienstzweigeordnung) für Lehrer 
der Verwendungsgruppe L 1 vorgesehen ist. 

~ 
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22. Höherer Dienst der Parlamentsstenographen 

Dienst-I 
klasse 

III 
---

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

Amtstitel 

Kommissär 

überkommissär 

Rat 

überrat 

Wirklicher Hofrat 

Anstellungserfordernis 

Der Abschluß der rechtswissenschaftlichen Studien, 
der staatswissenschaftlichen Studien, der sozial- und 
wirtschaftswissenschaftlichen Studien, der philoso-
phischen Studien oder der Studien an der Hochschule 
für Welthandel und die Kenntnis der Stenographie 

- in dem für Parlamentsstenographen erforderlichen 
Ausmaß. . 

. 
,. 

23. Rechtskundiger Dienst bei- den Bundespolizeibehörden 

Dienst-I _________ '_Am __ ts_t_it_e_l __ ---. _____ '_1 
klasse r (Dienstposten) I (Amtstitel) 

Anstellungserfordernis 

III Der Abschluß der rechtswissenschaftlichen Studien. 
--- Polizeikommissär Für die Definitivstellung überdies die erfolgreiche 

IV Ablegung der Prüfung für den rechtskundigen Dienst 
nach einjähriger Verwendu~g. im Dienstzweig. 

V Polizeioberkommissär 

VI Polizeirat 1) 
---

VII überpolizeirat 1) 2) 

Wirklicher \Hofrat 1) 2) 

VIII 
Der Stell vertreter des Polizei- I Polizeivize-

präsidenten in Wien präsident 

IX Der Polizeipräsident in Wien I Polizei-
präsident 

-

Anmerkung: 

1) Neben diesem Amtstitel führt der Leiter eines Bezirkspolizeikommissariates in Wien die Funktionsbezeichnung 
"Stadthauptmann" . 

2) Neben diesem Amtstitel führt der Leiter einer Bundespolizeidirektion die Funktionsbezeichnung "Polizei­
direktor" . 
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24. Rechtsku,?-digerDienst in der Kanzlei des Präsidenten des Nationalrates 

Dienst-\ 
klasse 

III 
---

IV 

V 
---

VI 

VII 
---

VIII 

VIII 

ix 

Amtstitel 

(Dienstposten) 

Parlamentskommissär 

Parlamentssekretär -

-
Padamentsrat 

Der Stellvertteter des Parlaments-
direktors 

Parlamentsdirektor 

I (Amtstitel) 

I I Parlaments-
vizedirektor 

\ 

Anstellungserfordernis 

Der Abschluß der rechtswissenschaftlichen Studien 
überdies die Zurücklegung einer Dienstzeit von wenig 
stens fünf Jahren in einem Dienst, für den die Voll 
endung dieser Studien vorgeschrieben ist,. sowie die 
erfolgreiche Ablegung der für diesen Dienst vorge 
schriebenen Prüfung_ Ist in diesem Dienst keine 
Prüfung vorgeschrieben, so ist eine Prüfung über die 
in § 8 Abs. 2 Ht. a angeführten Gegenstände und über 
das Verwaltungsverfahren abzulegen. 

25. Rechtskundiger Dienst und höherer technischer Dienst im Patentamt 

Dienst-\ _________ A_m_t_st_it~t;~I __ __:'------1 
klasse (Dienstposten) I (Amtstitel) 

Anstellungserfordernis 

III 1. Für den rechtskundigen Dienst: der Abschluß 
--- Kommissär der rechtswissenschaftlichen Studien. 

IV Für die Definitivstellung überdies die erfolgreiche 
Ablegung der Prüfung für den rechts kundigen Dienst 
im Patentamt nach dreijähriger Verwendung im 

V Oberkommissär Dienstzweig. Die Prüfung entfällt bei Eignung 
des Beamten zum Richteramt oder zum Rechtsan-
waltberuf. 

VI Ratssekretär 2. Für den höheren technischen Dienst: der Ab-
schluß der technischen Studien, der montanistischen 

--- Studien, der Studien der Bodenkultur oder der philo-

VII Rat 1) 
sophischen Studien für mathematisch-naturwissen-
schaftliche Fächer. 

Für die Definitivstellung überdies die erfolgreiche 

Vorsitzender Rat 
Ablegung der Prüfung für den höheren technischen 
Dienst im Patentamt nach dreijähriger Verwendung 

VIII im Dienstzweig. 

I Vize_ 
In den in Z. 1 und 2 vorgeschriebenen dreijährigen 

Die Stellvertreter des Präsidenten präsident 
Zeitraum können Zeiten einer einschlägigen Praxis 

---
bis zum Höchstausmaß von eineinhalb Jahren einge-
rechnet werden. 

IX Präsident 

---

, 

Anmerkung: 

1) An Stelle dieses Amtstitels führen die ständigen Vorsitzenden und Vorstände von Abteilungen des Patentamtes 
den Amtstitel "Vorsitzender Rat des Patentamtes". 
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26. Rechtskundiger Dienst in der Präsidentschaftskanzlei 
j 

Dienst-I _________ A_m_t_st_i_te_I __ --; ______ 1 

klasse (Dienstposten) I (Amtstitel) 

III 
--- Kabinettskommissär 

IV 

V 
--- Kabinettssekretär 

VI 

VII 
--- Kabinettsrat 

VIII 

VIII Der Stellvertreter des Kabinetts- Kabinetts-

direktors vize-
direktor 

IX Kabinettsdirektor 
---

Anstelhl11gserfordemis 

Der Abschluß der rechts wissenschaftlichen Studien, 
die Zurücklegung einer Dienstzeit von wenigstens 
fünf Jahren in einem Dienst, für den die Vollendun g 
dieser Studien vorgeschrieben ist, sowie die erfolg 

e-reiche Ablegung der für diesen Dienst vorgeschri 
benen Prüfung. Ist in diesem Dienst keine Prüfun 
vorgeschrieben, so ist eine Prüfung über die in § 

g 
8 

Abs. 2 lit. a angeführten Gegenstände und über da s 
Verwaltungsverfahren abzulegen. 

27. Rechtskundiger Verwaltungsdienst 

Dienst-! 
klasse 

III 
---

IV 

V 
---

VI 

V:Ü 

VIII 

Kommissär 

überkommissär 

Rat 

überrat 

Wirklicher Hofrat 1) 

Anmerkung: 

Amtstitel 

" 

I 

Anstellungserfordemis 

Der Abschluß der rechtswissenschaftlichen Studien. 
Für die Definitivstellung überdies die erfolgreiche 

Ablegung der Prüfung für den rechtskundigea 
Dienst nach einjähriger Verwendung im Dienst~ 
zweig .. 

,. 

1) Der Leiter der Österreichischen Salinen führt neben dem Amtstitel die Funktionsbezeichnung "Generaldirektor 
der Österreichischen Salinen". 

Dienst-! 
klasse 

III 
---

IV 
---

V 

VI 

VII 

VIII 

Amtstitel 

Redaktionskommissär 

Reclaktionsoberkommissär 

Redaktionsrat 

überredaktionsrat 

Wirklicher Hofrat 1) 

28. Höherer Redaktionsdienst 

Anstellungserfordernis 

Der Abschluß eines Hochschulstudiums im Sinn e 
des Abschnittes H. 

Für die Definitivstellung überdies die erfolgreich e 
Ablegung der Prüfung für den höheren Redaktions 
dienst nach einjähriger Verwendung im Dienst 
zweig. 

Anmerkung: 
1) Der mit der Leitung der "Wiener Zeitung" betraute Beamte führt neben seinem Amtstitel die Funktionsbezeich­

nung "Chefredakteur der Wiener Zeitung". 
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Dienst-I 
klasse 

III 
---

IV 

V 
---

VI 

VII 

Dienst-I 
klasse 

III 
---

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

Dienst-I 
klasse 

III 
---

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

18 der Beilagen 

29. Akademische Restauratoren 

Amtstitel Anstellungserfordernis 

Der Abschluß der Studien an der Meisterschule 
Akademischer Restaurator für Konservi~rung und Technologie an der Akademie 

der bildenden Künste oder der Abschluß der Studien 
einer einschlägigen Fachrichtung an einer anderen 
Hochschule. 

Akademischer Oberrestaurator 
In allen Fällen überdies der Nachweis einer drei-

jährigen besonderen praktisch künstlerischen Aus-
bildung oder Verwendung im betreffenden Fachgebiet. 

Akademischer Chefrestaurator 

30. Höherer schulpsychologischer Dienst 

Amtstitel Anstellungserfordernis 

Der Abschluß der philosophischen Studien mit 
Kommissär dem Hauptfach Psychologie. 

Für die Definitivstellung überdies die erfolgreiche 
Ablegung der Prüfung für den höheren schulpsycho-

Oberkommissär logischen Dienst nach einjähriger Verwfndung im 
Dienstzweig oder die Zurücklegung einer mindestens 

Rat 
dreijährigen Lehrpraxis in einer den Verwendungs-
gruppen L 1 oder L 2 entsprechenden Verwendung. 

Obertat 

Wirklicher Hofrat 

" 

31. Sozial- und wirtschaftskundiger Verwaltungs dienst 

Amtstitel Anstellungserfordernis 

Der Abschluß der sozial- und wirtschaftswissen-
Kommissär ~ 

schaftlichen Studien oder. der rechtswissenschaft-
lichen Studien. 

Für die Definitivstellung überdies die erfolgreiche 

Ober kommissär Ablegung der Prüfung für den sozial- und wirtschafts-
kundigen Verwaltungsdienst nach einjähriger Ver-

Rat 
wendung im Dienstzweig. 

-
Oberrat 

Wirklicher Hofrat 

, 
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32. Höherer statistischer Dienst 

Dienst-I' _________ A_m_t_st_it_e_I __ ---.,. ______ 1 

klasse (Dienstposten) I (Amtstitel) 

III 
Kommissär 

IV 

v überkommissär 

VI Rat 

VII überrat 

VIII Wirklicher Hofrat 1) 

IX' Der Leiter des Österreichischen 
Statistischen Zentralamtes 

Anmerkung: 

Präsident 
des Öster­
reichischen 
Statistischen 
Zentral-

I amtes 

Anstellungserfordernis 

Der Abschluß eines der Hochschulstudien im 
Sinne des Abschnittes II. 

Für die Definitivstellung überdies die erfolgreiche 
Ablegung der Prüfung für den höheren statistischen 
Dienst nach einjähriger Verwendung im Dienst­
zweig. 

Für die schriftliche Prüfung kann in der Prüfungs­
vorschrift auch eine Hausarbeit vorgeschrieben 
werden. Diese Prüfung wird ersetzt durch den Nach­
weis der Eignung für die Definitivstellung im rechts­
kundigen Verwaltungsdienst oder im höheren Finanz­
dienst oder für die Ernennung zum Richter. 

/ 

1) Neben diesem Amtstitel führt der Stellvertreter des Leiters des Österreichischen Statistischen Zentralamtes die 
Funktionsbezeichnung "Vizepräsident des Österreichischen Statistischen Zentralamtes". 

Dienst-I 
klasse 

III 
---

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

33. Höherer technischer Agrardienst 

Amtstitel Anstellungserfordernis 

Der Abschluß der Studien der Bodenkultur in der 
Agrarbaukommissär forstwirtschaftlichen, kulturtechnischen oder land-

wirtschaftlichen Studienrichtung, oder der Studien 
der Geodäsie, der Elektrotechnik oder des Maschinen-

Agrarbauoberkommissär baues. 
Für die Definitivstellung überdies die erfolgreiche 

Agrarbaurat 
Ablegung der Prüfung für den höheren technischen 
Agrardienst nach zweijähriger Verwendung im 
Dienstzweig. 

Agraroberbaurat 

Wirklicher Hofrat 

, 
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34. Höherer technischer Dienst 

Dienst~1 
klasse Amtstitel Anstellungserfordernis 

III Der Abschluß der technischen Studien, der mon-
--- Baukommissär tanistischen Studien, der Studien der Bodenkultur, 

IV der Studien der Architektur an der Akademie der 
bildenden Künste, oder der philosophischen Studien 

V Bauoberkommissär für mathematisch-naturwissenschaftliche Fächer. 
Für die Definitivstellung überdies die erfolgreiche 

VI Baurat 
Ablegung der Prüfung für den höheren technischen 
Dienst nach einjähriger Verwendung im Dienstzweig. 

VII überbaurat 

VIII Wirklicher Hofrat 1) 2) 3) 

Anmerkung: 

1) Neben diesem Amtstitel führen der Leiter der Bundesgehäudeverwaltung I Wien und die Leiter der Bundes­
gebäudeverwaltung II, soweit diese mindestens den Bereich eines Bundeslandes umfassen, die Funktionsbezeichnung 
"Baudirektor d.". 

2) An Stelle dieses Amtstitels führt der Leiter des Amtes für Wehrtechnik des Bundesministeriums für Landes· 
verteidigung, wenn er gleichzeitig mit der Führung der wehrtechnischen Agenden beim Bundesministerium für Landes­
verteidigung betraut ist, den Amtstitei "Heeres-Chefingenieur". 

3) An Stelle die~es Amtstitels fÜhrt der Leiter 'des Bundesamtes für Zivilluftfahrt den Amtstitel "Präsident des 
Bundesamtes für Zivilluftfahrt" . -

35. Höherer technischer Dienst im Eich- und Vermessungswesen 

Dienst-\ __________ A_m_t_st_i_te_I ___ .-_____ 1 

klasse (Dienstposten) I (Amtstitel) 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

Kommissär 

überkommissär 

Rat 

überrat 

Wirklicher Hofrat 

Der Stell vertreter des Leiters des 
Bundesamtes für Eich- und Ver­
messungswesen 

Der Leiter des Bundesamtes für 
Eich- und Vermessungswesen 

Vizepräsi­
dent des 
Bundes­
amtes für 
Eich- und 
Vermes­
sungswesen 

,Präsident 
des Bundes­
amtes für 
Eich- und 
Vermes­
sungswesen 

Anstellungserfordernis 

1. Im Eichdienst : der Abschluß der technischen 
Studien an einer Fakultät für Maschinenwesen und 
Elektrotechnik oder der Studienrichtungen der 
technischen Chemie oder der technischen Physik 
oder der Abschluß der philosophischen Studien für 
mathematisch-naturwissenschaftliche Fächer. 

Für die Definitivstellung überdies die erfolgreiche 
Ablegung der Prüfung für den höheren technischen 
Dienst im Eich- und Vermessungswesen (Eichdienst) 
nach einjähriger Verwendung im Dienstzweig. 

2. Im Vermessungsdienst : dei Abschluß der tech­
nischen Studien der Studienrichtung Vermessungs­
wesen oder der Abschluß der philosophischen Studien 
für mathematisch-naturwissenschaftliche Fächer mit 
dem Nachweis der erfolgreichen Ablegung der Einzel­
prüfung aus den Prüfungsgegenständen der II. Staats­
prüfung für die Studienrichtung Vermessungswesen 
der technischen Studien. 

Für die Definitivstellung überdies die erfolgreiche 
Ablegung der Prüfung für den höheren technischen 
Dienst im Eich- und Vermessungswesen (Vermes­
sungsdienst) nach einjähriger Verwendung im Dienst­
zweig. 
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36. Höherer technischer Dienst beim Hauptmünzamt und bei den Behörden des 
Punzierungswesens 

Dienst-I 
klasse 

m 
---

IV 

V 

---
VI 

---
VII 

---
VIII 

Wardein 
Münzwardein 

Oberwardein 
Obermünzwardein 

Bergrat 

Oberbergrat 

Wirklicher Hofrat 

Anmerkung: 

Amtstitel 

1) 

1) 

Anstellungserfordernis 

1. Beim Hauptmüozamt:· der Abschluß der mon 
taoistischen Studien, der Studien für Maschinenba u 
oder der Studien der Chemie; 

2. bei den Behörden des Punzierungswesens: d er 
n Abschluß der montanistischen Studien, der Studie 

der Chemie oder der Studien der Gas- und Feuerungs 
technik. 

Für die DefinitivsteUung überdies die erfolgreich e 
en 
en 

Ablegungder Prüfung für den höheren technisch 
Dienst beim Hauptmünzamt und bei den Behörd 
des Punzierungswesens. 

1) Diese Amtstitel gelten nur für Dienstposten des Hauptmünzamtes. 

37. Höherer technischer Dienst im Bereich· der Post- und Telegraphenverwaltung 

Dienst-/ Amtstitel I kl Anstellungserforderois 
asse (Dienstposten) I. (Amtstitel) 

III 
---

IV 

V 
---

VI 
---

VII 
---

VIII 

VIII 
---

IX 

Dienst-I 
klasse 

III 
---

IV 
---

V 
---

VI 

VII 

VIII 

Baukommissär 

Bauoberkommissär 

Baurat 

Oberbaurat 

Wirklicher Hofrat 

Der Leiter einer Post- und Tele- Präsident d. graphendirektion 

Der Abschluß der technischen Studien, der Studie n 
r der Architektur oder der philosophischen Studien fü 

mathematisch-naturwissenschaftliche Fächer. 
Für die DefinitivsteUung überdies die erfolgreich e 

Ablegung der Verkehrsdienstprüfung III (Allgemein) 
für den Hochbaudienst der Prüfung für den höhere n 
technischen Dienst oder der Prüfung für den Bundes 
baudienst und der Verkehrsdienstprüfung III (All 
gemein). 

Für die Erlangung eines Dienstpostens von de r 
e Dienstklasse V aufwärts außerdem die erfolgreich 

Ablegung der höheren technischen Prüfung (AUge 
mein); bei Verwendung im Postautobetriebsdiens t 
der höheren technischen Prüfung (Postautobetriebs 
dienst); dieses Erfordernis gilt nicht für den Hoch 
baudienst. 

In den Prüfurigsvorschriften für die im vorige 
Absatz angeführten Prüfungen kann bestimmt werden, 
daß eine Prüfung des allgemeinen Teiles zu entfalle 

n 

n 
hat, wenn dieser bereits bei einer für die Definitiv 
stellung erforderlichen Prüfung geprüft wurde. 

38. Höherer technischer Dienst bei den Salinen 

Amtstitel 

Bergkommissär 

Bergoberkommissär 

Bergrat 

Oberbergrat 

Wirklicher Hofrat 

AnsteUungserfordernis 

Der Abschluß der montanistischen Studien (Studien 
richtung Bergwesen) oder der technischen Studien 

Für die Definitivstellung überdies die erfolgreich e 
r Ablegung der Prüfung aus der Salinenkunde an de 

Montanistischen Hochschule. 
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Dienst-! 
klasse 

III 

IV 

,V 

VI 

VII 

VIII 

Dienst-I 
klasse 

III 
---

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

18 der Beilagen 

39; Höherer technischer Finanzdienst und höherer Bodenschätzungsdienst 

Amtstitel 

Technischer Finanzkommissär 

Technischer Finanzoberkommissär 

Technischer Finanzrat 

Technischer Oberfinanzrat 

Wirklicher Hofrat 

Anstellungserfordernis 

1. Für den hÖheren technischen Finanzdienst : der 
Abschluß der Studien der Chemie, der Pharmazie 
oder der Gärungstechnik. 

Für die Definitivstellung üb!!rdies die erfolgreiche 
Ablegung der Prüfung für den ,höheren technischen 
Finanzdienst nach einjähriger Verwendung im 
Dienstzweig. 

2. Für den höheren Bodenschätzungsdienst: der 
Abschluß der landwirtschaftlichen, forstwirtschaft­
lichen oder kulturtechnischen Studien der Botanik, 
Geologie oder Meteorologie. 

Für die Definitivstellung überdies die erfolgreiche 
Ablegung der Prüfung für den höheren Boden 
schätzungsdienst nach einjähriger Verwendung im 
Dienstzweig. 

40. Dienst der Tierärzte bei Ämtern und Anstalten 

Amtstitel Anstellungserfordernis 

Der Abschluß der tierärztlichen Studien. 
Regierungsveterinärkommissär Für die Definitivstellung überdies die erfolgreiche 

Ablegung der tierärztlichen Physikatsprüfung. 

Regierungsveterinäroberkommissär 1) 

Regierungsveterinärrat 1) 
, 

Regierungsoberveterinärrat 1) 

Wirklicher Hofrat 

Anmerkung: 

1) Neben diesem Amtstitel führen Leiter eines Landstallmeisteratptes die Funktionsbezeichnung "Landstallmeister", 
Leiter eines Stallamtes die Funktionsbezeichnung "Stallamtsdirektor" und Leiter eines Gestütes die Funktionsbe­
zeichnung "Gestütsdirektor" • 
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41. Höherer Dienst an den Untersuchungs anstalten der Sanitätsverwaltung, an den land­
und forstwirtschafdichen Lehr- und Versuchsanstalten, an den veterinär-medizinischen 
Bundesanstalten, an wasserbaulichen Versuchsanstalten, am Agrarwirtschaftlichen Institut, 
an physikalisch-technischen, chemischen oder sonstigen Laboratorien, bei der Verwaltung' 

der Bundesgärten und bei der Tiergartenverwaltung Schönbrunn 

Dienst-\ 
klasse 

III 
--- Kommissär 

IV 

V überkommissär 

VI Rat 1) 

---
VII überrat 1), 

VIII Wirklicher Hofrat 1) 

Anmerkung: 

Amtstitel Anstellungserfordernis 

1. An den Bundesstaatlichen bakteriologisch­
serologischen Untersuchungsanstalten, an der Bundes­
staatlichen Impfstoffgewinnungsanstalt, an der Bun­
desstaatlichen Schutzimpfungsanstalt gegen' Wut, 
am Bundesstaatlichen Serumprüfungsinstitut, .an der 
Bundesanstalt für chemische und pharmazeutische 
Untersuchungen, an der Bundesstaatlichen An­
stalt für experimentell-pharmakologische und 
balneologische Untersuchungen und am Laboratorium 
der Arzneibuchkommission:, der Abschluß der 
wissenschaftlichen Berufsvorbildung auf dem der 
Verwendung entsprechenden Fachgebiet und eine 
mindestens zweijährige einschlägige' Verwendung 
(Praxis) oder Ausbildung. 

2. Bei der Tiergartenverwaltung Schönbrunn: der 
Abschluß der Studien an der tierärztlichen Hoch 
schule oder der philosophischen Studien, Fachrichtung 
Zoologie. 

3. In den übrigen Fällen: der Abschluß der wissen 
schaftlichen Berufsvorbildung auf dem der Verwen 
dung entsprechenden Fachgebiet. ' 

Für die Definitivstellung überdies die erfolgreiche 
Ablegung der der Dienstverwendung entsprechenden 
Fachprüfung. Arzte haben als Fachprüfung die Phy 
sikatsprüfung, Tierärzte die tierärztliche Physikats 
prüfung abzulegen. Arzte (Tierärzte) bei den Lebens 
mitteluntersuchungsanstalten haben entweder die 
Physikatsprüfung (tierärztliche Physikatsprüfung 
oder die Fachprüfung für den Höheren Dienst 
an diesen Anstalten abzulegen. 

1) Der Leiter einer Anstalt führt neben dem Amtstitel die Funktionsbezeichnung "Direktor d." unter Hinzufügung 
des Namens der Anstalt. ' 

42. Höherer Verwaltungsdienst im Postsparkassenamt 

Dienst-I __________ Am __ ts_t_it_e_l-,-_--;-_____ ' _I 

klasse (Dienstposten) I (Amtstitel) 
Anstellungserfordernis 

III Der Abschluß der rechts- und staatswissenschaft-
--- Direktionskommissär lichen Studien oder der sozial- und wirtschaftswissen-

IV schaftlichen Studien, volkswirtschaftlicher, betriebs-
wirtschaftlicher oder handelswissenschaftlieher ---

V Direktionsoberkommissär 
Richtung. 

Für die Definitivstellung überdies die erfolgreiche 

VI Direktionsrat 
Ablegung der Prüfung für den höheren Verwaltungs-
dienst im Postsparkassenamt. 

, 

VII überdirektionsrat 

Wirklicher Hofrat 

Vizegouver-
VIII Der Stellvertreter des Gouverneurs neur des 

des Postsparkassenamtes Postspar-
kassenamtes 

IX Gouverneur des Pöstsparkassenamtes 

18 der Beilagen XII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 29 von 249

www.parlament.gv.at



30 18 der Beilagen 

43. Höherer Verwaltungsdienst im Bereich der Post- und Telegraphenverwaltung 

Dienst-II _________ A_m_t..;.st_it_e_I __ ----; ______ 1 

klasse (D' I tenstposten) (Amtstitel) 

In 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

VIll 

IX 

Postkommissär 

Postoberkommissär 

Postrat 

Oberpostrat 

Wirklicher Hofrat 

Der Leiter einer Post- und Tele­
graphendirektion Präsident d. 

Anstellungserfordemis 

Der Abschluß der rechtswissenschaftlichen Studien. 
Für die Definitivstellung überdies die erfolgreiche 

Ablegung der Verkehrsdienstprüfung III (All­
gemein). 

Für die Edangung eines Dienstpostens von der 
Dienstklasse V aufwärts außerdem die erfolgreiche 
Ablegung der höheren Verwaltungsprufung. 

In den Prüfungsvorschriften für die höhere Ver­
waltungsprüfung kann bestimmt werden, daß eine 
Prüfung des allgemeinen Teiles zu entfallen hat, wenn 
dieser bereits bei einer für die Definitivstellung er­
forderlichen Prüfung geprüft wurde. 

44. Höherer Verwaltungsdienst ,und höherer technischer Dienst bei der Österreichischen 
Staatsdruckerei 

Dienst-I_---------....:.A..:.m...:...:t.:.st=it:..:e-l---.------I 
klasse . (Dienstposten) (Amtstitel) 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

Direktionskommissär -

Direktionsoberkommissär 

Direktionsrat 

Oberdirektionsrat 

Wirklicher Hofrat 

Der Leiter der Österreichischen 
Staatsdruckerei 

General­
direktor der 
Österreichi­
schen Staats­
druckerei 

Anstellungserfordemis 

1. Für den höheren Verwaltungsdienst: die Voll 
endung der rechtswissenschaftlichen Studien oder der 
sozial- und wirtschaftswissenschaftlichen Studien der 
handelswissenschaftlichen, betriebswirtschaftlichen 
oder volkswirtschaftlichen Studienrichtung. 

Für die Definitivstellung überdies die erfolgreiche 
Ablegung der Prüfung für den rechtskundigen Dienst 
oder der Prüfung für den höheren Wirtschaftsdienst. 

2. Für den höheren technischen Dienst: der Ab­
schluß der technischen Studien der montanistischen 
Studien, der Studien für Bodenkultur oder der philo­
sophischen Studien für mathematisch-naturwissen­
schaftliche Fächer. 

Für die Definitivstellung überdies die erfolgreiche 
Ablegung der Prüfung für den höheren technischen 
Dienst. 
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Dienst-j 
klasse 

III 
---

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

. Dienst-I' 
klasse 

III 
---

IV 

Amtstitel 

Wirtschaftskommissär 

Wirtschaftsoberkommissär 

Wirtschaftsrat 

überwirtschaftsrat 

Wirklicher Hofrat 

Amtstitel 

Wissenschaftlicher Kommissär 
Kommissär 1) 

18 der Beilagen 31 

45. Höherer Wirtschaftsdienst 

Anstellungserfordernis 

Der Abschluß der staatswissenschaftlichen Studien, 
der sozial- und wirtschaftswissenschaftlichen Studien, 
der volkswirtschaftlichen, betriebswirtschaftlichen, 
handelswissenschaftlichen oder sozial- und wirtschafts­
statistischen Studienrichtung oder der Studien an der 
Hochschule für Welthandel. 

Für die Definitivstellung überdies die erfolgreiche 
Ablegung der Prüfung für den höheren Wirtschafts­
dienst nach einjähriger Verwendung im Dienstzweig. 

Im Bereich der Post- und Telegraphenverwaltung 
ist für die Definitivstellung an Stelle der Prüfung 
für den höheren Wirtschaftsdienst die erfolgreiche 
Ablegung der Prüfung für den gehobenen Rech­
nungsdienst und der Verkehrsdienstprüfung III 
(Allgemein) erforderlich. Für die Erlangung eines 
Dienstpostens von der Dienstklasse V aufwärts 
außerdem die erfolgreiche Ablegung der höheren 
Verwaltungsprüfung. In den Prüfungsvorschriften 
für die höhere Verwaltungsprüfung kann bestimmt 
werden, daß eine Prüfung des allgemeinen Teiles zu 
entfallen hat, wenn dieser bereits bei einer für die 
Definitivstellung erforderlichen Prüfung geprüft 
wurde. 

46. Wissenschaftlicher Dienst 

Anstellungserfordernis 

1. Für Beamte des höheren Auslandskulturdienstes : 
der Abschluß der rechtswissenschaftlichen. Studien, 
der staatswissenschaftlichen Studien, der sozial- und 
wirtschaftswissenschaftlichen Studien, der Studien an 

V Wissenschaftlicher über kommissär 
der Hochschule für Welthandel oder der philosophi-
schen Studien. 

überkommissär 1) Für die Pefinitivstellung überdies die erfolgreiche 

VI Wissenschaftlicher Rat 
Ablegung der Prüfung für den höheren Auslands-
kulturdienst. 

Kulturrat 1) 2. An Hochschulen: die volle Hochschulbildung in 
einem der Verwendung entsprechenden Fach . 

Wissenschaftlicher überrat 2) . 3. Für die übrigen Beamten: eine wissenschaftliche 
VII Kulturoberrat 1) Berufsvorbildung in einer der Verwendung ent-

Chefgeologe 3) sptechenden Fachrichtung. 
Für die Definitivstellung überdies die erfolgreiche 

VIII Wirklicher Hofrat Ablegung der Prüfung für den wissenschaftlichen 
Dienst. 

Anmerkung: 

1) Dieser Amtstitel gilt nur für Beamte des höheren Auslandskulturdienstes. 
2) Neben diesem Amtstitel führt der Leiter einer selbständigen Anstalt, Sammlung oder eines KuIturinstitutes 

die Funktionsbezeichnung "Direktor d." unter Hinzufügung des Namens der Anstalt, der Sammlung oder des Kultur­
institutes. Den Stellvertretern des Leiters einer besonders großen Anstalt oder Sammlung oder eines besonders großen 
'Kulturinstitutes kann die Funktionsbezeichnung "Vizedirektor d." unter Hinzufügung des Namens der Anstalt, der 
Sammlung oder des ~ulturinstitutes zuerkannt werden. 

") Für Bedienstete der Geologischen Bundesanstalt. 
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TEIL B 

Gehobener Dienst 

Abschnitt I 

Zuweisung von Dienstposten zur Verwendungs­
gruppe B 

Dienstposten der Verwendungsgruppe B sind 
für Tätigkeiten vorzusehen, deren Verrichtung 
die Absolvierung einer höheren Lehranstalt er­
fordert. 

Abschnitt II 

Gemeinsame Bestimmungen über die besonderen 
Anstellungserfordernisse für die in die Verwen­

dungsgruppe Beingereihten Dienstzweige 

(1) Erfordernis für die Anstellung ist die er­
folgreiche Ablegung der Reifeprüfung an einer 
höheren Schule. ' 

(2) Als Reifeprüfung einer höheren Schule gilt 
auch eine vom zuständigen Bundesministerium 
gleichgehaltene Prüfung, wenn die Gleichhaltung 
(Gleichstellung) auf dem betreffenden Zeugnis 
amtlich vermerkt ist. 

(3) Das Erfordernis für die Anstellung wird 
ferner durch eine nach Vollendung des 18. Le­
bensjahres im Bundesdienst zurückgelegte Dienst­
zeit von acht Jahren ersetzt, wenn der Beamte 
die Beamten-Aufstiegsprüfung (Abs. 4) erfolg­
reich abgelegt hat. Eine nach Vollendung des 
18. Lebensjahres in einem Dienstverhältnis zu 
einem Bundesland, zu einem Bezirk oder zu 

einer Gemeinde zugebrachte Zeit ist in den Zeit­
··raum von acht Jahren einzurechnen. 

(4) In der Beamten-Aufstiegsprüfung ist der 
Nachweis folgender Kenntnisse zu erbringen: 

1. Pflichtfächer (im vollen Umfang des Lehr­
planes eines naturwissenschaftlichen Realgym­
nasiums): 

a) Deutsch 
b) Geschichte und Sozialkunde 
c) Geographie und Wirtschaftskunde .. 

2. nach Wahl des Kandidaten zwei der folgen­
den Fächer im Umfang des Lehrplanes eines 
naturwissenschaftlichen Realgymnasiums bis zur 
6. Klasse einschließli<;h, davon jedenfalls eines der 
in lit. abis c angeführten Fächer: 

a) Fremdsprache 
b) eine weitere Fremdsprache 
c) Mathematik ,; 

d) Physik 
e) Chemie 
f) Naturgeschichte. 

(5) Der im Abs. 4 verlangte Nachweis von 
Kenntnissen ist durch staatsgültige Zeugnisse auf 
Grund schulrechtlicher Vorschriften zu erbrin­
gen. Wenn diese Zeugnisse auf Grund von Ex­
ternistenprüfungen erworben werden, sind sie 
nur dann für die Beamten-Aufstiegsprüfung an­
zuerkennen, wenn in den Fächern DeutsCh, 
Mathematik und Fremdsprache (weitere Fremd­
sprache) eine schriftliche und eine mündliche 
Prüfung abgelegt wurden. 

Abschnitt III 

Dienst-j 
klasse 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

Dienstzweige, Amtstitel und Anstellungserfordernisse 

47. Gehobener Dienst bei den Arbeitsämtern 

Amtstitel Anstellungserfordernis 

Amtsassistent Für die Definitivstellung überdies die erfolgreiche 
Ablegung der Prüfung für den gehobenen Dienst bei 

Amtsrevident den Arbeitsämtern nach zweijähriger Verwendung im 
Dienstzweig. 

Amtsoberrevident Das Erfordernis der Absolvierung einer allgemein-
bildenden oder berufsbildenden höheren Schule wird 
ersetzt durch eine sechsjährige erfolgreiche Ver-

Amtssekretär wendung im. Fachdienst bei den Arbeitsämtern 
(Dienstzweig 72), wovon mindestens drei Jahre 

Wirklicher Amtsrat in probeweiser Verwendung im gehobenen Dienst 
zurückgelegt sein müssen. 

Amtsdirektor 

. 
, 
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48. Gehobener Arbeitsinspektionsdienst und bergbehördlicher Inspektionsdienst 

Dienst-) 
klasse 

II Amtsassistent 
Bergassistent 1) 

m Amtsrevident 
Bergrevident 1) 

IV Amtsoberrevident 
Bergoberrevident 1) 

V Amtssekretär 
Bergsekretär 1) 

VI Wirklicher Amtsrat 

VII Amtsdirektor 

Anmerkung: 

Amtstitel Anstellungserfordernis 

Ist als höhere Schule nicht eine höhere technische 
Lehranstalt absolviert worden, so ist für die An­
stellung überdies eine mindestens zweijährige Praxis 
in einem Betrieb bzw. Bergbaubetrieb, in dem die für 
diesen Dienstzweig erforderlichen Kenntnisse erwor­
ben werden können, nachzuweisen. 

Für die Definitivstellung überdies die erfolgreiche 
Ablegung der Prüfung für den gehobenen Arbeits­
inspektionsdienst, im Bereich der bergbehördlichen 
Inspektion der Prüfung für den gehobenen berg­
behördlichen Inspektionsdienst. 

Diese Erfordernisse werden ersetzt durch eine 
mindestens achtjährige qualifizierte Praxis in einem 
mittleren oder großen Betrieb bzw. Bergbaubetrieb, 
in dem die für diesen Dienstzweig erforderlichen 
Kenntnisse erworben werden können, und die erfolg­
reiche Ablegung der Prüfung für den gehobenen 
Arbeitsinspektionsdienst, im Bereich der bergbehörd­
lichen Inspektion der Prüfung für den gehobenen 
bergbehördlichen Inspektionsdienst. 

Im Arbeitsinspektionsdienst und im bergbehörd­
lichen Inspektionsdienst zurückgelegte Dienstzeiten 
sind in die Praxis einzurechnen. 

1) Nur bei Verwendung im gehobenen bergbehördlichen Inspektionsdienst. 

49. Gehobener Dienst an Archiven und Bibliotheken 

Dienst-I 
klasse 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

Amtstitel 

Archivassistent \ 
Bibliotheksassistent 1) 

Archivrevident 
Bibliotheksrevident 1) 

Archivoberrevideni: 
Bibliothektsoberrevident 1) 

Archivsekretär 
Bibliothekssekretär 1) 

Wirklicher Amtsrat 

Amtsdirektor 

Anmerkung: 

1) Je nach Verwendung. 

Anstellungserfordernis 

Für die Definitivste!lung überdies die erfolgreiche 
Ablegung 

a)beim Dienst an Archiven der Prüfung für den 
gehobenen Archivdienst; 

b) beim Dienst an wissenschaftlichen Bibliotheken 
der Prüfung für den gehobenen Bibliotheksdienst; 

c) beim Dienst an Volksbibliotheken der Prüfung 
für den gehobenen Volksbibliotheksdienst. 

Bei Anwendung des Abschnittes II Abs. 4 ist von 
Beamten des gehobenen Archivdienstes an Stelle des 
-Nachweises der Kenntnisse einer lebenden Fremd-
sprache der Nachweis der Kenntnisse der lateinischen 
Sprache zu erbringen. 

3 
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50. Gehobener Bau- und Erhaltungsdienst im Bereich der Post- und Telegraphenverwaltung 

Dienst-\ 
klasse 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

---

Amtstitel 

Femmeldeassistent 
Amtsassistent 1) 

Femmelderevident 
Amtsrevident 1) 

Femmeldeoberrevident 
Amtsoberrevident 1) 

Fernmeldeinspektor 
Amtssekretär 1) 

Amtsdirektor 2) 
Femmeldeoberinspektor 
Wirklicher Amtsrat 1) 

Amtsdirektor ") 
Femmeldezentralinspektor 
Oberamtsrat 1) 

Anstellungserfordernis 

Das Anstellungserfordernis der Absolvierung einer 
höheren Lehranstalt wird durch eine Dienstzeit von 
acht Jahren im Bundesdienst ersetzt, wenn mindestens 
sechs Jahre im Bereich der Post- und Telegraphenver-
waltung und mindestens zwei Jahre als definitiver 
Beamter des fachlichen Bau- und Erhaltungsdienstes 
oder des Maschinenfachdienstes r::v erwendungs-
gruppe C) zurückgelegt wurden. ' 

Für die Beamten-Aufstiegsprüfung gilt der Nach 
ik weis der Kenntnisse aus dem Wahlfach Mathemaf 

als erbracht, wenn der Beamte die Fernmeldedienst 
prüfung III erfolgreich besteht. 

Für die Definitivstellung überdies die erfolgreich e 
Ablegung der Fernmeldedienstprüfung IU. 

Anmerkung: 

1) Diese Amtstitel gelten bei Verwendung in Dienststellen des Verwaltungsdienstes. 
") Diese Amtstitel gelten für Dienstposten, die für die Leitung eines Amtes vorgesehen sind. 

Dienst-\ 
klasse 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

Dienst-I 
klasse 

11 

III 

IV 

V 

VJ 

VII 

51. Gehobener Betriebsprüfungsdienst 

Amtstitel Anstellungserfordernis 

Finanzassistent Für die Definitivstellung überdies die erfolgreiche 
Ablegung der Prüfung für den gehobenen Betriebs-

Finanzrevident prüfungsdienst. 

Finanzoberrevident 

Finanzsekretär 

Wirklicher Amtsrat 

Amtsdirektor 

52. Gehobener Finanzdienst und gehobener Bodenschätzungsdienst 

Amtstitel Anstellungserfordernis 

Finanzassistent Für die Definitivstellung überdies 
a) beim gehobenen Finanzdienst die erfolgreiche 

Finanzrevident Ablegung der Prüfung für den gehobenen Finanz-
dienst, 

Finanzoberrevident b) beim gehobenen Bodenschätzungsdienst der 
Prüfung für den gehobenen Bodenschätzungsdienst. 

Finanzsekretär 

Wirklicher Amtsrat 

Amtsdirektor 
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Dienst-! 
klasse 

TI 
---

III 

Gartenbauassistent 

Gartenbaurevident 

18 der Beilagen 35 

53. Gehobener Gartenbaudienst 

Amtstitel Anstellungserfordernis 

Die Reifeprüfung ist an der höheren Bundeslehr 
und Versuchsanstalt für Gartenbau abzulegen. 

Für die Definitivstellung überdies die erfolgreich 
Ablegung der Prüfung für den gehobenen Garten 

N Gartenbauoberrevident baudienst. 

V 
---

VI 

vn 

Dienst-! 
klasse 

TI 

III 

IV 

V 

VI 

vn 

Gartenoberverwalter 

~ Gartenbaudirektor 

Justizassistent 

Justizrevident 

Justizoberrevident 

Justizsekretär 

Wirklicher Amtsrat 

Amtsdirektor 

Dienst-/ 
klasse 

TI Graveurassistent 

III Graveur 

N Obergraveur 

V Hauptgraveur 

VI Chefgraveur 

54. Gehobener Dienst bei Gericht 

Amtstitel 

Amtstitel 

Anstellungserfordernis 

Für die Definitivstellung überdies die erfolgreich e 
Ablegung der Gerichtskanzleiprüfung, der Grund-
buchsführerprüfung und 

a) von Rechtspflegeranwärtern der Rechtspfleger-
prüfung, 

b) von Beamten, die die Laufbahn als leitende 
- Beamte (Verordnungen BGBI. Nr. 7 und 8/1924) und 

als Bezirksrevisoren anstreben, der Fachprüfung für 
leitende -Beamte bei Gericht, 

c) von den Verwahrungsbeamten der Verwahrungs-
abteilungen bei den Oberlandesgerichten der Prüfung 
für den gehobenen Rechnungsdienst. 

55. Gehobener Graveurdienst 

Anstellungserfordernis 

Überdies die erforderlichen Kenntnisse in der 
Graveurkunst oder an Stelle der im Abschnitt TI 
bestimmten Erfordernisse die Absolvierung einer 
Meisterschule für Medailleurkunst. 
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56. Gehobener Dienst der Heeresverwaltung 

Dienst-I 
klasse 

II 

III 

IV 

V 

VI 

---
VII 

Amtstitel 

Assistent -
Technischer Assistent 1) 

Revident 
Technischer Revident 1) 

Oberrevident 
Technischer Oberrevident 1) 

Sekretär 
Technischer Inspektor 1) 

Wirklicher Amtsrat 
Technischer Oberinspektor 1) 

Amtsdirektor 
Technischer Zentralinspektor 1) 

Anmerkung: 

1) Bei Verwendung im technischen Dienst. 

Anstellungserforderrus 

An Stelle der im Abschnitt TI bestimmten Erforder-
nisse die Erfüllung der besonderen Anstellungs-
erfordernisse für Dienstposten der Verwendungs-
gruppe H2. 

, 

57. Gehobener landwirtschaftlicher Dienst 

Dienst-I 
klasse Amtstitel 

II Landwirtschaftsassistent 
Kellereiinspektor 1) 

III Landwirtschaftsrevident 
Kellereiinspektor 1) 

IV Landwirtschaftsoberrevident 
Kellereiinspektor 1) 

V Landwirtschaftsinspektor 
Kellereioberinspektot 1) 

---
VI Landwirtschaftso berinspektor 

---
VII Kellereioberinspektor 1) 

Anmerkung: 

-

Anstellungserfordernis 

Die Reifeprüfung ist an einer höheren landwirt­
schaftlichen Lehranstalt, bei Kellereiinspektoren an 
der höheren Bundeslehr- und Versuchsanstalt für 
Wein- und Obstbau abzulegen. 

überdies eine zweijährige, bei Kellereiinspektoren 
eine fünf jährige Praxis in dem Fach, in dem der 
Beamte verwendet werden soll. 

Für die Definitivstellung überdies die erfolgreiche 
Ablegung der Prüfung für den gehobenen landwirt­
schaftlichen Dienst. 

1) Diese Amtstitel gelten für Beamte der Bundeskellereiinspektion. 
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58. Gehobener Dienst an land- 'und forstwirtschaftlichen Lehr- und Versuchsanstalten 

Dienst-I 
klasse 

TI 

1lI 

IV 

V 

VI 
---

vn 

Assistent 

Revident 

Oberrevident 

Inspektor 

Oberinspektor 

Amtstitel Anstellungserforderrus 

Für die Definitivstellung überdies die erfolgreich e 
Ablegung der Prüfung für den gehobenen Dienst an 
land- und forstwirtschaftlichen Lehr- und Versuchs 
anstalten. 

-

59. Gehobener medizinisch- und veterinär-medizinisch-technischer Dienst 

Dienst-I klasse Amtstitel 

TI 
Medizinisch-technischer Assistent 

1lI 

IV 

v 
Medizinisch-technischer Oberassistent 

VI 

VII 

Anstellungserfordernis 

Überdies für 
a) medizinisch-technische Assistenten die Erfüllung 

der Voraussetzungen zur Ausübung des gehobenen 
medizinisch-technischen Dienstes nach- den Bestim­
mungen des Krankenpflegegesetzes, BGBl. Nr. 102/ 
1961 ; 

b) veterinär-medizinisch-technische Assistenten die 
erfolgreiche Absolvierung eines mindestens zwei­
semestrigen Lehrganges an der Tierärztlichen Hoch­
schule oder an einer veterinär-medizinischen Bundes­
anstalt oder die Erfüllung der Voraussetzungen zur 
Ausübung des gehobenen medizinisch-technischen 
Dienstes nach den Bestimmungen des Krankenpflege­
gesetzes. 

60. Gehobener Dienst an Museen, Sammlungen, wissenschaftlichen Anstalten, am Bundes­
denkmalamt und an Untersuchungsanstalten der Bundesstaatlichen Sanitäts verwaltung 

Dienst-I 
klasse 

TI 

III 

IV 

V 

VI 

vn 

Assistent 1) 

Revident 1) 

Oberrevident 2) 

Sekretär 2) 

Wirklicher Amtsrat 

Amtsdirektor 

Anmerkung: 

Amtstitel Anstellungserfordernis 

Bei Anwendung des Abschnittes 11 Abs. 4 ist 
Stelle des Nachweises der Kenntnfsse .einer lebend 

an 
en 

r 
g 

Fremdsprache der Nachweis der Kenntnisse de 
lateinischen Sprache zu erbringen; diese Bestimmun 
gilt nicht für Anstalten technischer Richtung, für di e 
Untersuchungsanstalten der Bundesstaatlichen Sani 
tätsverwaltung, für den gehobenen Auslandskultur 
dienst sowie für technische Präparatoren und tech 
nische Restauratoren. 

Für die Definitivstellung überdies die erfolgreich e 
n Ablegung der Prüfung für den gehobenen Dienst a 

Museen, Sammlungen und wissenschaftlichen An 
stalten; im gehobenen Auslandskulturdienst de r 
Prüfung für den gehobenen Auslandskulturdienst 
für Restauratoren der Prüfung für den gehoben en 
Dienst der Restauratoren. 

1) An die Stelle dieses Amtstitels treten nach Maßgabe der Verwendung des Beamten die Amtstitel "Technischer 
Demonstrator", "Technischer Präparator" oder "Technischer Restaurator". 

Z) An die Stelle dieses Amtstitels treten nach Maßgabe der Verwendung des Beamten die Amtstitel "Technischer 
Oberdemonstrator", "Technischer Oberpräparator" oder "Technischer Oberrestaurator". 
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Dienst-\ 
klasse 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 
---

Dienst-\ 
klasse 

II 

III 

IV 

V 
---

VI 
---

VII 

18 der Beilagen 

61. Gehobener pädagogisch-administrativer Dienst 

Amtsassistent" 

Amtsrevident 

Amtsoberrevident 

Amtssekretär 

Wirklicher Amtsrat 

Oberamtsrat 

Assistent 

Revident 

Oberrevident 

Sekretär 

Wirklicher Amtsrat 

Zentralinspektor 

Amtstitel Anstellungserfordernis 

An Stelle der im Abschnitt II bestimmten Er 
fordernisse die Erfüllung der in der Lehrer-Dienst 
zweigeordnung (Anlage zu Abschnitt III a) für 
Lehrer einer der Verwendungsgruppen L 2 vorge 
sehenen Anstellungserfordernisse. 

62. Gehobener Dienst im Postspatkassenamt 

Amtstitel Anstellungserfordernis 

- Für die Definitivstellung überdies die erfolgreiche 
Ablegung der Prüfung für den gehobenen Rechnungs. 
dienst. 
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63. Gehobener Dienst im Bereich der Post- und Telegraphenverwaltung 

- Dienst-I 
klasse 

11 

III 

---

IV 

Amtstitel 

Post- und Fernmeldeassistent 
Amtsassistent 1) 

Post- und- Fernmelderevident 
Amtsrevident 1) 

Postamtsverwalter 2) 
Post- und Fernmeldeoberrevident 
Amtsoberrevident 1) 

Postamtsoberverwalter 2) 
V Post- und Fernmeldeinspektor 

Amtssekretär 1) 

Amtsdirektor 2) 
VI Post- und Fernmeldeoberinspektor 

Wirklicher Amtsrat 1) 

Amtsdirektor 2) 
VII Post- und Fernmeldezentralinspektor 

Oberamtsrat 1) 

Anmerk~ng: 

Anstellungserfordernis 

Das Anstellungserfordernis der Absolvierung einer 
höheren Lehranstalt wird durch eine Dienstzeit von 
acht Jahren im Bundesdienst ersetzt, wenn mindestens 
sechs Jahre im Bereich der Post- und Telegraphen­
verwaltung und mindestens zwei Jahre als definitiver 
Beamter des fachlichen Verkehrsdienstes oder als 
Garage- und Werkmeister im Postautodienst (Ver 
wendungsgruppe C) zurückgelegt wurden. 

Für die Beamten-Aufstiegsprüfung gilt der Nach 
weis der Kenntnisse aus dem Wahlfach Fremdsprache 
als erbracht, wenn der Beamte die Verkehrsdienst 
prüfung III (Allgemein) erfolgreich besteht. 

Für die Definitivstellung überdies 
a) bei Verwendung im Postautobetriebsdienst die 

erfolgreiche Ablegung der Verkehrsdienstprüfung 111 
(Postautobetriebsdienst), ferner für die Erlangung 
eines Dienstpostens von der Dienstklasse V aufwärts 
die erfolgreiche Ablegung der Verkehrsleiterprüfung 
(Postautobetriebsdienst), 

b) in sonstigen Verwendungen die erfolgreiche 
Ablegung der Verkehrsdienstprüfung III (Allgemein) 
ferner für die Erlangung eines Dienstpostens von der 
Dienstklasse V aufwärts die erfolgreiche Ablegung 
der Verkehrsleiterprüfung (Allgemein). 

In den Prüfungsvorschriften für die Verkehrsleiter 
prüfung kann bestimmt werden, daß eine Prüfung 
des allgemeinen Teiles ganz oder teilweise zu entfallen 
hat, wenn dieser zur Gänze oder teilweise bereits bei 
einer für die Definitivstellung erforderlichen Prüfung 
geprüft wurde. 

1) Diese Amtstitel gelten bei Verwendung in einer Dienststelle des Verwaltungsdienstes. 
B) Diese Amtstitel gelten für Dienstposten, die für die Leitung eines Amtes vorgesehen sind. 

f 

64. Gehobener Rechnungsdienst 

Dienst-I 
klasse 

11 

III 

---
IV 

V 

---

VI 

VII 

Amtstitel 

Rechnungsassistent 
Quästursassistent 1) 

Rechnungsrevident 
Quästursrevident 1) 

Rechnungsoberrevident 
Quästursoberrevident 1) 

Rechnungssekretär 
Quästor 1) 
Hauptkassier 2) 

Wirklicher Amtsrat 
Quästor 1) 3) 
Kassendirektor 2) 

Rechnungsdirektor 
Zentralkassendirektor 2) 

Anmerkung: 

Anstellungserfordernis 

Für die Definitivstellung überdies die erfolgreiche 
Ablegung der Prüfung für den gehobenen Rechnungs 
dienst. Ferner im Bereiche der Post- und Tele. 
graphenverwaltung nach erfolgreicher Ablegung der 
Prüfung für den gehobenen Rechnungsdienst die 
erfolgreiche Ablegung der Verkehrsdienstprüfung III 
(Rechnungsdienst). 

In der Prüfungsvorschrift für die Verkehrsdienst-
prüfung In (Rechnungsdienst) kann bestimmt werden, 
daß eine Prüfung des allgemeinen Teiles ganz od er 

r teilweise zu entfallen hat, wenn dieser zur Gänze ode 
teilweise bereits bei einer für die Definitivstellun g 
erforderlichen Prüfung geprüft wurde. 

1) Diese Amtstitel gelten für die Beamten des Quästurs- und Kassendienstes. 
2) Diese Amtstitel gelten für die Beamten der Staatshauptkasse. 
3) An Stelle dieses Amtstitels führt der Leiter der Quästur einer Hochschule den Amtstitel "Quästursdirektor'\ 
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- Dienst-I 
klasse 

11 

III 

IV 

V 
---

VI 
---

VII 

Dienst-I 
klasse 

11 

III 

IV 
---

V 

VI 

VII 

Dienst-I 
klasse 

11 

III 

IV 

V 
---

VI 
---

VII 
---

18 der Beilagen 

65. Gehobener RedaktiQnsdienst 

Amtstitel Anstellungserfordernis 

Redaktionsassistent Für die Definitivstellung überdies die erfolgreiche 
Ablegung der Prüfung für den gehobenen Redaktions-

Redaktionsrevident dienst. 

Redaktionsoberrevident 

Redaktionssekretär 

Wirklicher Amtsrat 

Amtsdirektor 

66. Gehobener sozialer Betreuungsdienst 

Amtstitel - Anstellungserfordernis 

Assistent Für die Definitivstellung überdies die erfolgreiche 

Revident 
Absolvierung einer Lehranstalt für gehobene Sozial-
beru(e (oder seinerzeitigen Fürsorgeschule) oder die 
erfolgreiche Ablegung der Prüfung für den gehobenen 

Oberrevident sozialen Betreuungsdienst. 
Die Reifeprüfung einer höheren Schule wird durc 

die- erfolgreiche Absolvierung einer Lehranstalt fü 
Sekretär gehobene Sozialberufe ersetzt. 

h 
r 

In die gemäß Abschnitt II Abs. 3 erforderlich e 
Wirklicher Amtsrat Zeit von acht Jahren können auch Zeiten einer ein 

schlägigen Tätigkeit außerhalb des Bundesdien.ste s 
Amtsdirektor eingerechnet werden. 

67. Gehobener statistischer Dienst 

Amtstitel Anstellungserfordernis 

Assistent Für die Definitivstellung überdies die erfolgreiche 
Ablegung der Prüfung für den gehobenen statistischen 

Revident Dienst. 
Diese Prüfung wird durch die Erbringung der 

Oberrevident Definitivstellungserfordernisse für die Dienstzweige 52 
oder 64 ersetzt. 

Sekretär 

Wirklicher Amtsrat 

Amtsdirektor 
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Dienst-I 
klasse 

II 
---

III 
---

IV 

V 
---

VI 

VII 

Dienst-I 
klasse 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

18 der Beilagen 41 

68. Gehobener Stenographendienst 

Amtstitel Anstellungserfordemis 

Assistent Für die Definitivstellung überdies die erfolgreich e 
Ablegung der Prüfung für den gehobenen Steno 

Revident graphendienst. 

Oberrevident 

Sekretär 

Wirklicher Amtsrat 

Amtsdirektor 

69. Gehobener technischer Dienst 

Amtstitel 

Technischer Assistent 
Amtsassistent 1) 

Technischer Revident 
Amtsrevident 1) 

Technischer Oberrevident 
Amtsoberrevident 1) 

Technischer Inspektor 
Amtssekretär 1) 

Technischer Oberinspektor 2) 
Wirklicher Amtsrat 1) 

Technischer Zentralinspektor 2) 
Oberamtsrat 1) 

Anstellungserfordernis 

Bei der Österteichischen' Staatsdruckerei wird die 
Reifeprüfung an einer höheren Schule ersetzt durch 

a) eine nach Absolvierung der Fachschule für 
Reproduktions- und Drucktechnik zurückgelegte 
einschlägige Verwendung von vier Jahren im Fach 
dienst bei der Österreichischen Staatsdruckerei oder 
eine gleichzuwertende Praxis in einem graphischen 
Betrieb oder 

b) eine mindestens sechsjährige Verwendung im 
Fachdienst bei der Österreichischen Staatsdruckerei 

Für die Definitivstellung überdies 
1. im Bereich der Post- und Telegraphenverwaltung 

die erfolgreiche Ablegung der Verkehrsdienst 
prüfung IU (Allgemein) und der Prüfung für den 
gehobenen technischen Dienst, 

2. bei den Agrarbehörden der Prüfung für den 
gehobenen technischen Dienst bei den Agrarbehörden 

3. im Eich- und Vermessungsdienst der Prüfung 
für den gehobenen Dienst im Eich- und Vermessungs 
wesen (je nach Verwendung im Eich- oder Ver 
messungsdienst), 

4. für die übrigen Beamten der' Prüfung für den 
gehobenen technischen Dienst. 

Anmerkung: 

1) Diese Amtstitel gelten bei Verwendung in einer Post- und Telegraphendirektion. 

B) Neben diesem Amtstitel führt der Leiter des technischen Betriebes der Österreichischen Staatsdruckerei die 
Funktionsbezeichnung "Betriebsleiter der Österreichischen Staatsdruckerei". 
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70. Gehobener Verwaltungsdienst 

Dienst-\ 
klasse 

TI 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

Amtstitel 

Amtsassistent 1) 
I 

Amtsrevident 1) 
I 

Amtsoberrevident 1) 
I 

Verwalter d. 2) 

I 
Amtssekretär 1) 
Oberverwalter d. 2) 

Wirklicher Amtsrat 1) 
I 

Amtsdirektor 1) 
Oberamtsrat 3) 

I 

-, 

Anstellungserfordernis 

Für die Definitivstellung überdies die erfolgreiche 
Ablegung der Prüfung für den gehobenen Ver-
waltungsdienst. 

Beim Rechnungshof und in der Finanzverwaltun g 
an Stelle der Prüfung für den gehobenen Verwaltungs 
dienst die erfolgreiche Ablegung der Prüfung für de n 
gehobenen Rechnungsdienst. 

Im Bereich der Justizverwaltung an Stelle de r 
e 
e 
r 

Prüfung für den gehobenen Verwaltungsdienst di 
erfolgreiche Ablegung einer der für die Dienstzweig 
"Gehobener Dienst bei Gericht" oder "Gehobene 
Rechnungsdienst" vorgesehenen Prüfungen. 

Im Bereich der Post- und Telegraphenverwaltun g 
an Stelle der Prüfung für den gehobenen Verwaltungs 
dienst die erfolgreiche Ablegung der für einen de r 

t 
g 

Dienstzweige "Gehobener Bau- und Erhaltungsdiens 
im Bereich der Post- und Telegraphenverwaltun 
"Gehobener Dienst im Bereich der Post- und Tele 
graphenverwaltung" , "Gehobener Rechnungsdienst' 
und "Gehobener technischer Dienst" vorgesehen en 
Prüfungen. 

An~)e~::~e: bei einer Vertretungsbehörde irh Ausland haben ab der Definitivstellung für die Dauer ihrer Verwendung 
an Stelle ihres Amtstitels die gemäß § 6 Absj 4 festgesetzte Funktionsbezeichnung zu führen. , 

2) Diese Amtstitel gelten für die Dienstposten bei Sanitätsanstalten des Bundes, für den Verwalter des Tiergartens 
Schönbrunn und für Dienstposten bei sonstigdn Betrieben und betriebsähnlichen Dienststellen des Bundes unter Hinzu-
fügung des Namens der Dienststelle. I 

8) Dieser Amtstitel gilt bei Verwendung im Bereich der Post. und Telegraphenverwaltung oder einer Schulbehörde 
des Bundes in den Ländern. 

71. Gehobener Zolldienst 

Dienst-I 
klasse Amtstitd 

I 
Anstellungserfordernis 

TI Zollassistent 
I 

Für die Definitivstellung überdies die erfolgreiche 
Ablegung der Zollprüfung. 

III Zollrevident 
--- I 

IV Zolloberrevident 

V Zollamtmann 
---

VI Wirklicher Amtsrat 
I 

---
vn Zolldirektor 1) 

I 

I 

Anmerkung: l 
1) An Stelle dieses Amtstitels führen Ze

l 
tralzollinspektoren diese Bezeichnung als .Amtstitel. 
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TEIL C 

Fachdienst 

Abschnitt I 

Gemeinsame Bestimmungen über die besonderen 
Anstellungserfordernisse für die in die Verwen­

dungsgruppe C eingereihten Dienstzweige 

(1) Erfordernis für die Anstellung ist der 
Nachweis der Erwerbung der für den Dienst er-

forderlichen Vorkenntnisse durch eine nach Voll­
endung des 18. Lebensjahres im Dienst einer in­
ländischen Gebietskörperschaft zurückgelegte 
Verwendung von wenigstens vier Jahren, die zu­
mindest dem mittleren Dienst entspricht. 

(2)· Für den in einzelnen Dienstzweigen gefor­
derten Nachweis der Erlernung eines Gewerbes 
sind die Bestimmungen der §§ 26 d bis 26 f anzu­
wenden~ 

Abschnitt II 

Dienst-! 
klasse 

I 

II 

III 

IV 

V 

Dienst-I 
klasse 

I 

II 

III 

IV 

V 

Dienstzweige, Amtstitel und Anstellungserfordemisse 

72. Fachdienst bei den Arbeitsämtern 

Amtstitel Anstellungserfordernis 

Fachadjunkt Die erfolgreiche Ablegung der Prüfung für den 
Fachdienst bei den Arbeitsämtern. 

Kontrollor Das Erfordernis der Verwendung gemäß Abschnitt I 
wird ersetzt durch eine mindestens vierjährige Ver-

Oberkontrollor wendungszeit nach der Vollendung des 18. Lebens-
jahres und nach der Erlernung eines einschlägigen 

Fachinspektor 
Gewerbes, davon mindestens zwei Jahre im Bundes-
dienst. 

Fachoberinspektor 

73. Arbeitsinspektionsdienst und bergbehördlicher Inspektionsdienst 

Amtstitel 

Fachadjunkt 
Bergfachadjunkt 1) 

Kontrollor 
Bergkontrollor 1) 

Oberkontrollor 
Bergoberkontrollor 1) 

Fachinspektor 
Bergrevierinspektor 1) 

Fachoberinspektor . 
Bergrevieroberinspektor 1) 

I 

Anstellungserfordernis 

1. Für Bedienstete des Arbeitsinspektionsdienste s 
n die erfolgreiche Ablegung der Prüfung für de 

Arbeitsinspektionsdienst. 
Das Erfordernis der Verwendung gemäß Abschnitt I 

wird ersetzt durch 
a) die abgeschlossene Ausbildung zum Werkmeist er 

oder 
b) eine mindestens vierjährige Verwendungszei t 

h 
n 

nach der Vollendung des 18. Lebensjahres und nac 
der Erlernung eines einschlägigen Gewerbes, davo 
mindestens zwei Jahre im Bundesdienst. 

2. Für Bedienstete des bergbehördlichen Inspek 
tionsdienstes an Stelle der im Abschnitt I vorg e­

ge schriebenen Verwendung eine mindestens vierjähri 
Verwendung als Betriebsaufseher (§ 96 des Berg 
gesetzes, BGBl. Nr. 37/1954), die Absolvierung eine 
Berg- und Hüttenschule(Abteilung Bergbau) ode 

r 
r 

einer Bohr- und Fördermeisterschule und die erfolg 
reiche Ablegung der Prüfung für den behördlich en 
Inspektionsdienst. 

Anmerkung: 

1) Diese Amtstitel gelten für den bergbehördlichen Inspektionsdienst. 
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74. Fachlicher Bau- und Erhaltungsdienst im Bereich der Post- und Telegraphenverwaltung 

Dienst-I 
klasse 

I 

II 

III 

IV 

v 

Dienst-I 
klasse 

I 

II 

III 

IV 

Amtstitel 

Fernmeldewerkmeister 

Fernmeldeoberwerkmeister 

Fachinspektor 

Fachoberinspektor 

Anstellungserfordernis 

An Stelle der im Abschnitt I vorgeschriebenen Ver­
wendung der ordnungsgemäße Abschluß der Aus­
bildung zum Fernmeldemonteur oder die Erlernung 
eines sonstigen Elektroberufes (-gewerbes), sowie eine 
mindestens einjährige erfolgreiche Verwendung im 
Dienstzweig. 
Im Fernmeldeaußenbau-, im Fernschreiberinstand­

haltungs- und im schwierigen fernmeldetechni­
schen Zeichnerdienst können die obigen Erfordernisse 
durch 

a) die Erlernung eines sonstigen einschlägigen 
Lehrberufes (Gewerbes) und eine mindestens vier­
jährige Verwendung im Bau- und Erhaltungsdienst, 
davon eine mindestens einjährige erfolgreiche Ver-
wendung im Dienstzweig, oder -

b) eine mindestens zweijährige Dienstzeit als defi­
nitiver Beamter des mittleren Bau- und Erhaltungs­
dienstes und eine mindestens einjährige erfolgreiche 
Verwendung im Dienstzweig ersetzt werden. 

Für die Definitivstellung überdies die erfolgreiche 
Ablegung der Fernmeldedienstprüfung . II der der 
Dienstverwendung entsprechenden Fachrichtung. 

75. Bereiter der Spanischen Reitschule 

Amtstitel 

Bereiter der Spanischen Reitschule 1) 

Anstellungserfordernis 

An Stelle der im Abschnitt I vorgeschriebenen Ver­
wendung eine mindestens sechsjährige Verwendung 
im Reitdienst der Spanischen Reitschule und die 
erfolgreiche Ablegung der Prüfung für Bereiter der 

. Spanischen Reitschule. .. 

Anmerkung: 

1) In den Dienstklassen III bis V führen Bereiter in leitender Stellung als Ausbilder an Stelle dieses Amtstitels den 
Amtstitel "Oberbereiter der Spanischen Reitschule". 

Dienst-' 
klasse I 

I 

II 

III 

IV 

V 

76. Fachdienst der Bewähtungshilfe und Fürsorgefachdienst 

Amtstitel Anstellungserfordernis 

Fachadjunkt Überdies die erfolgreiche Ablegung der Prüfung 
für den Fachdienst der Bewährungshilfe und den 

Kontrollor Fürsorgefachdienst oder an Stelle der im Abschnitt I 
vorgeschriebenen Verwendung und der vorstehend 

Oberkontrollor angeführten Erfordernisse die erfolgreiche Absol-
vierung einer Fachschule für Sozialarbeit (Fürsorge-

Fachinspektor 
schule). 

-

Fachoberinspektor 
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77. Fachdienst an Bibliotheken 

Dienst-I 
klasse 

I 
---

II 
---

III 

IV 

V 
---

Dienst-! 
klasse 

I 

II 

III 

IV 

V 

Di~nst-I 
klasse 

I 
---

II 

III 
---

IV 

V 

Amtstitel 

BibIiotheksadjunkt 

Bibliothekskontrollor 

BibIiotheksoberkontrollor 

BibIiotheksfachinspektor 

Bibliotbeksfachoberinspektor 

Amtstitel 

Finanzadjunkt 

Finanzkontrollor 

Finanzoberkontrollor 

Finanzfachinspektor 

Finanzfachoberinspektor 

Amtstitel 

Förster 

Oberförster 

Forstverwalter 1) 
Porstoberinspektor 2) 

Anmerkung: 

Anstellungserfordernis 

überdies die erfolgreiche Ablegung der Prüfung fi-
,den Fachdienst an Bibliotheken. . 

ur 

78. Finanzfachdienst 

Anstellungserfordernis 

überdies die erfolgreiche Ablegung der Prüfung 
für den Finanzfachdienst. 

79. Forstfachdienst 

I Anstellungserfordemis 

An StelIe der im Abschnitt I vorgeschriebenen Ver-
wendung die Absolvierung einer Försterschule und 
die erfolgreiche Ablegung der Staatsprüfung für den 
Försterdienst. 

. 

1) Bei Verwendung im Forstbetriebsdienst. 
2) Bei Verwendung im Forstaufsichtsdienst. 
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Dienst-! 
klasse 

I 
---

II 

III 

IV 

V 

Dienst-! 
klasse 

I 

II 
---

III 

IV 
---

V 

Dienst-! 
klasse 

I 
---

II 
---

III 

IV 

V 

18 der Beilagen 

80. Garage- und Werkmeister im Postautodienst 

Amtstitel 

Postwerkmeister 

Postoberwerkmeister 

Fachinspektor 

Fachoberinspektot 

Amtstitel 

Gartenbauadjunkt 

Gartenbaukontrollor 

Gartenbauoberkontrollor 

Gartenbauinspektor 

Gartenbauoberinspektor 

Amtstitel 

J ustizadjunkt 

Justizkontrollor 

Justizoberkontrollor 

Justizinspektor 

Justizoberinspektor 

.. 

Anstellungserfordernis 

An Stelle der im Abschnitt I vorgeschriebenen Ver 
wendung 

1. die Erlernung eines in den Dienst einschlägige n 
metallverarbeitenden Gewerbes; 

2. die erfolgreiche Ablegung der für die Dienst 
verwendung erforderlichen Kraftwagenlenkerprüfun g 

. und 
3. a) eine mindestens zweijährige Dienstzeit al s 

Beamter des mittleren Verkehrsdienstes oder 
b) eine mindestens zweijährige Dienstzeit al s 

Beamter eines einschlägigen Dienstzweiges der Ver 
wendungsgruppe P 1, P 2 oder P 3 und die erfolg 
reiche Ablegung der Verkehrsdienstprüfung I fü r 
Postauto lenker oder 

c) eine mindestens vierjährige Dienstzeit als Beamte r 
eines einschlägigen Dienstzweiges der Verwendungs 
gruppen P 1, P 2 oder P 3 oder als Beamter des mitt 
leren Werkstättendienstes. 

Überdies die erfolgreiche Ablegung der Prüfung au s 
dem Garage- und Werkmeisterdienst. 

81. Gartenbaudienst 

Anstellungserfordernis 

An Stelle der im Abschnitt I vorgeschriebenen Ver 
wendung 

a) die Absolvierung einer land wirtschaftliche n 
Fachschule, Fachrichtung Gartenbau, und die erfolg 
reiche Ablegung der Prüfung für den Gartenbau 
dienst oder 

b) die erfolgreiche Ablegung der Meisterprüfun g 
im Sinne der land- und forstwirtschaftlichenBerufs 
ausbildungsvorschriften und die erfolgreiche Ablegun g 
der Prüfung für den Gartenbaudienst oder 

c) eine sechsjährige Verwendung als Gartenfach 
arbeiter, davon zwei Jahre in probeweiser Verwendun 
im Gartenbaudienst und die erfolgreiche Ablegun 
der Prüfung für den Gartenbaudienst. 

g 
g 

82. Fachdienst bei Gericht 

Anstellungserfordernis 

Überdies die erfolgreiche Ablegung 
a) der Gerichtskanzleiprüfung und der Grundbuch 

führerprüfung oder 
b) ,der Gerichtsvollzieherprüfung und der Voll 

streckungsfachprüfung. 
Bei Verwendung als Verhandlungsschriftführer i n 

1m 

e 
n 

1m 

Strafsachen bei Landes (Kreis )gerichten oder be· 
Jugendgerichtshof Wien eine mindestens vierjährig 
ununterbrochene Verwendung als Schriftführer i 
Strafsachen beim Landes (Kreis )gericht oder be· 
Jugendgerichtshof Wien mit mindestens 10 Verband 
lungsstunden in der Woche. 

Eine Unterbrechung der Schriftführertätigkeit, di e 
in jedem Jahr nicht mehr als zwei Monate beträgt 
gilt nicht als eine Unterbrechung der vierjährigen Ver 
wendung. 

Überdies die erfolgreiche Ablegung der Gerichts 
kanzleiprüfung, der Prüfung für Verhandlungs 
schriftführer in . Strafsachen und der schriftlich en 
Hauptprüfung aus der Stenotypieprüfung. 
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83. Fachdienst in der Heeresverwaltung 

Dienst-! 
klasse 

I 

II 

III 

IV 

V 

Amtstitel 

Fachadjunkt 

Kontrollor 

Ober kontrollor 

Fachinspektor 
L 

Fachoberinspektor 

.Anstellungserfordemis 

An Stelle der im Abschnitt I vorgeschriebenen Ver 
wendung eine mindestens vierjährige Verwendung 

a) als zeitverpflichteter Soldat oder 
b) als nach § 11 des Wehrgesetzes, BGBL Nr. 181 

1955, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI 
Nr. '185(1966 zur Ausübung einer Unteroffiziers 
funktion herangezogener Beamter oder Vertrags 
bediensteter oder 

c) im mittleren Dienst der Heeresverwaltung. 
Überdies die erfolgreiche Ablegung der Prüfun g 

für den Verwaltungsfachdienst. 

84. Dienst der Kapitäne und Maschinenbettiebsleiter im Wasserbaudienst 

Dienst-I Amtstitel 
klasse 

I 
Kapitän 2. Klasse (Betriebsleiter 2. Klasse) 

1I 

III 

IV Kapitän 1. Klasse (Betriebsleiter 1. Klasse) 

V 

Anstellungserfordernis 

An Stelle der im Abschnitt I vorgeschriebenen Ver­
wendung 

a) als Kapitän: die Berechtigung zur selbständigen 
Führung von Dampf- oder Motorschiffen jeder Gat­
tung, zumindest bis zu einer Länge von 30 m, auf 
der gesamten österreichischen Donaustrecke und die 
Verwendung als Kapitän auf Schiffen der Bundes­
wasserbauverwaltung mit eigener Antriebskraft auf 
der ganzen österreichischen Donau; 

b) als Maschinenbetriebsleiter: die Absolvierung 
einer technischen Fachschule mechanischer oder 
elektrotechnischer Richtung oder eine achtjährige 
Verwendung als Maschinist im Bundes-Wasserbau­
dienst und die erfolgreiche Ablegung der Prüfung für 
Schiffsdampfmaschinenwärter oder Schiffsmotoren­
wärter; überdies die Verwendung als Maschinen­
betriebsleiter. 

85. Krankenpflegefachdienst 

Dienst-[ klasse Amtstitel 

I 

II Pfleger (Schwester) 

III 

IV 
Oberpfleger (Oberschwester) 

V 

Anstellungserfordemis 

An Stelle der im Abschnitt I vorgeschriebenen Ver­
wendung die Berechtigung zur Ausübung des Kran­
kenpflegefachdienstes nach den Bestimmungen des 
Krankenpflegegesetzes. 
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86. Fachdienst an land- und forstwirtschaftlichen Lehr- und Versuchsanstalten und an 
veterinär-medizinischen Bundesanstalten 

Dienst-\ 
klasse 

I 

II 
---

III 
---

IV 
---

V 
---

Dienst-\ 
klasse 

I 
---

II 
---

III 

IV 
---

V 
---

Fachadjunkt 

Kontrollor 

Oberkontrollor 

Fachinspektor 

Fachoberinspektor 

Fachadjunkt 

Kontrollor 

Oberkontrollor 

Fachinspektor 

Fachoberinspektor 

Amtstitel Anstellungserfordernis 

Überdies die erfolgreiche Ablegung der Prüfun g 
für den Fachdienst an land- und forstwi!tschaftlich cu 
Lehr- und Versuchsanstalten und an veterinär 
medizinischen Bundesanstalten 

, 

87. Dienst der Lebensmittelrevisoren 

Amtstitel Anstellungserfordernis 

Überdies der Nachweis der fachlichen Befähigun g 
gemäß § 2 Abs. 3 des Lebensmittelgesetzes 1951 
BGBl. Nr. 239. 

88. Lehrhebammen 

Dienst-j Amtstitel 
. klasse Anstellungserfordernis 

I 
Lehrhebamme 

II 

III 

IV Oberlehrhebamme 

V 

An Stelle der im Abschnitt I vorgeschriebenen Ver­
wendung die Berechtigung zur Ausübung des Berufes 
einer Hebamme und eine vierjährige eirischlägige 
Praxis. 
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Dienst-! 
klasse 

I 
---

II 

III 

IV 

V 

Dienst-I 
klasse 

I 
---

II 
---

III 

IV 
,--

V 
---

Dienst-I 
klasse 

I 

II 

Il1 

IV 

V 
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89. Maschinenfachdienst im Bereich der Post- und Telegraphenverwaltung 

Amtstitel 

Maschinenwerkmeister 

Maschinenoberwerkmeister 

Fachinspektor 

Fachoberinspektor 

Anstellungserfordernis 

An Stelle der im Abschnitt I vorgeschrieben en 
Verwendung 

a) die Erlemung eines Elektroberufes (-gewerbes) 
oder eines einschlägigen metall verarbeitenden Ge 
werbes (Lehrberufes) oder der ordnungsgemä ße 

d Abschluß der Ausbildung zum Femmeldemonteur un 
b) eine mindestens vierjährige einschlägige Ver 

wendung, davon eine mindestens einjährige erfolg 
reiche Verwendung im Dienstzweig. 

Für die Definitivstellung überdies die erfolgreich e 
Ablegung der Prüfung aus dem Maschinenfach 
dienst. 

90. Medizinisch-technischer Fachdienst 

, Amtstitel 

Fachadjunkt 

Kontrollor 

Oberkontrollor 

Fachinspektor 

Fachoberinspektor 

Anstellungserfordernis 

An Stelle der im Abschnitt I vorgeschrieben en 
s Verwendung die Berechtigung zur Ausübung de 

medizinisch-technischen Fachdienstes nach den Be 
stimmungen des Krankenpflegegesetzes. 

91. Fachdienst bei der Österreichischen Staatsdruckerei 

Amtstitel Anstellungserfordernis 

Fachadju~kt Überdies 
a) die Absolvierung der Fachschule für Repr 0-

Kontrollor duktions- und Drucktechnik oder 
b) die Erlernung eines graphischen Berufes ode 

Oberkontrollor 
Gewerbes eines Buchbinders oder Buchhändlers. 

Für Absolventen der Fachschule für Reproduktions 
und Drucktechnik vermindert sich die im Abschnitt 

r 

I 
Inspektor vorgeschriebene Verwendung auf zwei Jahre. 

Oberinspektor 

.' 

4 
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so 

Dienst-\ 
klasse 

I 
---

II 

III 

IV 

V 
---

Dienst-\ 
klasse 

.. 
I 

II 

III 

IV 

V 

Dienst-I 
klasse 

I 
---

II 

III 

IV 
---

V 

18 der Beilagen 

92. Fachdienst . beiPferdezlichtanstalten 

Amtstitel Anstellungserfordernis 

Gestütsadjunkt Überdies die erfolgreiche Ablegung der Prüfun g 
für den Fachdienst bei Pferdezuchtanstalten. 

Gestütskontrollor 

Gestütsqberkontrollor 

Fachinspektor 

Fachoberinspektor 

93. Fachdienst. im Postsparkassenamt 

AlIltStitel Anstellungserfordernis 

Fachadjunkt überdies die erfolgreiche Ablegung der Prüfun g 
für den Fachdienst im Postsparkassenamt. 

Kontrollor 

Oberkontrollor 

Fachinspektor 

Fachoberinspektor 

94. Registerführer im Patentamt 

Amtstitel . Anstellungserfordernis 

Fachadjunkt Überdies die erfolgreiche Ablegung der Register-
führerprüfung. 

Kontrollor· 

Oberkontrollor 

Registervorsteher 

I 

I 
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Dienst-/ 
klasse 

I 

II 

III 

IV 

V 

Dienst-! 
klasse 

I 

II 

III 

.IV 

V 

Dienst-/ 
klasse 

I 
I 

II 

III 

IV 

V 

"0 

Fachadjunkt 

Kontrollor 

Oberkontrollor 

Fachinspektor 

Fachoberinspektor 

Fachadjunkt 

Kontrollor , 

Oberkontrollor 

Fachinspektor 

Fachoberinspektor 

Fachadjunkt 

Kontrollor 

Oberkontrollor 

Inspektor 

Oberinspektor 

18 de~ Beilagen 51 

95. Fachdienst der Schiffahrtspolizei 

Amtstitel 

Amtstitel 

Amtstitel 

Anstellungserfordernis 

An Stelle der im Abschnitt I vorgeschriebenen 
Verwendung " 

1. die erfolgreiche Ablegung der Prüfung zur Er 
langung eines Schiffsführerpatentes mit der Berechti 

- gung zur Fülirung von Motorschiffen mit einer Läng e 
e bis 20 m über alles auf der österreichischen Streck 

der " Donau, 
2. die erfolgreiche Ablegung der Prüfung zum 

g Nachweis der Befähigung zur selbständigen Wartun 
von Schlffsmotoren bis zu 200 PS, 

3. eine mindestens vier Jahre dauernde Verwendun g 
a) im mittleren Dienst der Schiffahrtspolizei, 
b) in einem entsprechenden Dienstzweig der Ver-

wendungsgruppe D oder 
c) in einem gleichwertigen Schiffahrtsdienst und 
4. die erfolgreiche Ablegung der Prüfung für d en 

technischen Fachdienst. 

96. Statistischer Fachdienst 

Anstellungserfordernis 

Überdies die erfolgreiche Ablegung der Prüfung 
für den statistischen Fachdienst. 

97. Steueraufsichtsdienst 

Anstellungserfordernis 

Überdies die erfolgreiche Ablegung der Prüfung 
für die Steueraufsicht. 

-
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52 18 der Beilagen 

98. Dienst der Straßen meister 

Dienst-I 
klasse 

I 

II 

III 

IV 

V 

Amtstitel 

Straßenmeister 

Oberstraßenmeister 

Fachinspektor 

Fachoberinspektor 

~~~~:~-I Amtstitel 

I Technischer Fachadjunkt 

II Technischer Kontrollor 
!""". 

III Technischer Oberkontrollor 

IV Technischer Fachinspektor 

V Technischer Fachoberinspektor 

AnsteUungserfordernis 

An Stelle der im Abschnitt I vorgeschriebenen Ver 
wendung eine mindestens vierjährige Verwendung im 
Straßenbau- und Erhaltungsdienst einer Gebiets 
körperschaft in den Verwendungsgruppen D oder 
P 1 bis P 3 oder in gleichzuwertenden Verwen 
dungen (Praxis). 

Überdies die erfolgreiche Absolvierung einer Fach 
schule bau- oder maschinentechnischer Richtung, die 
Berechtigung zur Führung von Kraftwagen und die 
erfolgreiche Ablegung der Straßenmeisterprüfung. Die 
Studienzeit an der Fachschule ist bis zum Höchst 
ausmaß von zwei Jahren in die vorgeschriebene Ver 
wendungszeit einzurechnen, soweit sie nach Voll 
endung des 18. Lebensjahres zurückgelegt wurde. 

Das Erfordernis der Absolvierung einer" Fach 
schule wird ersetzt durch den Nachweis der Erlernung 
eines Gewerbes, in dem Arbeiten ausgeführt werden 
die für den Straßenbau- und Erhaltungsdienst von 
besonderer Bedeutung sind und eine zusätzliche 
mindestens vierjährige Verwendung im Straßenbau 
und Erhaltungsdienst einer Gebietskörperschaft in 
den Verwendungsgruppen D oder P 1 bis P 3 oder 
in gleichzuwertenden Verwendungen (Praxis). 

99. Technischer Fachdienst 

Anstellungserfordernis 

Überdies die erfolgreiche Ablegung der Prüfung 
für den technischen Fachdienst. 

Die Zeit der Absolvierung einer einschlägigen 
mittleren Lehranstalt ist bis zum Höchstausmaß von 
zwei Jahren in die vorgeschriebene Verwendungszeit 
einzurechnen, soweit sie nach Vollendung des 18. Le 
bensjahres zurückgelegt worden ist. 

Abweichend hievon: 
a) im Eichdienst die· erfolgreiche Ablegung der 

Prüfung für den fachlichen Eichdienst. Das Erforder 
nis einer vierjährigen Verwendung im Bundesdiens 
gemäß Abschnitt I wird durch die erfolgreiche Absol 
vierung einer einschlägigen Werkmeisterschule ersetzt 

b) im Vermessungsdienst die erfolgreiche Ablegung 
. der Prüfung für den fachlichen Vermessungsdienst 
Absolventen der Fachschule für Reproduktions- und 
Drucktechnik ist diese Studienzeit bis zum Höchst 
ausmaß .von zwei Jahren in die vorgeschriebene Ver 
wendungszeit einzurechnen, soweit sie nach Voll 
endung des 18. Lebensjahres zurückgelegt worden ist 

c) für Bedienstete der Schwachstromabteilungen des 
Bundesbaudienstes gelten die Anstellungserforder 
nisse für den Dienstzweig "Fachlicher Bau- und Er 
haltungsdienst im Bereich der Post- und Telegraphen 
verwaltung" sinngemäß; 

d) von Bediensteten im Bereich der Bau- und Ge 
bäudeaufsicht sind von der im Abschnitt I vorge 
schriebenen vierjährigen Verwendung mindestens zwe 
Jahre in einer Tätigkeit zurückzulegen; die der Ver 
wendung im Dienstzweig "Bau- und Gebäudeauf 
sichtsdienst" entspricht. 
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18 cl'er Beilagen 53 

100. Fachlicher Verkehrsdienst im Bereich der Post- und Telegraphenyerwaltung 

Dienst-I 
klasse 

I 

II 

III 

IV 

V 

Amtstitel 

Post- und Fernmeldefachadjunkt 

Post- und Fernmeldekontrollor 

Postmeister ') 
Post- und Fernmeldeoberkontrollor 

Oberpostmeister ') 
Fachinspektor 

Fachoberinspektor 

Anmerkung: 

Anstellungserfordernis 

An Stelle der im Abschnitt I vorgeschriebene n 
Verwendung 

a) eine mindestens vierjährige Verwepdung i 
Bereich der Post- und Telegraphenverwaltung, davo 

m 
n 
g dne mindestens zweijährige erfolgreiche Verwendun 

im Dienstzweig, oder 
b) eine mindestens zweijährige Dienstzeit als defini 

tiver Beamter des mittleren Verkehrsdienstes und ein e 
m mindestens einjährige erfolgreiche Verwendung i 

Dienstzweig. 
Für die' Definitivstellung überdies die erfolgreich e 

Ablegung der Verkehrsdienstprüfung II (Allgemein) 
bei Verwendung bei Dienststellen des Postauto 
betriebsdienstes der Verkehrsdienstprüfung II (Post 
autobetriebsdienst). 

') Diese Amtstitel gelten für Dienstposten, die für die Leitung eines Amtes vorgesehen sind. 

101. Verwaltungsfachdienst und Rechnungsfachdienst 

Dienst-I ________ ~_A-m-t-st-it-e-I--.... ------l 
klasse I (Dienstposten) I (Amtstitel) 

Anstellungserfordernis 

I Fachadjunkt überdies die erfolgreiche Ablegung der Prüfung 
für den Verwaltungsfachdienst, im Bereich der Justiz-

II Kontrollor verwaltung der für den Dienstzweig "Fachdienst bei 
Gericht" vorgesehenen Prüfungen. Im Bereich der 

III Oberkontrollor 
Finanzverwaltung kann. an Stelle der Prüfung für den 
Verwaltungsfachdienst die Prüfung für den Finanz-
fachdienst abgelegt werden. 

IV Fachinspektor An Stelle dieser Prüfung ist von Beamten, die über-
Kanzleidirektor 1) wiegend im Dolmetsch- und übersetzerdienst ver-

--- wendet werden, die in der Verordnung BGBL Nr. 15/ 
Der Leiter des gesamten Kanzlei- 1950 geregelte Prüfung aus den lebenden Sprachen 

dienstes in einem Bundesmini- abzulegen. 
sterium, in der Präsidentschafts- Dienstführende Wachebeamte sind von der Ab-
kanzlei, in der Kanzlei des Prä- Ministerial- legung der Prüfung für den Verwaltungsfachdienst 

V kanzlei-sidenten des Nationalrates, beim direktor 
befreit. 

Rechnungshof, Verfassungsge-
richtshof und Verwaltungs-
gerichtshof 

in den übrigen Verwendungen Fachober-
, inspektor 

Kanzlei-
direktor ') 

t' 

Anmerkung: 
') Dieser Amtstitel gilt für Beamte in leitender Kanzleistellung. 
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54 

Dienst-! 
klasse 

I 

II 

III 

IV 

V 

Dienst-! 
klasse 

I 

TI 

III 

IV 

V 

Amtstitel 

Wirtschaftsfachadjunkt 

Wirtschaftskontrollor 

Wirtschaftsoberkontrollor 

Fachinspektor 

Fachoberinspektor 

Amtstitel 

Zolladjunkt 

Zollkontrollor 

Zolloberkontrollor 

Zollfachinspektor 

Zollfachoberinspektor 

18 der Beilagen 

102. Wirtschaftsfachdienst 

Anstellungserfordernis 

überdies die erfolgreiche Ablegung der Prüfung 
für Wirtschaftsführer. 

Das Erfordernis der Verwendung gemäß Abschnitt 1 
wird durch die erfolgreiche Absolvierung einer min-
destens dreijährigen Lehranstalt für wirtschaftliche 
Frauenberufe ersetzt. 

! 

103. Zollfachdienst 
I 

! 
Anstellungserfordernis 

üb~rdies die erfolgreiche Ablegung der Prüfung 
für d~ Zollfachdienst ; dieses Erfordernis entfallt, 
wenn: der Beamte die Fachprüfung für Zollwach-
beamte oder die seinerzeitige Erste Fachprüfung für 
die Zollwache erfolgreich abgelegt hat. 

I 

! 
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18 der Beilagen 55 

TEIL D 

Mittlerer Dienst 

Abschnitt I 

Für den in einzelnen Dienstzweigen geforderten Nachweis der Erlernung eines Gewerbes sind die 
Bestimmungen der §§ 26 d bis 26 f anzuwenden 

Dienst-! 
klasse 

I 

TI 

III 
---

IV 

Adjunkt 

Offizial 

Oberoffizial 

Abschnitt TI 

Dienstzweige, Amtstitel und Anstellungserfordernisse 

104. Mittlerer Dienst bei den Arbeitsämtern 

Amtstitel Anstellungserfordernis 

Für die Definitivstellung die erfolgreiche Ablegung 
der Prüfung für den mittleren Dienst bei den Arbeits-
ämtern. 

- . 

105. Mittlerer Bau- und Erhaltungsdienst im B<:reich der Post- und Telegraphenverwaltung 

Dienst-! 
klasse 

I 

II 

m 
---

IV 

Dienst-! 
klasse 

I 

TI 

m 
---

IV 

Amtstitel 

Fernmeldeadjunkt 

Fernmeldeoffizial 

Fernmeldeoberoffizial 

Anstellungserfordernis 

1. a) Der ordnungsgemäße Abschluß der Ausbil 
dung zum Femmeldemonteur oder die Erlernun g 
eines sonstigen einschlägigen Lehrberufes (Gewerbes), 
sowie eine mindestens einjährige erfolgreiche Ver 
wendung im Dienstzweig oder 

b) eine mindestens vierjährige einschlägige Ver 
wendung und eine mindestens einjährige erfolgreich e 
Verwendung im Dienstzweig. 

2. Die erforderliche Ablegung der Fernmeldedienst 
prüfung I. In der Prüfungsvorschrift für diese Dienst 
prüfung ist abweichend von den Bestimmunge n 

m 
er 
co 

des § 14 Abs. 1 die erstmalige Ablegung vor eine. 
Einzelprüfer vorzusehen; eine Wiederholung d 
Prüfung hat jedoch vor einer dem § 14 entsprechend 
Kommission zu .erfolgen. 

106. Bau- und Gebäudeaufsichtsdienst 

Amtstitel Anstellungserfordernis 

. Bauadjunkt Die Erlernung eines konzessionierten Baugewerbe 
(mit Ausnahme des Brunnenmachergewerbes), des 

s 

Bauoffizial Schlossergewerbes, des Gas- oder Wasserinstallations 
gewerbes, des Elektroinstallationsgewerbes oder 
in Verbindung mit einer mindestens zweijährige n 
Baustellenpraxis nach Vollendung des 18. Lebens 

Bauoberoffizial jahres - des Tischlergewerbes. 
Für die Definitivstellung die erfolgreiche Able-

gung der Prüfung für den Bau- und Geooudeaufsicht s-
dienst. 
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56 18 der Beilagen 

107. Berdteranwärter der Spanischen Reitschule 

Dienst-! klasse Amtstitel Anstellungserfordernis 

I 

II Bereiteranwärter der Spanischen Reitschule 

Für die Definitivstellung die erfolgreiche Ablegung 
der Prüfung für Bereiteranwärter der Spanischen 
Reitschule. 

m 

Dienst-! 
klasse 

I 

II 

m 

IV 

Adjunkt 
Schul wart 1) 

Offizial 
Oberschulwart 1) 

Oberoffizial 
Oberschulwart 1) 

Anmerkung: 

108. Fachlicher Hilfsdienst höherer Art 

Amtstitel Anstellungserfordernis 

Eine nach Vollendung des 18. Lebensjahres zurück 
gelegte, mindestens vierjährige Dienstleistung be 
einer Gebietskörperschaft in einer entsprechenden 
fachlichen Verwendung. des Hilfsdienstes. 

überdies die erfolgreiche Ablegung der Prüfung 
für den fachlichen Hilfsdienst höherer Art. 

1) Bei Verwendung als Schulwart. 

Dienst-! 
klasse 

I 

II 

III 
---

IV 

i 

109. Mittlerer Dienst in der Heeresverwaltung 

Amtstitel Anstellungserfordernis 

Adjunkt Eine mindestens vierjährige Verwendung als .zeit-
verpflichteter Soldat und die erfolgreiche Ablegung 

Offizial der Prüfung für Unteroffiziere des Truppendienstes, 
ausgenommen die Fachrichtungen Kanzleidienst und 
Wirtschaftsdienst. 

Oberoffizial 

.. 
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Dienst-\ 
klasse 

I 
---

II 
---

III 

IV 

Dienst-I 
klasse 

I 

II 

III 
---

IV 

Dienst-j 
klasse 

I 

II 

III 

IV 

18 der Beilagen 57 

110. Dienst der Kuriere derPläsidentschaftskanzlei 

Amtstitel Anstellungserfordernis 

Zweiter Kurier 
~ . ...., 
I:: ., 
~N 
'tiJ ; 
""..>:: .... <n p..,::; 

os 
Erster Kurier 

.... ..c:: ., u 
."., 

111. Mittlerer Dienst im Postsparkassenamt 

Amtstitel Anstellungserfordernis 

Adjunkt Für die Definitivste1lung die erfolgreiche Ablegung 
der Prüfung für den mittleren Dienst im Postspar 

Offizial kassenamt. 

Oberoffizial 

112. Sanitätshilfsdienst 

Amtstitel Anstellungserfordernis 

Sanitätsadjunkt Die Berechtigung zur Ausübung von Tätigkeiten 
des Sanitätshilfsdienstes nach den Bestimmung en 

Sanitätsoffizial des Krankenpflegegesetzes; 

Sanitätsoberoffizial 
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58 18 der Beilagerr 

113. Mittlerer Dienst der Schiffahrtspolizei 

Dienst-I Amtstitel 
klasse Anstellungserfordemis 

I 

II 

III 

IV 

Dienst-I 
klasse 

I 

II 
---

rn 
---

IV 

Dienst-I 
klasse 

I 

II 

III 

IV 

Strommeister 

Oberstrommeister 

Adjunkt 

Offizial 

Oberoffizial 

Adjunkt 

Offizial 

Oberoffizial 

Eine mindestens dreijährige Verwendung im Be­
reich der Schiffahrtspolizei, im gleichzuwertenden 
Schiffahrtsdienst oder beim Wasserbau an öffentlichen 
Gewässern, ferner die erfolgreiche Ablegung derPru­
fung zur Edangung eines Schiffsführerpatentes mit 
der Berechtigung zur Führung von Motorschiffen 
mit einer Länge bis 20 m über alles auf der österreichi­
schen Strecke der Donau und die erfolgreiche Able­
gung der Prüfung zum Nachweis der Befähigung 
zur selbständigen Wartung von Schiffsmotoren bis 
200 PS. 

überdies die erfolgreiche Ablegung der Strom­
meisterprüfung. 

114. Mittlerer statistischer Dienst 

Amtstitel I Anstellungserfordernis 

Für die Definitivstellung die erfolgreiche Ablegung 
der Prüfung für den mittleren statistischen Dienst. 

115. Steuereintreibungsdienst 

Amtstitel Anstellungserfordernis 

Für die Definitivstellung die erfolgreiche Ablegung 
der Prüfung für den Steuereintreibungsdienst. 
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18 der Beilagen 59 

116. Mittlerer technischer Dienst 

Dienst-/ 
klasse 

I 

TI 

m 
---

IV 

Amtstitel 

Technischer Adjunkt 

Technischer Offizial 

Technischer Oberoffizial 

Anstellungserfordernis 

1. Bei den Agrarbehörden: die A.bsolvierung' 
einer technischen Fachschule baugewerblicher Rich 
tung oder eines dreijährigen Fachkurses beim Am 
einer Landesregierung, der nach einem vom Bundes 
ministerium für Land- und Forstwirtschaft genehmig 
ten Lehrplan eingerichtet wurde . 

Für die Definitivstellung die erfolgreiche Ablegung 
der Prüfung für den mittleren technischen Dienst 
bei den Agrarbehörden. 

2. Sonst: für die Definitivstellung die erfolgreiche 
Ablegung der Prüfung für den mittleren technischen 
Dienst. Diese Prüfung wird durch die Prüfung 
für Unteroffiziere des technischen Dienstes ersetzt. 

117. Mittlerer Verkehrsdienst im Bereich der Post- und Telegraphenverwaltung 

Dienst-/ Amtstitel 
klasse 

I Postadjunkt 

TI Postoffizial 

m 
--- Postciberoffizial 

IV 

Anstellungserfordernis 

A. Allgemein (ausgenommen Kraftwagenlenker): 
1. eine mindestens vierjährige einschlägige Ver­

wendung, davon eine mindestens einjährige erfolg­
reiche Verwendung im Dienstzweig und 

2. die erfolgreiche Ablegung der Verkehrsdienst­
prüfung I (Allgemein). 

B. Für Kraftwagenlenker im Verkehrsdienst: 
1. a) die Eriemung eines in den Dienst einschlägi­

gen metallverarbeitenden Gewerbes (Lehrberufes) 
oder 

b) eine mindestens einjährige erfolgreiche Ver­
wendung im Dienstzweig, 

2. die erfolgreiche Ablegung der für die Dienst­
verwendung erforderlichen Kraftwagenlenkerprüfung 
und 

3. die· erfolgreiche Ablegung der Verkebrsdienst­
prüfung I für. Postautolenker. 

In den Prüfungsvorschriften für die angeführten 
Verkehrsdienstprüfungen I ist abweichend von den 
Bestimmungen des § 14 Abs. 1 die erstmalige Ablegung 
vor einem Einzelprüfer vorzusehen; eine Wiederholung 
der Prüfung hat jedoch vor einer dem § 14 entsprechen­
den Kommission zu erfolgen. 
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Dienst-I 
klasse 

I 

11 

III 
---

IV 

18 der Beilagen 

118. Mittlerer Verwaltungs dienst und Kanzleidienst 

Amtstitel Anstellungserfordernis 

Adjunkt Für die Definitivstellung 
Kanzleiadjunkt 1) a) für Beamte, die überwiegend als Stenotypisten 

verwendet werden, die erfolgreiche Ablegung der 
Offizial Stenotypieprüfung, 
Kanzleioffizial 1) b) für die sonstigen im Bereich des Bundesmini-

steriums für Justiz verwendeten Beamten die erfolg-

Oberoffizial 
reiche Ablegung der Gerichtskanzleiprüfung und 

c) für die übrigen Beamten die erfolgreiche Ab-
Kanzleioberoffizial 1) legung der Allgemeinen Kanzleiprüfung oder im Be-

c reich der Finanzverwaltung die erfolgreiche Ablegung 
der Prüfung für den mittleren Verwaltungsdienst 
in der Finanzverwaltung. 

Beamte, die die Prüfung für Unteroffiziere des Trup-
pendienstes mit der Fachrichtung Wirtschaftsdienst 
abgelegt haben, sowie Wachebeamte sind von der 
Ablegung der in Abs. 1 geannten Prüfung befreit. 

Anmerkung: 

1) Diese Amtstitel gelten für Beamte im Kanzleidienst. 

Dienst-I 
klasse 

I 

II 

1II 
---

IV 

119. Vollstreckungsdienst und GefangenenaUfsichtsdienst bei Bezirksgerichten 

Amtstitel A!1stellungserfordernis 

Adjunkt Für die Definitivstellung die erfolgreiche Ablegung 
der Gerichtsvollzieherprüfung. 

Offizial 

Oberoffizial 

.. 

18 der Beilagen XII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)60 von 249

www.parlament.gv.at



18 der Beilagen 61 

120. Mittlerer Wirtschafts dienst und Gestütsdienst 

Dienst-! 
klasse 

I 

II 

III 

IV 

Adjunkt 
Gestütsmeister 1) 

Offizial 
Gestütsmeister 1) 

Oberoffizial 

Obergestütsmeister 1) 

Anmerkung: 

Amtstitel 

1) Bei Verwendung im Gestütsdienst. 

Dienst­
klasse 

I 

II 

III 

IV 

Amtstitel 

Zollmeister 

Oberzollmeister 

Anstellungserfordernis 

Für die Definitivstellung die erfolgreiche Ablegu ng 
der Prüfung für den mittleren Wirtschaftsdienst. 

121. Zollagerdienst 

Anstellungserforderrus 

Eine nach Vollendung des 18. Lebensjahres zurück­
gelegte zwölf jährige Verwendung in einem Magazin 
oder eine gleichzuwertende Verwendung (Praxis), 
davon mindestens zwei Jahre im Dienstzweig "Zo11-
lagerhilfsdienst" . 

überdies die Verwendung als 
a) Leiter oder stellvertretender Leiter eines Zo11-

lagers (einschließlich Post- und Wertpaketlagers) 
der Zollverwaltung oder 

b) Übernahme- oder Ausgabebeamter in einem 
Zollager (einschließlich Postpaketlager) oder Leiter 
oder stellvertretender Leiter des Zollagerhilfsdienstes 
bei einem Zollamt oder einer Zollabfertigungsstelle 
oder 

c) Leiter einer Wertkabine bei einem Zollamt. 
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Anmerkung: 

Dienst-\ 
klasse 

18 der Beilagen 

Hilfsdienst 

Dienstzweige und Amtstitel 

122. Allgemeiner Hilfsdienst 

Amtstitel 

Amtsgehilfe (Hilfsaufseher, Laboratoriumsgehilfe, 
I Hilfspräparator, Hilfsportier) 1) 

Amtswart (Aufseher, Laborant, Präparator, Por-
II tier) 1) 

Oberamtswart (Oberaufseher, Oberlaborant, Ober-· 
m präparator, Oberportier) 1) 

1) Je nach Verwend,ung. 

123. Bau- und Erhaltungshilfsdienst im Bereich der Post-· und· Telegraphenverwalturi.g . 

Dienst.-I Amtstitel 
klasse 

I Fernmeldegehilfe 

II FernmelderrupÜpulant 

III Fernmeldeobermanipulant 
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124. Verkehrshilfsdienst im Bereich der Post- und Telegraphenverwaltung 

Dienst-\ Anitstitel 
klasse 

I Postgehilfe 

. 11 'Postmanipulant 

In Postobermanipulant 

125. Zollagerhilfsdienst 

Dienst-\ Amtstitel 
klasse 

I Zollgehilfe 

11 Zollwart 

111 Oberzollwart 
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64 18 der Beilagen 

Anlage 2 

Oberleitung der Dienstzweige 

Dienstzweige ge~äß der Dienstzweigeverordnung, I 
BGBI. Nr. 164/1948, in der zuletzt geltende'n Fassung Dienstzweige gemäß Anlage 1 

Teil A 

1. Amtsärztlicher Dienst 

2. Amtstierärztlicher Dienst 

3. Dienst der Apotheker 

4. Höherer Dienst bei Arbeitsämtern 

5. Höherer Arbeitsinspektionsdienst 

6. Höherer Archivdienst 

7. Dienst der Xrzte in Sanitätsanstalten des 
Bundes 

8. Dienst der Xrzte in sonstigen Anstalten und 
bei Xmtern des Bundes 

9. Höherer auswärtiger Dienst 

10. Höherer Baudienst bei den Baubehörden 

11. Höherer bergbehördlicher Dienst 

12. Höherer Dienst der Berufsberatung 

13. Höherer Betriebsprüfungsdienst 

14. Höherer BibliotJheksdienst 

15. Höherer Dienst im Bundesdenkmalamt 

15 a. Höherer Dolmetscher- und Obersetzungs-
dienst im Bundeskanzleramt 

16. Höherer Finanzdienst 

17. Finanzprokuratursdienst 

18. Höherer forsttechnischer Dienst bei der po­
litischen Verwaltung 

19. Höherer forsttechnischer Dienst 'bei der' Ver­
waltung der Bundesforste und bei der Wild­
hachve1"bauung 

19 a. Höherer Dienst in Justizanstalten 

19 b. Höherer Dienst der Heeresverwaltung 

20. Höherer landwirtschaftlicher Dienst 

21. Höherer Ministerialdienst (einschließlich des 
höheren Verwaltungsdienstes beim Rech­
nungshof, Verfassungsgerichtshof und Ver­
waltungsgerichtshof) 

21 a. Akademisch gebildete Münzmedailleure 

5. Dienst der Xrzte bei Xmtern und Anstalten 

40. Dienst der Tierärzte bei Xmtern und An-
stalten 

1. Dienst der Apotheker 

2. Höherer Dienst bei den Arbeitsämtern 

3. Höherer Arbeitsinspektionsdienst 

4. Höherer Archivdienst 

5. Dienst der Xrzte bei Xmtern und Anstalten 

5. Dienst der Xrzte bei Xmtern und Anstalten 

6. Höherer auswärtiger Dienst 

7. Höherer Baudienst 

8. Höherer bergbehördlicher Dienst 

9. Höherer Dienst der Berufsberatung 

10. Höherer Betrie:bsprüfungsdienst 

11. Höherer Bibliotheksdienst 

12. Höherer Dienst im Bundesdenkmalamt 

13. Höherer Dolmetscher- und übersetzungs.,. 
dienst im Bundeskanzleramt 

14. Höherer Finanzdienst 

15. Finanzprokuratursdienst 

16. Höherer forsttechnischer Dienst 

16. Höherer forsttechnischer Dienst 

17. Höherer Dienst in Justizanstalten 

19. Höherer landwirtschaftlicher Dienst 

2.0. Höherer Ministerialdienst und höherer Ver­
waltungsdienst beim Rechnungshof, Verfas­
sungsgerichtshof und Verwaltungsgerichtshof 

22. Rechtskundiger Verwaltungsdienst bei den 27. Rechtskundiger Verwaltungsdienst 
Schulbehörden des Bundes in den Ländern 

22 a. Höherer pädagogisch-administrativer 21. Höherer pädagogisch-administrativer Dienst 
Dienst bei den Schulbehörden des Bundes in 
den Ländern 

23. Politischer Dienst - 27. Rechtskundiger Verwaltungsdienst 
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Dienstzweige gem:iß der Dienstzweigeverordnung, I 
EGBL Nr. 164/1948, in der zuletzt geltenden Fassung 

24. Rechtskundiger Dienst bei den Bundespoli­
zeibehörden . 

25. Rechtskundiger Dienst und höherer techni­
scher Dienst im Patentamt 

26.Rechtskundiger Verwaltungs dienst bei Be­
hörden und Ämtern sowie an Anstalten des 
Bundes 

27. Höherer Verwaltungsdienst im Postspar­
kassenamt 

28. Rechtskundiger Verwaltungs dienst in der 
Kanzlei des Präsidenten des Nationalrates 

29. Rechtskundiger Verwaltungsdienst in der 
Präsiden tschaftskanzlei 

30. Höherer Redaktionsdienst 

31. Akademisch gebildete Restauratoren 

33. Höherer statistischer Dienst 

34. Höherer Stenographendienst 

35. Höherer technischer Dienst 

36. Höherer technischer Agrardienst 

Dienstzweige gemäß Anlage 1 

23. Rechtskundiger Dienst bei den Bundespoli" 
zeibehörden 

25. Rechtskundiger Dienst und höherer techni­
scher Dienst im Patentamt 

27. Rechtskundiger Verwaltungsdienst 

42. Höherer Verwaltungsdienst im Postspar­
kassenamt 

24. Rechtskundiger Dienst in der Kanzlei des 
Präsidenten des Nationalrates 

26: Rechtskundiger Dienst in der Präsident-
s chaftskarizlei 

28. Höherer Redaktionsdienst 

29. Akademische Restauratoren 

32. Höherer statistischer Dienst 

22. Höherer Dienst der Parlamentsstenographen 

34. Höherer technischer Dienst 

34. Höherer technischer Dienst 

37. Höherer technischer Dienst beim Eich- und 35. Höherer technischer Dienst 1m Eich- und 
Vermessungswesen 

38. Höherer technischer Finanzdienst (einschließ­
lich des höheren Bodenschätzungsdienstes) 

39. Höherer technischer Dienst beim Haupt­
münzamt, beim Hauptpunzierungs- und 
Probieramt und bei denPunzierungsämtern 

40. Höherer technischer Dienst im Bereich der 
Post- und Telegraphenverwaltung 

41. Höherer technischer Dienst bei den Salinen 

42. Dienst der Tierärzte bei den Bundespferde­
zuchtanstalten 

43. Höherer Dienst an den Untersuchungsanstal­
ten der Sanitätsverwaltung, an den land- und 
forstwirtschaftlichen Lehr- und Versuchsan­
stalten und an den veterinär-medizinisdlen 
Bundesanstalten sowie an physikalisch-tech­
nischen oder chemischen Laboratorien 

44. Höherer Verwaltungsdienst im Bereich der 
Post- und Telegraphenverwaltung 

45. Höherer Verwaltungsdienst und höherer 
technischer Dienst bei der österreichischen 
Staa tsdruckerei 

46. Höherer Verwaltungsdienst und höherer 
technischer Dienst bei der österreichismen 
Tabakregie 

Vermessungswesen 

39. Höherer temnischer Finanz'dienst und höhe­
rer Bodenschätzungsdiensl; 

36. Höherer technischer Dienst heim Haupt­
münzamt und bei den Behörden des Punzie­
rungswesens 

37. Höherer temnismer Dienst im Bereich der 
Post- und Telegraphenverwaltung 

38. Höherer temnischer Dienst hei den Salinen 

40. Dienst der Tierärzte bei Ämtern und An­
stalten 

41. Höherer Dienst an den Untersumungsanstal­
ten der Sanitätsverwaltung, an den Iand- und 
forstwirtschaftlimen Lehr- und Versuchsan­
stalten, an den veterinär-medizinismen Bun­
desanstalten, an wasserbaulimen Versumsan­
stalten, am Agrarwirtschaftlichen Institut, an 
physikalisch-temnischen, memischen oder 
sonstigen Laboratorien, bei der Verwaltung 
der Bundesgärten und bei der Tiergarten­
verwaltung Smöntbrunn 

43. Höherer Verwaltungsdienst im Bereim der 
Post- und Telegraphenverwaltung 

44. Höherer Verwaltungsdienst und höherer 
temnismer Dienst bei der österreimischen 
Staats druckerei 

5 

18 der Beilagen XII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 65 von 249

www.parlament.gv.at
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Dienstzweige gemäß der Dienstzweigeverordnung, \ Dienstzweige gemäß Anlage 1 
BGBI. Nr. 164/1948, in der zuletzt geltenden Fassung 

47. Höherer Wirtschaftsdienst 4~. Höherer Wirtschaftsdienst 

48. Wissenschaftlicher Dienst 46. Wissenschaftlicher Dienst 

Teil B 

49. Gehobener Fachdienst bei den Arbeitsämtern 

50. Gehobener Arbeitsinspektionsdienst 

51. Gehdbener Fachdienst an Archiven und 
Brbliotheken 

52. Gehobener Bau- und Erhaltungsdienst im 
Bereich der Post- und Telegraphenverwal­
tung 

53. Bemmessungs- und Kassendienst in .der Fi­
nanzverwaltung (einschließlich des Boden­
schätzungsdienstes ) 

54. Betriebsprüfungsdienst 

55. Demonstratoren an höheren Bundeslehr­
und Versuchsanstalten für Wein-, Obst- oder 
Gartenbau 

55 a. Gehobener Dolmetscher- und Obersetzer-
dienst im Bundeskanzleramt 

56. Erzieher in den Bundesanstalten für Erzie­
hungsbedürftige 

56 a. Gehobener Flugsicherungsdienst 

47. Gehobener Dienst bei den Arbeitsämtern 

48. Gehobener Arbeitsinspektionsdienst und 
bergbehördlicher Inspektionsdienst 

49. Gehobener Dienst an Archiven und Biblio­
theken 

50. Gehobener Bau- und Erhaltungsdienst im 
Bereich der Post- und Telegraphenverwal­
tung 

52. Gehobener Finanzdienst und gehobener Bo­
denschä tzungsdienst 

51. Gehobener Betriebsprüfungsdienst 

58. Gehobener Dienst an land- und forstwirt­
schaftlichen Lehr- und Versuchsanstalten 

57. Gehobener Gartenfachdienst 53. Gehobener Gartenbaudienst 

58. Gehobener Fachdienst in der Gerichtskanzlei 54. Gehobener Dienst 'bei Gericht 

59. Graveurdienst 55. Gehobener Graveurdienst 

59 a. Sozialer Betreuungsdienst in Justizanstalten 66. Gehobener sozialer Betreuungsdienst 

59 b. Gehdbener"Dienst der Heeresverwaltung 56. Gehobener Dienst der Heeresverwaltung 

60. Kassendienst in der Staatshauptkasse 64. Gehobener Rechnungsdienst 

61. Gehobener landwirtschaftlicher Fachdienst 57. Gehobener landwirtschaftlicher Dienst 

62. Lehrer in Strafanstalten, Gerichtshofgefäng­
nissen und Arbeitshäusern 

63. Medizinisch-technische Assistentinnen 

64. Gehobener Fachdienst an Museen, Sammlun­
gen und wissenschaftlichen Anstalten 

64 a. Gehobener pädagogisch-administrativer 
Dienst bei den Schulbehörden des Bundes in 
den Ländern 

65. Dienst der pferdezuchtkundigen Beamten 

59. Gehobener medizinisch- und veterinär-medi­
zinisch-technischer Dienst 

60. Gehobener Dienst an Museen, Sammlungen, 
wissenschaftlichen Anstalten, am Bundes­
denkmalamt und an Untersuchungsanstalten 
der Bundesstaatlichen Sanitätsverwaltung 

61. Gehobener pädagogisch-administrativer 
Dienst 

66. Gehobener Fachdienst im Postsparkassenamt 62. Gehobener Dienst im Postsparkassenamt 
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Dienstzweige gemäß der Dienstzweigeverordnung, I 
BGBI. Nr. 164/1948, in der zuletzt geltenden Fassung 

67. Gehobener Fachdienstim Bereich der Post­
und T elegra phen verwal turig 

68. Quästurs- und Kassendienst an Hochschulen 
und anderen höheren Lehranstalten 

69. Rechnungsdienst 

69 a. Gehobener Redaktiönsdienst 

70. Gehobener statistischer Fachdienst . 

Dienstzweige gemäß Anlage 1 

63. Gehobener Dienst im Bereich der Post- und 
T elegra phen verwal tung 

64. Gehobener Rechnungsdienst 

64. Gehobener Rechnungsdienst 

65. Gehobener Redaktiomdienst 

67. Gehobener statistischer Dienst 

71. Gehobener technischer Fachdienst 69. Gehobener technischer Dienst 

72. Gehobener technischer Fachdienst bei den 69. Gehobener technischer Dienst 
Agrarbehörden 

73. Gehobener Verwaltungsdienst 70. Gehobener Verwaltungsdienst 

74. Gehobener Verwaltungs- und Betriebsdienst 
bei der Österreichischen Tabakregie 

76. Gehdbener W<irtschaftsdienst 

.77. Zolldienst 71. Gehobener Zolldienst . 

Teil C 

78. Arbeitsinspektionsdienst 

79. Fachdienst der Arbeitsvermittlung bei den 
Arbeitsämtern 

80. Fachlicher Bau- und Erhaltungsdienst im Be­
reich der Post- und Telegraphenverwaltung 

81. Bemessungs- und Kassenhilfsdienst in der 
Finanzverwaltung 

82. Bergbehördlicher Inspektionsdienst 

82 a. Fachdienst der Bewährungshilfe 

83. Fachlicher Eichdienst 

84. Forstaufsichtsdienst 

85. Forstbetriebs- und Forstschutzdienst (bei den 
östt!.rreichischen Bundesforsten) 

86. Garage- und Werkmeister im Postautodienst 

87. Fachdienst bei Gericht 

88. Grundkatasterführer 

88 a. Fachdienst in der Heeresverwaltung 

89. Dienst des Kapitäns und Maschinenbetriebs­
leiters im Wasserbaudienst 

90. Kartographisch-geodätischer Faehdienst 

91: Maschinenfaehdienst im Bereich der Post­
und Telegraphenv:erwaltung 

73. Arbeitsinspektionsdienst und bergbehörd­
lieher Inspektionsdienst 

72. Faehdienst bei den Arbeitsämtern 

74. Fachlicher Bau- und Erhaltungsdienst im Be­
reich der Post- und Telegraphenverwaltung 

78. Finanzfachdienst 

73. Atbei tsinspek tions-, Ver kehrs-Ar beitsinspek­
tions- und bergbehördlieher Inspektions­
dienst 

76. Faehdienst der Bewährungshilfe und Für-
sorgefachdienst 

99. Technischer Faehdienst 

79. Forstfachdienst 

79. Forstfachdienst 

80. Garage- und Werkmeister im Postautodienst 

82. Fachdienst bei Gericht 

99. Technischer Fachdienst 

83. Fachdienst in der Heeresverwaltung 

84. Dienst der Kapitäne und Maschinenbetriebs­
leiter im Wasserbaudienst 

99. Technischer Fachdierist 

89. Maschinenfachdienst im Bereich der Post­
und Telegraphenverwaltung 
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Dienstzweige gemäß der Dienstzweigeverordnung, I 
BGBl. Nr. 164/1948, in der zuletzt geltenden Fassung 

Dienstzweige gemäß Anlage 1 

92. Dienst ides Oberibereiters der Spanischen ·75. Bereiter ,der Spanischen Reitschule 
Reitschule 

93. Dienst der diplomierten Oberpflegerinnen 85. Krankenpflegefachdienst 
und der diplomierten medizinischen Ober-
laborantinnen 

95. Fachdienst im Postsparkassenamt 

96. Registerführer im Patentamt 

97. Fachdienst bei der österreichischen Staats­
druckerei (Druckerei und Verschleiß) 

98. Statistischer Fachdienst 

99. Steueraufsichtsdienst 

100. Technischer Fachdienst (Schiffahrtspolizei­
dienst) 

100. Technischer Fachdienst (sonstige Beamte) 

100 a. Verhandlungsschr:iftführer in Strafsachen 
beim Landes(Kreis)gericht oder beim Jugend­
gerichtshof Wien 

101. Fachlicher Verkehrs dienst im Bereich der 
. Post- und Telegraphenverwaltung 

102. Verwaltungsdienst (einschließlich Rechnungs­
hilf sdienst) 

93. Fachdienst im Postsparkassenamt 

94. Registerführer im Patentamt 

91. Fachdienst bei der österreichischen Staats-
druckerei 

96. Statistischer Fachdienst 

97. Steueraufsichtsdienst 

95. Fachdienst der Schiffahrtspolizei 

99. Technischer Fachdienst 

82. Fachdienst bei Gericht 

100. Fachlicher Verkehrsdienst im Bereich der 
Post- und Telegraphenverwaltung 

101. Verwaltungsfachdienst . und Rechnungsfach­
dienst 

103. Wirtschaftsführer und Lebensmittelrevisoren 102. Wirtschaftsfachdienst 

Teil D 

104. Mittlerer Dienst der Arbeitsvermittlung bei 
den Arbeitsämtern 

104 a. Bau~ und Gebäudeaufsichtsdienst 

105. Mittlerer Bau- und Erhaltungsdienst im Be­
reich der Post- und Telegraphenverwaltung 

106. Berg- und Hüttenmeister (einschließlich Auf­
sichtsbeamte) bei ,den Salinen 

107. Gärtner in selbständiger Verwendung an 
wissenschaftlichen Anstalten und Versuchs­
gärten und an Bundesgärten 

108. Mittlerer Dienst in der Heeresverwaltung 

109. Fachlicher Hilfsdienst höherer Art 

110. Kuriere in der Präsidentschaftskanzlei 

111. Maschinisten in Dampf-, Verbrennungskraft­
und elektrischen Betrieben 

112. Dienst der diplomierten Pflegerinnen und 
der diplomierten medizinischen Laborantin­
nen 

114. Mittlerer Dienst im Postsparkassenamt 

115. Einfacher statistischer Dienst 

104. Mittlerer Dienst bei den Arbeitsämtern 

106. Bau-und Gebäudeaufsichtsdienst 

105; Mittlerer Bau- und Erhaltungsdienst im Be­
reich der Post- und Telegraphenverwaltung 

109. Mittlerer Dienst in der Heeresverwaltung 

108. Fachlicher Hilfsdienst höherer Art 

110. Dienst der Kuriere der Präsidentschafts­
kanzlei 

111. Mittlerer Dienst im Postsparkassenamt 

114. Mittlerer statistischer Dienst 
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Dienstzweige gemäß der Dienstzweigeverordnung, I 
BGBI. Nr. 164/1948, in der zuletzt geltenden Fassung 

116. Steuereintreibungsdienst 

117. Erster Steuermann im Wasserbaudienst 

118. Straßen-, Strom-, Hafen- und Brückenmei­
ster (Straßenmeister) 

Dienstzweige gemäß Anlage 1 

115. Steuereintreibungsdienst 

118. Straßen-, Strom-, Hafen- und Brückenmei- 113. Mittlerer Dienst der Schiffahrtspolizei 
ster (sonstige Beamte) 

119. Mittlerer technischer Dienst 116. Mittlerer technischer Dienst 

69 

120. Mittlerer Verkehrsdienst im Bereich der 
Post- und Telegraphenverwaltung 

117. Mittlerer Verkehrsdienst im Bereich der 
Post- und Telegraphenverwaltung 

121. Verwaltungshilfsdienst (einschließlich Kanz­
lei dienstes ) 

122. Vollstreckungsdienst und Gefangenenauf­
sichtsdienst bei Bezirksgerichten 

123. Werkmeister 

124. Mittlerer Werkstättendienst im Bereich der 
Post- und Telegraphenverwaltung 

118. Mittlerer Verwaltungs dienst und Kanzlei­
dienst 

119. Vollstreckungsdienst und Gefangenenauf­
sichtsdienst bei Bezirksgerichten 

125. Mittlerer Wirtschaftsdienst (einschließlich 120. Mittlerer Wirtschaftsdienst und Gestüts-
Gestütswirtschaftsdienst) dienst 

126. Dienst der Zollmeister 121. Zollagerdienst 

Teil E 

127. Allgemeiner Hilfsdienst 

128. Baggerführer und zweiter Steuermann im 
Wasserbaudienst 

122. Allgemeiner Hilfdienst 

129. Bau- und Erhaltungshilfsdienst im Bereich 123. Bau- und Erhaltungshilfsdienst im Bereich 
der Post- und Telegraphenverwaltung der Post- und Telegraphenverwaltung 

130. Dampfmaschinen-, Verbrennungskraft­
maschinen-, Hochdruckdampfkessel- und 
Elektrowärter, Walzenführer 

132. Kraftwagenlenker 

133. Schulwarte 

134. Straßen- und Wasserbauhilfsdienst 

135. Technischer Hilfsdienst bei den Salinen 

136. Verkehrshilfsdienst im Bereich der Post- und 124. Verkehrshilfsdienst im Bereich der Post" und 
T elegra phen verwal tung T elegra phen verwaltung 

138. Einfacher Werkstättendienst im Bereich der 
Post- und Telegraphenverwaltung 

139. Hilfsdienst beim Zollverfahren 125. Zollagerhilfsdienst 
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Erläuternde Bemerkungen 

Die Regelungen der Amtstitel und der Anstel­
lungserfordernisse der Bundesbeamten stehen der­
zeit zufolge des Bundesgesetzes BGBL Nr. 334/ 
1965 auf der Stufe eines Bundesgesetzes:. Ähnlich 
wie dies bei den Besoldungsgruppen der Beamten 
in handwerklicher Verwendung, der L(!hrer, der 
Wachebeamten, der Berufsoffiziere und der zeit­
verpflichteten Soldaten bereits geschehen ist, soll 
durch die vorliegende Novelle eine Neuregelung 
dieser Normen für die Besoldungsgruppe der Be­
amten der Allgemeinen Verwaltung erfolgen .. 

Zu Art. I Z. 1: 

Die Neufassung der §§ 4 bis 24 des Gehalts­
uberleitungsgesetzes ist durch den Einbau gene­
reller Vorschriften über Dienstprüfungen, die 
dadurch verursachten Verschiebungen be·stehender 
Paragraphen und einiger weiterer kleinerer Än­
derungen, die im folgenden besonders angeführt 
werden, notwendig geworden. 

Zu § 4: 

In der Neufassung wird der überholte Aus­
druck "Dienstpostengruppe" durch di(: geltende 
Bezeichnung "Dienstklasse" ersetzt; der Hinweis 
auf die Rechtsquelle wird dadurch eb!!nfalls ge­
ändert. Festzuhalten ist, daß die Abs. 3 und 4 
durch die GÜG.-Novelle 1956, BGBL Nr. 55, 
aufgehoben wurden. 

Zu § 5: 

Im Abs. 4 wurde die Umstellung vom Vor­
dienstzeitenanrechnungsverfahren auf das Verfah­
ren zur Festsetzung des Vorrückungsstichtages, 
das durch die 19. Gehaltsgesetz-Novelle erfolgte, 
berücksichtigt. Der Wortlaut des Abs. 5 zweiter 
Satz wurde vereinfacht. 

In den Bestimmungen der §§ 6 und 7 des Ge­
haltsüberleitungsgesetzes sind Vorschriften zu­
sammengefaßt, die bisher teils im Gehaltsüber­
leitungsgesetz, teils in der Dienstzweigeverord­
nung der Beamten der Allgemeinen Verwaltung, 
BGBI. Nr. 164/1948,. enthalten waren. So ent-
~rechffi . 

§ 6 Abs. 1 .......... §§ 2 und 3 der Dienst­
zweigeverordnung, 

§ 6 Abs. 2 

§ 6 Abs. 3 

§ 6Abs.4 ......... . 

§ 6 Abs. 5 bis 7 ..... 

§ 6 Abs. 8 

§ 6 Albs. 9 

§ 6 Abs. 10 ........ . 

§ 7 Ab$. 1 bis 3 .... . 

§ 7 Abs. 4 und 5 .. , .. 

§ 4 der Dienstzweige­
veror.dnung, 

§ 6 Abs. 1 der Dienst­
zweigeverordnung, 

Diese Neuregelung er­
setZt zum Teil Vor­
schriften, die bisher im 
Dienstzweig 9 "Höhe­
rer auswärtiger 
Dienst" in der D~enst­
zweigeverordnung 
enthalten waren. 

§ 26 c des GÜG. und 
§ 7 ader Dienstzwei­
geverordnung, 

§ 40 Abs. 4 der 
Di,enstpragmatik, 

§ 7 der Dienstzweige­
verordnung, 

§ 9 des GÜG., 

§ 8 Abs. 1 bis 3 der 
Dienstzweigeverord­
nung, 

Diese Absätze enthal­
ten eine Neuregelung 
der Frage, welche An­
stellungs- bzw. Defini­
tivstellungserforder­
nisse bei Ernennung in 
einen anderen Dienst­
zweig erfüllt werden 
müssen. Diese allge­
mein geltende Neure­
gelung löst spezielle 
Prüfungsersatzbestim­
mungen, die in einzd­
nen Prüfungsvor­
schriften der Dienst­
zweigeverordnung 
enthalten waren, ab. 
Wurde der Beamte in 
eine höhere Verwen­
dungsgruppe über­
stellt, und legt ,er die 
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vorgeschri,eben,e 
Dienstprüfung nicht 
rechtzeitig ab, so 
kann er gemäß § 23 
Abs. 3 in die frühere 
Verwendungsgruppe 
zurücküberstellt wer­
den. 

§ 7 Abs. 6 ........ § 10 Abs. 2 der 
Dienstzweigeverord­
nung. 

Die Bestimmungen der §§ 8 bis 18 enthalten 
eine Zusammenfassung der Richtlinien für die 
Gestaltung von Dienstprüfung,en. Die Grund­
satzbestimmungen iiberdie Dienstprüfungen 
waren bisher in der Anlage 2 zur Dienstzweige­
verordnung enthalten; sie bildeten ,eine nur 
schmale Basis für die Erlassung der Dienstprü­
fungsvorschrihen, von denen wieder nur ein Teil 
im Bundesgesetzblatt publiziert wurde. Weitere 
Prüfungsvorschriften wurden lediglich in ver­
schiedenen Amtsblätt,ern verlautbart. Die Prü­
fungsvorschriften wurden durch das Bundes­
gesetz BGBl. Nr. 334/1965 auf Ges.etzesstufe ge­
hoben. Nunmehr werden d~e Grundsätz·e des 
Dienstprüfungswesens eingehend in den §§ 8 bis 
18 des Entwurfes geregelt, was die Erlassung 
neuer, weniger umfangreicher Prüfungsvorschrif­
ten im Verordnungswege ermöglicht. Die Auf­
hebung der bisherigen, auf Gesetzesstufe st,ehen­
den prüfungsvorschrift.en ist im Art. III Abs. 3 
geregelt. Zu den ,einzelnen Bestimmungen wird 
bemerkt: 

Zu § 8: 

Die in Abs. 2 und 3 enthaltene Stoffgliederung 
der Dienstprüfungen entspricht der in den bis­
herigen Prüfungsvorschriften enthaltenen Ab­
grenzung. Während es für den allgemeinen Teil 
möglich ist"die Prüfungsgegenstände im Gesetz 
selbst aufzuzählen, muß hinsichtlich des fach­
lichen Teiles di,e Regelung der Prüfungsgegen­
stände dem Verordnungsgeber überlassen werden, 
weil di,e Vielschichtigkeit der fachlichen Anfor­
derungen eine allgemeine Regelung nicht zu­
läßt. 

Abs. 4 enthält die Ermächtigung, in den Prü­
fungsvors,chrift.en für bestimmte berücksichti­
gungswürdige Fälle den Ersatz ,des Nachweises 
bestimmter Kenntnisse durch Kenntnisse oder 
Fähigkeiten anderer Art vorzu~ehen. Dieß.e­
rücksichtigung von Behinderungen des Prüflings 
während der Durchführung der Dienstprüfung 
ist darüber hinaus im § 16 Abs. 4 geregdt. 

A'bs. 5 schreibt die Durchführung einer schrift­
lichen bzw. praktischen Prüfung zwingend vor. 

Zu § 9: 

Die Zulassungsvoraussetzungen waren bisher 
ähnlich in Z. 2 der Anlage 2 zur Dienstzweige-

verordnung geregelt. Für die Zulassung,erforder­
liche Di,enstzeiten sind nun in der Dienstzweige­
ordnung angeführt; Sonderlbestimmungen in den 
Prüfungsvorschriften sind nicht mehr vorge­
sehen. 

Zu § 10: 

Für den Fall, daß in einem bestimmten 
Dienstzweig ein Ausbildungslehrgang ,erforder­
lich sein sollte, ist dieser in der betr,effenden 
Prüfungsvorschrift näher zu regeln. 

Zu § 11: 

Abs. 1 und 2 l"eg,eln die bisher in Z. 5 der An­
lage 2 zur Dienstzweigeverordnung enthaltenen 
Bestimmungen neu. 

Abs. 3 erster Satz entspricht der bisherigen 
Regelung der Z. 4 Abs. 1 der Anlag,e 2 zur 
Dienstzweigev.erordnung. Der zweite Satz sichert 
dem Kandidaten .d.as R,echt auf Durchführung 
der Prüfung innerhalb eines bestimmten Zeit­
raumes; eine ähnliche Bestimmung enthielt Z. 6 
Abs. 2 der Anlage 2 zur Dienstzweigeverord­
nung. 

Abs. 4 spricht aus, auf welche Weise von der 
Wahlmöglichkeit zwischen mehreren Gegenstän­
den Gebrauch zu machen ist. 

Abs. 5 entspricht der Regelung der Z. 4 Abs. 2 
der Anlage 2 zur Dienstzweigev,erordnung. 
Abs. 6 regelt den Fall der Verhinderung am An­
tritt der Prüfung und deren entschuldbare Un­
terbr,echung. 

Zu § 12: 

Abs. 1 und 2 regeln die Mitwirkung der 
Dienstbehörde im Zulassungsverfahren. Di,e Ent­
sch,eidung über die Zulassung zur Dienstprüfung 
obliegt gemäß Abs. 3 dem Vorsitzenden der 
Prüfungskommission, während sie bisher nach 
Z. 6 Abs .. 1 der Anlage 2 zur Dienstzweigever­
ordnung dem Vorstand der Behörde, bei der die 
örtlich zuständige Prüfungskommission einge­
setzt war, zukam. Diese Neuregelung di,ent so­
wohl der Entlastung des Behördenvorstandes, als 
auch der Einräumung von Kompetenzen des 
Vorsitzenden der Prüfungskommission. über 
den neuenBegriff "Prüfungskommission", der 
sich vom bisherigen gleichlautenden Begriff un­
terscheidet, wird in den Erläuternden Bemerkun­
g,en zu § 13 näheres ausgeführt. 

Die übrigen Sätze des Abs. 3 regeln das Be­
rufungsverfahren, die Anwendung des A VG. 
und die r,echtzeitige Bekanntgabe des Prüfungs­
termines. 

Zu § 13: 

Während die Anlage 2 zur Dienstzweigever­
ordnung lediglich die Errichtung von Prüfungs­
kommissionen vorsah, die als Prüfungssenat fun­
gierten, . unterscheidet der vorliegende Entwurf 
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zwischen Prüfungskommissionen, das ist di,e Ge­
samtheit der zur Durchführung bestimmter 
Dienstprüfungen bestellten Personen, und Prü­
fungssenaten, das ist jenes Kollegium von Mit­
gliedern der Prüfungskommission, das eine kon­
krete Dienstprüfung durchführt. 

In übereinstimmung mit der bisherigen 
Rechtslag,e sollen die Prüfungskommissionen 
ebenso wie die Dienstbeurteilungskommissionen 
weisungsfrei gestellt werden. Die Tätigkeit der 
Prüfungskommissionen ist jener d-er Dienstbeur­
teilungskommissionen vergleichbar, die im Sinne 
der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes Be­
hördencharakter haben (siehe Slg. Nr. 3402 A/ 
1954 und 3920 A/1955). Auf die Verfassungsbe­
stimmung des § 17 Abs. 1 der Dienstpragmatik, 
RGBL Nr. 15/1914, in der Fassung des Bundes­
gesetzes BGBL Nr. 148/1969 wird hingewiesen. 

Zu § 14: 

Dieser Paragraph regelt die Zusammensetzung 
des Prüfungssenates. 

Hievon abweichende Bestimmungen sind in 
den Dienstzweigen 105 und 117 der Dienst­
zweigeordnung vorg-esehen. 

Zu § 15: 

Die Durchführung der sChriftlichen Prüfung 
war bisher in Z. 7 Abs. 2 der Anlage 2 zur 
Dienstzweigeverordnung geregelt. 

Zu § 16: 

Die Durchführung der mündlichen bzw. prak­
tischen Prüfung war 'bisher jeweils in den einzel­
nen Prüfungsvorschriften geregelt und wurde 
nun zwecks Vereinheitlichung in die alIgemeinen 
Bestimmungen aufgenommen. 

Zu § 17: 

mISSIOn (§ 13 Abs. 2), Voraussetzungen für die 
Bestellung zum Mitglied der Prüfungskom­
mission (§ 13 Abs. 4), allfällige Einsetzung 
weiterer Prüfungskommissionen (§ 13 Abs. 5), 
Höchstdauer der schriftlichen Prüfung (§ 15 
Abs. 1), Bestimmung des Themas der schrift­
lichen Prüfung, wenn der Prüfung ein Ausbil­
dungslehrgang vorausgeht (§ 15 Abs. 3), An­
ordnung der Anwesenheit aller Mitglieder des 
Prüfungssenates bei der praktischen Prüfung 
(§ 16 Abs. 2), allfällige Anführung von 
Prüfungsgegenständen im Zeugnis (§ 17 Abs. 4) 
zu erstrecken haben. 

Die im Abs. 2 angeführte Befugnis zur Erlas­
sung von Verordnungen betrifft lediglich die im 
Dienstzweig 68 angeführte Prüfung für den ge­
hobenen Stenographendienst, da nur diese d'en 
Voraussetzungen des Abs. 2 entspricht. 

Zu § 19: 

§ 19 entspricht dem bisherigen § 12 der 
Dienstzweigeverordnung, doch wurde für die 
Nachsichterteilung insofern eine Vereinfachung 
vorgesehen, als eine Nachsichterteilung in den 
Verwendungsgruppen E, D und C und die so­
genannte "Richtungsnachsicht" in den Verwen­
dungsgruppen Bund A lediglich der zuständigen 
Zentralst.eUe im Einvernehmen mit dem Bun­
deskanzleramt und nur in den übrigen Fällen 
der Bundesregierung obliegt. 

Die folgenden §§ 20 bis 24 bringen keine 
größeren Anderungen; sie waren bereits bisher 
im Gehaltsüberleitungsgesetz angeführt und 
müssen nun, da die grundlegenden Bestimmun­
gen über die Dienstprüfungen als §§ 8 bis 18 
in das Gesetz aufgenommen werden, neue Para­
graphenbezeichnungen erhalten. Es entspr,echen: 

§ 20 (Dienstrang) dem 'bisherigen § 8 
des GÜG., 

Die ·entsprechenden Bestimmungen waren bis- § 21 (Festsetzung der 
her in den Z. 9 und 10 der Anlage 2 zur Dienst- Zahl der Dienst-
zweigeverordnung geregelt. posten) ........ . dem bisherig:en § 15 

des GÜG., 
Zu § 18: 

Dies,e B.estimmung regelt die Zuständigkeit zur 
Erlassungvon Prüfungsvorschriften. Diese Prü­
fungsvorschriften werden sich zum Unterschied 
von den bisherigen Prüfungsvorschriften auf die 
Festsetzung der Prüfungsgegenstände des fach­
lichen Teiles (§ 8 Abs. 3), auf den Ersatz des 
Nachweis,es bestimmter Kenntnisse und Fähig­
keiten durch den Nachweis von Kenntnissen und 
Fähigkeiten anderer Art bei amtsärztlich festge­
stellter Behinderung (§ 8 Abs. 4), die Anordnung 
einer praktischen Prüfung (§ 8 Abs. 5), die Ein­
richtung, Leitung und Durchführung eines Aus­
bildungslehrganges (§ 10), ein allfälliges Wahl­
recht zwischen mehreren Fachgebieten (§§ 11 
Abs. 4 und 12 Abs. 2), Sitz und, wenn nötig, 
örtlicher Wirkungsbereich der Prüfungskom-

§ 22 (Ernennung auf 
einen anderen 
Dienstposten) 

§ 23 (übersteIlung m 
eme andere Ver-
wendungsgruppe) . 

§ 24 (Naturalbezüge) 

dem bisherigen § 16 
des GÜG., 

dem bisherigen § 20 
des GÜG. und 

dem bisherigen § 23 
des GÜG. 

Außer der Paragraphen-B-ezeichnung wurden 
noch geändert: 

Im § 21: 

Im Abs. 1 wird die Aufgliederung der Dienst­
posten ausführlicher dargestellt. Während ge-
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mäß Abs. 2 die Verleihung eines Dienstpostens, 
für den gemäß . Abs. 1 nicht vorgesorgt ist, 
rechtsunwirksam war, wird sie nunmehr bloß 
als "unzulässig" bezeichnet; dies bedeutet; daß 
auch eine solche Verleihung gegenü'ber dem be­
treffenden Beamten rechtswirksam ist, daß aber 
bei der Verleihung durch die verleihende Be­
hörde gesetzwidrig vorgegangen wurde. 

Im § 22: 

Im Abs. 1 wird das überholte Wort "Dienst­
postengruppe" durch das Wort "Dienstklasse" 
ersetzt. Abs. 2 wurde neu eingefügt. Im Abs. 4 
ersetzt die Wendung "durch Bescheid" den bis­
herigen Ausdruck "dekretmäßig". 

Im § 23: 

Da die Abs. 3 bis 5 durch Art. IX der Gehalts­
überleitungsgesetz-Nov,elle 1956, BGBl. Nr. 55, 
aufgehoben wurden, erhält der bisherige Abs. 6 
die Bezeichnung ,,(3)"; während früher die Rück­
versetzung in die frühere Verwendungsgruppe 
im Falle der Nichtablegung der vorgeschriebenen 
Dienstprüfung binnen einem bestimmten Zeit­
raum zwingend vorgeschrieben war, wird sie nun 
dem Ermessen des Dienstgebers anheimgesteUt. 

Im § 24: 

Der bisher durch Art. IX der Gehaltsüberlei­
tungsgesetz-Novdle 1956 aufgehobene Abs. 1 
wurde durch eine neue Bestimmung ersetzt, die 
die Definitionen der Begriffe "Dienstwohnung" 
und "Naturalwohnung" enthält. Im Abs. 3 war 
eine Verlängerung der Räumungsfrist bis auf ins­
gesamt ein Jahr nur zulässig, wenn der B,eamte 
nachwies, daß es ihm nicht gelungen ist, inner­
halb der Räumungsfrist eine Wohnung zu er­
halten; der bisher geforderte Nachweis wird 
durch die Wendung "glaubhaft machen" ,ersetzt; 
dies soll dem Bediensteten im Falle von Beweis­
schwierigkeiten zustattenkommen. Abs. 4 wird 
bloß stilistisch geändert. Im Abs. 5 wird nun­
mehr neben den Dienstkleidern und Dienstab­
zeichen auch der Begriff "sonstige Sachbehelfe" 
v,erwendet. 

Zu Art. I Z. 2 und 3: 

Die Anderung bzw. der Entfall dieser Bestim­
mungen des GehaltsUberleitungsgesetzes ist in 
der in § 6 Abs. 2 und 5 bis 7 ,enthaltenen gene­
rellen Neur,egelung begründet. 

Zu Art. I Z. 4: 

Durch das Lehrlingsgesetz 1939, GBl. f. d. L. 
Ö. Nr. 302/1939, das am 11. April 1939 in Kraft 
trat, wurde die vor der Handelskammer abzu­
legende Fachar'beiterprüfung als Nachweis der 
ordnungsgemäßen Beendigung des Lehrverhält-

nisses für handwerksmäßige Gewerbe allgemein 
eingeführt. Ab ,diesem Zeitpunkt genügt somit 
auf dem Sektor der handwerksmäßigen Gewerbe 
der Lehrbrief allein nicht mehr als Nachweis der 
Erlernung eines Gewerbes im Sinne des Gehalts­
überlei tungsgesetzes. Vor dem Inkrafttreten des 
Lehrlingsgesetzes 1939 war es für Lehrlinge in 
Industriebetrieben meist nicht vorgeschrieben, 
eine Lehrabschlußprüfung abzulegen. Die gesetz­
liche Neuregelung nimmt aus Gründen der Ver­
meidung von Beweisschwierigkeiten auf diesen 
Umstand Rücksicht. 

Zu Art. I Z. 5: 

Der bisher zitierte § 8 wird in dieser Novelle 
als § 20 in das Gehaltsüberleitungsgesetz einge­
reiht, weshalb die Zitierung richtiggestellt wer­
den muß. Der bisherige Hinweis auf die Perso­
nalsenate entfäIlt, da diese nur für Richter in 
Frage kommen. Die Richter wurden aber durch 
das Richterdienstgesetz, BGBL Nr. 305/1961, ge­
sondert geregelt, 'so daß sich die' gegenständlichen 
Bestimmungen nurmehr auf staatsanwaltschaft­
liehe Beamte und Richter des Verwaltungsge­
richtshofes beziehen, für die Personalsenate nicht 
vorgesehen sind. 

Zu Art. I Z. 6: 

Da die Gliederung der Dienstposten der Leh­
rer im Dienstpostenplan ohnehin durch den neu 
gdaßten § 21 Abs. 1 lit. c geregelt ist, kann § 34 
entfallen. 

Zu Art. I Z. 7 bis 9: 

Folgende Bestimmungen fürein:z:elne Besol­
dungsgruppen wurden wegen 'einer entsprechen­
den allgemeinen Regelung im A:bschnitt I des 
Gesetzes entbehrlich: 

§ 35 Abs. 4 wegen § 6 Abs. 2, 

§ 35 Abs. 6 wegen § 6 Abs. 8, 

§ 36 Abs. 3 wegen § 7 Abs. 3, 

§ 37 Abs. 3 wegen § 7 Abs. 6. 

Zu Art. I Z. 10: 

§ 38 wurde an den für ,die Beamten der All­
gemeinen Verwaltung neu geregelten § 19 ange­
paßt .. 

Der bisherige § 39 entfällt, da der Nachweis 
der Erbringungder DurchschnittsI.eistung nun­
mehr in der Lehrer-Dienstpragmatik (§ 16 
Abs. 31it. a und § 20 Abs. 4) geregelt ist. 

Der neue § 39 ,entspricht dem bisherigen § 40; 
die Zitierung hinsichtlich des den Dienstrang be­
treffenden Paragraphen wurde von ,,§ 8" der 
Novelle ,entsprech,end auf ,,§ 20" geändert. 

§ 40 entspricht dem bisherigen § 39 Abs. 1 
und 2. Abs. 3 wurde mit Rücksicht auf die Neu-
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einführung der allgemeinen Bestimmung des § 6 
Abs. 8 als ent'behrlich angesehen und in den 
neuen Text nicht übernommen. 

Der bisherige § 41 a wurde aus den bei § 34 
angeführten Gründen aufgehoben. 

Der bisherige § 41 b erhält die Bezeichnung 
,,§ 41" ; die in dieser Bestimmung enthaltene 
Zitierung wurde dem Art. I Z. 1 entsprechend 
auf ,,§ 20" geändert. 

Zu Art. I Z. 11: 

Die Aufhebungen erfolgen mit Rücksicht auf 
die neuen allgemeinen Bestimmungen des § 7 
Abs. 3 und 6. 

Zu Art. I Z. 12: 

§ 42 c wurde an den für die Beamten der All­
gemeinen Verwaltung neu geregelte!). § 19 ange­
paßt. 

Zu Art. I Z. 13: 

Der neue § 42 d entspricht inhaltlich dem 'bis­
herigen § 42 c Abs. 3. Da diese Bestimmung im 
Gegensatz zu den übrigen Bestimmungen des 
§ 42 eden Dienstrang betrifft, der für die an­
deren Besoldungsgruppen in einem besonderen 
Paragraphen geregelt wurde, erfolgte auch hier 
eine Regelung in einem besonderen Paragraphen 
umer der überschrift "Dienstrang". 

Zu Art. I Z. 14: 

Die Aufhebungen erfolgen mit Rücksicht auf 
die neuen allgemeinen Bestimmungen des § 7 
Abs. 3 und 6. 

Zu Art. I Z. 15: 

Abs. 2 enthält eine Regelung für die Beamten 
der Dienstzweige, die nicht in neue Dienst­
zweige übergeleitet werden. Für diese Beamten 
bleiben die Bestimmungen ihrer bisherigen 
Dienstzweige erhalten; sie erhalten bei Beförde­
rung auch die jeweils dort vorgesehenen Amts­
titel. Eine Anstellung von Beamten in diesen 
Dienstzweig·en ist nicht mehr möglich. 

Zu Art. III: 

Durch die überleitung soll in der dienstrecht­
lichen Stellung der definitiven und provisorischen 
Beamten keine Anderung eintreten. Abs. 2 regelt 
die Erbringung der Definitivstellungserforder­
nisse von provisorischen ß.eamten im neuen 
Dienstzweig. 

Abs. 3 sieht die vorläufige Weiteranwendung 
der bestehenden Prüfungsvorschriften vor, da 
die Erlassung der entsprechenden Verordnungen 
erst nach Inkrafttreten dieser Novelle in Angriff 
genommen werden kann. 

Zu Art. IV bis IX: 

Die weiteren übergangsbestimmungen haben 
folgendes zum Gegenstand: 

Art. IV: 

Die Befugnis des Beamten, den bisherigen hö­
heren Amtstitel weiterzuführen. 

Art. V: 

Im Hinblick auf bereits lauf.ende Vorberei­
tungsstudien wird vorgesehen, daß die bisherige 
"Beamtenmatura" noch durch eine gewisse Zeit 
nach den alten Vorschriften abgelegt werden 
kann. 

Der neue § 45 Abs. 3 sieht eine sinngemäße Art. VI: 
Anwendung des für die Beamten der Allgemei- Die Zulassung von Bundesbediensteten, die 
nen Verwaltung neu geregelten § 19 vor. sich nicht in einem öffentlich-rechtlichen Dienst­

Zu Art. I Z. 16 und 17: 

Die den Dienstrang betreffenden Bestimmun­
gen des neuen§ 20 sollen sinngemäß mit den 
angegebenen Abweichungen auf B·erufsoffiziere 
(Art. I Z. 16) und zeitverpflichtete Soldaten 
(Art. I Z. 17) angewendet werden. 

Zu Art. 11: 

Abs. 1 regelt die überleitung der bisherigen 
Dienstzweige in die neuen, inder Anlage zu Ab­
schnitt I angeführten Dienstzweige. Die über­
leitung der einzelnen Dienstzweige ist aus der 
Anlage 2 und aus der den Erläuternden Bemer­
kungen angeschlossenen Gegenüberstellung zu 
ersehen. 

verhältnis befinden, zu Dienstprüfungen, muß 
g·esondert geregelt werden, weil sich der Anwen- . 
dungsbereich des GÜG. nur auf Bundesbeamte 
erstreckt. 

Art. VII: 

übergangsregelung für die Führung von Amts­
titeln durch Beamte, die bei den österreichischen 
Vertretungs behörden im Ausland Dienst ver­
sehen. 

Art. VIII: 

Erfüllung von Anstellungserfordernissen durch 
z.eitverpflichtete Soldaten der Verwendungs­
gruppe H 3. Abs: 1 stellt in Ergänzung des 
Art. II der GÜG.-Novelle, BGBL Nr. 28/1969, 
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eine übergangsI"egelung für die vor der Zusam­
menziehung bestehenden Dienstzweige der Ver­
wendungsgruppe H 3 dar. 

.A:bs. 2 enthält die entsprechende Ergänzung 
hinsichtlich der für denselben Personenkreis in 
Betracht kommenden Dienstzweige der Beamten 
der Allgemeinen Verwaltung. 

Art. IX: 

Die Definitivst,ellungen im Di,enstzweig "Hö­
herer schulpsychologischer Dienst« bedürfen 
einer übergangsregelung für Beamte, die aus 
dem entsprechenden Dienstzweig der Lehrer­
dienstzweigeordnung überstellt werden. 

Zu Art. X: 

ter Dienstzweige zu vermindern. Die angeschlos­
sene Gegenüberstellung gibt hiezu näheren Auf­
schluß . 

Zum Teil A: 

Die Umschreibung der gemeinsamen Anstel­
lungserfordernisse konnte sich grundsätzlich auf 
den Hinweis auf die Absolvierungdes Diplom­
studiums im Sinne des Allgemeinen Hochschul­
studiengesetzes, das die wissenschaftliche Berufs­
vorbildung umfaßt, beschränken. Lediglich für 
jene ß.eamt'en, die ihr Studium noch vor dem 
Zeitpunkt abgeschlossen haben, ab dem für die­
ses Studium die Bestimmungen ,einer nach dem 
Allgemeinen Hochschulstudiengesetz erlassenen 
Studiengesetzes gelten, war eine detaillierte Re­
gelung im bisherigen Sinn erforderlich. 

Abs. 1 vegelt das Inkrafttr,eten dieses Gesetzes Zum Teil B:' 
und das Außerkrafttreten der bisherigen Vor- Hinsichtlich der Dienstzweige der Verwen­
schrift,en. Abs. 2 enthält die Vollziehungsklausel. dungsgruppe B wird bei den gemeinsamen An-

Zur Anlage 1 ("Dienstzweigeordnung für die. 
Beamten der Allgemeinen Verwaltung"): 

Die Dienstzweigeordnung für die Beamten der 
Allgemeinen Verwaltung folgt in ihrem Aufbau 
grundsätzlich der bisherigen Dienstzweigeord­
nung. Hinsichtlich der Abschnitte I der Teile A 
und B wurde jedoch der Versuch unternommen, 
in allgemein gehaltenen Umschreibungen die 
Tätigkeiten festzulegen, für die Dienstposten die­
ser Verwendungsgruppen vorgesehen werden sol­
len. 

Hinsichtlich der Dienstzweige wurde im In­
teresse einer größeren Flexibilität der einzelnen 
Personalstände der Versuch unternommen, ihre 
Anzahl durch Zusammenziehung bisher getrenn-

stellungserfordernissen auf die Schulbezeichnun­
gen im Schulorganisationsgesetz, BGBl. Nr. 242/ 
1962, und im Land- und forstwirtschaftlichen 
Bundesschulgesetz, BGBl. Nr. 175/1966, Bedacht 
genommen .. 

Neu gefaßt wurden auch die Bestimmungen für 
die Beamtenaufstiegsprüfung. Diese Bestimmun­
gen sollen einerseits das Niveau der Prüfung 
heben, andererseits durch die Heranziehung von 
Wahlfä·ch,ern dem Prüfling die Möglichkeit bie­
ten, sich jene Fächer zu wählen, die seinem per­
sönlichen Können und Interesse am meisten. ent­
sprechen. 

Zur Anlage 2 ("überleitung der Di.enstzweige"): 

Diese Anlage führt den Art. II dieses Gesetzes 
näher aus und wurde bereits dort erläutert. 
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Beilagen zu den Erläuternden Bemerkungen 
Gegenüberstellung des bishctr geltenden Textes mit der neuenFassung (1. Gehaltsüberlcitungs~etz­

Novelle 1970) 

alt neu 
GOG. GOG. 

Art~ I Z. 1 

§ 4. Ans tell u n g. 

(1) Die Aufnahme als Beamter erfolgt durch 
Ernennung auf einen hinsichtlich des Dienst­
zweiges (§ 6) und der Dienstpostengruppe (§ 7) 
bestimmten Dienstposten (Anstellung). Sie i~t 
nur zulässig, wenn ein solcher Dienstposten frei 
ist und alle Erfordernisse für die Aufnahme ;n 
das Dienstverhältnis im allgemeinen sowie für 
die Erlangung des Dienstpostens im besonderen 
erfüllt sind. Voraussetzung für die Aufnahme 
in das Dienstverhältnis ist die Vollendung des 
18. Lebensjahres. 

(2) Sofern nicht zur Erzielung eines jüngeren 
Nachwuchses die Aufnahme anderer Kräfte nötig 
ist, sollen die Personalstände durch Oberstellung 
von Beamten andere.r Dienstzweige oder durch 
Anstellung von Bundesbediensteten, die nic-~t 
unter die Bestimmungen dieses Gesetzes fallen 
(Vertragsangestellte, Arbeiter), ergänzt werden. 
Hiebei sind Bewerber aus dem Dienstbereich, 
in welchem der Beamte tätig sein soll, vorZW~'8-
weise zu berücksichtigen. 

Anstellung 

§ 4. (1) Die Aufnahme als Beamter, erfolgt 
durch Ernennung auf einen hinsichtlich des 
Dienstzweiges (§ 6) und der Dienstklasse (§ 28 
Abs. 2 des Gehaltsgesetzes 1956, BGBl. Nr. 54) 
bestimmten Dienstposten (Anstellung). Sie ist 
nur zulässig, wenn ein solcher Dienstposten frei 
ist und alle Erfordernisse für die Aufnahme in 
das Dienstverhältnis im allgemeinen sowie für 
die Erlangung des Dienstpostens im besonderen 
erfüllt sind. Voraussetzung für die Aufnahme in 
das Dienstverhältnis ist die Vollendung des 
18. Lebensjahres. 

(2) Sofern nicht zur Erzielung eines jüngeren 
Nachwuchses die Aufnahme anderer Kräfte 
nötig ist, sollen die Personalstände durch über­
stellung von Beamten anderer Dienstzweige oder 
durch Anstellung von Bundesbediensteten, die 
nicht unter die Bestimmungen dieses Gesetzes 
fallen (Vertragsbedienstete, Arbeiter), ergänzt 
werden. Hiebei sind Bewerber aus dem Dienst­
bereich, in welchem der Beamte tätig sein soll, 
vorzugsweise zu berücksichtigen. 

§ 5. Pro v iso r i s ehe s Die n s t ver h ä 1 t- Pro v iso r i s ehe s Die n s t ver h ä 1 t n i s 
nl s. 

(1) Das Dienstverhältnis is,t zunächst proviso­
risch und wird auf Ansuchen des Beamten nach 
vier Jahren sowie nach Erfüllung der sonstigen, 
für die Definitivstellung vorgeschriebenen Be­
dingungen definitiv. 

(2) Das provisorische Dienstverhältnis kann 
von der Dienstbehörde durch schriftliche Kündi­
gung zum Ende jedes Kalendermonates gelöst 
werden. Die Kündigungsfrist beträgt während 
der ersten sechs Monate des Dienstverhältnisses 
(Probezeit) einen Monat, nach Ablauf der Probe­
zeit zwei Monate und nach Vollendung des 
zweiten Dienstjahres drei Monate. Während' der 
Probezeit ist die Kündigung ohne Angabe von 
Gründen, später nur mit Angabe des Grundes 
möglich. 

(3) Gründe zur Auflösung des provisorischen 
Dienstverhältnisses sind: 

a) Nidlterfüllung von Erfordernissen für die 
Definitivstellung, ' 

b) auf Grund amtsärztlichen Gutachtens fest­
gestellter Mangel der körperlichen oder 
geistigen Eignung, 

§ 5. (1) Das Dienstverhältnis ist zunächst pro­
visorisch und wird auf Ansuchen des Beamten 
nach vier Jahren sowie nach Erfüllung der son­
stigen, für die Definitivstellung vorgeschriebenen 
Bedingungen definitiv. 

(2) Das provisorische Dienstverhältnis kann 
von der Dienstbehörde durch schriftliche Kündi­
gung zum Ende jedes Kalendermonates gelöst 
werden. Die Kündigungsfrist beträgt während 
der ersten sechs Monate des Dienstverhältnisses 
(Probezeit) einen Monat, nach Ablauf der Probe­
zeit zwei Monate und nach Vollendung des zwei­
ten Dienstjahres drei Monate. Während der 
Probezeit ist die Kündigung ohne Angabe von 
Gründen, später nur mit Angabe des Grundes 
möglich. 

(3) Gründe zur Auflösung des provisorischen 
Dienstverhältnisses sind: 

a) Nichterfüllung von Erfordernissen für die 
Definitivstellung, 

b) auf Grund ärztlichen Gutachtens festge­
stellter Mangel der körperlichen oder 
geistigen Eignung, 
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alt 
GOG. 

c) unbefriedigender Arbeitserfolg, 
d) pflichtwidriges dienstliches oder außer­

dienstliches Verhalten, 
e) Bedarfsmangel. 

neu 
GOG. 

c) unbefriedigender Arbeitserfolg, 
d) pflichtwidriges dienstliches oder außer­

dienstliches Verhalten, 
e) Bedarfsmangel. 

(4) In die provisorische Dienstzeit können die. (4) In die provisorische Dienstzeit können die 
für die Vorrückung angerechneten Vordienstzei- für die Festsetzung des Vorrückungsstichtages 
ten ganz oder zum Teil eingerechnet werden. berücksichtigten Zeiten ganz oder zum Teil ein­
Bei Personen, die unmittelbar auf einen höheren gerechnet werden. Bei Personen, die unmittelbar 
als den niedrigsten für sie in Betracht kommen- auf einen höheren als den niedrigsten für sie in 
den Dienstposten ernannt wurden oder denen Betrau1.t kommenden Dienstposten ernannt 
bei der Anstellung eine höhere als die niedrigste wurden oder denen bei der Anstellung eine 
Gehaltsstufe zuerkannt wurde, kann ,die provi- höhere als die niedrigste Gehaltsstufe zuerkannt 
sorische Dienstzeit verkürzt werden. Bei der wurde, kann die provisorische Dienstzeit ver­
Einrechnung und der Verkürzung ist auf die bis- kürzt werden. Bei der Einrechnung und der Ver­
herige Berufslaufbahn und die künftige Verwen- kürzung ist auf die bisherige Berufslaufbahn und 
dung des Beamten Bedacht zu nehmen. die künftige Verwendung des Beamten Bedacht 

(5) Während eines Disziplinarverfahrens. und 
bis zu drei Monaten nach rechtskräftigem Ab­
schluß desselben hat der Beamte keinen An­
spruch auf Definitivstellung. Eine Kündigung 
durch die Dienstbehörde in dieser Zeit ist jedoch 
nur wirksam, wenn sie dem Beamten während 
der in Abs. 1 bestimmten Frist bekanntgegeben 
wurde oder wenn das Disziplinarverfahren an­
ders als durch Einstellung, Freispruch oder Ver­
hängung einer Ord,nungsstrafe endet. Ist das 
Disziplinarverfahren durch Einstellung, Frei­
spruch oder Verhängung einer Ordnungsstrafe 
beendet worden, so kann die Definitivstellung 
mit Wirkung auf einen Zeitpunkt vorgenom­
men werden, zu welchem sie ohne das Diszipli­
narverfahren möglich gewesen wäre. 

§ 6. Dienstzweige. und Verwen­
dun g s g r u p p e n. 

(1) .Jeder Dienstzweig wird einer Verwen­
dungsgruppe zugewiesen, und zwar: 

a) der Verwendungsgruppe A für den höhf;!­
ren Dienst, 

b) der Verwendungsgruppe B für den gehobe­
nen Fachdienst, 

c) der Verwendungsgruppe C für den Fach­
dienst, 

d) der Ve~wendungsgruppe D für den mittle­
ren Dienst, 

e) der Verwendungsgruppe E für den Hilfs­
dienst. 

(2) Die Dienstzweige und ihre Zuweisung zu 
den Verwendungsgruppen werden durch Ver­
ordnung der Bundesregierung bestimmt. Die 
Verwendungsgruppe A umfaßt die Dienstzweige, 
welche von Personen mit voller Mittelschul- und 
Hochschulbildung yersehen werden sollen. 

zu nehmen. 
(5) Während eines Disziplinarverfahrens und 

bis zu drei Monaten nach rechtskräftigem Ab­
schluß desselben hat der Beamte keinen An­
spruch auf Definitivstellung. Eine Kündigung 
durch die Dienstbehörde in dieser Zeit ist jedoch 
nur wirksam, wenn sie dem Beamten während 
der in Abs. 1 bestimmten Frist bekanntgegeben 
wurde oder wenn das Disziplinarverfahren durch 
Verhängung einer Disziplinarstrafe beendet 
worden ist. Ist das Disziplinarverfahren durch 
Einstellung, Freispruch oder. Verhängung einer 
Ordnungsstrafe beendet worden, so kann die 
Definitivstellung mit Wirkung auf einen Zeit­
punkt vorgenommen werden, zu welchem sie 
ohne das Disziplinarverfahren möglich gewesen 
wäre. 

Verwendungsgruppen, Dienst­
z w e i g e und Amt s ti tel 

§ 6. (1) Die Dienstzweige der Beamten der 
Allgemeinen Verwaltung, ihre Zuweisung zur 

Verwendungsgruppe A "Höherer Dienst", 

VerwendungsgruppeB "Gehobener Dienst", 

Verwendungsgruppe C "Fachdienst" , 

Verwendungsgruppe D "Mittlerer Dienst" 
und zur 

Verwendungsgruppe E "Hilfsdienst" 

und die mit den Dienstposten der Dienstzweige 
der Beamten der Allgemeinen Verwaltung ver­
bundenen Amtstitel werden durch die einen 
Bestandteil dieses Bundesgesetzes bildende An­
lage zu Abschnitt I (Dienstzweigeordnung für 
die Beamten der Allgemeinen Verwaltung, ini 
folgenden kurz "Dienstzweigeordnung" genannt) 
bestimmt. 
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Dienstzweigeverordnung 

Ab s c hn i t t I. 

§ 1. Gegenstand dieser Verordnung ist die 
Festsetzung der Dienstzweige der allgemeinen 
Verwaltung und ihre Zuweisung zu den Ver­
wendungsgruppen, die Festsetzung der Amts­
titel für die Dienstposten dieser Dienstzweige 
und die Festsetzung der besonderen Erforder­
nisse, die, abgesehen von den allgemeinen Erfor­
dernissen für die Aufnahme in den Bundesdienst 
(~ 1 der Dienstpragmatik, RGBl. Nr. 15/1914), 
die Voraussetzung für die Erlangung der Dienst­
posten und für die Definitivstellung in den 
Dienstzweigen bilden (besondere Anstellungs­
erfordernisse). 

Abschnitt 11. 

Dienstzweige. 

§ 2. Die Dienstzweige der allgemeinen Ver­
waltung und ihre Zuweisung zu den Verw~p­
dungsgruppen werden durch die dieser Verord­
nung als Anlage 1· angefügte "Dienstzweigeord­
nung" bestimmt. 

A b s eh n i t t IIl. 

Amtstitel. 

§ 3. Die Dienstzweigeordnung bestimmt ferner 
die Amtstitel, die mit dem Dienstposten der 
Dienstzweige der allgemeinen Verwaltung ver­
bunden sind. 

§ 4. Beamte im provisorischen Dienstverhält­
nis führen, sofern in der Dienstzweigeordnung 
nichts anderes bestimmt ist, den mit ihren 
Diehstposten verbundenen Amtstitel unter Vor­
anstellung des Wortes "Provisorischer". 

§ 5. Amtstitel, die in der Dienstzweigeordnung 
mit dem Beisatz "d." versehen sind, gelten unter 
Hinzufügung der Bezeichnung der Behörde (des 
Amtes, der Anstalt), für die der Dienstposten 
vorgesehen ist, als gesetzlich geschützte Amtstitel. 
Das zuständige Bundesministerium ka~n statt 
dieses Beisatzes einen anderen Beisatz bestim­
men, der die Zugehörigkeit des Dienstpostens zu 
einem Verwaltungszweig näher kennzeichnet. 

§ 6. (1) Werden in einem Dienstzweig Dienst­
posten einer höheren Dienstpostengruppe ver­
liehen, als in der Dienstzweigeordnung vorge­
sehen ist, so gilt als Amtstitel für diese Dienst­
posten der für die höchste Dienstpostengruppe 
des Dienstzweiges vorgesehene Amtstitel. 

(2) Ist in der Dienstzweigeordnung der für 
den Dienstposten einer Dienstpostengruppe vor­
gesehene Amtstitel an eine bestimmte Funktion 
geknüpft, so gilt als Amtstitel für Dienstposten 
derselben Dienstpostengruppe, die ohne diese 

neu 

GOG. 

(2) Bei Beamten im provisorischen Dienstver­
hältnis ist, sofern in der Dienstzweigeordnung 
nichts anderes bestimmt ist, dem mit ihrem 
Dienstposten verbundenen Amtstitel das Wort 
"Provisorischer" ("Provisorische") voranzustellen. 

(3) Werden in einem Dienstzweig Dienst­
posten einer höheren Dienstklasse verliehen, als 
in der Dienstzweigeordnung vorgesehen ist, so 
gilt als Amtstitel für diese Dienstposten der für 
die höchste Dienstklasse des Dienstzweiges vor­
gesehene Amts~itel. 
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Funktion verliehen werden, soweit für solche 
Dienstposten kein eigener Amtstitel bestimmt 
ist, der Amtstitel der nächstniedrigeren Dienst­
postengruppe im Dienstzweig. 

(3) Läßt sich der Amtstitel aus dem Dienst­
posten, den der Beamte innehat, nicht bestim­
men, so entscheidet das zuständige Bundesmini­
stenum. 

§ 7. (Wird dem § 6 Ab's. 9 des neuen GÜG.­
Textes gegenübergestellt.) 

§ 7 a. (1) Beamte, die nach § 11 oder§ 49 
Abs. 6 des Wehrgesetzes, BGBl. Nr. 181/1955, 
il' der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. 
Nr. 221/1962, zur Ausübung einer Unteroffi­
ziersfunktion herangezogen werden, haben für 
diese Zeit nachstehende; ihnen jeweils gemäß § 8 
des Wehrgesetzes zukommende militärische 
Dienstgrade als Amtstitel zu führen: 

In der Verwendungsgruppe E oder D Korpo­
ral, Zugsführer, Wachtmeister (Feuerwerker), 
Oberwachtmeister (Oberfeuerwerker), Stabs­
wachtmeister (Stabsfeuerwerker), Oberstabs­
wachtmeis~er (Oberstabsfeuerwerker); 

in der Verwendungsgruppe C Offiziersstell­
vertreter, Vizeleutnant; 

sofern sie eine zweijährige erfolgreiche Ausbil­
dung an der Militärakademie zurückgelegt haben, 
gleichviel, ob sie der Verwendungsgruppe D oder 
C angehören, Fähnrich. 

(2) Werden die im Abs. 1 genannten Personen 
nicht als Truppenunteroffiziere verwendet, so ist 
dem jeweiligen Amtstitel "Wachtmeister", 
"Oberwachtmeister", "Stabswachtmeister", 
"Oberstabswachtmeister" , "Offiziersstellvertre-
ter"; "Vizeleutnant" je nach Verwendung der 
Zusatz "Beschlag-", "Kanzlei-", "Musik~", "Sani­
täts-", "Zeugs-", "Wirtschafts-" beziehungsweise 
"des Feldzeugdienstes", "des Luftzeugdienstes", 
"des lufttechnischen Dienstes" beizufügen. 

(3) Bis zur nächsten Beförderung gemäß § 8 
des Wehrgesetzes haben Beamte, die 

a) im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser 
. Verordnung zur Ausübung einer Unter­

offiziersfunktion herangezogen sind, als 

neu 

GÜG. 

(4) Beamte, die bei den österreichischen Ver­
tretungsbehörden im Ausland Dienst versehen, 
haben für die Dauer dieser Verwendung die 
ihrer Verwendung entsprechende Funktions­
bezeichnung zu führen. Diese Funktionsbezeich­
nungen sind vom Bundesministerium für Aus­
wärtige Angelegenheiten unter Bedachtnahme 
auf die internationale übung und die dienst­
rechtliche Stellung des Beamten durch Verord­
nung zu bestimmen. 

(5) Beamte, die nach § 11 des Wehrgesetzes, 
BGBl. Nr. 181/1955, in der Fassung des Bundes­
gesetzes BGBl. Nr. 185/1966, zur Ausübung 
einer Unteroffiziersfunktion herangezogen wer­
den, haben für diese Zeit nachstehende, ihnen 
jeweils gemäß § 8 des Wehrgesetzes zukommende 
militärische Dienstgrade als Amtstitel zu führen: 

1. in der Verwendungsgruppe E oder D: Korpo­
ral, Zugsführer, Wachtmeister (Feuerwerker), 
Oberwachtmeister (Oberfeuerwerker), Stabs­
wachtmeister (Stabsfeuerwerker), Oberstabs­
wachtmeister (Oberstabsfeuerwerker); 

2. in der Verwendungsgruppe C: OffizierssteII­
vertreter, Vizeleutnant; 

3. in der Verwendurigsgruppe D oder C wäh­
rend ihrer Ausbildung an der Theresianischen 
Militärakademie im ersten Ausbildungsjahr 
"Kadett", nach einer einjährigen erfolgreichen 
Ausbildung "Kornett" und nach einer zwei­
jährigen erfolgreichen Ausbildung "Fähnrich". 

(6) Werden die im Abs. 5 genannten Personen 
nicht im Dienstzweig "Unteroffiziere des Trup­
pendienstes" verwendet, so ist dem Amtstitel 
"Wachtmeister" , "Oberwach tmeister" , "S tabs­
wachtmeister", "Oberstabswichtmeister", "Offi­
ziersstellvertreter", "Vizeleutnant" jeweils der 
Zusatz "des technischen Dienstes" beizufügen. 

(7) Bis zur nächsten Beförderung gemäß § 8 
des Wehrgesetzes haben Beamte, die 
1. im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bun­

desgesetzes zur Ausübung einer Unteroffiziers­
funktion herangezogen sind, als Amtstitel den 
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Amtstitel den militärischen Dienstgrad zu 
führen, den sie im genannten Zeitpunkt 
innehaben, 

b) nach dem Inkrafttreten dieser Verordnung 
zur Ausübung einer Unteroffiziersfunktion 
herangezogen werden, als Amtstitel den 
militärischen Dienstgrad zu führen, den sie 
im Zeitpunkt der Heranziehung innehaben. 

§ 7. Anläßlich der Versetzung in den Ruhe­
stand kann Beamten der Amtstitel der nächst­
höheren Dienstpostengruppe des Dienstzweiges 
verliehen werden, sofern nicht der Amtstitel 
nach der Dienstzweigeordnung an eine bestimmte 
Funktion geknüpft oder mit dem Beisatz 
"Wirklicher" versehen ist. . 

GüG. 

§ 9. Amt s t i tel. 

Der Beamte führt den mit seinem Dienst­
posten verbundenen Amtstitel. Die Amtstitel 
werden durch Verordnung der Bundesregierung 
bestimmt und sind gesetzlich geschützt. 

Dienstzweigeverordnung 

A b s eh ni t t IV. 

Anstellungserfordernisse. 

§ 8.(1) Die in den Abschnitten I der Dienst­
zweigeordnung für die einzelnen Verwendung~­
gruppen bestimmten Anstellungserfordernisse 
gelten, soweit nicht in den Abschnitten II der 
Dienstzweigeordnung für einzelne Dienstzweige 
etwas anderes bestimmt ist, für alle Dienstzweige 
der Verwendungsgruppe. 

(2) Die Abschnitte 11 der Dienstzweigeordnung 
bestimmen die Anstellungserfordernisse, die für 
einzelne Dienstzweige oder im Hinblick auf die 
mit bestimmten Dienstposten verbundenen be­
sonderen Aufgaben für solche Dienstposten 
neben den in den Abschnitten I der Diemt­
zweigeordnung festgesetzten Anstellungserfor­
dernissen oder an ihrer Stelle nachzuweisen sind. 
Sie enthalten ferner für einzelne Dienstzweige 
oder Dienstposten geltende nähere Bestimmun­
gen über die in den Abschnitten I der Diemt­
zweigeordnung vorgeschriebenen. Anstellungs­
erfordernisse. 

neu 

GüG. 

militärischen Dienstgrad zu führen, den sie im 
genannten Zeitpunkt innehaben, 

.2. nach dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 
zur Ausübung einer Unteroffiziersfunktion 
herangezogen werden, als Amtstitel den mili­
tärischen Dienstgrad zu führen, den sie im 
Zeitpunkt der Heranziehung innehaben. 

(8) Bei Beamten des Ruhestandes ist dem 
Amtstitel der Zusatz "i. R." anzufügen; Beamte, 
die im Zeitpunkt der Versetzung oder des 
übertrittes in den Ruhestand auf Grund der 
Dienstzweigeordnung eine Funktionsbezeichnung 
innehaben, dürfen diese mit dem Zusatz "a. D." 
auch im Ruhestand führen. 

(9) Anläßlich der Versetzung oder des über­
trittes in den dauernden Ruhestand kann eine:n 
Beamten der Amtstitel der nächsthöheren 
Dienstklasse verliehen werden, sofern nicht der 
Amtstitel nach der Dienstzweigeordnung an eine 
bestimmte Funktion geknüpft oder mit dem 
Beisatz "Wirklicher" versehen ist. 

(10) Die Amtstitel der Beamten sind gesetzlich 
geschützt. 

Anstellungserfordernisse 

§ 7. (1) Die in den AbsdJ.nitten II der T~ile A 
und B und im Abschnitt I des Teiles C der 
Dienstzweigeordnung bestimmten Anstellungs­
erfordernisse gelten, soweit in den Abschnit­
ten III der Teile A und B und im Abschnitt II 
des Teiles C der Dienstzweigeordnung für ein­
zelne Dienstzweige nichts anderes bestimmt ist, 
für alle Dienstzweige der Verwendungsgruppe. 

(2) Die Abschnitte III der Teile A und B, der 
Abschnitt II des Teiles C und der Teil D der 
Dienstzweigeordnung bestimmen die Anstel­
lungserfordernisse, . die für einzelne Dienst­
zweige oder für einzelne Arten von Dienst­
posten neben den in den Abschnitten 11 der 
Teile Aund B und im Abschnitt I des Teiles C 
der Dienstzweigeordnung festgesetzten Anstel­
lungserfordernissen oder an ihrer Stelle nachzu­
weisen sind. Sie enthalten ferner in den Tei­
len A, Bund C für einzelne Dienstzweige oder 
Dienstposten nähere Bestimmungen über die in 
den Abschnitten II der Teile A und B und dem 
Abschnitt I des Teiles C der Dienstzweigeord­
nung vorgeschriebenen Anstellungserfordernisse. 
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(3) Die Verleihung eines Dienstpostens eines 
Dienstzweiges an einen Beamten eines anderen 
Dienstzweiges ist hinsichtlich der Anstellungser­
fordernisse während der Dauer des provisori­
schen Dienstverhältnisses einer Anstellung, im 
definitiven Dienstverhältnis einer Definitivstel­
lung im neuen Dienstzweig gleichzuhalten. 

(4) Exekutivdienstunautglich gewordene 
Wachebeamte können auf einen Dienstposten 
eines Dienstzweiges der Dienstzweigeordnung 
auch dann ernannt werden, wenn sie die für den 
neuen Dienstzweig vorgeschriebenen Erforder­
nisse für die Definitivstellung nicht besitzen; für 
die Erfüllung der Definitivstellungserfordernisse 
ist ein angemessener Aufschub zu gewähren. 

§ 9. Inwieweit die Erlangung eines höheren 
Dienstpostens eil).es Dienstzweiges vom Nach­
weis der erfolgreichen Ablegung einer weiteren 
Prüfung abhängig ist, bestimmt das zuständige 
BUl.1desministerium. 

§ 10. (1) Eine Verwendung im Dienstzweig, 
dIe als Voraussetzung für. die Definitivstellung 
oder für die Zulassung zu einer Prüfung vorge­
schrieben ist, ist im provisorischen Dienstverhält­
nis oder in probeweiser Zuteilung im betreffen­
den Dienstzweig zurückzulegen. 

neu 

GÜG. 

(3) Bei Verleihung eines Dienstpostens eines 
Dienstzweiges an einen Beamten eines anderen 
Dienstzweiges sind vom Beamten im proviso­
rischen Dienstverhältnis das Anstellungserforder­
nis, vom Beamten im definitiven Dienstverhält­
nis das Anstellungserfordernis und das Definitiv­
stellungserforderni~ für den neuen Dienstzweig 
zu erfüllen. 

(4) Das Definitivstellungserfordernis im SillIie 
des Abs. 3 gilt als. erfüllt, wenn der Beamte auf 
einen Dienstposten eines anderen Dienstzweiges 
der Verwendungsgruppe . ernannt werden soll; 
der. er bereits als definitiver Beamter angehört 
und wenn 

1. die Ernennung wegen Knderung des Arbeits­
umfanges, der Organisation .des Dienstes oder 
der Arbeitsbedingungen notwendig ist oder 

2. die Eignung· für den Dienstzweig in einer 
mindestens sechsmonatigen Probeverwendung 
nachgewiesen wurde. . 

(5) Beamte, die sich im definitiven Dienstver­
hältnis in einem Dienstzweig einer niedrigeren 
Verwendungsgruppe befinden und die Anstel­
lungserfordernisse für die Verwendungsgruppe B 
durch den Nachweis der Reifeprüfung einer 
höheren Schule oder für die Verwendungs­
gruppe A durch den Nachweis der abgeschlos­
senen Hochschulbildung erfüllen, können auf 
einen Diel.1stposten eines Dienstzweiges der ent­
sprechenden höheren Verwendungsgruppe unter 
der Auflage ernannt werden, die für die Defi­
nitivstellung im neuen Dienstzweig erforderliche 
Dienstprüfung . innerhalb eines bei der Er­
nennung zu bestimmenden Zeitraumes, der zwei 
Jahre nicht übersteigen darf, abzulegen. 

6 
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(2) Der Nachweis der Absolvierung einer 
Schule oder der Ablegung einer Prüfung ist durch 
staatsgültige Zeugnisse zu erbringen. 

§ 11. (1) Für Dienstprüfungen, deren erfolg­
reiche Ablegung ein Erfordernis für die Definiti '{­
stellung in einem Dienstzweig der allgemeinen 
Verwaltung ist, gelten die Bestimmungen der 
dieser Verordnung als Anlage 2 beigefügten "All­
gemeinen Bestimmungen über Dienstprüfun­
gen". 

(2) Die im Zeitpunkt des Wirksamkeits­
beginnes dieser Verordnung in Geltung stehen­
den Vorschriften über Dienstprüfungen behalten, 
soweit sie mit der Verordnung nicht in Wider­
spruch stehen, bis zur Erlassung neuer Vorschrif­
ten ihre Wirksamkeit. 

Dienstzweigeverordnung - Anlage 2 
Allgemeine Bestimmungen über Dienstprüfungen 

1. (1) Besondere Prüfungsvorschriften bestim­
men den Prüfungsumfang. 

neu 

GOG. 

(6) Der Nachweis der Absolvierung einer 
Schule oder der Ablegung einer Prüfung ist 
durch staatsgültige Zeugnisse zu erbringen. 

Dienstprüfungen 

§ 8. (1) Dienstprüfungen haben aus einem 
allgemeinen und aus einem besonderen Teil zu 
bestehen. 

(2) Der allgemeine Teil hat zu umfassen: 
a) bei Prüfungen, die für die Dienstzweige 

der Verwendungsgruppen A, H 1, B, W 1 
und H 2 vorgeschrieben sind: 
1. österreichisches Verfassungsrecht, 
2. Aufbau und Organisation der öster­

reichischen Behörden, 
3. Rechte und Pflichten der Bundesbedien­

. steten; 

b) bei sonstigen Prüfungen: 
1. die wichtigsten Bestimmungen des öster­

reichischen Verfassungsrechtes, 
2. Aufbau und Organisation der öster­

reichischen Behörden, 
3. die wichtigsten Bestimmungen über die 

Rechte und Pflichten der Bundesbedien­
steten. 

(3) Der besondere Teil der Prüfung hat das 
für den Dienstzweig des Prüfungswerbers in Be­
tracht kommende Verfahrensrecht zu enthalten. 
Die übrigen Prüfungsgegenstände sind den Er­
fordernissen der einzelnen Dienstzweige ent­
sprechend durch Verordnung - im folgenden 
kurz "Prüfungsvorschrift" genannt - festzu-
setzen. 

(4) In der Prüfungsvorschrift kann bestimmt 
werden, daß der Nachweis bestimmter Fähig­
keiten, der einem Beamten bei sonst voller 
Eignung für den Dienst zufolge amtsärztlich 
festgestellter körperlicher Behinderung nicht zu­
mutbar ist, durch den Nachweis von Kenntnissen 
oder Fähigkeiten anderer Art ersetzt werden 
kann. 
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1. (2) Diese PrüfungsvorsChriften können nach 
Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen be­
sondere Anordnungen über die Prüfung enthal­
ten. 

7. (1) Die besonderen Prüfungsvorschriften 
bestimmen, ob' nur eine mündliche Prüfung oder 
vorher auch eine schriftliche Prüfung stattfindet. 
Ist nichts bestimmt, so findet nur eine mündliche 
Prüfung statt. 

7. (3) In den besonderen Vorschriften kann 
auch die Verfassung einer Hausarbeit aus einem 
bestimmten Wissensgebiet vorgeschrieben wer­
den. 

2. (1) Zur Prüfung können Personen, die im 
Bundesdienst stehen, nur zugelassen werden, 
wenn sie - abgesehen von der Prüfung - den 
besonderen Anstellungserfordernissen für den 
Dienstzweig, für den die Prüfung bestimmt ist, 
entsprechen; Prüfungswerber, auf die Teil B 
Abschnitt lAbs. 3 der Dienstzweigeordnung 
(Anlage 1) Anwendung findet, können nur zuge­
lassen werden, wenn sie den dort vorgeschriebe­
nen Nachweis genügender Kenntnisse auf den 
Gebieten des allgemeinen Wissens erbringen. Die 
Prüfung kann, wenn für die Erlangung eines 
Dienstpostens eines Dienstzweiges, für den die 
Prüfung bestimmt ist, eine bestimmte Dienst­
zeit vorgeschrieben ist, auch schon im letzten 
Jahr dieser Dienstzeit - jedoch nicht vor Voll­
endung der in der Dienstzweigeordnung für die 
Prüfung vorgeschriebenen Verwendung im 
Dienstzweig - abgelegt werden. 

2. (2) Personen, die nicht im Bundesdienst 
stehen, kann die Ablegung der Dienstprüfung be­
willigt werden, wann und soweit dies' in den be­
sonderen Prüfungsvorschriften vorgesehen ist. 

3. (1) Die Zulassung zur Prüfung kannin den 
besonderen Prüfungsvorschriften auch, wenn dies 
nicht bereits in. der Dienstzweigeordnung (An­
lage 1) vorgeschrieben ist, von dem Nachweis 
einer zufriedenstellenden Verwendung im Dienst­
zweig abhängig gemacht werden, deren zeitliches 
Ausmaß mit nicht weniger als drei Monaten und, 
sofern die Prüfung das Erfordernis für die Defi­
nitivstellung bildet, mit nicht mehr als zwei Jah­
ren festgesetzt werden kann; bestimmt die be­
sondere Prüfungsvorschrift das zeitliche Ausmaß 
der von ihr geforderten Verwendung nicht, so 
beträgt es sechs Monate. . 

3. (2) In den besonderen Prüfungsvorschriften 
können Anordnungen über die besondere Art 
der Verwendung getroffen werden. . 

(5) Dienstprüfungen sind schriftlich und 
mündlich abzuhalten. In den Prüfungsvor­
schriften kann jedoch, wenn und soweit dies 
wegen der Besonderheit der dienstlichen Ver­
wendung bestimmter Gruppen' von Bundes­
beamten erforderlich ist, angeordnet werden, 
daß an Stelle der schriftlichen Prüfung oder im 
Anschluß an diese eine praktische Prüfung abzu­
halten ist. 

§ 9. (1) Bundesbeamte sind zur Ablegung einer 
Dienstprüfung zuzulassen, wenn sie, abgesehen 
von der Prüfung, die. Anstellungserfordernisse 
für den Dienstzweig, für den die Prüfung be­
stimmt ist, erfüllen und die in der Dienstzweig~­
ordnung vorgeschriebene Verwendungszeit zu­
rückgelegt haben. 

(2) Die Prüfung kann, wenn für die Erlangung 
eines Dienstpostens des Dienstzweiges, für den 
sie bestimmt ist, eine bestimmte Dienstzeit vor­
geschrieben ist, schon im letzten Jahre dieser 
Dienstzeit - jedoch nicht vor Ablauf der in der 
Dienstzweigeordnung für die Prüfung vorge­
schriebenen Zeit der Verwendung im Dienst­
zweig - abgelegt werden. 
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Dienstzweigeverordnung - Anlage 2 GOG. 
Allgemeine Bestimmungen über Dienstprüfungen 

3. (3) Eine ausnahmsweise Herabsetzung der 
für die Zulassung zur Prüfung vorgeschriebenen 
Verwendung, jedoch nicht über die Hälfte des 
vorgeschriebenen zeitlichen Ausmaßes und nicht 
unter drei Monate, kann das zuständige Bundes­
ministerium in begründeten Ausnahmsfällen be-
willigen. . 

3. (4) Die zufriedenstell~nde Zurücklegung der 
Verwendung ist vom Vorstand der Behörde, bei 
der· der Beamte verwendet wurde, zu bestätigen. 

5. Sind allgemeine Prüfungstermine in Aus:­
sicht. genommen, so sind sie rechtzeitig ingeeig­
neter Weise zu verlautbaren. 

4. (1) Um Zulassung zur Prüfung hat der Prü­
fungswerber schriftlich im Dienstweg anzusuchen. 

6. (2) Bei Festsetzung des Prüfungstermines ist 
darauf Bedacht zu nehmen, daß eine unbegrün­
dete Verzögerung der Definitivstellung (§ 5 
Abs. 1 des Gehaltsüberleitungsgesetzes) nicht ein­
tritt. 

§ 10. Ergibt sich aus den Besonderheiten eines 
Dienstzweiges die Notwendigkeit, einen Aus­
bildungslehrgang einzurichten, so können in den 
Prüfungsvorschriften nähere Bestimmungen 
über die Einrichtung, Leitung und Durchfüh­
rung eines Ausbildungslehrganges, über die Zu­
lassung zu diesem, den Gegenstand und die 
Dauer der Ausbildung sowie über die Zulassllng 
zu der der Beendigung des Lehrganges folgenden 
Dienstprüfung erlassen werden. 

§ 11. (1) Prüfungstermine sind mindestens 
zwei Monate vor dem ersten Tag der Prüfungen 
im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung" zu verlaut­
baren. Bei Prüfungskommissionen, deren Zu­
ständigkeit sich nicht auf Wien erstreckt, genügt 
eine Verlautbarung in dem dem "Amtsblatt zur 
Wien er Zeitung" entsprechenden Kundmachungs­
organ des betreffenden Bundeslandes. 

(2) Eine Verlautbarung· der Prüfungstermine 
ist nicht erforderlich, wenn die Bekanntmachung 
der Prüfungstermine in anderer geeigneter 
Weise gewährleistet ist. 

(3) Die Zulassung zur Prüfung ist im Dienst­
wege bei der· für die Prüfung eingerichteten 
Prüfungskommission spätestens sechs Wochen 
vor dem Prüfungstag schriftlich zu beantragen. 
Wird ein Prüfungstermin nicht mindestens all­
jährlich anberaumt, so ist nach Einlangen eines 
Ansuchens um Zulassung zur Prüfung ein 
Prüfungstermin derart festzusetzen, d;lßder 
Prüfungswerber die Prüfung spätestens sechs 
Monate nach seinem Ansuchen um Zulassung 
abgeschlossen haben kann. . 

(4) Wird dem Prüfungswerber in der 
Prüfungsvorschrift die Wahl zwischen mehreren 
Fachgebieten .eingeräumt, so ist das gewählte 
Fachgebiet in dem Antrag auf Zulassung zur 
Prüfung anzuführen. 

§ 12. (1) Die Dienstbehör.d~ des Prüfungs­
werber·s hat den Antrag auf Zulassung zur 
Prüfung unter Anschluß eines Auszuges aus dem 
Standesausweis unverzüglich an die Prüfungs­
kommission weiterzuleiten. Der Auszug aus dem 
Standesausweis hat die die Person und die dienst-
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6. (1) über die Zulassung zur Prüfung ent­
scheidet der Vorstand der Behörde, bei der die 
örtlich zuständige Prüfungskommission eingc~ 
setzt ist, doch kann in den be$onderen Prüfungs­
vorschriften die Entscheidung e.iner. an·deren 
Dienststelle· zugewiesen werden;· Die Zuweisung 
eines Prüfungswerbers an eine andere als die 
örtlich . zuständige Prüfungskommission ist. debl 
Bundesministerium vorbehalten. 

4. ,(2)·· Das Ansuchen kann zurü:ckgezoge~ 
werden; es gilt als zurückgezogen, wenn der 
Prüfungswerberzu der für die Prüfung festge­
setzten Stunde nicht oder derart verspätet er­
scheint, daß die .Prüfung nicht mehr vorgenom­
men werden kann, oder. wenn er während der 
Prüfung zurücktritt. 

8. (1)· Die Prüfungen werden vor Prüfungs­
kommissionen abgehalten, die, wenn die beson­
deren Prüfungsvorschriften nicht etwas anderes 
bestimmen, bei der Dienstbehörde. einzusetzen 
sind. Das . zuständige Bundesministerium kann 
für mehrere Dienstbehörden ein e Prüfungs­
kommission einsetzen. 

neu 

GOG. 

rechtliche Stellung des Prüfungswerbers be­
treffenden Angaben, seine Vorbildung und die 
Art und Dauer seiner bisherigen Verwendung 
zu enthalten. 

(2) Wird der Dienstbehörde des Prüfungs­
werbers in der Prüfungsvorschrift die Wahl 
eines aus mehreren Fachgebieten auszuwählen­
den Fachgebietes für die Prüfung eingeräumt, 
so ist dieses Fachgebiet der Prüfungskommission 
bei der Weiterleitung des Antrages mitzuteilen. 

(3) über die Zulassung zur Prüfung hat der 
Vorsitzende der Prüfungskommission zu ent­
scheiden. Gegen diese Entscheidung ist die Be­
rufung an die Behörde, die die Prüfungsvor­
schrift erlassen hat (§ 18), zulässig. Wurde die 
betreffende Prüfungsvorschrift von der Bundes­
rtgierung erlassen, so ist das Bundeskanzleramt 
zur Entscheidung über die Berufung zuständig. 
Auf das Verfahren über die Zulassung zur 
Prüfung sind die Bestimmungen des Allgemeinen 
Verwaltungsverfahrensgesetzes 1950, BGBl. 
Nr. 172, anzuwenden. Der Prüfungstag für die 
schriftliche, praktische und mündliche Prüfung 
ist so festzusetzen, daß der Zeitpunkt der je­
weiligen. Prüfung dem Prüfungswerber zwei 
Wochen vorher bekannt ist. . 

(4) Bis zum Beginn der Prüfung kann der 
Prüfungswerber von der Prüfung zurücktreten. 
Einem Rücktritt ist das Nichterscheinen des 
Prüfungswerbers oder ein derart verspätetes 
Erscheinen, daß die Prüfung nicht mehr abge­
halten werden kann, gleichzuhalten. 

(5) Ist ein Prüfungswerber aus Gründen, die 
er nicht verschuldet hat, außerstande, .am fest­
gesetzten Tage zur ·Prüfung ·zu erscheinen, diese 
fortzusetzen oder zu .beenden, so hat der Vor­
sitzende des Prüfungssenates (§ 14) auf Ansuchen 
des Prüfungsyrerbersdie. Ablegungbder Jie 
Fortsetzung . der Prüfung an ein·ern späteren 
Tage, wenn dies jedoch nicht möglich ist, zum 
nächsten: Prüfungstermin, zu gestatten. Im Falle 
einer . Unterbrechung der Prüfung ist der 
Prüfungsteil (schriftliche, praktische oder münd­
liche Prüfung), in welchem die ·Prüfung unter­
brochen wurde, zur Gänze zu wiederholen.· 

§ 13. (1) Für jede Dienstprüfung sind von der 
Behörde, die die betreffende PrüfungsvorsChrift 
zu erlassen hat (§ 18), eine, nach Bedarf auch 
mehrere Prüfung·skommissionen zu errichten. 
WUrde die betreffende Prüfungsvötschrift von 
der Bundesregierung erlassen, so ist das Bundes­
kanzleramt zur Errichtung der Prüfungskom­
mission zuständig. 

(2) In den Prüfungsvorschriften sind als Sitz 
der Prüfungskommission die Behörde, die die 
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8. (3) (letzter Satz) In den besonderen Prü­
fungsvorschriften können nähere Bestimmung'~n 
über die Voraussetzungen für die Bestellung 
zum Mitglied der Prüfungskommission getrof­
fen werden. 

8. (2) Die Prüfungskommission besteht, soweit 
in den besonderen Prüfungsvorschriften nichts 
anderes bestimmt ist, aus drei Mitgliedern. 

8. (3) {ohne den letzten Satz) Der Vorsitzende 
der Prüfungskommission und sein(e) Stellver­
treter sind, wenn nicht die besonderen Prüfungs­
vorschriften eine längere Funktionsdauer vor­
sehen, für ein Jahr im vorhinein zu bestellen. 
Die übrigen Mitglieder der Prüfungskommission 
können in gleicher Weise oder fallweise bestellt 
werden. Für die auf Dauer bestellten Prüfungs­
kommissäre sind nach Bedarf "in gleicher Weise 
Ersatzmänner zu bestellen. 

8. (6) Die Mitglieder der Prüfungskommission 
werden durch den Vorstand der Behörde bestellt, 
bei der die Kommission eingesetzt ist. Das Bun­
desministerium kann in den besonderen Prü­
fungsvorschriften die Bestellung der Mitglieder 
anderweitig regeln. 

Prüfungsvorschrift erlassen hat (§ 18), sofern es 
jedoch der Zweckmäßigkeit und Kostenersparnis 
oder der Vereinfachung der Verwaltung dient, 
ein Amt der Landesregierung oder einer Diemt­
stelle, die einem Bundesministerium unmittelbar 
nachgeordnet ist, zu bestimmen; im letzten Fall 
ist der örtliche Wirkungsbereich der Prüfungs­
kommission festzusetzen. Wurde die betreffende 
Prüfungsvorschrift von der Bundesregierung er­
lassen, so ist das Bundeskanzleramt als Behörde 
im Sinne des ersten Satzes anzusehen. 

(3) Die örtliche Zuständigkeit der Prüfungs­
kommission richtet sich nach dem Dienstort des 
Prüfungswerbers. In Ausnahmefällen, insbeson-" 
dere bei Vorliegen wichtiger dienstlicher Gründe 
oder bei großer Entfernung des Dienstortes des 
Prüfungswerbers vom Sitz der Prüfungskom­
mission, hat das für den Prüfungswerber zu­
ständige Bundesministerium für die Ablegung 
der Prüfung eine andere Prüfungskommission zu 
bestimmen. 

(4) Die Voraussetzungen für die Bestellung 
zum Mitglied der Prüfungskommission sind in 
den Prüfungsvorschriften unter Bedachtnahme 
auf die Prüfungsfächer festzulegen. Der Vor­
sitzende jeder Prüfungskommission (jedes Prü­
fungssenates) muß Beamter des Höheren Dienstes 
oder einer gleichwertigen Verwendungsgruppe, 
der Prüfungskommissär für die im § 8 Abs. 2 
lit. a genannten Prüfungsgegenstände muß 
rechtskundig sein. 

(5) Der Vorsitzende der Priifungskommission 
sowie die erforderliche Anzahl seiner Stellver­
treter und die übrigen Mitglieder der Prüfungs­
kommission sind durch den Bundesminister, in 
dessen Wirkungsbereich die Prüfungskommission 
errichtet wurde, im Falle des § 18 Abs. 2 durch 
den Präsidenten des Nationalrates, auf die Dauer 
von fünf Kalenderjahren zu bestellen. In den 
Prüfungsvorschriften kann jedoch vorgesehen 
werden, daß in den Fällen, in denen nach Abs. 2 
als Sitz der Prüfungskommission eine einem 
Bundesministerium unmittelbar nachgeordnete 
Behörde bestimmt ist, der Leiter der Behörde, 
bei der die Prüfungskommission ihren Sitz hat, 
mit der Bestellung des Vorsitzenden, der Stell­
vertreter und der Mitglieder der Prüfungskom­
mission betraut wird. Scheidet ein Mitglied der 
Prüfungskommission aus oder ist es aus anderen 
Gründen notwendig, die Prüfungskommission 
zu ergänzen, so sind die neu zu bestellenden 
.Mitglieder für den Rest der Funktionsdauer zu 
bestellen. 
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8. (4) Die Mitglieder der Prüfungskommis­
sionen sind in Ausübung dieses ihres Amtes un­
abhängig und selbständig. 

8. (5) Mitglieder der Prüfungskommission 
scheiden vor Ablauf der Funktiorisdauer aus, 
wenn die Voraussetzungen für ihre Bestellung 
entfallen. Für sie sind für den Rest der Funk­
tionsdauer neue Mitglieder zu bestellen. 

7. (2) Eine schriftliche Prüfung wird unter 
Aufsicht eines Prüfungskommissärs oder eines 
vom Vorstand der Behörde, bei der die Prüfungs­
kommission eingesetzt ist, bestimmten Beamten 
abgehalten. Der' Zeitpunkt der übergabe der 
Prüfungsaufgabe und der Abgabe der Prüfungs­
arbeit ist auf der Prüfungsarbeit zu vermerken. 

neu 

GOG. 

(6) (Verfassungsbestimmung) Die Mitglieder 
der Prüfungskommission sind in Ausübung 
dieses Amtes unabhängig und selbständig. 

(7) Die Mitgliedschaft zu einer Prüfungskom­
mission ruht bei Einleitung eines Disziplinar­
verfahrens wegen eines Dienstvergehens bis zu 
dessem rechtskräftigem Abschluß, bei Suspen­
dierung vom Dienst, bei Außerdienststellung, 
während eines Urlaubes voti mehr als drei Mo­
naten und der Ableistung des ordentlichen 
oder des außerordentlichen Präsenzdienstes. 

(8) Mitglieder der Prüfungskommission sind 
vor Ablauf ihrer Funktionsdauer abzuberufen, 
wenn 
1. sie es verlangen, 
2. ihre geistige oder körperliche Eignung nicht 

mehr gegeben ist, 
3. infolge eines Wechsels ihres Dienstortes oder 

ihrer Verwendung mit der weiteren Tätigkeit 
als Prüfungskommissär eine Behinderung in 
der Erfüllung ihrer dienstlichen Verpflichtun­
gen oder die Entstehung vermeidbarer Kost~n 
verbunden wäre, 

4. sie trotz Aufforderung unentschuldigt an drei 
Prüfungen nicht teilgenommen haben, 

5. über sie rechtskräftig eine Disziplinarstrafe 
verhängt wurde, 

6 die Voraussetzungen für ihre Bestellung nicht 
mehr bestehen. 

(9) Mitglieder der Prüfungskommission 
können abberufen werden, wenn sie aus dem 
Dienststand ausscheiden. 

(10) Für die Sacherfordernisse und für die Be­
sorgung der Kanzleigeschäfte, die mit der Prü­
fung verbunden sind, ist bei der Behörde vorzu­
sorgen, bei der die Prüfungskommission errichtet 
ist. 

§ 14. (1) Die Prüfungen sind, soweit in der 
Dienstzweigeordnung nidlts anderes bestimmt 
ist, von Prüfungssenaten abzuhalten. Die Prü­
fungssenate sind vom Vorsitzenden der Prü­
fungskommission zu bilden. 

(2) Jeder Prüfungssenat hat aus dem Vor­
sitzenden der Prüfungskommission oder einem 
seiner Stellvertreter und aus mindestens zwei 
Prüfungskommissären zu. bestehen. 

§ 15. (1) Die schriftliche Prüfung ist unter 
Aufsicht abzuhalten. Der aufsichtsführende 
Beamte ist vom Vorsitzenden der Prüfungs­
kommission zu bestimmen. In den Prüfungs­
vorschriften ist die Höchstdauer der schriftlichen 
Prüfung unter Bedachtnahme auf die zu lösen­
den Aufgaben festzusetzen. 
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Sofern in· besonderen Vorschriften keine ander­
weitige BestImmung getroffen ist, kö~nen Prü­
fungswerber bereits auf Grund der s·chriftlichen 
Prüfung. von der Prüfungskommission zurück­
gewiesen werden (Punkt 9 Abs. 2). 

8. (7) Die M,itglieder der Prüfungskommission 
können, wenn nicht die besonderen Prüfungs­
vorschriften oder der Vorsitzende eine Auftei­
lung auf einzelne Wissensgebiete vornehmen, 
Fragen aus dem ganzen· Prüfungsstoff stellen; 
dem Vorsitzenden bleibt dieses Recht unbedingt 
gewahrt. 

9. (3) Die Mitglieder der l.'rüfungskommission 
geben ihre 'Stimmein der vorn Vorsitzenden be­
stimmten Reihenfolge, der Vorsitzende gibt 
seine Stimme als letzter ab. 

neu 

GÜG. 

(2) Die Themen der schriftlichen Prüfung sind 
von dem Mitglied des Prüfungssenates, das für 
die Prüfung des betreffenden Gegenstandes be­
stimmt ist, im Einvernehmen mit dem Vor­
sitzenden der Prüfungskommission oder einem 
von diesem beauftragten Stellvertreter zu be-
stimmen, wobei gleichzeitig die für die Behand­
lung der Themen notwendigen Behelfe festzu­
legen sind. Die Benützung anderer Behelfe ist 
nicht zulässig. 

(3) In den Fällen, in denen der Prüfung ein 
Ausbildungslehrgang vorangeht (§ 10), kann in 
der Prufungsvorschrift vorgesehen werden, . daß 
das Thema der schriftlichen Prüfung vom Vor-
tragenden dies(!s Lehrgan:ges bestimmt wird. 

§ 16. (1) Bei der mündlichen Prüfung ist der 
Prüfungswerber aus den einzelnen Gegenstän­
den von den vom Vorsitzenden der Prüfung5-
kommission hiefür bestimmten Prüfungs kom­
miss ären zu prüfen. Der Vorsitzende des Prü­
fungssenates ist berechtigt, Fragen aus allen 
Prüfungs gegenständen zu stellen. 

(2) Bei der praktischen Prüfung haben - so­
fern die Prüfungsvorschrift nicht die Anwesen­
heit aller Mitglieder anordnet- die Prüfungs­
kommissäre anwesend zu sein, deren Fachgebiete 
Gegenstand der praktischen Prüfung sind. 

(3) Bei der mündlichen Prüfung sind öffent­
lich Bedienstete des Dienststandes als Zuhörer 
zugelassen. 

(4) Bei der Durchführung der Prüfung ist auf 
Behinderungen des Prüflings so weit billige Rück­
sicht zu nehmen, als dies mit dem Prüfungs­
zweck vereinbar ist. 

§ 17. (1) über das Ergebnis der Dienstprü­
fung hat der Prüfungssenat in geheimer Be­
ratung mit Stimmenmehrheit zu beschließen. 
Der Vorsitzende des Prüfungssenates hat seine 
Stimme zuletzt abzugeben. Im Falle der Stim-
mengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzendem 
den Ausschlag. 

9. (1) Der Prüfungskalkül lautet auf "bestan- (2) Hat die Mehrheit der Mitglieder des Prü-
den", wenn die Mehrheit. der Mitglieder der "fungssenates die überzeugung gewonnen, daß 
Prüfungskommission die überzeugung von der der Prüfungswerber die erforderlichen Kennt­
genügenden Beherrschung des im' Prüfungsplan nisse und Fähigkeiten aufweist, so ist die Prü­
bestimmten Stoffes geworinen hat; ist bei Eih- fung bestanden. Haben alle Mitglieder des 
stimmigkeit über den Kalkül "bestanden" die Prüfungssenates die überzeugung gewonnen, 
Mehrheit der Mitglieder der Prüfungskommis- daß der Prüfungswerber die erforderlichen 
sion der Auffassung, daß der Prüfungserfolg in Kenntnisse und Fähigkeiten aufweist, und· ist 
allen oder in einzelnen Prüfungsgegenständen ~,ls die Mehrheit der . Mitglieder des Prüfungssenates 
ausgezeichnet zu bezeichnen ist, so ist dies dem der Auffassung, daß der Prüfungs erfolg· in ein­
Kalkül beizufügen ("mit Auszeichnung aus ... "). zelnen Gegenständen als ausgezeichnet zu be-

werten ist, so sind der Angabe des Prüfungs­
erfolges die Worte "mit Auszeichnung aus ... " 
beizufügen. 
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9. (2) Hat nicht die Mehrheit der Mitglieder 
der Prüfungskommission die überzeugung von 
der ausreichenden Beherrschung des im Prü­
fungsplan bestimmten Stoffes gewonnen, so lau­
tet der Kalkül auf "nicht bestanden". 

10. (2) Wird die Prüfung nicht mit Erfolg be­
standen, so kann sie nicht vor Ablauf von sechs 
Monaten wiederholt werden; -die Prüfungskom­
mission kann aber aussprechen, daß die Prüfung 
nicht vor Ablauf eines Jahres wiederholt werden 
kann; Wird die Prüfung auch bei Wiederholung 
nicht mit Erfolg bestanden, so kann eine noch­
malige Zulassung zur Prüfung bei Vorliegen be­
sonders berücksichtigungswürdiger Verhältnisse 
vom zuständigen Bundesminister - jedoch nicht 
vor Ablauf ei:nes Zeitraumes von einem Jahr 
seit der letzten Prüfung - bewilligt werden. 

10. (1) über die ~it Erfolg abgelegte Prüfung 
ist von dem Vorsitzenden der Prüfungskommis­
sion ein Zeugnis auszufertigen, das den Tag der 
Prüfung und das Prüfungsergebnis zu enthalten 
hat. 

(siehe den oben abgedruckten letzten Satz von 
Punkt 10 Abs. 2) 

1. (3) Die besonderenPrüfungsvorschriften 
werden vom zuständigen Bundesministerium; 
wenn jedoch die Prüfung für Dienstzweige in 
mehreren Verwaltungsbereichen gelten soll, von 
den beteiligten Bundesministerien im gegenseiti­
gen Einvernehm:en erlassen. Sie sind in dem zur 
Verlautbarung personeller und dienstrecht1i~her 
Angelegenheiten bestimmten Verordnungsblatt 
des Bundesministeriums. oder, soweit ein solch~s 
Blatt nicht besteht, in. der Wiener Zeitung zu 
verlautbaren. 

neu 

GOG. 

(3) Hat nicht die Mehrheit der Mitglieder des 
Prüfungssenates ausreichende Beherrschung des. 
Prüfungsstoffes durcli den Prüfungswerber fest­
gestellt, so hat dieser die Prüfung nicht bestan­
den. In diesem Falle kann die Prüfung nach 
sechs Monaten wiederholt werden. Gelangt der 
Prüfungssenat auf Grund . der festgestellten 
Wissenslücken jedoch zu der Auffassung, daß 
dieser Zeitraum nicht ausreicht, um die fehlen­
den Kenntnisse' zu erwerben, so kann er be­
stimmen, daß die Ablegung der Wiederholungs-' 
prüfung erst nach einem längeren Zeitraum, der 
zwölf Monate nicht übersteigen darf, zulässig 
ist. 

(4) über die bestandene Prüfung ist dem 
Prüfungswerber ein Zeugnis auszustellen, in dem 
der Prüfungstag und der Prüfungserfolg ange­
führt werden und das von allen Mitgliedern des 
Prüfungssenates zu unterfertigen ist. In den 
Prüfungsvorschriften können nähere Bestim­
mungen über' die Anführung von Prüfungs­
gegenständen im Zeugnis erlassen werden. 

(5) Hat ein Prüfungswerber die Prüfung nicht 
bestanden, so ist er von dem Beschluß des 
Prüfungssenates (Abs. 3) in Kenntnis zu setun. 

(6) Wird die Prüfung auch bei Wiederholung 
nicht mit Erfolg bestanden, so kann die oberste 
Dienstbehörde dem Prüfungswerber bei Vor­
liegen berücksichtigungswürdiger Umstände die 
Bewilligung erteilen, die· Prüfung neuerlich, 
jedoch nicht vor Ablauf eines Jahres seit der 
lehten Prüfung abzulegen. Eine weitere Wieder­
holung der Prüfung ist unzulässig. 

§ 18. (1) Verordnungen auf Grund dieses 
Bundesgesetzes sind bei Prüfungen, die den 
Wir kungsbereich 
1. nur eines Bundesministeriums betreffen, von 

diesem im Einvernehmen mit dem Bundes­
kanzleramt, 

2. mehrerer Bundesministerien betreffen, vom 
Bundeskan~leramt im Einvernehmen mit den 
beteiligten Bundesministerien,. . 

3. aller Bundesministerien betreffen, von der 
Bundesregierung 

zü erlassen. 

(2) Soweit Prüfungen nur. für Verwendungen 
im Bereich der Kanzlei des Präsidenten des 
Nationalrates in Betracht kommen, sind die be­
treffenden Verordnungen vom Präsidenten des . 
Nationalrates zu erlassen. 
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§ 12. Vom Mangel eines in der Dienstzweige­
ordnung festgesetzten Erfordernisses kann aus 
dienstlichen Gründen von der Bundesregierung 
über im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler­
amt vom zuständigen Bundesministerium gestell­
ten Antrag Nachsicht gewährt werden, wenn ein 
gleichgeeigneter Bewerber, der allen Erfordernis­
sen entspricht, nicht vorhanden ist und nicht in 
besonderen Vorschriften oder in der Dienst­
zweigeordnung die Erteilung einer Nachsicht aus­
geschlossen ist. 

GüG. 

neu 
GÜG. 

N ach sie h t von Ans tell u n g s­
erfordernissen 

§ 19. (1) Der Mangel eines in der Dienst­
zweigeordnung festgesetzten Erfordernisses 
kann aus dienstlichen Gründen nachgesehen 
werden, wenn ein gleichgeeigneter Bewerber, 
der allen Erfordernissen entspricht, nicht vor­
handen ist und nicht in besonderen Vorschriften 
oder in der Dienstzweigeordnung die Erteilung 
einer Nachsicht ausgeschlossen ist. 

(2) Zur Nachsichterteilung ist, wenn sie ein 
Erfordernis eines Dienstzweiges der Verwen­
dungsgruppen E, D oder C oder den Ersatz 
eines Erfordernisses eines Dienstzweiges der 
Verwendungsgruppen B oder A durch ein 
anderes, in der Dienstzweigeordnung für einen 
anderen Dienstzweig derselben Verwendungs­
gruppe vorgesehenes Erfordenlis betrifft, das 
zuständige Bundesministerium im Einverneh­
men mit dem Bundeskanzleramt, in den übrigen 
Fällen die Bundesregierung aut Antrag des zu­
ständigen Bundesministeriums berufen; dieser 
Antrag bedarf des Einvernehmens mit dem 
Bundeskanzleramt. 

(3) Zuständiges Bundesministerium im Sinne 
des Abs. 2 ist das Bundesministerium, in dess.en 
Verwaltungsbereich der Dienstposten verliehen 
werden soll. 

§ 8~' Die n s t r a n g. Die n s t r a n g 

(1) Der Dienstrang eines Beamten richtet sich § 20. (1) Der Dienstrang eines Beamten richtet 
nach der Dauer der innerhalb seiner Verwen- sich naCh der Dauer der innerhalb seiner Ver­
dungsgruppe und Dienstklasse tatsächlich zurück- wendungsgruppe und Dienstklasse tatsächlich 
gelegten Dienstzeit, soweit sie für die Vor- zurückgelegten Dienstzeit, soweit sie für die 
rückung in der Dienstklasse maßgebend ist. In Vorrückung in der Dienstklasse maßgebend ist. 
der niedrigsten für die Verwendungsgruppe des In der niedrigsten für die Verwendungsgruppe 
Beamten in Betracht kommenden Dienstklasse }st des Beamten in Betracht kommenden Dienst­
dieser Dienstzeit die tatsädtliche Dienstzeit klasse ist dieser Dienstzeit die tatsächliche 
gleichzuhalten, die der Beamte in einem vertrag- Dienstzeit gleichzuhalten, die der. Beamte in 
lichen Dienstverhältnis zum Bund in einer gleich- einem vertraglichen Dienstverhältnis zum Bund 
wenigen Entlohnungsgruppe oder in einem in einer gleichwertigen Entlohnungsgruppe oder 
Dienstverhältnis zu einer anderen Gebietskörper- in einem Dienstverhältnis zu einer anderen Ge­
schaft in einer gleichwertigen Verwendungs(Ent,.. bietskörperschaftin einer gleichwertigen Ver-
lohnungs)gruppe verbracht hat. wendungs(Entlohnungs)gruppe verbracht hat. 

(2) . Bei Personen, die unmittelbar in eine (2) Bei Personen, die unmittelbar in eine 
höhere als die niedrigste für die Verwendungs- höhere als die niedrigste für die Verwendungs­
gruppe des Beamten in Betracht kommende gruppe des Beamten in Betracht kommende 
Dienstklasse aufgenommen werden oder die von Dienstklasse aufgenommen werden oder die von 
einer Besoldungsgruppe in eine andere über- einer Besoldungsgruppe in eine andere über­
stellt werden, ist der Dienstrang bei der Er- stellt werden, ist der Dienstrang bei der Er­
nennung zu bestimmen. Auf die Bestimmungen nennung zu bestimmen. Auf die Bestimmungen 
des Abs. 1 und auf die durchschnittlichen Rang- des Abs. 1 und auf die durchschnittlichen Rang­
verhältnisse in der Verwendungsgruppe und der verhältnisse in der Verwendungsgruppe/ und der 
Dienstklasse, in die der Beamte ernannt wird,· Dienstklasse, in die der Beamte ernannt wird, 
ist Bedacht zu nehmen. ist Bedacht zu nehmen. 
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(3) Insoweit sich nicht schon hieraus eine be­
stimmte Rangfolge ergibt, sind für deren Be­
urteilung der Reihe nach folgende Umstände 
maßgebend: 

1. Das Rangverhältnis in der niichstniedrigeren 
Dienstklasse derselben Verwendungsgruppe, 

2. die Dauer der für die Ruhegenußbemessung 
anrechenbaren Bundesdienstzeit, . 

3. die Dauer einer nichtanreclienbaren tatsäch­
lich zurückgelegten Bundesdienstzeit, 

4. das Lebensalter. 

(4) Der Beamte kann erklären, daß Umstände, 
die nach den Abs. 1 bis 3 für die Bestimmung 
seines Dienstrangesmaßgebend sind, unberück~ 
sichtigt bleiben sollen (Rangverzicht). Der Rang­
verzicht muß schriftlich erklärt werden und be­
darf der Genehmigung der Dienstbehörde. Der 
Beamte ist auf Grund des Rangverzichtes derart 
zu reihen, daß die Umstände, auf die sich der 
Rangverzicht bezieht, außer Betracht bleiben. 
Der Rangverzicht ist unwiderruflich. 

(5) Die Beamten eines Personalstandes sind im 
Personalstandesverzeichnis na,ch Dienstzweigen 
und Dienstklassen und innerhalb der Dienst­
klassen nach ihrer Rangfolge zu reihen. Die Per­
scnalstandesverzeichnisse sind jährlich mit 
1. Jänner abzuschließen; den Beamten ist auf 
Verlangen Einsicht zu gewähren. Werden die 
Personalstandesverzeidmisse vervielfältigt, so 
sind sie den Beamten auf Verlangen gegen Ersatz 
der Kosten auszufolgen. 

§ 11. 

(2) Die Feststellung, ob ein Beamter die für 
den Eintritt der Zeitvorrückung erforderliche 
Durchschnittsleistung erbracht hat, ist zugleich 
mit der Gesamtbeurteilung für das Kalenderjahr 
auszusprechen, in dem der Beamte die höchste 
Gehaltsstufe der Dienstklasse erreicht hat, aus 
der die Zeitvorrückung vorgesehen ist. Auf 
diesen Ausspruch sind die Bestimmungen des § 20 
der Dienstpragmatik, RGBl. Nr. 15/1914, sinn­
gemäß anzuwenden. 

neu 
GÜG. 

(3) Insoweit sich nicht schon hieraus eine be­
stimmte Rangfolge ergibt, sind für deren Be­
urteilung der Reihe nach folgende Umstände 
maßgebend: 

1. das Rangverhältnis in der nächstniedrigeren 
Dienstklasse derselben Verwendungsgruppe, 

2. die Dauer der für die Ruhegenußbemessung 
3Inrechenbaren Bundesdienstzeit, 

3. die Dauer einer nichtanrechenbaren tatsäch­
lich zurückgelegten Bundesdienstzeit, 

4. das Lebensalter. 

(4) Der Beamte kann erklären, daß Umstände, 
die nach den Abs. 1 bis 3 für die Bestimmu~ 
seines Dienstranges maßgebend sind, unberück·· 
sichtigt bleiben sollen (Rangverzicht). Der Rang­
verzicht muß schriftlich erklärt werden und be­
darf der Genehmigung der Dienstbehörde. Der 
Beamte ist auf Grund des Rangverzichtes derart 
zu reihen, daß die Umstände, auf die sich der 
Rangverzicht bezieht, außer Betracht bleiben. 
Der Rangverzicht ist unwiderruflich. 

(5) Die Beamten eines Personalstandes sind im 
Personalstandesverzeichnis nach Dienstzweigen 
und Dienstklassen und innerhalb der Dienst­
klassen nach ihrer Rangfolge zu reihen. Die 
Personalstandesverzeichnisse sind jährlich mit 
1. Jänner abzuschließen; den Beamten ist auf 
Verlangen Einsicht zu gewähren. Werden die 
Personalstandesverzeichnisse vervielfältigt, so 
sind sie den Beamten auf Verlangen gegen Er­
satz der Kosten auszufolgen. 

§ 15. Fes t set z u n g der Z a h I 
Die n s t pos t e n. 

der Fes t set z u n g der Z a h I der Die n 5 t-

(1) Die Zahl der Dienstposten für die einzel­
nen Personalstände ist alljährlich, nach Dienst­
zweigen, Dienstklassen und Dienststufen ge­
trennt, durch das Bundesfinanzgesetz festzu­
setzen. Es kann jedoch in den Verwendungsgrup­
pen A und H 1 die Zahl. der Dienstposten der 
Dienstklassen III bis VI, in den Verwendungs­
gruppen B, W 1 und H 2 die Zahl der Dienst-

posten 

§ 21. (1) Die Zahl der Dienstposten der Be­
amten ist innerhalb der Dienstpostenstände 
getrennt nach Besoldungsgruppen und Verwen­
dungsgruppen, ferner 

a) bei Beamten der Allgemeinen Verwaltung, 
Beamten in handwerklicher Verwendung 
und Berufsoffizieren nach Dienstzweigen 
und Dienstklassen, 
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posten der Dienstklassen II bis V und in den 
Verwendungsgruppen C, D, E, P 1 bis P 8, W 2 
und W 3 die Zahl der Dienstposten der Dienst­
klassen I bis III gemeinsam festgesetzt werden. 

(2) Die Verleihung eines Dienstpostens, für den 
auf die im Abs. 1 angegebene Weise nicht vorge­
sorgt ist, ist rechtsunwirksam. 

(3) Inwieweit Personalstände aufgeteilt oder 
zusammengezogen werden, und auf Rechnung 
eines Dienstpostens ein anderer Dienstposten be­
setzt werden kann, bestimmt der Dienstposten-
plan~ , 

§ 16. Ern e n nun gau f ein e n an der e n 
Dienstposten. 

(1) Die Verleihung des Dienstpostens eines 
anderen Dienstzweiges oder einer höheren 
Dienstpostengruppe erfolgt durch Ernennung. 

(2) Eine rückwirkende Ernennung ist, soweit 
nicht durch Gesetz etwas anderes bestimmt wird, 
rechtsunwirksam. 

(3) Die Ernennung eines Beamten, der vom 
Dienst suspendiert oder gegen den ein Verfahren 
eingeleitet ist, das seine Vorrüdmng in höhere 
Bezüge aufschiebt, kann unter Offenhalten des 
Dienstpostens von der Stelle, der die Verleihung 
des Dienstpostens zusteht, dekretmäßig vorbe­
halten werden. Wird die Suspendierung ohne 
Einleitung eines die Vorrückung in höhere Be­
züge aufschiebenden Verfahrens aufgehoben oder 
endet das Verfahren durch Einstellung, Frei-

neu 
GOG. 

b) bei Richtern und staatsanwaltschaftlichen 
Beamten nach Standesgruppen, 

c) bei Lehrern nach Schularten und getrennt 
nach Leitern, Fachvorständen, Direktor­
Stellvertretern, Erziehungsleitern und 
Lehrern, 

d) bei Wachebeamten nach Dienstzweigen, 
Dienstklassen und Dienststufen 

curch das Bundesfinanzgesetz (Dienstpostenplan) 
festzusetzen. Es kann jedoch in den Verwen­
dungsgruppen A und H 1 die Zahl der Dienst­
posten der Dienstklassen III bis VI, in . den Ver­
wendungsgruppen B, W 1 und H 2 die Zahl 
der Dienstposten, der Dienstklassen II bis V und 
in den Verwendungsgruppen C, D, E, P 1 bis 
P 6, W 2 und W 3 die Zahl der Dienstposten 
der Dienstklassen I bis III gemeinsam festgesetzt 
werden. ' 

(2) Die Verleihung eines Dienstpostens, für 
den auf die im Abs. 1 angegebene Weise nicht 
vorgesorgt ist, ist unzulässig. 

(3) Inwieweit Personalständeaufgeteilt oder 
zusammengezogen werden und auf Rechnung 
eines Dienstpostens ein anderer Dienstposten 
besetzt werden kann, bestimmt der Diemt­
postenplan. 

Erne'nnung auf einen anderen 
Dienstposten 

§ 22. (1) Die Verleihung des Dienstpostens 
eines anderen Dienstzweiges oder einer höheren 
Dienstklasse erfolgt durch Ernennung. 

(2) Ernennungen auf einen Dienstposten einer 
höheren Dienstklasse (Beförderungen), auf einen 
Dienstposten einer höheren Standesgruppe, auf 
einen Diertstposten eines Leiters einer Unter­
richtsanstalt, eines Fachvorstandes, eines Direk­
tor-Stellvertreters oder eines Erziehungsleiters 
und auf. einen Dienstposten 'einer höheren 
Dienststufe sind mit Wirksamkeit vom 1. Jänner 
oder 1. Juli vorzunehmen. Ernennungen außer­
halb dieser Termine sind zulässig, wenn wichtige 
dienstliche Rücksichten dies erfordern. ' 

(3) Eine rückwirkende Ernennung ist, soweit 
nicht durch Gesetz etwas anderes bestimmt 
wird, rechtsunwirksam. 

(4) Die rückwirkende Ernennung eines Be­
amten, der vom Dienst suspendiert oder gegen 
den ein Verfahren eingeleitet ist, das seine Vor­
rückung in höhere Bezüge aufschiebt, kann unter 
Offenhalten des Dienstpostens von der Stelle, 
der di~ Verleihung des Dienstpostens zusteht, 
durch Bescheid vorbehalten werden. Wird die 
Suspendierung ohne Einleitung eines die Vor­
rückung in höhere Bezüge aufschiebenden Ver­
fahrens aufgehoben oder endet das Verfahren 
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spruch oder durch Verhängung einer Ordnungs:­
strafe, so kann innerhalb dreier Monate die vor­
behaltene Ernerinung mit Rückwirkung- bis zum 
Tage des Vorbehaltes vollzogen werden. 

§ 20. übe r s tel i u n giri ein e a n der e 
- Ver wen d un g sg r u p pe. 

(1) Die überstellung in eine andere Verwen­
dungsgruppe erfolgt durch Ernennung auf einen 
Dienstpostender- anderen Verwendungsg~uppe. 

~ Sie ist n1.1cr zulässig, wenn der Beamte den Bedin­
gungen für- die Erlangungeines solchen Dienst­
postens entspricht. Die überstellung in eine 
niedrigere Verwendungsgruppe bedarf der 
schriftlichen Zustimmung des Beamten. 

, (2) Die Zulassung zu einer Dienstprüfung, von 
deren erfolgreicher Ablegung die überstellung in 
eine höhere Verwendungsgtuppe abhingt oder 
die als Bedingung für, den weiteren Aufstieg in 
der höheren Verwendungsgruppe vorgesehen ist, 
darf keinem Beamten verweigert werden, der die 
allgemeinen Bedingungen für die Zulassung zu 
der Dienstprüfung erfüllt. Ein Recht auf die 
überstellung in die höhere Verwendungsgruppe 
kann aus dem Ablegen der Dienstprüfung nicht 
abgeleitet werden, Jedoch sind solche Beamte bei 
der Besetzung freigewordener Dienstposten der 
höheren Verwendungsgruppe bei sonst gleicher 
Eignung vorzugsweise zu berücksichtigen. 

(6) Wird ein Beamter in eine höhere Verwen­
dungsgruppe überstellt, ohne, die hiefür vorge­
schriebene Dienstprüfung abgelegt zu haben, und 
erfüllt er die ihm auferlegte Verpflichtung, die 
Prüfung nachträglich -abzulegen, innerhalb der 
ihm g'esetzten 'Frist nicht, so ist er in seine 
frühere' Verwendungsgruppe zurückzuüberstel­
len; aus berücksichtigungswürdigen Gründen 
kann die Frist erstreckt werden. 

§ 23. N a t u r alb e z ü g e. 

(2) Durch die überlassung einer Dienst- oder 
Naturalwohriung ,m einen Beamten wird ein 
Bestandverhältnis nicht begründet. 

. neu 
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dUrch Einstellung, Freispruch oder durch Ver­
hängung einer Ordnungsstrafe, so kann inner­
halb dreier Monate die vorbehaltene Ernennung 
mit Rückwirkung bis zum Tage des Vorbehaltes 
vollzogen werden. ' 

übe r s tell u n gin eine an de r e Ve r­
wen du n g s g ru p p e 

,§ 23. (1) Die überstellung in eine andere Ver­
wendungsgruppe erfolgt - durch Ernennung auf 
einen Dienstposten der anderen Verwendungs­
gruppe. Sie ist nur zulässig, wenn der Beamte 
den Bedingungen für die Erlangung eines solchen 
Dienstpostens entspricht. Die üherstellung in 
eine niedrigere Verwendungsgruppe bedarf der 
schriftlichen Zustimmung des Beamten. 

(2) Die Zulassung zu einer Dienstprüfung, von 
deren erfolgreicher Ablegung die überstellung 
in eine höhere Verwendungsgruppe abhängt 
oder die als Bedingung für den weiteren Aufstieg 
in der höheren Verwendungsgruppe vorgesehen 
ist, " d,arf keinem ,Beamten verweigert werden, 
der die allgemeinen Bedingung~n für die Zulas­
sung zu der Dienstprüfung erfüllt. Ein Recht auf 
die überstellung in, die höhere Verwendungs~ 
grüppe kanri aus dem Ablegen der Dienstprü­
fung nicht abgeleitet werden. Jedoch sind solche 
Beamte bei der Besetzung freigeworderier Dienst­
posten der höheren Verwendungsgruppe bei 
sonst, gleicher Eignung vorzugsweise zu berück-
sichtigen. ' 

(3) Wird ein Beamter in eine höhere Verwen­
dungsgruppe ~ überstellt, ohne die hiefür vorge­
schriebene Dienstprüfung abgelegt zu haben (§ 7 
Abs. 5), und erfüllt er die ihm auferlegte Ver­
pflichtung, die Prüfung nachträglich abzulegen, 
innerhalb der ihm gesetzten Frist nicht, so kann 
er ohne seine Zustimmung in seine- frühere Ver­
wendungsgruppe zurücküberstellt werden; aus 
berücksichtigungswürdigen Gründen kann die 
Frist erstreckt werden. 

Naturalbezüge 

§ 24.(1) Dienstwohnung ist eine Wohnung, 
die dem Beamten im Rahmen des Dienstverhält­
nisses beigestellt wird und die der Beamte zwecks 
ordnungsgemäßer Ausübung seines Dienstes be­
ziehen muß. Jede andere Wohnung, die dem 
Beamten im Rahmen des Dienstverhältnisses zur 
Benützung überlassen wird, ist eine Naturalwoh­
nung. Die Gewährung oder der Entzug des Be­
nützungsrechtes an einer Dienst- oder Natural­
~ohnung hat durch Bescheid zu erfolgen. 

(2) Durch die überlassung einer Dienst_ oder 
Naturalwohnung an einen Beamten wird ein 
Bestandverhältnis nicht begründet. 
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(3) Der Beamte hat auf Verlangen der Dienst- (3) Der Beamte hat auf Verlangen der .Dienst-
behörde die Dienst- oder Naturalwohnung inner- behörde die Dienst- oder Naturalwohnung 
halb der ortsüblichen Frist zu räumen, wenn innerhalb der ortsüblichen Frist zu räumen, 
stin Dienstverhältnis aufgelöst wird oder eine wenn sein Dienstverhältnis aufgelöst wird oder 
linderung seiner Dienstverwendung eintritt. Der eine Änderung seiner Dienstverwendung ein­
Beamte hat auf Verlangen. der Dienstbehörde tritt. Der Beamte hat auf Verlangen der Dienst­
die Naturalviohnung innerhalb der ortsüblichen behörde die Naturalwohnung innerhalb der 
Frist auch dann zu räumen, wenn sie auf eine ortsüblichen Frist auch dann zu räumen, wenn 
Art verwendet werden soll, die in höherem Maße sie auf eine Art verwendet ";'erden soll, die :n 
den Interessen der Verwaltung dient als die höherem Maße den Interessen der Verwaltung 
gegenwärtige Verwendung; ob diese Voraus- dient als die gegenwärtige Verwendung; ob diese 
setzung zutrifft, entscheidet im Zweifel das Bun- Voraussetzung zutrifft, entscheidet im Z~eifd 
desministerium, dem die Verwaltung der das Bundesministerium, dem die Verwaltung der 
Naturalwohnung untersteht. Die Räumungsfrist . Naturalviohnung untersteht. Die Räumungsfrist 
kann, wenn es das dienstliche Interesse erfordert, kann, wenn es das dienstliche Interesse erfordert, 
bis auf einen Monat herabgesetzt werden. Eine bis auf einen Monat herabgesetzt werden. Eine 
Verlängerung der Räumungsfrist bis auf ins~ Verlängerung der Räumungsfrist bis auf insge­
gesamt ein Jahr ist zulässig, wenn der Beamte samt ein Jahr ist zulässig, wenn der Beamte 
nachweist, daß es ihm nicht gelungen ist, inner- glaubhaft macht, daß es ihm nicht gelungen ist; 
halb der Räumungsf.rist eine Wohnung zu erhal- innerhalb der Räumungsfrist eine Wohnung zu 
ten. erhalten. 

. (4) Die Vorschriften der Abs. 1 und 2 finden 
auch Anwendung, wenn dem Beamten auf Grund 
seines dienstlichen Verhältnisses Grundstücke 
(Hausgärten) zur Verfügung gestellt werden. 
Weiters gelten die Vorschriften der Abs. 1 und 2 
auch dann, wenn ein Beamter nach der Verset­
zung in den Ruhestand oder nach Auflösung des 
Dienstve~hältnisses oder wenn seine Hinter­
bliebenen oder dritte Personen nach dem Ab­
leben des Beamten im Genusse der ihm zur Ver~ 
fügung gestellten Dienst- oder Naturalwohnung 
oder in der Benützung . des Hausgartens oder 
eines sonstigen Grundstückes belassen werden. 

(5) Dienstkleider oder Dienstabzeichen werden 
den Beamten nach Maßgabe des dienstlichen Be­
darfes beigesteIlt. Die Beistellung erfolgt in d~r 
Regel in natura. Der beteilte Beamte haftet für 
Verlust oder Beschädigung, wenn sie durch Vor­
satz oder grobe Fahrlässigkeit verursacht sind. 
Der Ersatz des Schadens ist in Geld zu leisten 
und wird von dem Gehalt des Beamten im Ab­
zugsweg hereingebracht. 

(6) Die näheren Bestimmungen zu den Abs. 1 
bis 5 trifft die Bundesregierung. Sie bestimmt 
auch, inwieweit Kanzleierfordernisse und sonstige 
für den Dienst erforderliche Behelfe aus Bundes­
mitteln beigestellt werden. 

(7) Inwieweit Beamte zum Tragen einer Uni­
form oder sonstiger Dienstkleider berechtigt 
oder verpflichtet sind, bestimmen die vom. zu­
ständigen Bundesministerium im Einvernehmen 
mit dem Bundeskanzleramt erlassenen Vorschrif­
ten. In diesen Vorschriften wird auch das Recht 
der Beamten Zum Tragen der Uniform oder 
eines sonstigen Dienstkleides in und außer Dienst 

(4) Abs. 1 und 2 gelten sinngemäß auch für 
Grundstücke (Hausgärten), die dem. Beamten auf 
Grtindseines dienstlichen Verhältnisses zur Ver­
fügung gestellt wurden und weiters dann, wenn 
ein Beamter nach der Versetzung in den Ruhe­
stand oder nach Auflösung des Dienstverhält­
nisses oder wenn seine Hinterbliebenen oder 
dritte Personen nach dem Ableben des Beamten 
im Genusse der ihm zur Verfügung gestellten 
Dienst- oder Naturalwohnung oder in der Be­
nützung des Hausgartens oder eines sonstigen 
Grundstückes belassen werden. 

(5) Dienstkleider, Dienstabzeichen und sonstige 
Sachbehelfe werden den Beamten nach Maßgabe 
des dienstlichen Bedarfes beigestellt. Der beteilte 
Beamte haftet für Verlust oder Beschädigung, 
wenn sie durch Vorsatz oder grobe Fahrlässig­
keit verursacht sind. Der Ersatz des Schadens ist 
in Geld zu leisten und wird von dem Gehalt des 
Beamten im Abzugswege hereingebracht. 

(6) Nähere Bestimmungen zu den Abs. 1 bis 5 
kann die Bundesregierung erlassen. 

(7) Inwieweit Beamte zum Tragen einer Uni­
form oder sonstiger Dienstkleider berechtigt 
oder verpflichtet sind, bestimmen die vom zu­
ständigen Bundesministerium im Einvernehmen 
mit dem Bundeskanzleramt erlassenen Vorschrif­
ten. In diesen Vorschriften wird auch das Recht 
der Beamten zum Tragen der Uniform oder 
eines sonstigen Dienstkleides in und außer 
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und im Ausland sowie das Recht des Beamten des Dienst und im Ausland sowie das Recht des 
Ruhestandes Zum Tragen der Uniform geregelt. Beamten des Ruhestandes zum Tragen der Urti­
Die Uniformen genießen den gesetzlichen Schutz. form geregelt. Die Uniformen genießen den ge-

setzlichen Schutz. 

Art. I Z. 2 und 3 

§ 26 b. (2) Bei Beamten im provisorischen 
Dienstverhältnis ist dem Amtstitel das Wort 
"provisorischer" voranzustellen. 

§ 26 c. (1) Beamte in handwerklicher Verwen­
dung, die -nach -§ 11 des Wehrgesetzes, BGBL 
Nr. 181/1955, in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBL Nr. 185/1966, zur Ausübung einer Unter­
offiziersfunktion - herangezogen werden, haben 
für diese Zeit nachstehende, ihnen jeweils gemäß 
§ 8 des Wehrgesetzes zukommende militärische 
Dienstgrade als Amtstitel:tu führen: 

Korporal, Zugsführer, Wachtmeister (Feuer­
werker), Oberwachtmeister (Oberfeuerwerker), 
Stabswachtmeister (Stabsfeuerwerker), Ober­
stabswachtmeister (Oberstabsfeuerwerker). 

(2) Werden die im Abs. 1 genannten Personen 
nicht als Truppenunteroffiziere verwendet, so ist 
dem jeweiligen Amtstitel "Wachtmeister", 
"Oberwach tmeister", "Stabswachtmeister", 
"Oberstabswachtmeister" je nach Verwendung 
der Zusatz "Beschlag-", "Zeugs-" beziehungs­
weise "des Feldzeugdienstes", "des Luftzeug­
dienstes", "des lufttechnischen Dienstes" beizu­
fügen. 

(3) Bis zur nächsten Beförderung gemäß § 8 
des Wehrgesetzes haben Beamte, die 

a) im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bun­
desgesetzes zur Ausübung -einer Unteroffi­
ziersfunktion herangezogen sind, als Amts­
titel den militärischen Dienstgrad zu füh­
ren, den sie im genannten Zeitpunkt inne­
haben, 

b) nach dem Inkrafttreten dieses Bundes­
gesetzes zur Ausübung einer Unteroffiziers­
funktion herangezogen werden, als Amts­
titel den militärischen Dienstgrad zu füh­
ren, den sie im Zeitpunkt der Heranzie­
hung innehaben. 

§ 26 b. (2) Die Bestimmungen des § 6 Abs. 5 
bis 7 sind auf Beamte in handwerklicher Verwen­
dung mit der Abweichung anzuwenden, daß die 
Verwendungsgruppen P 4 bis P 6 der Verwen­
-dungs gruppe E und die Verwendungsgrup­
pen P 1 bis P 3 der Verwendungsgruppe D ent­
sprechen. 

Art. I Z. 4 

§ 26 d. (2) Die Erlernung eines Gewerbes ist 
durch das Gesellenprüfungszeugnis,_ das Zeugnis 
über die Facharbeiterprüfung, das Zeugnis über 
die LehriingsprüfuI!g (Lehrabschlußprüfung) 
oder das Zeugnis über den erfolgreichen Besuch 
einer gewerblichen Unterrichtsanstalt, der nach 
den gewerberechtlichen Vorschriften die ord­
nungsgemäße Beendigung des Lehrverhältnisses 

§ 26 d. (2) Die Erlernung eines Gewerbes ist 
durdi das Gesellenprüfungszeugnis, das Zeugnis 
über die Facharbeiterprüfung, das Zeugnis über 
die Lehrlingsprüfung (Lehrabschlußprüfung) oder 
das Zeugnis über den erfolgreichen Besuch einer 
gewerblichen Unterrichtsanstalt, der nach den 
gewerberechtlichen Vorschriften die ordnungs­
gemäße Beendigung des Lehrverhältnisses er-
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ersetzt, nachzuweis~n. . In Gewerbezweigen, in 
denen keines der angeführten Zeugnisse erwor­
ben werden kann, ist der Nachweis durch den 
Lehrbrief zu erbringen. 

neu 
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setzt, nachzuweisen. In Gewerbezweigen, in 
denen keines der angeführten Zeugnisse erwor­
ben werden kann, ist der Nachweis durch den 
Lehrbrief zu erbringen. Dieser Nachweis ist 
ohne Einschränkung zulässig, wenn der Lehr­
brief vor dem 11. April 1939 in einem Industrie­
betrieb erworben wurde. 

Art. I Z. 5 

Die n s t r a n g. 

§ 31. Für die Bestimmung des Dienstranges 
gelten die Vor.schriften des § 8 sinngemäß mit 
der Abweichung, daß an die Stelle der Verwen­
·dungsgruppe und Dienstklasse die Standesgruppe 
tritt.· Bei der Anwendung der Bestimmung des 
§ 8 Abs. 2 ist der zuständige Personalsenat zu 
hören. 

Dienstrang 

§ 31. Für· die Bestimmung des Dienstranges 
der staatsanwaltschaftlichen Beamten gelten die 
Vorschriften des § 20 mit der Abweichung, daß 
an die . Stelle der Verwendungsgruppe und 
Dienstklasse die Standes gruppe tritt. 

Art. I Z. 6 

Fes t set z u n g der Z a h I der Die n s t­
posten. 

§ 34. Die Zahl der Dienstposten für die ein­
zelnen Personalstände der Lehrer wird nach 
Schularten und Verwendungsgruppen und inner­
halb dieser nach Leitern, Fachvorständen, Direk­
torstellvertretern, Erziehungsleitern und Lehrem 
getrennt durch das Bundesfinanzgesetz festge­
setzt. 

Art. I Z. 7 

§ 35. (4) Bundeslehrer im provisorischen 
Dienstverhältnis führen den ihnen zukommen­
den Amtstitel unter Voranstellung des Wortes 
"Provisorischer" ("Provisorische"). . 

(5) Die Berechtigung zur Führung des Amts­
titels beginnt mit dein Wirksamwerden der Er­
nennung, bei Bundesiehtern einer der Verwen­
dungsgruppen L 2 oder der Verwendungs­
gruppe L 3 auch mit der Erreichung der in Abs. 1 
jeweils genannten Gehaltsstufe. 

(6) Die Bundeslehrer führen im Ruhestand den 
ihnen beim übertritt oder bei der Versetzung in 
den Ruhestand zukommenden Amtstitel mit 
dem Zusatz "im Ruhestand" ("i. R."). 

§ 35. (4) Die Berechtigung zur Führung des 
Amtstitels beginnt mit dem Wirksamwerden der 
Ernennung, bei Bundeslehrern einer der Ver­
wendungsgruppen L 2 oder der Verwendungs­
gruppe L 3 auch mit der Erreichung der in Abs. 1 
jeweils genannten Gehaltsstufe. 

Art. I Z. 8 

§ 36. (3) Die Verleihung eines Dienstpostens 
eines Dienstzweiges an einen Bundeslehrer eines 
anderen Dienstzweiges ist hinsichtlich der An­
stellungserfordernisse, wenn sich der Lehrer im 
provisorischen· Dienstverhältnis befindet, einer 
Anstellung, wenn er sich aber im definitiven 
Dienstverhältnis befindet, einer Definitivstellung 
im neuen Dienstzweig gleichzuhalten; 
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Art. I Z. 9 

§ 37. (3) Die Absolvierung einer Schule oder (§ 37.) 
die Ablegung einer Prüfung ist durch staats­
gültige Zeugnisse nachzuweisen. 

(4) Die in der Lehrer-Dienstzweigeordnung 
angeführten Befähigungen und Prüfungen sind 
schulrechtlicher oder gewetberechtlicher Art und 
ersetzen eine dienstrechtliche Prüfung. 

(5) Leiter und Lehrer an zweisprachigen Sclm­
len oder Klassen sowie an Schulen oder Klassen 
mit einer anderen als der deutschen Sprache als 
Unterrichtssprache haben in allen Fällen die der 
Schulart entsprechende Befähigung zur Erteilung 
des Unterrichtes auch in der betreffenden Unter­
richtssprache nachzuweisen. 

(3) Die in der Lehrer-Dienstzweigeordnung 
angeführten Befähigungen und Prüfungen sind 
schulrechtlicher oder gewerberechtlicher Art und 
ersetzen eine dienstrechtliche Prüfung. 

(4) Leiter und Lehrer an zweisprachigen Schu­
len oder Klassen sowie an Schulen oder Klassen 
mit einer anderen als der deutschen Sprache als 
Unterrichtssprache haben in allen Fällen die der 
Schulart entsprechende Befähigung zur Erteilung 
des Unterrichtes auch in der betreffenden Unter­
richtssprache nachzuweisen. 

Art. I Z. 10 

§ 38. Vom Mangel eines in der Lehrer-Dienst­
zweigeordnung festgesetzten Erfordernisses kann 
aus dienstlichen Gründen von der Bundesregie­
rung auf im Einvernehmen mit dem Bundes­
kanzleramt vom zuständigen Bundesministerium 
gestellten Antrag Nachsicht gewährt werden, 
wenn ein gleichgeeigneter Bewerber, der allen 
Erfordernissen entspricht, nicht vorhanden ist, 
wenn die Erteilung des Unterrichtes anderweitig 
nicht gewährleistet ist und nicht in besonderen 
Vorschriften oder in der Lehrer-Dienstzweige­
ordnung die Erteilung einer Nachsicht ausge­
schlossen ist. 

Fes t s tel I u n g der Dur c h s c h n i t t 5-

"I e i 5 tun g. 

§ 39. Die Feststellung, ob der Lehrer die für 
die Erreichung der Gehaltsstufe 10 erforderliche 
Durchschnittsleistung aufweist, ist zugleich mit 
der Gesamtbeurteilung für das Schuljahr zu tref­
fen, in dem der Lehrer die Gehaltsstufe 9 er­
reicht. Auf diese Feststellung finden die Bestim­
mungen des § 21 der Lehrerdienstpragmatik, 
RGBI. Nr. 319/1917, sinngemäß Anwendung. 

Die n s t r a n g. 

§ 40. Der Dienstrang der Lehrer richtet" sich 
nach der für die Vorrückung maßgebenden Zeit. 
Die Bestimmungen des § 8 Abs. 2 bis 5 sind sinn­
gemäß anzuwenden. 

§ 38. (I) Vom Mangel eines in der Lehrer­
Dienstzweigeordnung festgesetzten Erfordernis­
ses kann aus dienstlichen Gründen Nachsicht ge­
währt werden, wenn ein gleichgeeigneter Bewer­
ber, der allen Erfordernissen entspricht, nicht 
vorhanden ist, wenn die Erteilung des Unter­
richtes anderweitig nicht gewährleistet ist und 
nicht in besonderen Vorschriften oder in der 
Lehrer-Dienstzweigeordnung die Erteilung einer 
Nachsicht ausgeschlossen ist. 

(2) Zur Nachsichterteilung ist, wenn sie den 
Ersatz eines Erfordernisses eines Dienstzweiges 
durch ein anderes in der Lehrer-Dienstzweige­
ordnung für einen anderen Dienstzweig dersel­
ben Verwendungsgruppe vorgesehenes Erforder­
nis betrifft, das zuständige Bundesministerium 
im Einvernehmen mit dem Bundeskanzleramt, 
in den übrigen Fällen die Bundesregierung auf 
Antrag des zuständigen Bundesministeriums be-

_ rufen; dieser Antrag bedarf des Einvernehmens 
mit dem Bundeskanzleramt. 

(3) Zuständiges Bundesministerium im Sinne 
des Abs. 2 ist das Bundesministerium, in dessen 
Verwaltungsbereich der Dienstposten verliehen 
werden soll. 

Dienstrang 

§ 39. Der Dienstrang der Lehrer richtet sich 
nach der für die Vorrückung maßgebenden Zeit. 
Die Bestimmungen des § 20 Abs. 2 bis 5 sind 
anzuwenden. 

7 
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98 18 der Beilagen 

alt neu 
GÜG. GÜG. 

A b s c h n i t t III b. Abschnitt IIIb 

Sonderbestimmungen für Beamte des Schulauf- . Sonder bestimmungen für Beamte des Schuläuf-
sichtsdienstes. . sichtsdienstes 

Die n s tZ we i g e und Am t s ti t el 

§ 41. (1) Jeder Dienstzweig ist einer der fol-
genden Verwendungsgruppen zuzuweisen: 

a) der Verwendungsgruppe SI für Landes­
, schulinspektoren, 
b) der Verwendungsgruppe S 2 für Berufs­

schulinspektoren, 
c) der Verwendungsgruppe S 3 für Bezirks-

schulinspektoren. ' 

(2) Die Beamten des Schulaufsichtsdienstes füh­
ren die im Abs. 1 für ihre Verwendungsgruppe 
vorgesehene Bezeichnung als Amtstitel. 

(3) Die Beamten des Schulaufsichtsdienstes 
führen im Ruhestand den ihnen beim übertritt 
oder bei der Versetzung in den Ruhestand zu­
kommenden Amtstitel mit dem Zusatz "im 
Ruhestand" C"i. R."). 

Fes t set z u n g der Z a h I der Die n s t­
pos t e n. 

§ 41 a. Die Zahl der Dienstposten . für die Per­
sonalstände der Beamten des Schulaufsichts­
dienstes wird nach Verwendungsgruppen ge­
trennt durch das Bundesfinanzgesetz festgesetzt. 

Die n s t r a n g. 

§ 41 b. Der Dienstrang der Beamten des 
Schulaufsichtsdienstes richtet sich nach der Dauer 
der innerhalb ihrer Verwendungsgruppe tatsäch­
lich zurückgelegten Dienstzeit, soweit sie für die 
Vorrückung maßgebend ist. Die Bestimmungen 
des § 8 Abs. 2 bis 5 sind sinngemäß anzuwenden. 

Dienstzweigeund A~tstitel 
. § 40. (1) Jeder Dienstzweig ist einer der fol­

genden' Verwendungsgruppen zuzuweisen: 
a) der Verwendungsgruppe SI für Landes­

schulinspektoren, 
b) dei' Verwendungsgruppe S 2 für Berufs~ 

schulinspektoren, 
c) der Verwendungsgruppe S 3 für Bezirks-

schulinspektoren. ' 

(2) Die Beamten des Schulaufsichtsdienstes 
führen die im Abs. 1 für ihre Verwendungs­
gruppe vorgesehene Bezeichnung als Amtstitel. 

Dienstrang 

§ 41. Der Dienstrang der Beamten des Schul­
aufsichtsdienstes richtet sich nach der Dauer der 
innerhalb ihrer Verwendungsgruppe tatsächlich 
zurückgelegten Dienstzeit, soweit sie für die Vor­
rückung maßgebend ist. Die Bestimmungen des 
§ 20 Abs. 2 bis 5 sind anzuwenden. 

Ait. I Z. 11 

§ 42 a. (3) Die Verleihung eines Dienstpostens 
eines Dienstzweiges an einen Beamü:n eines ande­
ren Dienstzweiges ist hinsichtlich der Anstel­
lungserfordernisse während der Dauer des pro­
visorischen Dienstverhältnisses einer Anstellung" 
im definitiven Dienstverhältnis einer Definitiv­
stellung im neuen Dienstzweig gleichzuhalten. 

(4) Inwieweit die Erlangung eines höheren 
Dienstpostens eines Dienstzweiges vorn Nachweis 
der erfolgreichen Ablegung einer weiteren Prü­
fung abhängig ist, bestimmt das zuständige Bun­
desministerium. 

(5) Der Nachweis der Absolvierung einer 
Schule oder der Ablegung einer Prüfung ist durch 
staatsgültige Zeugnisse zu erbringen. 

§ 42 a. (3) Inwieweit die Erlangung eines höhe­
re'n' 'Dienstpostens eines Dienstzweiges vom 
Nachweis der erfolgreichen Ablegung einer wei­
teren Prüfung abhängig ist, bestimmt das zu­
ständige Bundesministerium. 

18 der Beilagen XII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)98 von 249

www.parlament.gv.at



18 der Beilagen 99 

alt neu 
GOG. GOG. 

Art. I Z. 12. und 13 

§ 42 c. (1) Vom Mangel eines in der Dienst- § 42 c. (1) Vom Mangel eines in der Dienst-
zweigeordnung festgesetzten Erfordernisses zweigeordnung festgesetzten Erfordernisses kann 
kann - soweit dieses Gesetz nichts anderes be- aus dienstlichen Gründen Nachsicht gewährt 
stimmt - aus dienstlichen Gründen von der werden, wenn ein gleichgeeigneter Bewerber des­
Bundesregierung auf im Einvernehmen mit dem selben Wa,chekörpers, der allen Erfordernissen 
Bundeskanzleramt vom zuständigen Bundes- entspricht, nicht vorhanden ist. 
ministerium gestellten Antrag Nachsicht gewährt (2) Zur Nachsichterteilung ist, wenn sie den 
werden, wenn ein gleichgeeigneter Bewerber des- Ersatz eines Erfordernisses eines Dienstzweiges 
selben Wachekörpers, der allen Erfordernissen durch ein anderes in der Dienstzweigeordnung 
entspricht, nicht vorhanden ist. für einen anderen Dienstzweig derselben Ver-

(2) Bei übernahme eines Wachebeamten in 
einen anderen Wachekörper kann, sofern sich aus 
diesem Bundesgesetz nichts anderes ergibt, der 
für den neuen Wachekörper zuständige Bundes­
minister bestimmen, inwieweit die im neuen 
Wachekörper für die betreffende Verwendungs­
gruppe vorgeschriebene Ausbildung durch die im 
bisherigen Wachekörper für dieselbe oder eine 
höhere Verwendungsgruppe zurückgelegte Aus­
bildung ersetzt wird. 

(3) Die Vorschriften des § 8 sind sinngemäß 
mit der Abweichung anzuwenden, daß bei dienst­
führenden Beamten an die Stelle der Dienstklasse 
die Dienststufe tritt und daß sich der Dienstrang 
bei leitenden Beamten der Dienstklassen 11 und 
IU nach der gesamten Dienstzeit in der Verwen­
dungsgruppe W 1 und bei eingeteilten Beamten 
nach der gesamten Dienstzeit als Beamter der 
Verwendungsgruppe W 3, als Vertragsbedienste­
ter des Wachdienstes, als zeitverpflichteter Soldat 
und als gemäß § 11 des Wehrgesetzes, BGBl. 
Nr. 181/1955, in der Fassung des BGBl. Nr. 185/ 
1966, zur Ausübung einer Unteroffiziersfunktion 
herangezogener Beamter oder Vertragsbedien­
steter richtet. 

wendungsgruppe vorgesehenes Erfordernis be­
trifft, das zuständige Bundesministerium im 
Einvernehmen mit dem Bundeskanzleramt, in 
den übrigen Fällen die Bundesregierung auf An­
trag des zuständigen Bundesministeriums beru­
fen; dieser Antrag bedarf des Einvernehmens 
mit dem Bundeskanzleramt. 

(3) Zuständiges Bundesministerium im Sinne 
des Abs. 2 ist das Bundesministerium, in dessen 
Verwaltungsbereich der Dienstposten verliehen 
werden soll. 

(4) Bei übernahme eines Wachebeamten in 
einen anderen Wachekörper kann, sofern sich aus 
diesem Bundesgesetz nichts anderes ergibt, der 
für den neuen Wachekörper zuständige Bundes­
minister bestimmen, inwieweit die im neuen 
Wachekörper für die betreffende Verwendungs­
gruppe vorgeschriebene Ausbildung durch die im 
bisherigen Wachekörper für dieselbe oder eine 
höhere Verwendungsgruppe zurückgelegte Aus­
bildung ersetzt wird. 

Dienstrang 

§ 42 d. Die Vorschriften des § 20 sind mit der 
Abweichung anzuwenden, daß bei dienstführen­
den Beamten an die Stelle der Dienstklasse die 
Dienststufe tritt und daß sich der Dienstrang bei 
leitenden Beamten der Dienstklassen Ir und III 
nach der gesamten Dienstzeit in· der Verwen­
dungsgruppe W 1 und bei eingeteilten Beamtc\1 
nach der gesamten Dienstzeit als Beamter der 
Verwendungsgruppe W 3, als Vertragsbedienste­
ter des Wachedienstes, als zeitverpflichteter Sol­
dat und als gemäß § 11 des Wehrgesetzes in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 185/1966 
zur Ausübung - einer Unteroffiziersfunktion 
herangezogener Beamter oder Vertragsbedienste­
ter richtet. 

Art. I Z. 14 

§ 44. (3) Die Verleihung eines Dienstpostens 
eines Dienstzweiges an einen Beamten eines an­
deren Dienstzweiges ist hinsichtlich der Anstel­
lungserfordernisse während der Dauer des provi­
sorischen Dienstverhältnisses einer Anstellung, 
im definitiven Dienstverhältnis einer Definitiv­
stellung im neuen Dienstzweig gleichzuhalten. 
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alt 
GOG. 

(4) Inwieweit die Erlangung eines höheren 
Dienstpostens eines Dienstzweiges vom Nachweis 
der erfolgreichen Ablegung einer weiteren Prü­
fung oder von sonstigen Erfordernissen abhängig 
ist, bestimmt das Bundesministerium für Landes­
verteidigung. 

(5) Der Nachweis der Absolvierung einer 
Schule oder der Ablegung einer Prüfung ist 
durch staatsgültige Zeugnisse zu erbringen. 

neu 
GOG. 

§ 44. (3) Inwieweit die Erlangung eines höhe­
ren Dienstpostens eines Dienstzweiges vom Nach­
weis der erfolgreichen Ablegung einer weiteren 
Prüfung oder von sonstigen Erfordernissen ab­
hängig ist, bestimmt das Bundesministerium für 
Landesverteidigung. 

Art. I Z. 15 

§ 45. (3) Vom Mangel eines In der Dienst­
zweigeordnung festgesetzten Erfordernisses 
kann - soweit dieses Gesetz nichts anderes be­
stimmt - aus dienstlichen Gründen von der 
Bundesregierung auf im Einvernehmen mit dem 
Bundeskanzleramt vom Bundesministerium für 
Landesverteidigung gestellten Antrag Nachsicht 
gewährt werden, wenn ein gleichgeeigneter Be­
werber, der allen Erfordernissen entspricht, nicht 
vorhanden ist. 

§ 45. (3) Die Bestimmungen des § 19 sind auf 
Berufsofnziere und zeitverpflichtete Soldaten 
mit der Abweichung anzuwenden, daß die Ver­
wendungsgruppe H 1 der Verwendungsgruppe A, 
die Verwendungsgruppe H 2 der Verwendungs­
gruppe B, die Verwendungsgruppe H 3 der Ver­
wendungsgruppe D und die Verwendungs' 
gruppe H 4 der Verwendungsgruppe E ent­
spricht. 

Art. I Z. 16 

§ 45 a. (2) Die Vorschriften des § 8 sind sinn­
gemäß mit der Abweichung anzuwenden, daß 
sich bei Berufsoffizieren der Verwendungs­
gurppe H 2 der Dienstklassen Hund HI der 
Dienstrang nach der gesamten Dienstzeit in der 
Verwendungsgruppe H 2 richtet. 

§ 45 a. (2) Die Vorschriften des § 20 sind mit 
der Abweichung anzl.,lwenden, daß sich bei Be­
rufsoffizieren der Verwendungsgruppe H 2 der 
DienstklassenIl und HI der Dienstrang nach der 
gesamten Dienstzeit in der Verwendungs­
gruppe H 2 richtet. 

Art. I Z. 17 

§ 45 b. (3) Die Bestimmungen des § 8 sind mit § 45 b. (3) Die Bestimmungen des § 20 sind 
der Maßgabe sinngemäß anzuwenden, daß an die mit der Abweichung anzuwenden, daß an die 
Stelle der Dienstklasse die Dienststufe tritt. Stelle der Dienstklasse die Dienststufe tritt. 

18 der Beilagen XII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)100 von 249

www.parlament.gv.at



18 der Beilagen 101 

Dienstzweigeordnung - Teil A 

Gegenüberstellung des bisher geltenden Textes mit dem neuen 

(Fassung 1. Gehaltsüberleitungsgesetz-Novelle 1970) 

alt 

Dienstzweigev·erordnung .:..- Anlage 1 

Dienstzweigeordnung 

TEIL A: 

Dienstposten der Verwendungsgruppe A. 

Abschnitt I. 

Gemeinsame Bestimmungen über die besonderen 
Anstellungserfordernisse für die in der Verwen­
dungsgruppe A eingereihten Dienstzweige: 

(1) Erfordernis für die Anstellung ist die volle 
Hochschulbildung der im Abschnitt II bestimm­
ten Richtungen. 

(2) Die Vollendung der Hochschulbildung ist 
nachzuweisen: 

bei den rechts- und staatswissenschaftlichen 
Studien und bei den Studien an einer Hochschule 
technischer Richtung (Technische Hochschule, 
Montanistische Hochschule und Hochschule für 
BodenkulturY durch die erfolgreiche Ablegung 
der in den Studien- und Prüfungsordnungenhie­
für vorgesehenen Staatsprüfungen, 

bei den theologischen Studien durch die nach 
Vollendung dieser Studien an einer theologi-

neu 

GOG. - Anlage. zu Abschnitt I 

Dienstzweigeordnung 

TEIL A 

Höherer Dienst 

Abschnitt I 

Zuweisung von Dienstposten zur Verwendungs­
gruppe A 

Dienstposten der Verwendungsgruppe A sind 
für Tätigkeiten vorzusehen, deren Verrichtung 
eine durch ein abgeschlossenes Hochschulstudium 
nachzuweisende Berufsvorbildung erfordert .. 

Abschnitt II 

Gemeinsame Bestimmungen über die besonde­
ren Anstellungserfordernisse für die in die Ver­
wendtingsgruppe A eingereihten Dienstzweige 

(1) Erfordernis für die Anstellung ist der Ab­
schluß eines Hochschulstudiums der im Ab­
schnitt III bestimmten Richtungen. 

(2) Der Abschluß eines Hochschulstudiums ist 
durch die Erwerbung des Diplomgrades gemäß 
§ 35 des Allgemeinen Hochschul-Studiengesetzes, 
BGBI. Nr. 177/1966, nachzuweisen. 

(.3 ) Bei Bedien:steten, für deren Hochschul­
studium die Bestimmungen des' Allgemeinen 
Hochschul-Studiengesetzes und der nach ihm er­
lassenen besonderen Studiengesetze nicht anzu­
wenden sind, ist der Abschluß des Hochschul­
studiums nachzuweisen: 
'. 1. bei den rechts- und staatswissenschaftlichen, 
den technischen und den montanistischen Stu­
dien sowie bei den Studien an der Hochschule für 
Bodenkultur durch die erfolgreiche Ablegung der 
in den Studien- und Prüfungsordnungeri hiefür 
vorgesehenen Staatsprüfungen; 
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102 18 der. Beilagen 

alt 

Dienstzweigeverordnung - Anlage 1 

Dienstzweigeordnung 

neu 

GÜG. - Anlage zu Abschnitt I 

Dienstzweigeordnung 

schen Fakultät oder an einer gleichgehaltenen 2. bei den staatswissenschaftlichen Studien 
geistlichen Lehranstalt erlangte Befähigung zur durch die Erwerbung des Doktorates der Staats-
Ausübung des geistlichen Amtes, wissenschaften; 

bei den medizinischen Studien durch das Dok- 3. bei den theologischen Studien durch die er-
torat der Medizin, folgreiche Ablegung der in den Studien- und 

bei den philosophischen Studien durch das· Prüfungsvorschriften hiefür vorgesehenen Stu­
Doktorat der Philosophie oder durch die erfolg- dien an einer theologischen Fakultät oder an 
reiche Ablegung der wissenschaftlichen Lehramts- einer gleichgehaltenen geistlichen Lehranstalt; 
prüfung für Mittelschulen, 4. bei den medizinischen Studien durch die Er-

bei den pharmazeutischen Studien durch den werbung des Doktorates der Medizin; 
akademischen Grad eines Magisters der Pharma- 5. bei den philosophischen Studien durch die 
zie, Erwer1bung des Doktorates der Philosophie oder 

bei den Studien Jer Architektur durch das durch die erfolgreiche Ablegung der Lehramts­
Diplom einer Meisterschule für Architektur an prüfung für höhere Schulen; 
der Akademie der bildenden Künste oder durch 6. bei den pharmazeutischen Studien durch die 
das Diplom einer Meisterklasse für Architektur Erwerbung des akademischen Grades eines Magi-
an der Akademie für angewandte Kunst, sters der Pharmazie; 

bei den tierärztlichen Studien durch das tier- 7. bei den Studien an der Akademie der bil-
ärztliche Diplom, denden Künste durch die erfolgreiche Zurück-

bei den Studien an der Hochschule für Welt- legung einer Meisterschule für Architektur oder 
handel durch das Doktorat der Handelswissen- durch die Erwerbung des Diploms der Meister­
schaften oder durch die erfolgreiche Ablegung schule für Konservierung und Technologie; 
der Lehrbefähigung für Diplomhandelslehrer, 8. bei den Studien an der Akademie für ange-

bei den Studien an der Meisterklasse für Kon- wandte Kunst durch das Diplom einer Meister­
scrvierung und Technologie an der Akademie klasse für Architektur; 
der bildenden Künste durch das Diplom dieser 9. bei den tierärztlichen Studien durch die Er-
Meisterklasse. werbung des tierärztlichen Diploms; 

(3) Die Ablegung der ersten juristischen Staats­
prüfung (Verordnung vom 4. Jänner 1939, GBl. 
f. d. L. ö. Nr. 11611939) im Gebiet der Repu­
blik österreich wird der Ablegung der drei theo­
retischen Staatsprüfungen an einer österreichi­
schen Universität gleichgehalten, wenn der Be­
werber entweder acht Semester Studienzeit oder 
zwei Jahre Praxis in einem Rechtsberuf aufweist, 
wobei die Zeiträume eingerechnet werden kön­
nen, während der er in der Zeit nach dem 
13. März 1938 durch militärische Dienstleistung, 
durch Kriegsgefangenschaft oder aus einem ande­
ren durch den Krieg gegebenen Grund, vom 
4. März 1933 bis 13. März 1938 aus politischen 
GrÜnden·"'- außer wegen nationalsozialistischer 
Betätigung - oder vom 13. März 1938 bis 
27. April 1945 aus politischen Gründen oder aus 
Gründen der Abstamrrtung vom Eintritt in den 
Staatsdienst ausgeschlossen oder an der Vollen­
dung der Studien verhindert war (Behiriderungs-
zeit).· . 

10. bei den Studien an der Hochschule für 
Welthandel durch die Erwerbung des Doktorates 
der Handelswissenschaften oder durch die erfolg­
reiche Ablegung der Lehramtsprüfung für mitt­
lere kaufmännische Lehranstalten (frühere Lehr­
befähigungsprüfung für Diplomhandelslehrer). 
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alt 

Dienstzweigeverordnung - Anlage 1 

Dienstzweigeordnung 

(4) Die Erwerbung des Doktorates der Wirt­
schaftswissenschaften auf Grund eines im Gebiet 
der ·Republik asterreich .. erworbenen Diplönies 
für Diplom-Volkswirte, Diplom-Kaufleute und 
Diplom-Handelslehrer wird der.Erwerbung des 
Doktorates der Handelswissenschaften an der 
Hochschule für Welthandel gleichgehalten. 

11. Novelle zur Dienstzweigeverordnung 

Artikel III 

Sofern im Teil A Abschnitt U der Dienst­
zweigeordnung nicht ausdrücklich das Doktorat 
der Handelswissenschaften vorgeschrieben ist, 
kann die Vollendung der Studien an der Hoch­
schule für Welthandel auch durch den akademi­
schen Grad eines Diplomkaufmannes nachgewie­
sen werden, wenn der Beamte diesen akademi­
schen Grad vor dem 1. Jänner 1960 erworben 
und· überdies das zweisemestrige Aufbaustudium 
an der Hochschule für Welthandel absolviert hat. 

neu 

GOG. - Anlage zu Abschnitt I 

. Dienstzweigeordnung 

(4) Die Erwerbung des Doktorates der Wirt­
schaftswissenschaften auf Grund eines im Gebiet 
der Republik asterreich erworbenen Diploms 
für Diplom-Volkswirte, Diplom-Kaufleute oder 
Diplorn~Handelslehrer . ist der Et:werbung des 
Doktorates der Handelswissenschaften an der 
Hochschule für Welthandel gleichzuhalten. 

(5) Sofern im Abschnitt III nicht ausdrücklich 
die Erwerbung des Doktorates der Handelswis­
senschaften vorgeschrieben ist, ist das Studium 
an der Hochschule für Welthandel auch durch 
die Erwerbung des akademischen Grades eines 
Diplomkaufmannes als vollendet anzusehen, 
wenn der Beamte diesen akademischen Grad vor 
dem 1. Jänner 1960 erworben und überdies· das 
zweisemestrige Aufbaustudium an der Hoch­
schule für Welthandel absolviert hat. 
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alt 

Abschnitt II 

Dienstzweige, Amtstitel und Anstellungserfordemisse 

Dienst-Ia~ ?e- \, ________ A_m_t_S_ti_te_I_-,-______ 1 

klasse s:U~; (Dienstposten) I (Amtstitel) 
Anstellungserfordemis 

3. Dienst der Apotheker 

III Die Vollendung der pharmazeutischen Studi en 
--- Provisor d. und eine nach Vollendung dieser Studien zu!Ückge 

IV legte pharmazeutische Fachausbildung, für Leite 

--- von Apotheken überdies der Nachweis der Berechti 
r 

V überprovisor d. gung zur Leitung einer öffentlichen Apotheke. 

---
VI 

--- Direktor d. 
VII 

---

lenst- halts- ---__________ -----D" I ab Ge-I Amtstitel I 
klasse stufe (Dienstposten) I (Amtstitel) 

Anstellungserfordemis 

4. Höherer Dienst bei del;l Arbeitsämtern 

III 
---

IV 
---

V 
---

VI 
---

VII 
---

VIII 
----

Kommissär d. 

überkommissär d. 

Die Vollendung der rechts- und staatswissenschaft­
lichen Studien, der Studien an einer Hochschule 
technischer Richtung, oder der Studien an der Hoch­
schule für Welthandel, für die Definitivstellung 
überdies die erfolgreiche Ablegung der Prüfung 
für den höheren Dienst bei den Arbeitsämtem nach 

---11-------------------1 einjähriger zufdedenstellender Verwendung im Dienst­
Rat d. zweig. 

---1--------------------1 
überrat d. 

Wirklicher Hofrat 
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• 

Dienst-! 
klasse 

III 

IV 

v 

VI 

VII 

Provisor d. 1) 

18 der Beilagen 

neu 

Abschnitt III 

Dienstzweige, Amtstitel und Anstellungserfordemisse 

1. Dienst der Apotheker 

Amtstitel Anstellungserfordernis 

105 

überprovisor d. 1) 

Der Abschluß der pharmazeutischen Studien und 
die erfolgreiche Ablegung der praktischen Prüfung 
für den Apothekerberuf nach Zurücklegung der 
hiefür vorgeschriebenen Ausbildungszeit, für Leiter 
von Apotheken überdies der Nachweis der Berech­
tigung zur Leitung einer öffentlichen Apotheke. 
Eine Nachsicht vom Anstellungserfordernis ist 
ausgeschlossen. 

Direktor d. 1) 

Anmerkung: 

1) Hinzuzufügen ist die Bezeichnung der Dienststelle, für die det Dienstposten vorgesehen ist. 

Dienst-j 
klasse 

III 
---

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

Kommissär 

überkommissär 

Rat 

überrat 

Wirklicher Hofrat 

2. Höherer Dienst bei den Arbeitsämtern 

Amtstitel Anstellungserfordernis 

Der Abschluß der rechtswissenschaftlichen Studien, 
der staatswissenschaftlichen Studien, der sozial- und 
wirtschaftswissenschaftlichen Studien, der technischen 
Studien, der montanistischen Studien, der Studien der 
Bodenkultur oder der Studien an der Hochschule für 
Welthandel. 

Für die Definitivstellung überdies die erfolgreiche 
Ablegung der Prüfung für den höheren Dienst bei 
den Arbeitsämtern nach einjähriger Verwendung im 
Dienstzweig. 
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alt 

Dienst-I ab Ge-I Amtstitel I kl halts- -----------""7
1

-----
asse stufe (Dienstposten) (Amtstitel) 

AnstellungSerfordernis 

5. Höherer Atbeitsinspektionsdienst 

III c:: Die Vollendung der Studien an einer Hochschule 
--- Baukommissär 0 technischer Richtung, für die Definitivstellung über-

IV ] dies die erfolgreiche Ablegung der Fachprufung <LI 
a. für den höheren Arbeitsinspektionsdienst nach ein---- '" 

V Bauoberkommissär 
,9 jähriger zufriedenstellender Verwendung im Dienst-
:l zweig, 

--- 'öl 

VI Baurat -e 
<I 

--- .... 
VII Oberbaurat " "C 

------ -
VIII Wirklicher Hofrat 
---

Dienst-It~:~ 1 _________ Am __ t_st_it_e_l_-,-_____ 1 

klasse stufe (Dienstposten) 1 (Amtstitel) 
Anstellungserfordemis 

6. Höherer Archivdienst 

III Die Vollendung der philosophischen oder der 
--- Staatsarchivar 2. Klasse rechts- und staatswissenschaftlichen Studien, für 

IV die Definitivstellung überdies die erfolgreiche Ab-

------ legung der ordentlichen Staatsprüfung des österreichi-

V sehen Institutes für Geschichtsforschung. 

--- Staatsarchivar 1. Klasse 
VI 

------
VII Oberstaatsarchivar 

------
VIII Wirklicher Hofrat 1) 
------

Anmerkung: 

1) Der Leiter des österreichischen Staatsarchivs führt an Stelle dieses Amtstitels den Amtstitel "Generaldirektor 
des Staatsarchivs" • 

18 der Beilagen XII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)106 von 249

www.parlament.gv.at



18 der Beilagen 107 

neu 

3. Höherer Arbeitsinspektionsdienst 

Di~nst-I· 
klasse Amtstitel Anstellungserfordernis 

I 

III Der Abschluß der technischen Studien, der monta-
--- Baukommissär nistischen Studien, der Studien der Bodenkultur oder 

IV der Studien der Physik oder der Chemie;" der Ab-
schluß der beiden letztgenannten Studien, sofern die 

V Bauoberkommissär abschließende P!.üfung zwei Fachrichtungen umfaßt, 
nur, wenn die zweite Fachrichtung eine mathematisch-

VI Baurat 
naturwissenschaftliche ist, sowie, sofern das Studium 
gemäß Abschnitt II Abs. 3 Z. 5 vollendet wurde, 

VII .oberbaurat 
nur, wenn es mit dem Doktorat der Philosophie 
abgeschlossen wurde . 

Für die Definitivstellung überdies die erfolgreiche 
VIII Wirklicher Hofrat Ablegung der Prüfung für den höheren Arbeits-

inspektionsdienst nach einjähriger Verwendung im 
Dienstzweig. 

4. Höherer Archivdienst 

Dienst-I;.... _________ A_m_t,;..st_it_e_l __ -, ______ I 
klasse (Dienstposten) I (Amtstitel) 

III 
Archivkommissär 

IV 

v Archivoberkommissär 

VI Archivrat 1) 

VII Archivoberrat 1) 

Wirklicher Hofrat 1) 

Der Leiter des österreichischen 
VIIIStaatsarchivs 

Anmerkung: 

General­
direktor des 
österreichi­
schen Staats­
arehivs 

Anstellungserfordernis 

Der Abschluß der philosophischen Studien, der 
theologischen Studien, der rechtswissenschaftlichen 
Studien, der staatswissenschaftlichen Studien oder der 
sozial- und wirtschaftswissenschaftlichen Studien und 
die erfolgreiche Ablegung der Staatsprüfung des 
österreichischen Institutes für Geschichtsforschung 

1) Neben diesem Amtstitel führt der Leiter des Haus-, Hof- und .Staatsarchivs, des Allgemeinen Verwaltungs­
archivs, des Verkehrsarchivs, des Finanz- und Hofkammerarchivs und des Kriegsarchivs die Funktionsbezeichnung 
"Direktor d .... 
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alt 

lenst- halts- ---_________ ....., ____ _ D · I ab Ge-I Amtstitel I 
klasse stufe (Dienstposten) [ (Amtstitel) 

Anstellungserfordernis 

1. Amtsärztlicher Dienst 

III a) Bezirkssanitätskommissär Die Vollendung der medizinischen Studien und di e 
--- Berechtigung zur selbständigen Ausübung des ärzt 

IV b) Polizeisanitätskommissär lichen Berufes, für die Definitivstellung überdies di 

--- erfolgreiche Ablegung der Physikatsprüfung. 
e 

a) Bezirkssanitätsoberkommissär 
Eine Nachsicht von den Erfordernissen der Voll 

V endung der medizinischen Studien oder der Berechti 
b) Polizeisanitätsoberkommissär gung zur selbständigen Ausübung des ärztliche n 

------ Berufes ist ausgeschlossen. 
VI a) Bezirkssanitätsrat I) 

b) Polizeisanitätsrat 2) 
------

VII a) Bezirksobersanitätsrat I) 
b) Polizeiobersanitätsrat 2) 

---

Anmerkung: 

Die unter a) angeführten Amtstitel gelten für die Amtsärzte der allgemeinen Verwaltung in den Ländern, die 
unter b) angeführten für die Amtsärzte der Polizeibehörden. 

1) Die beim Amt einer Landesregierung eingeteilten Amtsärzte führen von der Dienstklasse VI an den Amts­
titel "Landessanitätsinspektor"; der Leiter des Sanitätswesens beim Amt einer Landesregierung führt von der Dienst­
klasse VII an den Titel "Landessanitätsdirektor". 

') Der Chefarzt einer Polizeidirektion führt von der Dienstklasse VII an den Titel "Chefarzt d.", sein Stellver­
treter in der Dienstklasse VII den Amtstitel "Chefarzt-Stellvertreter d.". 

lenst- halts- _____________ .,--____ _ D · I ab Ge-I Amtstitel I 
klasse stufe (Dienstposten) [ (Amtstitel) 

Anstellungserfordernis 

7. Dienst der Ärzte in Sanitätsanstalten des Bundes 

III 

IV 

V 

VI 

V 

VI 

VI 

VII 

Anmerkung: 

Sekundararzt [Assistent I)] d. 

Leiter einer Kranken­
abteilung 2) 

Leiter eines Laboratoriums, 
Ambulatoriums, einer 
Fachstation, eines Fach­
instituts oder einer Pro­
sektur 

Leiter einer Sanitätsanstalt 

Primar­
arzt d. 

Vorstand 
des (der) 

Laboratori­
ums, Ambu­
latoriums, 
... Station, 
Instituts, 
Prosektur 3) 

Direktor d. 

Die Vollendung der medizinischen Studien, für 
die Erlangung eines Dienstpostens von der Dienst 
klasse V aufwärts außerdem die Berechtigung zur 
selbständigen Ausübung des ärztlichen Berufes. 

Eine Nachsicht von der Erfüllung dieser Erforder 
nisse ist ausgeschlossen. 

') Je nach dem verliehenen Dienstposten. . 
2) Hierunter sind Abteilungen im Sinne des Art. I der Verordnung BGBL Nr. 5/1928 zu verstehen. 
3) Je nach der Verwendung. 
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neu 

5. Dienst der Ärzte bei Ämtern und Anstalten 

Dienst-I 
klasse 

III 
---

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

Amtstitel 

a) Regierungssanitätskommissär 
b) Polizeisanitätskommissär 
c) Sanitiitskommissär 1) 

a) Regierungssanitätsoberkommissär 
b) Polizeisanitätsoberkommissär 
e) Sanitätsoberkommissär 1) 

a) Regierungssarutätsrat 
b) Polizeisanitätsrat 2) 
c) Sanitätsrat 1) 3) 4) 

a) Regierungsobersanitätsrat 
b) Polizeiobersanitätsrat 2) 
c) Obersanitätsrat 1) 3) 4) 

Wirklicher Hofrat 2) 

Anmerkung: 

Anstellungserforderrus 

Der Abschluß der medizinisc):len Studien und die 
Berechtigung zur selbständigen Ausübung des ärzt-
lichen Berufes. 

Eine Nachsicht vom Anstellungserfördernis ist aus-
geschlossen. 

Für die Definitivstellung überdies: 
a) bei Ärzten der Arbeitsinspektion: die erfolg-

reiche Ablegung der Prüfung für den höheren Arbeits-
inspektionsdienst nach einjähriger Verwendung .im 
Dienstzweig, , 

b) bei den Ärzten der Verkehrs-Arbeitsinspektion: 
die erfolgreiche Ablegung der Prüfung für den 
höheren Verkehrs-Arbcitsinspektionsdienst nach eiri~ 
jähriger Verwendung im Dienstzweig, 

c) bei den übrigen Ärzten, soweit sie. nicht an 
Krarikenanstalten verwendet werden: die erfolgreiche 
Ablegung der Physikatsprüfung. 

a) Diese Amtstitel gelten für die Amtsärzte der allgemeinen staatlichen Verwaltung in den Ländern. 
b) Diese Amtstitel gelten für die Amtsärzte der Bundespolizeibehörden (Polizeiärzte). 
c) Diese Amtstitel gelten für Ärzte in sonstigen Ämtern und Anstalten des Bundes sowie bei der Bundesgendarmerie. 
1) An Krankenanstalten verwendete Ärzte führen in den Dienstklassen IU und IV neben ihrem Amtstitel die 

Funktionsbezeichnung "Assistent", in den höheren Dienstklassen die Funktionsbezeichnnug "Oberarzt"; wenn sie als 
Leiter an einer Krankenabteilung verwendet werden, führen sie statt dieser Funktionsbezeichnung die Funktionsbezeich­
nung "Primararzt d." unter Hinzufügung des Namens der Anstalt; wenn sie als Leiter einer Krankenanstalt eingesetzt 
sind, führen sie statt dessen die Funktionsbezeichnung "Ärztlicher Leiter d." unter Hinzufügung des Namens der 
Anstalt. 

2) Der Leiter des ärztlichen Dienstes einer Bundespolizeidirektion führt neben seinem Amtstitel die Funktions­
bezeichnung "Chefarzt d.". Bei der Bundespolizeidirektion Wien führt der Stellvertreter .des Chefarztes neben seinem 
Amtstitel die Funktionsbezeichnung "Chefarzt-Stellvertreter der Bundespolizeidirektion Wien". 

3) Der Leiter des ärztlichen Dienstes bei Dienststellen des Bundes führt neben seinem Amtstitel die Funktions­
bezeichnung "Chefarzt d.". 

4) Der Leiter des ärztlichen Dienstes bei der Bundesgendarmerie führt neben seinem Amtstitel die Funktions­
bezeichnung "Chefarzt der Bundesgendarmerie". 
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alt 

Dienst-I ab Ge-j Amtstitel . I 
kl halts- --------==:.==------;"1-----

asse stufe (Dienstposten) (A,mtstitel) 
Anstellungserfordernis 

8. Dienst der Ärzte in sonstigen Anstalten und bei Ämtern des Bundes 

III 

IV 

V 
Anstaltsarzt [Amtsarzt 1)] d. 

Die Vollendung der medizinischen Studien und die 
Berechtigung zur selbständigen Ausübung des ärzt­
lichen Berufes, für die Definitivstellung überdies: 

a) bei Ärzten der Arbeitsinspektion die erfolg­
reiche Ablegung der· Fachprüfung für den höheren 
Arbeitsinspektionsdienst nach einjähriger zufrieden­
steIlender Verwendung im Dienstzweig, 

VI b) bei den übrigen Ärzten die erfolgreiche Ab­
---1------------------1 legung der Physikatsprüfung. 

VI Chefarzt d. Eine Nachsicht von den Erfordernissen der Voll-

Anmerkung: 

1) Dieser Amtstitel gilt für Dienstposten bei Ämtern. 

Dienst-Ia~a~:~ 1 ________ A_m_t_st_it_e_l_--,--_____ 1 

klasse stufe (Dienstposten) 1 (Amtstitel) 

endung der medizinischen Studien oder der Berechti­
gung zur selbständigen Ausübung des ärztlichen Be­
rufes ist ausgeschlossen. 

Anstellungserfordernis 

9. Höherer auswärtiger Dienst 

III Attache Die Vollendung der rechts- und staatswissenschaft-
lichen Studien oder die Vollendung der Studie n 

Legationssekretär 3. Klasse an der I{ochschule für Welthandel durch das Doktorat 

IV (Botschaftssekretär 3. Klasse) der Handelswissenschaften, für die Definitivstellung 
überdies die erfolgreiche Ablegung der Prüfung 

Legationssekretär 2. Klasse 
für den höheren auswärtigen Dienst nach einjähriger 

V -(Botschaftssekretär 2. Klasse) 
zufriedenstellender Verwendung im Dienstzweig. 

Legationssekretär 1. Klasse 
VI (Botschaftssekretär 1. Klasse) 

Legationsrat 2. Klasse (Botschaftsrat 
VII 2. Klasse, Generalkonsul 2. Klasse) 

außerordentlicher Gesandter und 
VIII bevollmächtigter Minister (Botschafts-

rat 1. Klasse, Generalkonsul 1. Klasse) 

außerordentlicher und bevollmächtigter 
IX Botschafter 

---

Anmerkung: 

Die in Klammern angeführten Amtstitel sind auf die Dauer der Verwendung bei Botschaften beziehungsweise 
bei Konsularämtern zu führen. 

Auf Antrag des Bundesministers für Auswärtige Angelegenheiten kann Beamten der Dienstklasse VI für die Dauer 
einer besonderen Verwendung die Führung des Amtstitels "Legationsrat 3. Klasse" (im Falle einer Verwendung 
bei einer Botschaft des Amtstitels "Botschaftsrat 3. Klasse", im Falle einer Verwendung bei Konsularämtern des Amts­
titels "Generalkonsul 3. Klasse") gestattet werden. 

Beamte der Dienstklassen VII und VIII, die in einem fremden Staat als Botschafter _ oder Gesandte beglaubigt 
sind, führen für die Zeit ihrer Verwendung auf diesem Posten den Amtstitel "außerordentlicher und bevollmächtigter 
Botschafter" oder "außerordentlicher Gesandter und bevollmächtigter Minister". Beamten dieser Dien~tklassen, 
die bei der UNO, bei der Montan-Union, beim Europarat, bei der OEEe oder anderen gleichrangigen internationalen 
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neu 

6. Höherer auswärtiger Dienst 

Dienst-! 
klasse 

III 

---
IV 

V 
---

VI 

VII 

VIII 

IX 

Ap:ltstitel 

Attache 
Legationssekretär 3. Klasse 1) 

Legationssekretär 2. Klasse 

Legationssekretär 1. Klasse 

Legationsrat 2. Klasse 

Legationsrat 1. Klasse 2) 

außerordentlicher Gesandter und bevollmäch-
tigter Minister S) 

-
außerordentlicher und bevollmächtigter Botschafter 

Anmerkung: 

Anstellungserfordemis 

Der Abschluß 
a) der rechtswissenschaftlichen Studien, 
b) der staatswissenschaftlichen Studien, 
c) der sozial- und wirtschaftswissenschaftlichen 

Studien der volkswirtschaftlichen oder der handels-
wissenschaftlichen Studienrichtung und die Erwerbung 
des Diploms der Diplomatischen Akademie oder 

d) der Studien an der Hochschule für Welthandel 
durch das Doktorat der Handelswissenschaften und 
die Erwerbung des Diploms der Diplomatischen 
Akademie. 

Für die Definitivstellung überdies die erfolgreiche 
Ablegung der Prüfung für den höheren auswärtigen 
Dienst nach einjähriger Verwendung im Dienstzweig. 

Der Beamte hat für die Dauer seiner Verwendung bei einer Vertretungsbehörde im Ausland an Stelle seines Amts­
titels die gemäß § 6 Abs. 4 festgesetzte Funktionsbezeichnung zu führen. 

1) Ab der Definitivstellung. 
2) Dem Beamten kann für die Dauer der Verwendung als Leiter einer Gruppe oder Abteilung des Bundesrpinisteriums 

für Auswärtige Angelegenheiten der Amtstitel "außerordentlicher Gesandter und bevollmächtigter Minister" verliehen 
werden, welcher an Stelle des bisherigen Amtstitels zu führen ist. . 

3) Der Generalsekretär für Auswärtige Angelegenheiten, die Leiter der Sektionen im Bundesministerium für Aus­
wärtige Angelegenheiten, der Chef des Kabinetts des Bundesministers für Auswärtige Angelegenheiten und der Chef 
des Protokolls führen an Stelle dieses Amtstitels den Amtstitel "außerordentlicher und bevollmächtigter Botschafter". 

-------_._-~-
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alt 

Organisationen als Beobachter akkreditiert sind, kann auf Antrag des Bundesministers für Auswärtige Angelegenheiten 
für die Dauer dieser Verwendung der Botschafter-'oder Gesandtentitel verliehen werden. Beamten dieser Dienstklassen, 
die als Leiter der politischen oder wirtschaftlichen Abteilung des Bundeskarizleramtes - Auswärtige Angelegenheiten -
tätig sind, kommt für die Zeit dieser Verwendung der Titel "außerordentlicher Gesandter und bevollmächtigter Mini­
ster" zu. Den Leitern anderer selbständiger Abteilungen des Bundeskanzleramtes- Auswärtige Angelegenheiten -
kann für die Dauer dieser Verwendung auf Antrag des Bundesministers für Auswärtige Angelegenheiten der Amts­
titel "außerordentlicher Gesandter und bevollmächtigter Minister" verliehen werden. 

Beamte der Dienstklasse VIII führen nach Beendigung einer mit dem Botschafter- oder Gesandtentitel verbundenen 
Mission den Amtstitel "außerordentlicher Gesandter und bevollmächtigter Minister". 

Der im Bundeskanzleramt mit der zusammenfassenden Behandlung der auswärtigen Angelegenheiten betraute 
Beamte (Generalsekretär für die Auswärtigen Angel:!genheiten) führt, wenn er sich in der Dienstklasse VIII befindet, 
für die Dauer der Funktion den Amtstitel "außerordentlicher und bevollmächtigter Botschafter". 

Dienst-! a~a?t:~ ! ________ A_m_t_st_it_e_l_--;-_____ J 

klasse stufe (Dienstposten) I (Amtstitel) 
Anstellungserfordernis 

10. Höherer Baudienst bei den Baubehörden 

III 
--- Regierungsbaukommissär 

IV 
------

V Regierungsbauoberkommissär 
---

VI Regierungsbaurat 
---

VII Regierungsoberbaurat 
------

VIII Wirklicher Hofrat 
---

Dienst-! a~a?t:~ 1 ________ A_m_t_st_i_te_l_--. _____ / 
klasse stufe (Dienstposten) I (Amtstitel) 

Die Vollendung der Studien an einer Technische n 
an Hochschule oder der kulturtechnischen Studien 

der Hochschule für Bodenkultur, für die Definitiv 
stellung überdies die erfolgreiche Ablegung de 
Prüfung für den Bundesbaudienst nach einjährige 
zufriedenstelIender Verwendung im Dienstzweig: 

Anstellungserfordernis 

r 
r 

11. Höherer bergbehördlicher Dienst 

III Die Vollendung det Studien an der Montanistischen 
Regierungsbergkommissär Hochschule (Fachrichtung für Bergwesen oder 

IV Fachrichtung für Erdölwesen) oder der rechts- und 
staatswissenschaftlichen Studien, für die Definitivstel-

V Regierungsbergoberkommissär lung die Vollendung beider Studien. 

VI Regierungsbergrat 

VII Regierungsoberbergrat 

VIII Wirklicher ·Hofrat 

Anmerkung: 

Beamte auf Dienstposten dieses Dienstzweiges führen als Leiter eines Revierbergamtes für die Dauer dieser Ver­
wendung an Stelle der obigen Amtstitel den Amtstitel "Berghauptmann". 
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Dienst-I 
klasse 

1II 
---

IV 

V 
---

VI 
---

Vll 
---

VllI 

Amtstitel 

Regierungsbaukommissär 

Regierungsbauoberkommissär 

Regierungsbaurat 

Regierungsoberbaurat 1) 

Wirklicher Hofrat 1) 

Anmerkung: 

18 der Beilagen 113 

neu 

7. Höherer Baudienst 

Anstellungserfordernis 

.Der Abschluß der technischen Studien oder der 
kulturtechnischen Studien. 

Für die Definitivstellung überdies nach Anordnung 
des zuständigen Bundesministeriums je nach der Ver-
wendung des Beamten die erfolgreiche Ablegung der 
Prüfung für den höheren technischen Dienst oder der 
Prüfung für den Bundesbaudienst nach einjähriger 
Verwendung im Dienstzweig. 

~ 

1) Der Leiter des Bundesstrombauamtes führt neben dem Amtstitel die Funktionsbezeichnung "Baudirektor des 
Bundesstrombauamtes" • 

8. Höherer bergbehördlicher Dienst 

Dienst-I 
klasse 

III 
---

IV 

V 

VI 

Vll 

VllI 

Amtstitel 

Regierungsbergkommissär 

Regierungsbergoberkommissär 

Regierungsbergrat 

Regierungsoberbergrat 

Wirklicher Hofrat 

Anmerkung: 

Anstellungserfordernis 

Der Abschluß der montanistischen Studien (Studien 
richtungen Bergwesen oder Erdölwesen) oder cl 
rechtswissenschaftlichen Studien. 

Für die Definitivstellung der Abschluß beid 
Studien. 

Die Leiter einer Berghauptmannschaft führen neben dem Amtstitel die Funktionsbezeichnung "Berghauptmann" • 

8 
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alt 

Dienst-\a~al~:~ 1 ________ A_m_t...:.st_i_te_I_.-_____ \ 
klasse stufe (Dienstposten) I (Amtstitel) 

Anstellungserfordernis 

12. Höherer Dienst der Berufs beratung 

III 
--- Kommissär 

IV '" 
------ tt 

Q 

V überkommissär 0 

--- i! 
VI Rat ~~ .. ---
VII überrat ~] 

VIII Wirklicher Hofrat 
---

Dienst-I a~ re-I _______ A_m_t...:.st_it_e_I_-,-_____ \ 
kla a ts- I sse stufe (Dienstposten) (Amtstitel) . 

Das D'oktorat der Philosophie aus den Haupt 
fächern Psychologie oder Pädagogik oder bei er 
brachtem Nachweis des erfolgreichen Besuches von 
Vorlesungen und praktischen Übungen auf dem Ge 
biet der Psychologie durch wenigstens vier Semester 
die erfolgreiche Ablegung der Lehramtsprüfung 
für Mittelschulen, die Vollendung der medizinischen 
Studien, der rechts- und staatswissenschaftlichen 
Studien, der Studien an einer Hochschule technischer 
Richtung oder das Doktorat der Philosophie aus ande 
ren als den oberwähnten Hauptfachern. Für die 
Definitivstellung ist außerdem eine zweijährige erfolg 
reiche Verwendung im Berufsberatungsdienst be 
einem Landesarbeitsamt oder Arbeitsamt sowie die. 
Ablegung der Fachprüfung für den Dienstzweig 
"Höherer Dienst der Berufsberatung erforderlich". 

Anstellungserfordernis 

13. Höherer Betriebsprüfungsdienst 

III 
--- Finanzkommissär 

IV 
---

V Finanzoberkommissär 
---

VI Finanzrat 
---

VII überfinanzrat 

VIII Wirklicher Hofrat 

",. 

!:l 
'" Q 

C::.~ 
o "Cl 
tbh 
;g~ 
..<:: ,::; 

~~ 
"Cl,.c 

.~ ... 
1:1 
JI:I 

Die Vollendung der rechts- und staatswissenschaft 
lichen Studien; der Studien an der Hochschule für 
Bodenkultur oder der Studien an der Hochschule 
für Welthandel, für die Definitivstellung überdies 
die erfolgreiche Ablegung der Prüfung für den höheren 
Betriebsprufungsdienst • 
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neu 

9. Höherer Dienst der Berufsberatung 

Dienst-I 
klasse 

III 
" ---

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 
---

Amtstitel 

Kommissär 

Oberkommissär 

Rat 

Oberrat 

Wirklicher Hofrat 

Anstellungserfordernis 

Der Abschluß der Studien der Psychologie oder 
der Pädagogik gemäß Abschnitt II Abs. 2 oder das 
Doktorat der Philosophie gemäß Abschnitt II Abs. 3 
Z. 5 mit dem Hauptfach Psychologie oder Pädagogik 
oder bei erbrachtem Nachweis der Inskription von 
Vorlesungen und der positiven Beurteilung der Teil 
nahme an Lehrveranstaltungen gemäß § 27, Abs. 2 
des Allgemeinen Hochschul-Studiengesetzes durch 
wenigstens vier Semester auf dem Gebiet der Psy 
chologie, die Vollendung eines sonstigen Studiums 
an einer philosophischen Fakultät, der Abschluß der 

. medizinischen Studien, der rechtswissenschaftlichen 
Studien, der sozial- und wirtschaftswissenschaftlichen 
Studien, der technischen Studien oder der Studien an 
der Hochschule für Welthandel. . 

Ffu: die Definitivstellung überdies die erfolgreiche 
Ablegung der Prüfung ffu: den höheren Dienst dei 
Berufsberatung nach einjähriger Verwendung im Be 
rufsberatungsdienst bei einem Landesarbeitsamt oder 
Arbeitsamt; der Nachweis dieser Verwendung wird 
durch den Nachweis einer einjährigen Verwendung 
(Praxis) auf psychologischem oder pädagogischem 
Fachgebiet ersetzt. 

10. Höherer Betriebsprüfungsdienst 

\ Dienst-I A . 1 klasse mtstlte 

III 
--- Finanzkommissär 

IV 

V . Finanzoberkommissär 

VI Finanzrat 

VII Oberfinanzrat 

VIII Wirklicher Hofrat 

Anstellungserfordernis 

Der Abschluß der rechtswissenschaftlichen Studien 
oder der sozial- und wirtschaftswissenschaftlichen 
Studien der volkswi~tschaftlichen, der betriebswirt 
schaftlichen oder der handelswissenschaftlichen Stu 
diendchtung. 

Ffu: die Definitivstellung überdies die erfolgreiche 
Ablegung der Prüfung ffu: den höheren Betriebs­
prüfungsdienst. 
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alt 

Dienst-! ab Ge- ) Amtstite1 
klasse halts- 1-------------,------

. stufe (Dienstposten) (Amtstite1) 
Anstellungserfordernis 

14. Höherer Bibliotheksdienst 

III 

IV 
StaatSbibliothekar 2. Klasse 

Die Vollendung der philosophischen, der rechts­
und staatswissenschaftlichen. der theologischen, der 
medizinischen Studien oder der Studien an einer 

___ 11 ___________________ 1 Hochschule technischer Richtung, überdies für die 
Definitivstellung die erfolgreiche Ablegung der V Prüfung für den höheren Bibliotheksdienst. 

Staatsbibliothekar 1. Klasse 
VI 

VII Oberstaatsbibliothekar 

VIII Wirklicher Hofrat 1) 

Anmerkung: 

1) Der Leiter der Nationalbibliothek führt an Stelle dieses Amtstitels den Amtstitel "Generaldirektor der National­
bibliothek", sein Stellvertreter den Amtstitel "Generaldirektor-Stellvertreter der Nationalbibliothek". 

Dienst_lab Ge-I Amtstitel I 
klasse hal~- ---------....:..---,,-----

sture (Dienstposten) (Amtstitel) 
Anstellungserfordernis 

15. Höherer Dienst im Bundesdenkmalamt 

III 
--- a) Kommissär d. 

IV b) Wissenschaftlicher Assistent d. 

------
a) Oberkommissär d. V b) Staatskonservator 2. Klasse d. 

---

VI a) Administrationsrat d. 
b) Staatskonservator 1. Klasse d. 

---
VII a) Oberadministrationsrat d. 

b) Oberstaatskonservator d. 
---

VIII Der Leiter des Bundes- I Präsident d. denkmalamtes 
------

Anmerkung: 

a) für rechtskundige Beamte: Die Vollendun g 
der rechts- und staatswissenschaftlichen Studien 

b) für Beamte des fachlichen Dienstes: Das Dok 
torat der Philosophie oder die Vollendung der Studi 
an einer Hochschule technischer Richtung oder de 

en 
r 

Studien der Architektur. 

--

Die unter a) angeführten Amtstitel gelten für die rechtskundigen Beamten, die unter b) angeführten für die Beamten 
des fachlichen Dienstes. 

Ein zum Leiter des Bundesdenkmalamtes bestellter Beamter der Dienstklasse VII führt für die Dauer dieser Funk­
tion den Amtstitel "Präsident d.". 
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neu 

11. Höherer Bibliotheksdienst 

Dienst_I _________ A_m_ts_tl_.t_e_I __ ---, ______ j 
klasse (Dienstposten) I (Amtstitel) 

Anstellungserfordernis 

III Der Abschluß eines Hochschulstudiums im Sinn e 
--- Wissenschaftlicher Assistent / -des Abschnittes II. 

IV Für die Definitivstellung überdies die erfolgreich e 
Ablegung der Prüfung für den höheren Bibliotheks 

V Staatsbibliothekar 
dienst. -

VI Staatsbibliothekar 1) 

VII überstaatsbibliothekar 1) 2) 3) 

Wirklicher Hofrat 1) 2) 3) 

General-
VIII direktor der 

Der Leiter der österreichischen österreichi-Nationalbibliothek , schen Natio-
nalbibliothek 

---

Anmerkupg: 

1) Der Leiter einer Bibliothek führt neben dem Amtstitel die Funktionsbezeichnung "Direktor d.". 
") Leitern bedeutender Sammlungen der Österreichischen Nationalbibliothek kann neben dem Amtstitel die 

Funktionsbezeichnung ,,Direktor d." zuerkannt werden. 
3) Der Stellvertreter des Leiters der Österreichischen Nationalbibliothek führt neben dem Amtstitel die Funk­

tionsbezeichnung "Generaldirektor-Stellvettreter der Österreichischen Nationalbibliothek". 

12. Höherer Dienst im Bundesdenkmalamt 

Dienst-\ _________ A_m_ts_tl_'t_el ___ -,-____ _ 

klasse (Dienstposten) I (Amtstitel) 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

Kommissär 

überkommissär 

überrat 

Wirklicher Hofrat 

Der Leiter des Bundesdenkmal­
amtes 

Präsident 
des Bundes­
denkm;ll­
amtes 

Anstellungserfordernis 

1. Für Beamte des rechtskundigen Dienstes: der 
Abschluß der rechtswissenschaftlichen Studien; 

2. für Beamte des fachlichen Dienstes: der Abschluß 
der philosophischen Studien, der technischen Studien 
der montanistischen Studien, der Studien der Boden 
kultur oder der Studien der Architektur an der Akade 
mie der bildenden Künste. 

Für die Definitivstellung überdies die erfolgreiche -
Ablegung 

1. für Beamte des rechtskundigen Dienstes der 
Prüfung für den rechtskundigen Dienst, 

2. für Beamte des fachlichen Dienstes der Prüfung 
für den wissenschaftlichen Dienst nach einjähriger 
Verwendung im Dienstzweig. 
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alt 

Dienst-/ ab Ge-I Amtstite1 I 
klasse 1 halts- --------------,1-----

stufe (Dienstposten) (Amtstite1f 
Anstellungserfotdernis 

15 a. Höh~rer Dolmetsch- und Übersetzungs dienst im Bundeskanzleramt 

III Die Vollendung der Hochschulstudien einer d 
Kommissär d. im Abschnitt I aufgezählten Richtungen. 

IV Für die Definitivstellung die erfolgreiche Ablegung 
dei: Universitätsspracheptüfung II. 

V überkommissär d. 
------

VI Rat d. 

vn übertat d. 

VIII Wirklicher Hofrat 

Dienst-I ab Ge-I Amtstitel 
klasse h~~s- --------------,------

SLUJ.e (Dienstposten) (Amtstitel) 
Anstellungserfordernis 

16. Höherer Finanzdienst 

m 
---

IV 
---

V 
---
- VI 
---

VII 
---

VIII 
---

VIII 
---

IX 
---

Finanzkommlssär 

Finanzobetkommissär 

Finanzrat 

Oberfinanzrat 

Wirklicher Hofrat 

Leiter einer Finanzlandes-
direktion Präsident d. 

Die Vollendung der rechts- und staatswissenschaft 
lichen Studien, für die Definitivstellung überdies 
die erfolgreiche Ablegung der Prüfung für den höhe 
ren Finanzdienst nach einjähriger zufriedenstellendec 
Verwendung im Dienstzweig. 
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Dienst-I 
klasse 

III 
---

IV 

V 

VI 
---

VII 

VIII 

~~~~~~-----

18 der Beilagen 119 

neu 

13. Höherer Dolmetsch- und Übersetzungsdienst im Bundeskanzleramt 

Kommissär 

überkommissär 

Rat- ~ 

überrat 

Wirklicher Hofrat 

Amtstitel Anstellungserfordernis 

Der Abschluß der Hochschulstudien im Sinne -des 
Abschnittes II und die erfolgreiche Ablegung der 
in der Studien- und Prüfungsordnung für übersetzer 
und Dolmetscher vorgesehenen Prüfung, die zur 
Führung der entsprechenden Berufsbezeichnung be­
rechtigt oder an Stelle der im Abschnitt II bestimmten 
Erfordernisse die Vollendung des übersetzer- und 
Dolmetscherstudiums durch Ablegung der in der 
Studien- und Prüfungsordnung für übersetzer und 
Dolmetscher vorgesehenen Diplomprüfung. 

Für die Definitivstdlung überdies der Nachweis 
der Kenntnis einer weiteren Fremdsprache zumindest 
im Ausmaß der Universitäts(Hochschul)sprachprü­
fung beider Leistungsstufen. 

14. Höherer Finanzdienst 

Dienst-I _________ Am __ ts_t_it_d ___ ,-_____ / 
klasse (Dienstposten) I (Amtstitd) 

Anstdlungserfordernis 

III Der Abschluß der rechtswissenschaftlichen Studien. 

--- Finanzkommissär Für die Definitivstellung überdies die erfolgreiche 

IV Ablegung der Prüfung für den höheren Finanzdienst. 

V Finanzoberkommissär 

VI Finanzrat 

VII überfinanzrat 

VIII Wirklicher Hofrat 

VIII Präsident 
Leiter einer Finanzlandesdirektion der Finanz-

.M~ .h. landesdirek-IX don 

~ 
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alt 

Die~st-Ia~j;: 11 ________ A_m_t_S_ti_te_l_-,--_____ 1 

klasse stufe (Dienstposten) I (Amtstitel) 
AnsteUungserfordemis 

17. Finanzprokuratursdienst 

I1I Die Vollendung der rechts- und staatswissenschaft-
--- Prokuraturskommissär lichen Studien und das Doktorat der Rechte, für 

IV die Delinitivstellung überdies eine einjährige zivil-
--- und straf gerichtliche Praxis und die erfolgreiche 

V Prokuratursoberkommissär Ablegung der für den Dienstzweig vorgeschriebenen 
Prüfung; für die Erlangung eines Dienstpostens --- von der Dienstklasse V aufwärts außerdem die er-

VI Prokuratursrat folgreiche Ablegung der Rechtsanwaltsprüfung. 
---

VII Oberprokuratursrat 
---

VIII Wirklicher Hofrat 
--- -

IX Der Leiter der Finanz- I Prokuraturs-
prokuratur präsident 

---

Dienst-Ia~a~~ j ________ A_m_t_st_it_e_l_-,-____ _ 
klasse stufe (Dienstposten) I (Amtstitel) 

Anstellungserfordemis 

18. Höherer forsttechnischer Dienst bei der politischen Verwaltung 

III Die Vollendung der forstwirtschaftlichen Studien 
--- Regierungsforstkommissär an der Hochschule für Bodenkultur, für die De-

IV finitivstellung überdies die erfolgreiche Ablegung 

--- der Staatsprüfung für den höheren Forstverwal-

V Regierungsforstoberkommissär tungsdienst (Verordnung BGBl. Nr. 134/1930 in der 
Fassung der Verordnung BGBl. Nr. 485/1937). ---

VI Regierungsforstrat 
---

VII Regierungsoberforstrat 
---

VII 
I ------ Der Landesforstinspektor Regierungs-

VIII I 
forstdirektor 

19. Höherer forsttechnischer Dienst bei der Verwaltung der Bundesforste und bei der 
Wildbachverbauung 

III 
--- Forstkommissär d. 

IV 
---

V Forstoberkommissär d. 
---

VI Forstrat d. 
---

VII Oberforstrat d. 
---

VIII Wirklicher Hofrat 
---

Die Vollendung der forstwirtschaftlichen Studie n 
an der Hochschule für Bodenkultur (bei der Wild 
bachverbauung mit dem Nachweis der erfolgreiche n 
Ablegung der Einzelprüfungen aus Wildbach- un d 
Lawinenverbauung I einschließlich Konstruktions 
übungen, Wildbach- und Lawinenverbauung II 
Hydraulik und Gewässerkunde, allgemeinem Wasser 
bau sowie Eisenbetonbau), für die Definitivstellun g 
überdies die erfolgreiche Ablegung der Staats 
prüfung für den· höheren Forstverwaltungsdiens t 

g (Verordnung BGBL Nr. 134/1930 in der Fassun 
der Verordnung BGBl. Nr. 485/1937). \ 
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neu 

15. Finanzprokuratursdienst 

Dienst-I _____ ~ ___ A_m_t_st_it_e_I __ __;----__,__1 
klasse (Dienstposten) I (Amtstitel) 

Anstellungserfordemis 

III 
---

IV 

V 

VI 

VII 
---

VIII 

IX 

---

Dienst-I 
klasse 

III 
---

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

Der Abschluß der rechtswissenschaftlichen Studien 
Prokuraturskommissär mit dem für die Ausübung des Rechtsanwaltsberufes 

vorgeschriebenen akademischen Grad. 
Für die Definitivstellung überdies eine einjährige 

Prokuratursoberkommissär zivil- und strafgerichtliche Praxis und die erfolgteiche 
Ablegung der Prüfung für den Finanzprokuraturs-
dienst. 

Prokuratursrat Für die Erlangung eines Dienstpostens von der 
Dienstklasse V aufwärts außerdem die erfolgreiche 

Oberprokutatursrat Ablegung der Rechtsanwaltsprüfung. 

Wirklicher Hofrat 

Präsident 
Der Leiter der Finanzprokuratur der Finanz-

prokutatur 

16. Höherer forsttechnischer Dienst 

Amtstitel Anstellungserfordernis 

Der Abschluß der forstwirtschaftlichen Studien 
Forstkommissär (bei der Wildbachverbauung mit dem Nachweis der 

erfolgreichen Ablegung der Einzelprüfung aus Wild-
bach- und Lawinenverbauung einschließlich Kon-

Forstoberkommissär 
struktionsübungen, . Wildbach- und Lawinenverbau-
ung I1, Hydraulik und Gewässerkunde, allgemeinem 

Forstrat 
Wasserbau sowie Eisenbetonbau). 

Für die Definitivstellung überdies die erfolgreiche 
Ablegung der Staatsprüfung für den höheren Forst-

Oberforstrat dienst. 

Wirklicher Hofrat 
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alt 

lenst- halts- _________ ...:..:..: ______ ----; _____ _ D · I ab Ge-/ Amtstitel I 
klasse stufe (Dienstposten) (Amtstitel) 

Anstellungserfordernis 

III 

IV 

19a. Höherer Dienst in Justizanstalten 

Kommissär d. (Geistlicher Rektor d., 
. Sanitätskommissär d.) 1) 

Die Vollendung der Hochschulstudien einer der 
im Abschnitt I angeführten Richtungen und die 
erfolgreiche Ablegung einer die Kenntnisse für den 
Dienst erweisenden Prüfung. ---1------------------1 Für Seelsorger die Vollendung der theologischen 

überkommissär d. (Geistlicher Rektor d., Studien und die Berechtigung zur Ausübung der 
V Sanitätsoberkommissär d.) 1), über- öffentlichen Seelsorge. Eine Nachsicht von diesen 

kommissär d. Erfordernissen ist ausgeschlossen. 
-------1-.,-----------------1 Für Arzte die Vollendung der medizinischen 

VI Rat d. (Geistlicher Rektor d., 
Sanitätsrat d.) 1) 

Studien und die Berechtigung zur selbständigen 
Ausübung des ärztlichen Berufes. Eine Nachsicht 

-----_. ------------------1 von diesen Erfordernissen ist ausgeschlossen. 
VII übertat d. (Geistlicher Rektor d., 

übersanitätsrat d.) 1) 
-------------------1 

Anmerkung: 
1) Je nach Verwendung. 
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Dienst-I 
klasse 

III Kommissär 
--- Geistlicher Rektor 

IV Sanitätskommissiir 

überkommissär 
V Geistlicher Rektor 

18 der BeiLlgen 123 

neu 

17. Höherer Dienst in Justizanstalten 

Amtstitel 

1) 

1) 

Anstellungserfordernis 

1. Für Seelsorger: der Abschluß der theologischen 
Studien und die Ermächtigung zur Ausübung der 
öffentlichen Seelsorge. Eine Nachsicht von der Er­
füllung dieser Erfordernisse ist ausgeschlossen. 

Sanitätsoberkommissär 

2. Für .Ärzte: der Abschluß der medizinischen 
Studien und die Berechtigung zur selbständigen Aus­
übung des ärztlichen Berufes. Eine Nachsicht von 
der Erfüllung dieser Erfordernisse ist ausgeschlossen. 

Rat 
VI Geistlicher Rektor 

Sanitätsrat 

überrat 
VII Geistlicher Rektor 

übersanitätsrat 

Anmerkung: 

1) 

1) 
-

3. Für die übrigen Beamten: der Abschluß dei 
Hochschulstudien im Sinne des Abschnittes H. 

Für die Definitivstellung überdies die erfolgreiche 
Ablegung einer die Kenntnisse für den Dienst erwei­
senden Prüfung nach einjähriger Verwendung im 
Dienstzweig; 

1) Je nach der Verwendung. 

Dienst-! 
klasse 

III 
---

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 
---

Kommissär 

überkommissär 

Rat 

übertat 

Wirklicher Hofrat 

18. Höherer kriminaltechnischer Dienst 

Amtstitel Anstellungserfordernis 

Der Abschluß eines Hochschulstudiums einer 
facheinschlägigen Richtung. 

Für die Definitivstellung überdies die erfolgreiche 
Ablegung der Prüfung für den höheren kriminal-
technischen Dienst. 
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alt 

Dienst-j a~a?t;~ j ________ A_m_t_st_it_e_I_-;-_____ j 
klasse stufe (Dienstposten) (Amtstitel) 

Anstellungserfordernis 

20. Höherer landwirtschaftlicher Di~nst 

III Die Vollendung der landwirtschaftlichen Studien 
--- Landwirtschaftskommissär d. an der Hochschule für Bodenkultur. 

IV 
---

V Landwirtschaftsoberkommissär d. 
---

VI Landwirtschaftsrat d. 
------

VII Oberlandwirtschaftsrat d. 
---

lenst- halts- --------____ -;-____ _ D ' I ab Ge-I Amtstitel j 
klasse stufe (Dienstposten) I (Amtstitel) 

Anstellungserfordernis 

. 21. Höherer Ministerialdienst 
(einschließlich des höh~ren Verwaltungsdienstes beim Rechnungshof, Verfassungsgerichtshof 

und Verwaltungsgerichtshof) 

III Die Vollendung der Hochschulstudien einer der 
--- Ministerialkommissär im Abschnitt I aufgezählten Richtungen, überdies 

IV die Zurücklegung einer Dienstzeit von wenigstens 

------ fünf Jahren in einem Dienst, für den die Vollendung 

V Ministerialoberkommissär 
dieser Studien vorgeschrieben ist, und, falls für 
diesen Dienst eine Prüfung (Fachprüfung, Autori-

------ sationsprüfung) vorgeschrieben ist, die erfolgreiche 
VI Ministerialsekretär Ablegung dieser Prüfung; beim Rechnungsho f 

--- überdies die erfolgreiche Ablegung der Prüfung 
VII Sektionsrat aus der Staatsrechnungswissenschaft und, wenn der 

--- Beamte eine Fachprüfung eines Dienstzweiges der 

VIII Ministerialrat Verwendungsgruppe A noch nicht abgelegt hat, 

------ nach Anordnung des Rechnungshofes die erfolgreich 

IX Sektionschef 
Ablegung der Prüfung für den Höheren Verwaltungs-
dienst beim Rechnungshof oder einer anderen Prüfung 

e 

------ eines Dienstzweiges der Verwendungsgruppe A. 

Anmerkung: 

Der zum Leiter der Generaldirektion für die Post- und Telegraphenverwaltung bestellte Beamte der Dienst­
klasse IX führt für die Dauer dieser Funktion an Stelle des Amtstitels "Sektionschef" den Amtstitel "Generaldirektor 
für die Post- und Telegraphenverwaltung". 

Der mit der ständigen Stellvertretung des Bundesministers im Obersten Agrarsenat betraute Beamte der Dienst­
klasse IX oder VIII führt für die Dauer dieser Funktion den Amtstitel "Vizepräsident d.". 
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neu 

19. Höherer landwirtschaftlicher Dienst 

Dienst-! 
klasse 

I1I 
---

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

Amtstitel 

Landwirtschaftskommissär 

Landwirtschaftsoberkommissär 

Landwirtschaftsrat 

Oberlandwirtschaftsrat 

Wirklicher Hofrat 

Anstellungserfordernis 

Der Abschluß der landwirtschaftlichen Studien. 
Für die Definitivstellung überdies die erfolgreich e 

Ablegung der Prüfung für den höheren landwirt 
schaftlichen Dienst. 

, 

20. Höherer Ministerialdienst und höherer Verwaltungs dienst beim Rechnungshof, 
Verfassungsgerichtshof und Verwaltungsgerichtshof 

Dienst-! 
klasse 

III 
---

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

Amtstitel 

Ministerialkommissär 

Ministerialoberkommissär 

Ministerialsekretär 

Sektionsrat 

Ministerialrat 1) 

Sektionschef 1) 2) 3) 

Anmerkung: 

Anstellungserfordernis 

Der Abschluß der Hochschulstudien im Sinne de s 
er 
m 
0-

er 

Abschnittes II; überdies die Zurücklegung ein 
Dienstzeit von wenigstens fünf Jahren in eine 
Dienst, für den die Vollendung der Studien vorg 
schrieben ist, sowie die erfolgreiche Ablegung d 
für diesen Dienst vorgeschriebenen Prüfung 
(Fachprüfung, Autorisationsprüfung). Ist in diese 
Dienst keine Prüfung vorgeschrieben, so ist ein 
Prüfung über die in § 8 Abs. 2 lit. a angeführt 

m 
e 

en 
Gegenstände und über das Verwaltungsverfahrens 
recht abzulegen. 

Beim Rechnungshof ferner die erfolgreiche Ablegun g 
der Prüfung für den gehobenen Rechnungsdienst 

1) Neben diesem Amtstitel führt der mit der ständigen Stellvertretung des Bundesministers für Land- und Forst­
wirtschaft im Obersten Agrarsenat betraute Beamte die Funktionsbezeichnung "VlZepräsident des Obersten Agrar­
senates". 

9) Neben diesem Amtstitel führt der zum Leiter der Generaldirektion für die Post- und Telegraphenverwaltung 
bestellte Beamte die Funktionsbezeichnung "Generaldirektor für die Post- und Telegraphenverwaltung" .. 

8) Neben diesem Amtstitel führt der zum Leiter der Generaldirektion für die öffentliche Sicherheit bestellte Beamte 
die Funktionsbezeichnung "Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit". ' . 
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126 18 der Beilagen 

alt 

Dienst-I ab Ge-I ________ A_m_ts_ti_te_l_--,-_____ 1 
klasse h~~~s- 1 Srwe (Dienstposten) (Amtstitel) 

Anstellungserfordernis 

, , 
22 a. Höherer pädagogisch-administrativer Dienst bei den Schulbehörden des Bundes hi 

den Ländern 

III 
--- Regierungskommissär 

IV 
---

V Regierungsoberkommissär 
---

VI Landesregierungsrat 
---

VII Oberregierungsrat 
---

VIII Wirklicher Hofrat 
---

Dienst-I ab Ge- .1 Amtstitel I klasse halts- -------------:1-----­
. stufe (Dienstposten) (Amtstitel) I 

An Stelle der im Abschnitt I bestimmten Erforder­
nisse die Vollendung eines Hochschulstudiums, das 
in' der Lehrer-Dienstzweigeverordnung, BGBl. 
Nr. 10311958, für Lehrer der Verwendungsgruppe L 1 
vorgesehen ist, und eine in, der Lehrer-Dienst­
zweigeverordnung für die Verwendungsgruppe L 1 
als Anstellungserfordernis vorgesehene Befahigung 
für das Lehramt. 

Anstellungserfordernis 

34. Höherer Stenographendienst 

III 
Kommissär d. 

IV 

V Oberkommissär d. 
----------------1 

VI Rat d. 

VII überrat d. 

VIII Wirklicher Hofrat 

Die Vollendung der rechts- und staatswissenschaft­
lichen Studien oder der philosophischen Studien 
und die Kenntnis der Stenographie in dem für 
Kammerstenographen erforderliche~ Ausmaß. 
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Dienst-\ 
klasse 

III 
---

IV 

V 
---

VI 
---

VII 
---

VIII 

Dienst-! 
klasse 

III 
---

IV 
---

V 
---

VI 
---

VII ' 
---

VIII-

Kommissär 

überkommissär 

Rat 

überrat 

Wirklicher Hofrat 

-

, 

Kommissär 

überkommissär 

Rat 

überrat 

Wirklicher Hofrat 

18 der Beilagen 127 

neu 

21. Höherer pädagogisch-administrativer Dienst 

Amtstitel Anstellungserfordernis 

An Stelle_ der in Abschnitt TI bestimmten Erforder-
nisse der Abschluß eines Hochschulstudiums, das in 
der Anlage zu Abschnitt m ades Gehaltsüberleitungs-
gesetzes (Lehrerdienstzweigeordnung) für Lehrer 
der Verwendungsgruppe L 1 vorgesehen ist. 

22. Höherer Dienst der Parlamentsstenographen 

Amtstitel 

-. 

-

Anstellungserfordernis 

Der Abschluß der rechtswissenschaftlichen Studien 
der staatswissenschaftlichen Studien, der sozial- und 
wirtschaftswissenschaftlichen Studien, der philoso­
phischen Studien oder der Studien an der Hochschule 
für Welthandel und die Kenntnis der Stenogtaphie 
in dem für Parlamentsstenographen erforderlichen 
Ausmaß. 
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--~---------------------~-----

128 18 der Beilagen 

alt 

lenst- halts- --------~ ___ -;-______ I D ' I ab Ge-I Amtstitel 
klasse stufe (Dienstposten) I (Amtstitel) 

Anstellungserfordernis 

24. Rechtskundiger Dienst bei den Bundespolizeibehörden 

III Die Vollendung der rechts- und staatswissenschaft-
--- Polizeikommissär d, lichen Studien, für die Definitivstellung überdies 

IV die praktische Prüfung für die politische Geschäfts 
--- führung nach einjähriger zufriedenstelIender Verwen-

V Polizeioberkommissär d. dung im Dienstzweig, 

---
VI Polizeirat d, 

VII Oberpolizeirat d, 
" ---

VIII Wirklicher Hofrat 
------

VIII Der Stell vertreter des Polizei-
Polizeipräsidenten in Wien vizepräsident 

---
IX Der Polizeipräsident in Wien Polizei-

präsident 
---

Anmerkung: 

Beamte auf Dienstposten dieses Dienstzweiges führen an Stelle der obigen Amtstitel von der Dienstklasse VI 
aufwärts als Leiter eines Bezirkspolizeikommissariates in Wien für die Dauer dieser p'unktion den Amtstitel "Stadt­
hauptmann", von der Dienstklasse VII aufwärts als Leiter einer Polizeidirektion für die Dauer dieser Funktion den 
Amtstitel "Polizeidirektor" , 

lenst- halts- ____________ -;-____ _ D' lab Ge-I Amtstitel 
klasse stufe (Dienstposten) I (Amtstitel) 

Anstellungserfordernis 

28. Rechtskundiger Verwaltungsdienst in der Kanzlei des Präsidenten des Nationalrats 

III Die Vollendung der rechts- und staatswissenschaft-
--- Parlamentskomrnissär lichen Studien, die Zurücklegung einer Dienstzeit 

IV von fünf Jahren in einem Dienst, für den die Voll-
--- endung dieser Studien vorgeschrieben ist, und, falls 

V für diesen Dienstzweig eine Prüfung vorgeschrieben 

--- Parlamentssekretär 
ist, die erfolgteiche Ablegung dieser Prüfung, 

VI I 

---
VII Parlamentsrat 

---
VII 

--- Stell vertreter des Parlaments- Parlaments-

VIII direktors vizedirektor 
----

IX Parlamentsdirektor 
---
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18 der 'Beilagen 129 

neu 

23. Rechtskundiger Dienst bei den Bundespolizeibehörden 

Dienst-J __________ A_m_ts_t_it_e_I __ -,. ______ / 
klasse AnsteUungserfordernis 

(Dienstposten) I (Amtstitel) 

III 
--- Polizeikomrnissär 

IV 

V Polizeioberkommissär 

VI Polizeirat 1) 

VII Oberpolizeirat 1) 2) 
---

Wirklicher Hofrat 1) 2) 

VIII 
Der Stellvertreter des Polizei-

präsidenten in Wien 

IX Der Polizeipräsident in Wien 

Anmerkung: 

Polizei vize-
präsident 

Polizei-
präsident 

Der Abschluß der rechtswissenschaftlichen Studie 
Für die Definitivstellung überdies die erfolgreich 

n. 
e 
t Ablegung der Prüfung für den rechtskundigen Diens 

nach einjähriger Verwendung im Dienstzweig. 

1) Neben diesem Amtstitel führt der Leiter eines Bezirkspolizeikommissariates in Wien die Funktionsbezeichnung 
"Stadthauptmann" . 

2) Neben diesem Arntstitel führt der Leiter einer Bundespolizeidirektion die Funktionsbezeichnung "Polizei­
direktor". 

24. Rechtskundiger Dienst in der Kanzlei des Präsidenten des Nationalrates 

Dienst_I--,-________ A_m_'_t_st_it_e_I __ -.--,-_____ / 
klasse (Dienstposten) I . (Amtstitel) 

Anstellungserfordernis 

III Der Abschluß der rechtswissenschaftlichen Studien, 
--- Parlamentskommissär überdies die Zurücklegung einerDienstzeit von wenig-

IV stens fünf Jahren in einem Dienst, für den die Voll-
endung dieser Studien vorgeschrieben ist, sowie die 

V 
erfolgreiche Ablegungder für diesen Dienst vorge-
schriebenen Prüfung. Ist in diesem Dienst keine 

--- Parlamentssekretär Prüfung vorgeschdeben, so ist eine Prüfung über die 
VI in § 8 Abs. 2 lit. a angeführten Gegenstände und über 

das Verwaltungsverfahren abzulegen. 
VII 

--- Parlamentsrat 
VIII 

-
VIII 

Der Stellvertreter des Parlanients-

I 

Parlaments-
direktors vizedirektor 

IX Parlamentsdirektor 

9 
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130 18 der Beilagen 

alt 

Dienst-It?t:~ 1 ________ A_m_t_st_i_te_I_--,-_____ 1 

klasse stufe (Dienstposten) I (Amtstitel) 
Anstellungserfordernis 

25. Rechtsk~ndiger Dienst und höherer technischer Dienst im Patentamt 

III " a) Für das rechtskundige Personal: Die Voll-
--- Kommissär endung der rechts- und staatswissenschaftlichen 

IV Studien, für die Bestellung zum ständigen rechts-
--- knndigen Mitglied des Patentamtes überdies die erfolg": 

V Ober kommissär reiche Ablegung einer Fachprüfung. Die Fachprüfung 
entfällt, wenn der Beamte die Eignung zum Richteramt ---

Ratssekretär '" oder zum Rechtsanwaltsberufbesitzt oder die praktische 
VI .., 

Prüfung für die politische Geschäftsführung erfolg-E --- os reich abgelegt hat; 
VII Rat 1) C! b) für das technische Personal: Die Vollendung 

--- ~ der Studien an einer Hochschule technischer Rich-
VIII Vorsitzender Rat '" 

tung oder die Vollendung der philosophischen Stu-.., dien für mathematisch-naturwissenschaftliche Fächer, --- "tl 

Der Stellvertreter für die Bestellung zum ständigen technischen Mit-

VIII des Leiters des Vize- glied des Patentamtes überdies die erfolgreiche 

Patentamtes präsident Ablegung einer Fachprüfung. 

------

IX Der Leiter des Präsident Patentamtes 
---

Anmerkung: 

1) An Stelle dieses Amtstitels führen die ständigen Vorsitzenden von Abteilungen des Patentamtes für die Dauer 
dieser Funktion den Amtstitel "Vorsitzender Rat des Patentamtes". 

Dienst-Ia~a?t:~ ] ________ A_m_t_st_it_e_l_--,-_____ I 
klasse stufe (Dienstposten) I (Amtstitel) 

Anstellungserfordernis 

29. Rechtskundiger Verwaltungsdienst in der Präsidentschaftskanzlei 

III 
Kabinettskommissär 

Die Vollendung der rechts- und staatswissenschaft­
lichen Studien, die Z~rücklegung einer Dienstzeit 

IV von fünf Jahren in einem Dienst, für den die Vollen-
_______ 1 ________________ -'-__ 1 dung dieser Studien vorgeschrieben ist, und, falls 

V 

VI 

VII 

VII 

VIII 

IX 

Kabinettssekretär 

Kabinettsrat 

Der Stellvertreter des 
Kabinettsdirektors 

Kabinettsdirektor 

Kabinetts­
vizedirektor 

für diesen Dienstzweig eine Prüfung vorgeschrieben 
ist, die eaolgreiche Ablegung dieser Prüfung. 
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18 der Beilagen 131 

neu 

25. Rechtskundiger Dienst und höherer technischer Dienst im Patentamt 

Dienst-! Amtstitel I kl ----------------,----- Anstellungserfordemis 
asse (Dienstposten) I (Amtstitel) 

III 1. Für den rechtskundigen Dienst: der Abschluß 
Kommissär der rechtswissenschaftlicben Studien. 

IV Für die Definitivstellung überdies die erfolgreiche 

" Ablegung der Prüfung für den rechtskundigen Dienst 

V Oberkommissär 
im Patentamt nach dreijähriger Verwendung im 
Dienstzweig. Die Prüfung entfällt bei Eignung 

VI Ratssekretär 
des Beamten zum Richteramt oder zum Rechtsan-
waltberuf. 

2. Für den höheren technischen Dienst: der Ab-
VI~ Rat 1) \ schluß der technischen Studien, der montanistischen 

Studien, der Studien der Bodenkultur oder der philo-
Vorsitzender Rat sophischen Studien für mathematisch-naturwissen-

schaftliche Fächer. 
VIII 

I Vize-
Für die Definitivstellung überdies die erfolgreiche 

Die Stellvertreter des Präsidenten Ablegung der Prüfung für den ,höheren technischen 
präsident Dienst im Patentamt nach dreijähriger Verwendung 

Präsident 
im Dienstzweig. 

IX In den in Z. 1 und 2 vorgeschriebenen dreijährigen 
Zeitraum können Zeiten einer einschlägigen Praxis 
bis zum Höchstausmaß von eineinhalb Jahren einge-
rechnet werden. 

Anmerkung: 

1) An Stelle dieses Amtstite1s führen die ständigen Vorsitzenden und Vorstände von Abteilungen des Patentamtes 
den Amtstite1 "Vorsitzender Rat des Patentamtes". 

26. Rechtskundiger Dienst in der Präsidentschaftskanzlei 

Dienst_I __ .....;. ______ Am __ ts_t_it_e_l __ .-_____ 1 

klasse (Dienstposten) I (Amtstitel) 
Anstellungserfordernis 

1II Der Abschluß der rechtswissenschaftlichen Studien, 
Kabinettskommissär die Zurücklegung einer Dienstzeit von wenigstens 

IV fünf Jahren in einem Dienst, für den die Vollendung 

--- dieser Studien vorgeschrieben ist, sowie die erfolg-

V 
reiche Ablegung der für diesen Dienst vorgeschrie-
benen Prüfung. Ist in diesem Dienst keine Prüfung 

--- Kabinettssekretär vorgeschrieben. so ist eine Prüfung Über die in § 8 
VI Abs. 2 lit. a angeführten Gegenstände und über das 

Verwaltungsverfahren abzulegen. 
VII 

Kabinettsrat 
VIII 
---

Der Stellvertreter des Kabinetts- Kabinetts-
VIII direktors 

vize-
direktor 

IX Kabinettsdirektor 
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132 18 der Beilagen 

alt 

Dienst-Ia~a?t:~ 1 ________ Am __ t_st_it_e_I_,-_____ 1 

klasse stufe (Dienstposten) I (Amtstitel) 
Anstellungserfordernis 

22. Rechtskundiger VerwaItungsdienst bei den Schulbehörden des Bundes in den Ländern 

Für die Beamten dieses Dienstzweiges gelten die für die Beamten des politischen Dienstes vorgesehenen Amtstitel 
und Anstellungserforderrusse. 

23. Politischer Dienst 

III Die Vollendung der rechts- und staatswissenschaft-
--- Regierungskommissär lichen Studien, für die Definitivstellung überdies 

IV die erfolgreiche Ablegung der. praktischen Prüfung 

------ für die politische Geschäftsführung nach einjähriger 

V Regierungsoberkommissär zufriedenstelIender Verwendung im Dienstzweig. 

---
VI Landesregierungsrat " 

---
VII Oberregierungsrat 

---
VIII Wirklicher Hofrat 
---

Anmerkung: . 

1) Beamte auf Dienstposten dieses Dienstzweiges führen an Stelle der obigen Amtstitel für die Dauer der betreffenden 
Funktion als Landesamtsdirektor den Amtstitel "Landesamtsdirektor", als zum Vertreter' des Landesamtsdirektors 
bestellter Beamter den Amtstitel "Landesamtsdirektorstellvertreter" und als Leiter einer Bezirkshauptmannschaft 
den Amtstitel "Bezirkshauptmann". 

Diesem Dienstzweig gehören auch die im Agrardienst verwendeten rechtskundigen Beamten an. 

26. Rechtskundiger Verwaltungsdienst bei Behörden und Ämtern sowie an Anstalten des 
Bundes 

III Die Vollendung der rechts- und staatswissenschaft 
--- Kommissär d. lichen Studien. 

IV 
------

V Oberkommissär d. 
------

VI Administrationsrat d. 
---

VII Oberadministrationsrat d. 
---

VIII Wirklicher Hofrat 1) 
---

Anmerkung: 
1) Der Leiter. der Österreichischen Salinen führt den Amtstitel "Generaldirektor d .... 
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Dienst-! 
klasse 

III 
---

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

Kommissär 

überkommissär 

Rat 

überrat 

Wirklicher Hofrat 1) 

18 der Beilagen 133 

neu 

27. Rechtskundiger Verwaltungsdienst 

Amtstitel Anstellungserfordernis 

Der Abschluß der rechtswissenschaftlichen Studien. 
Für die Definitivstellung überdies die erfolgreiche 

Ablegung der Prüfung für den rechtskundigen 
Dienst nach einjähriger Verwendung im Dienst-
zweig. 

Anmerkung: 
1) Der Leiter der Österreichischen Salinen führt neben dem Amtstitel die Funktionsbezeichnung "Generaldirektor 

der Österreichischen . Salinen". 
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134 18 der Beilagen 

alt 

Dienst-! ~a~;~ / _______ ,:...A_m_t_st_i_te_l _ __,_' -----1 
klasse stufe (Dienstposten) I (Amtstitel) 

Anstellungserfordernis 

30. Höherer Redaktionsdienst 

III 
--- Redakteur 2. Klasse d. 

IV 
---

V Redakteur 1. Klasse d. 
---

VI Redaktionsrat d. 
---

VII Chefredakteur d. 
---

Dienst-Ia~a?t:~ j ________ A_m_t_st_i_te_l_-.-_____ I' 
klasse stufe (Dienstposten) I (Amtstitel) 

Die Vollendung der rechts- und ,staatswissenschaft 
lichen Studien, der philosophischen Studien oder der 
Studien an der Hochschule für Welthandel, die Kennt 
nis jener fremden Sprachen in Wort und Schrift 
die nach dem Bedarf des Dienstes vom zuständig en 

s Bundesminister bestimmt werden, -und die Kenntni 
der Stenographie. 

-, 

Anstellungserfordernis 

31. Akademisch gebildete Restauratoren 

III 

IV 
Akademischer Restaurator d. 

V 

VI 
-------------------1 

Die Vollendung der Studien an der Meisterklasse 
für Konservierung und Technologie an der Akademie 
der bildenden Künste oder die Vollendung der Studi,en 
an der Akademie der bildenden Künste oder an der 
Akademie für angewandte Kunst zuzüglich einer drei­
jährigen zufriedenstellenden Verwendung im Dienst­
zweig. 
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Dienst-I 
klasse 

III 
---

IV 

V 

VI 

VII 
---

VIII 

Amtstitel 

Redaktionskommissär 

Redaktionsoberkommissär 

Redaktionsrat 

überredaktionsrat 

Wirklicher Hofrat 1) 

18 der Beilagen 135 

neu 

28. Höherer Redaktionsdienst 

Anstellungserfordernis 

Der Abschluß eines Hochschulstudiums im Sinne 
des Abschnittes II. 

Für die Definitivstellung überdies die erfolgreiche 
Ablegung der Prüfung für den höheren Redaktions-
dienst nach einjähriger Verwendung im Dienst-
zweig. 

-

, 

Anmerkung: 
1) Der mit der Leitung der "Wiener Zeitung" betraute Beamte führt neben seinem Amtstitel die Funktionsbezeich­

nung "Chefredakteur der Wiener Zeitung". 

Dienst-I 
klasse 

III 
---

IV 
---

V 
---

VI 
---

VII 

Dienst-I 
klasse 

III 
---

IV 
---

V 
---

VI 
---

VII 
---

VIII 
---

29. Akademische Restauratoren 

Amtstitel Anstellungserfordernis 

Der Abschluß der Studien an der Meisterschule 
Akademischer Restaurator für Konservierung und Technologie an der Akademie 

der bildenden Künste oder der Abschluß der Studien 
einer einschlägigen Fachrichtung an einer anderen 
Hochschule. 

In allen Fällen überdies der Nachweis einer drei-
Akademischer überrestaurator jährigen besonderen praktisch künstlerischen Aus-

bildung oder Verwendung im betreffenden Fachgebiet. 

Akademischer Chefrestaurator 

-
, 

30. Höherer schulpsychologischer Dienst 

Amtstitel 

Kommissär 

überkommissär 

Rat 

übertat 

Wirklicher Hofrat 

Anstellungserfordernis 

Der Abschluß der philosophischen Studien mi t 
dem Hauptfach Psychologie. 

Für die Definitivstellung überdies die erfolgreich e 
Ablegung der Prüfung für den höheren schulpsycho 
logischen Dienst nach einjähriger Verwendung i 
Dienstzweig oder die Zurücklegung einer mindesten 
dreijährigen Lehrpraxis in einer den Verwendun 

m 
s 

gs-
gruppen L 1 oder L 2 entsprechenden Verwendung. 
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136 18 der Beilagen 

alt 

lenst- halts- ____________ ,.. ____ _ D · I ab Ge-I Amtstitel I 
klasse stufe (Dienstposten) I (Amtstitel) 

Anstellungserfordernis 

m 
Kommissär d. 

33. Höherer statistischer Dienst 

Die Vollendung der Hochschulstudien einer der 
im Abschnitt I aufgezählten Richtungen, für die 

IV Definitivstellung überdies die erfolgreiche Ablegung 
_______ 1 ___________________ 1 der Prüfung für den höheren statistischen Dienst. 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

Diese Prüfung wird ersetzt durch den Nachweis 
der Eignung für die Definitivstellung im politischen 

---1-------------------1 Dienst, im' höheren Finanzdienst oder als Richter. 
Rat d. 

überkommissär d. 

übertat d. 

Wirklicher Hofrat 1) 

Der Leiter des österreichi­
schen Statistischen 
Zentralamtes . 

Präsident d. 

Anmerkung: 

1) Ein Stellvertreter des Präsidenten des statistischen Zentralamtes führt, wenn er einen Dienstposten der Dienst­
klasse VIII innehat, für die Dauer seiner Verwendung als Stellvertreter des Präsidenten an Stelle des Amtstitels "Wirk­
licher Hofrat" den Amtstitel "Vizepräsident des Statistischen Zentralamtes" . 
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18 der Beilagen 137 

neu 

31. Sozial- und wirtschaftskundiger Verwaltungs dienst 

Dienst-I' 
klasse 

III 
--- Kommissär 

IV 
---

V überkommissär 

VI Rat 

VII überrat 
---

VIII Wirklicher Höfrat 

Amtstitel 

-

Anstellungserfordernis 

Der Abschluß der sozial- und wirtschaftswissen-
schaftlichen Studien oder der rechtswissenschaft-

, lichen Studien. 
Für die Definitivstellung überdies die erfolgreiche 

Ablegung der Prüfung für den sozial- und wirtschafts-
kundigen Verwaltungsdienst nach einjähriger Ver-
wendung im Dienstzweig. 

, 

32. Höherer statistischer Dienst 

Dienst-II _________ A_m_t_st_i_te_l __ --;;--_____ 1 

klasse (Dienstposten) I (Amtstitel) 

III 
---

IV 
---

V 
---

VI 

VII 

VIII 
---

IX 

Kommissär 

überkommissär 

Rat 

überrat 

Wirklicher Hofrat 1) 

Der Leiter des Österreichischen 
Statistischen Zentralamtes 

Anmerkung: 

Präsident 
des Öster­
reichischen 
Statistischen 
Zentral­
amtes 

Anstellungserfordernis 

Der Abschluß eines der Hochschulstudien im 
Sinne des 'Abschnittes II. 

Für die· Definitivstellung überdies die erfolgreiche 
Ablegung der Prüfung für den höheren statistischen 
Dienst nach einjähriger Verwendung im Dienst 
zweig. 

Für die schriftliche Prüfung kann in der Prüfungs­
vorschrift auch eine Hausarbeit vorgeschrieben 
werden. Diese Prüfung wird ersetzt durch den Nach 
weis der Eignung für die Definitivstellung im rechts 
kundigen Verwaltungsdienst oder im höheren Finanz 
dienst oder für die Ernennung zum Richter. 

1) Neben diesem Amtstitel führt der Stellvertreter des Leiters des Österreichischen Statistischen Zentralamtes die 
Funktionsbezeichnung "Vizepräsident des Österreichischen Statistischen Zentralamtes" • 
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, alt 

lenst- halts- -------------,-____ _ D · I ab Ge-/ Amtstitel I 
klasse stufe (Dienstposten) I (Amtstitel) 

Anstellungserfordernis 

35. Höherer technischer Dienst 

III 
---

IV 
---

V 
---

VI 
---

VII 
---

VIII 
---

Anmerkung: 

Baukommissär d. 

Bauoberkommissär d. 

Baurat d. 

Oberbaurat d. 1) 

Wirklicher Hofrat 1) 

Die Vollendung der Studien an einer Hochschul e 
r technischer Richtung, der Studien der Architektu 

oder der philosophischen Studien für mathematisch 
naturwissenschaftliche Fächer, für die Definitivstellu ng 
überdies die erfolgreiche Ablegung der für die Dienst 
verwendung vorgeschriebenen Fachprüfung nach ein 
jähriger zufriedenstellender Verwendung im Dienst 
zweig. 

1) Die Leiter der Bundesgebäudeverwaltung Wien I und der Bundesgebäudeverwaltung Wien II führen für die 
Dauer dieser Verwendung den Amtstitel "Baudirektor d.". 

Der Leiter des Amtes für Wehrtechnik des Bundesministeriums für Landesverteidigung führt, wenn er gleichzeitig 
mit der Führung der wehrtechnischen Agenden bei der Zentralleitung im Bundesministerium betraut ist, für die Dauer 
dieser Verwendung den Amtstitel "Heeres-Chefingenieur". _ 

Der Leiter des Bundesamtes für Zivilluftfahrt führt für die Dauer dieser Verwendung den Amtstitel "Präsident 
des Bundesamtes für Zivilluftfahrt". ' 

36. Höherer technischer Agrardienst 

III Die Vollendung der Studien an der Hochschule 
--- Agrarbaukommissär für Bodenkultur oder an einer anderen Hochschule 

IV technischer Richtung, für die Definitivstellung überdies 

--- die erfolgreiche Ablegung der Fachprüfung für den 

V Agrarbauoberkommissär höheren technischen Agrardienst pach Ablauf einer 
zweijährigen zufriedenstelIenden Verwendung im 

--- Dienstzweig. Für die technischen Leiter der Agrar-
VI Agrarbaurat bezirksbehörden und die Vorstände der technischeq 

--- Agrarabteilung beim Amt einer Landesregierung 
VII Agraroberbaurat außerdem eine dreijährige zufriedenstellende Ver-

--- Verwendung im Dienstzweig. 
VIII Wirklicher Hofrat 
---
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Diens.t-I 
klasse 

III 
---

IV 
---

V 

VI 
---

VII 

VIII 
---

Dienst-! 
klasse 

III 
---

IV 
---

V 
---

VI 
---

VII 
---

VIII 
---

18 'der Beilagen 139 

neu 

33. Höherer technischer Agrardienst 

Amtstitel 

Agrarbaukommissär 

Agrarbauoberkommissär 

Agrarbaurat 

Agraroberbaurat 

Wirklicher Hofrat 

Anstellungserfordernis 

Der Abschluß der Studien der Bodenkultur in de r 
forstwirtschaftlichen, kulturtechnischen oder land 
wirtschaftlichen Studienrichtung, oder der Studie n 
der Geodäsie, der Elektrotechnik oder des Maschinen 
baues. 

Für die Delinitivstellung überdies die erfolgreich e 
n 

m 
Ablegung der Prüfung für den höheren technische 
Agrardienst nach zweijähriger Verwendung i 
Dienstzweig. 

34. Höherer technischer Dienst 

Amtstitel 

-
Baukommissär 

Bauoberkommissär 

Baurat 

Oberbaurat 

Wirklicher Hofrat 1) 2) 3) 

Anstellungserfordernis 

Der Abschluß der technischen Studien, der mon-
tanistischen Studien, der Studien der Bodenkultur, 
der. Studien der Architektur an der Akademie der 
bildenden künste oder der philosophischen Studie n 
für mathematisch-naturwissenschaftliche Fächer. 

Für die Definitivstellung überdies die erfolgreich e 
n Ablegung der Prüfung für den höheren technische 

Dienst nach einjähriger Verwendung iin Dienstzweig. 

Abmerkung: 

1) Neben diesem Amtstitel führen der Leiter der Bundesgebäudeverwaltung I Wien und die Leiter der Bundes­
gebäudeverwaltung H, soweit diese mindestens den Bereich eines Bundeslandes umfassen, die Funktionsbezeichnung 
"Baudirektor d.". . 

2) An Stelle dieses Amtstitels führt der Leiter des Amtes für Wehrtechnik des Bundesministeriums für Landes­
verteidigung, wenn er gleichzeitig mit der Führung der wehrtechnischen Agenden beim Bundesministerium für Landes-
verteidigung betraut ist, den Amtstitel "Heeres-Chefingenieur". . 

3) An Stelle dieses Amtstitels führt der Leiter des Bundesamtes für Zivilluftfahrt den Amtstitel "Präsident des 
Bundesamtes für Zivilluftfahrt". 
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alt 

Dienst-It~;: 1 ________ A_m_t_st_it_e_I_-,-_____ J 

klasse stufe (Dienstposten) I (Amtstitel) 
Anstellungserfordernis 

37. Höherer technischer Dienst beim Eich- und Vermessungswesen 

III 
Kommissär 

IV 
------1--------------

a) Im Eichdienst: Die Vollendung der Studien an 
der Fakultät für Maschinenwesen (Maschinenbau 
Elektrotechnik), an der Abteilung für technische 
Chemie oder an der Abteilung für technische Phy­
sik einer 'Technischen Hochschule oder die Vollendung 
der philosophischen Studien für mathematisch-natur 
wissenschaftliche Fächer, für die Definitivstellung 
überdies die erfolgreiche Ablegung der für die Dienst 
verwendung vorgeschriebenen Fachprüfung nach 
einjähriger zufriedenstellender Verwendung im Dienst 
zweig. 

v Oberkommissär 
---------------

VI 

VII 

VIII 

VIII 

Rat 

Obertat 

b) Im Vermessungsdienst: Die Vollendung der 
Studien an der Abteilung für Vermessungswesen 

---1,--------------,---'------1 an einer technischen Hochschule oder die Vollendung 
Der Leiter des Bundesamtes 

für Eich- und Vermes- Präsident d. der philosophischen Studien für mathematisch-natur 

Wirklicher Hofrat 

wissenschaftliche Fächer mit dem Nachweis der erfolg 
sungswesen reichen Ablegung der Einzelprüfungen aus den geo 

---11-------------------1 dätischen Hauptfächern, in beiden Fällen für die 
Definitivstellung überdies die erfolgreiche Ablegung 
der für den Bundesvermessungsdienst vorgeschriebe 
nen Fachprüfung nach einjähriger zufriedenstellender 
Verwendung im DienstZweig. 

Anmerkung: 

1) Für Beamte des Vermessungsdienstes. 

lenst- halts- - ___________ -,-_' ___ _ D · lab Ge-I Amtstitel I 
klasse stufe (Dienstposten) I (Amtstitel) 

Anstellungserfordernis 

39. Höherer technischer Dienst beim Hauptmünzamt, beim Hauptpunzierungs- und Probier-
. amt und bei den Punzierungsämtern 

III a) Beim Hauptmünzamt: Die Vollendung der Stu-
Wardein (Münzwardein 1)] dien an der Montanistischen Hochschule (Fachrich-

IV tung Hüttenwesen), der Studien an der Abteilung 
für technische Chemie an einer 'Technischen Hoch-

V Oberwardein (Obermünzwardein 1)] schule oder der Studien an der Abteilung für Ma-
schinenbau an einer Technischen Hochschule; 

VI Bergrat d. 
b) sonst: Die Vollendung der Studien an der Ab-

teilung für technische Chemie an einer 'Technischen 
Hochschule oder der Studien der Chemie an einer 

VII Oberbergrat d. Universität. 

VIII Wirklicher Hofrat 

Anmerkung: 

1) Die in Klammern angeführten Amtstitel gelten für Dienstposten des Hauptmünzamtes. 
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neu 

35. Höherer technischer Dienst im Eich- und Vermessungswesen 

Dienst-I _________ Am __ t_st_it_el ___ ~-----1 
klasse (Dienstposten) I (Amtstitel) 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

Kommissär 

überkommissär 

Rat 

überrat 

Wirklicher Hofrat 

Der Stellvertreter des Leiters des 
Bundesamtes für Eich- und Ver­
messungswesen 

Der Leiter des Bundesamtes für 
Eich- und Vermessungswesen 

Vizepräsi­
dent des 
Bundes­
amtes für' 
Eich- und 
Vermes~ 
sungswesen 

Präsident 
des Bundes­
amtes für 
Eich- und 
Vermes­
sungswesen 

Anstellungserfordernis 

1. Im Eichdienst: der Abschluß der technischen 
Studien an einer Fakultät für Maschinenwesen und 
Elektrotechnik oder der Studienrichtungen der 
technischen Chemie oder der technischen Physik oder 
der Abschluß der philosophischen Studien für 
mathematisch-naturwissenschaftliche Fächer. 

Für die Definitivstellung überdies die erfolgreiche 
Ablegung der Prüfung für den höheren technischen 
Dienst im Eich- und Vermessungswesen (Eichdienst) 
nach einjähriger Verwendung im Dienstzweig. 

2. Im Vermessungsdienst : der Abschluß der tech­
nischen Studien der Studienrichtung Vermessungs­
wesen oder der Abschluß der philosophischen Studien 
für mathematisch-naturwissenschaftliche Fächer mi 
dem Nachweis der erfolgreichen Ablegung der Einzel 
prüfung aus den Prüfungsgegenständen der 11. Staats­
prüfung für die Studienrichtung Vermessungswesen 
der technischen Studien. ' 

Für die Definitivstellung überdies die erfolgreiche 
Ablegung der Prüfung für den höheren technischen 
Dienst im Eich- und Vermessungswesen (Vermes 
sungsdienst) nach einjähriger Verwendung im Dienst 
zweig. 

36. Höherer technischer Dienst beim Hauptmünzamt und bei den Behörden des 
Punzierungswesens 

Dienst-I 
klasse 

III 

IV 
---

V 

VI 
---

VII 

VIII 

Wardein 
Münzwardein 1) 

überwardein 
übermünzwardein 1) 

Bergrat 

überbergrat 

Wirklicher Hofrat 

Anmerkung: 

Amtstitel Anstellungserfordemis 

1. Beim Hauptmünzamt: der Abschluß der mon-
tanistischen Studien, der Studien für Maschinenbau 
oder der Studien der Chemie; 

2. bei den Behörden des Punzierungswesens: der 
Abschluß der montanistischen Studien, der Studien 
der Chemie oder der Studien der Gas- und Feuerungs-
technik. 

Für die Definitivstellung überdies die erfolgreiche 
Ablegung der Prüfung für den höheren technischen 
Dienst beim Hauptmünzamt und bei den Behörden 
des Punzierungswesens. 

1) Diese Amtstitel gelten nur für Dienstposten des Hauptmüuzamtes. 
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alt 

Dienst-\a~a?t;~ \ ________ A_m_t_st_it_e_l_--,-_____ I 
klasse stufe (Dienstposten) I (Amtstitel) 

Anstellungserfordernis 

40. Höherer technischer Dienst im Bereich der Post- und Telegraphenverwaltung 

III 
Baukommissär. d. 

Die Vollendung der Studien an der Abteilung 
für Starkstromtechnik, Schwachstromtechnik oder 
Maschinenbau einer Technischen Hochschule oder IV 

___ 1--, __________________ 1 der Studien der Architektur, für die Definitivstellung 
überdies die Ablegung der Verkehrsdienstprüfung III. 
Für die Erlangung eines Deinstpostens von der 

---1-------------------1 Dienstklasse V aufwärts außerdem die Ablegung 
V Bauoberkommissär d. 

VI Baurat d. der höheren technischen Prüfung. Im Hochbaudienst 
---1-------------------1 ist an Stelle der höheren technischen Prüfung schon 

VII Oberbaurat d. für die Definitivstellung die Prüfung für den Bundes-
___ 1 __________________ 1 baudienst abzulegen. 

VIII 

VIII 

IX 

Wirklicher Hofrat 

Der Leiter einer Post- und 
Te1egraphendirektion Präsident d. 

Dienst-\t~;~ \ ________ A_m_ts_t_i_te __ l_--;-_____ I 
klasse stufe (Dienstposten) I (Amtstite1) 

Anstellungserfordernis 

III 
---

IV 
---

V 
---

VI 
---

VII 
---

VIII 
---

41. Höherer technischer Dienst bei den Salinen 

Bergkommissär d. 
Die Vollendung der Studien an der Montanistischen 

Hochschule (Fachrichtung Bergwesen) oder der Stu 
dien an einer Technischen Hochschule, für die De 

___ 11 __________ ---------1 finitivstellung überdies die erfolgreiche Ablegung 
der Prüfung aus der Salinenkunde an der Montani 
stischen Hochschule. Bergoberkommissär d. 

Bergrat d. 

Oberbergrat d. 

Wirklicher Hofrat 
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neu 

37. Höherer technischer Dienst im Bereich der Post- und Telegraphenverwaltung 

Dienst-I Amtstitel . I 
klasse (Dienstposten) I (Amtstitel) 

III 
--- Baukommissär 
-, IV 

V Bauoberkommi~sär 

VI Baurat 
---

VII Oberbaurat 

VIII Wirklicher Hofrat 

VIII 
--- Der Leiter einer Post- und Tele- Präsident d. 

IX graphendirektion 

Anstellungsei:fordernis 

Der Abschluß der technischen Studien, der Studien 
der Architektur oder der philosophischen Stuqien für 
mathematisch-naturwissenschaftliche Fächer. 

Für die Definitivstellung überdies die erfolgreiche 
Ablegung der Verkehrs~ienstprüfung III (Allgemein) 
für den Hochbaudienst der Prüfung für den höheren 
technischen Dienst oder der Prüfung für den Bundes 
baudienst und der Verkehrsdienstprüfung III (All 
gemein). 

Für die Erlangung eines Dienstpostens von der 
Dienstklasse V aufwärts außerdem die erfolgreiche 
Ablegung der höheren technischen Prüfung (Allge­
mein); bei Verwendung im Postautobetriebsdienst 
der höheren technischen Prüfung (Postauto betriebs 
dienst); dieses Erfordernis gilt nicht für den Hoch 
baudienst. 

In den Prüfungsvorschriften für die im vorigen 
Absatz angeführten Prüfungen kann bestimmt werden 
daß eine Prüfung des allgemeinen Teiles zu entfallen 
hat, wenn dieser bereits bei einer für die Definitiv 
stellung erforderlichen Prüfung geprüft wurde. 

38. Höherer technischer Dienst bei den Salinen 

Dienst-I 
klasse 

III 

IV. 

V 

VI 
----.-

VII 

VIII 
---

Bergkommissär 

Bergoberkommissär 

Bergrat 

Oberber~rat 

Wirklicher Hofrat 

Amtstitel Anstellungserfordernis 

Der Abschluß der montanistischen Studien (Studien-
richtung Bergwesen) oder der technischen Studien. 

Für die Definitivstellung überdies die erfolgreiche 
Ablegung der Prüfung aus der Salinenkunde an der 

- Montanistischen Hochschule. . 

-
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alt 

Dienst-I a~a~;~ 1 ________ A_m_t_s_ti_te_I_--,--_____ 1 

klasse stufe (Dienstposten) I (Amtstitel) 
Anstellungserfordernis 

38. Höherer technischer Finanzdienst (einschließlich des höheren Bodenschätzungsdienstes) 

III 
Technischer Finanzkomrnissär 

IV 

V Technischer Finanzoberkommissär 
-- ------------------1 

VI Technischer Finanzrat 

VII Technischer Oberfinanzrat 

VIII Wirklicher Hofrat 

Dienst-I a~a~;~ 1 ________ A_m_t_st_i_te_I_--,--_____ 1 

klasse stufe (Dienstposten) I (Amtstitel) 

a) Für den höheren technischen Finanzdiens 
mit Ausnahme des höheren Bodenschätzungsdienstes 
Die Vollendung der Studien der technischen Cherrie 
an einer Technischen Hochschule oder des Studiums 
der Chemie an der philosophischen 'Fakultät einer 
Universität, für die Definitivstellung überdies die 
erfolgreiche Ablegung der Prüfung für den höheren 
technischen Finanzdienst nach einjähriger zufrieden 
stellender Verwendung im Dienstzweig ; 

b) Für den höheren Bodenschätzungsdienst: Die 
Vollendung der landwirtschaftlichen, der forstwirt 
schaftlichen oder der kulturtechnischen Studien 
an der Hochschule für Bodenkultur oder der Studien 
der Botanik oder Geologie an der philosophischen 
Fakultät einer Universität, für die Definitivstellung 
überdies die erfolgreiche Ablegung der Prüfung für 
Jen höheren Bodenschätzungsdienst nach einjähriger 
zufriedenstellender Verwendung im Dienstzweig 
bei Absolventen der forstwirtschaftlichen Studien 
außerdem die erfolgreiche Ablegung der Staatsprüfung 
für den höheren Forstverwaltungsdienst. 

Anstellungserfordernis 

2. Amtstierärztlicher Dienst 

III Die Vollendung der tierärzdichen Studien, für die 
------ Bezirksveterinärkommissär Definitivstellung überdies die erfolgreiche Ablegung 

IV der tierärztlichen Physikatsprüfung. Eine Nachsicht 

------ von dem ersten Erfordernis ist ausgeschlossen. 

V Bezirksveterinäroberkomrnissär / 

--- , 
VI Bezirksveterinärrat 

---
VII Bezirksoberveterinärrat 

---

Anmerkung: 
Die beim Amt einer Landesregierung eingeteilten Amtstierärzte führen von' der Dienstklasse VI an den Titel 

.,Landesveterinärinspektor"; der Leiter des Veterinärwesens beim Amt einer Landesregierung führt von der Dienst­
klasse VII an den Amtstitel "Landesveterinärdirektor" • 
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neu 

39. Höherer technischer Finanzdienst und höherer Bodenschätzungsdienst 

Dienst-I klasse Amtstitel 

m 
--- Technischer Finanzkommissär 

IV 

V Technischer Finanzoberkommissär 

VI Technischer Finanzrat 

VII Technischer Oberfinanzrat 

VIII Wirklicher Hofrat 

Anstellungserfordernis 

1. Für den höheren technischen Finanzdienst: der 
Abschluß der Studien der Chemie, der Pharmazie 
oder der Gärungstechnik. 

Für die Definitivstellung überdies die erfolgreiche 
Ablegung der Prüfung für den höheren technischen 
Finanzdienst nach einjähriger Verwendung im 
Dienstzweig. 

2. Für den höheren Bodenschätzungsdienst: der 
Abschluß der landwirtschaftlichen, forstwirtschaft­
lichen oder kulturtechnischen Studien der Botanik, 
Geologie oder Meteorologie. 

Für die Definitivstellung überdies die erfolgreiche 
Ablegung der Prüfung für den höheren Boden­
schätzungsdienst nach einjähriger Verwendung 1m 
Dienstzweig. 

40. Dienst der Tierärzte bei Ämtern und Anstalten 

Dienst-I 
klasse 

III 
---

IV 

'v 
---

VI 
---

VII 
---

VIII 

Amtstitel 

Regierungsveterinärkoinmissär 

Regierungsveterinäroberkommissär 1) 

Regierungsveterinärrat 1) 

Regierungsoberveterinärrat 1) 

Wirklicher Hofrat 

, 

Anmerkung: 

Anstellungserfordernis 

Der Abschluß der tierärztlichen Studien. 
Für die Definitivstellung überdies die erfolgreich 

Ablegung der tierärztlichen Physikatsprüfung. 
e 

I 

/ 

\ 

1) Neben diesem Amtstitel führen Leiter eines Landstallmeisteramtes die Funktionsbezeichnung "Landstallmeister''. 
Leiter eines Stallamtes die Funktionsbezeichnung .,Stallamtsdirektor" und Leiter eines Gestütes die Funktionsbe­
zeichnung "Gestütsdirektor". 

10 
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alt 

Dienst-l'a~a?t:~ 1 ________ A_m_t_st_i_te_I_~------
klasse stufe (Dienstposten) \ (Amtstitel) 

Anstellungserfordernis 

III 
---

IV 
---

V 
---

VI 
---

VII 
------

Anmerkung: 

42. Dienst der Tierärzte bei den Bundespferdezuchtanstalten 
. 

Gestütsveterinärkommissär 

Gestütsveterinäroberkommissär 

Gestütsveterinärrat 

Gestütsoberveterinärrat 

Die Vollendung der tierärztliehen Studien, für di e 
Definitivstellung überdies die erfolgreiche 
legung der tierärztliehen Physikatsprüfung. 

A b­
e Ein 

Nachsicht von dem ersten Erfordernis ist ausgeschlos 
sen: 

Beamte auf Dienstposten dieses Dienstzweiges von der Dienstklasse V aufwärts führen an Stelle des oben vorge­
sehenen Amtstitels für die Dauer der betreffenden Funktion als Leiter eines Landstallmeisteramtes den Amtstitel 
"Landstallmeister", als Leiter eines Stallamtes den Amtstitel "Stallamtsdirektor", als Leiter eines Gestüts den Amtstitel 
"Gestütsdirektor" und als Leiter der Spanischen Reitschule den Amtstitel "Direktor der Spanischen Reitschule". 

lenst- halts-D · labGe-/ 
klasse stufe 

Amtstitel 

(Dienstposten) I (Amtstitel) I. Anstellungserfordernis 

43. Höherer Dienst an den Untersuchungsanstalten der Sanitätsverwaltung, an den land­
und forstwirtschaftlichen Lehr- und Versuchsanstalten und an den veterinär-medizinischen 

Bundesanstalten sowie an physikalisch-technischen oder chemischen Laboratorien 

ur 

IV 
---

V 
---

VI 
I 

---

VII 

---
VI 

---
VII 

---
VIII 
---

Kommissär d. 

Oberkommissär d. 

Leiter eines Laboratoriums 
oder einer Abteilung 

Leiter einer Anstalt 

Vorstand 
des Labora­
toriums (der 
... abteilung) 
d. 

Direktor d. 

a) An bakteriologisch-serologischen Untersuchungs 
anstalen, an Impfstoffgewinnungsanstalten und an der 
Schutzimpfungsanstalt gegen Wut: Die Vollendung 
der medizinischen Studien und der Nachweis der be 
sonderen Ausbildung im betreffenden Fachgebiet 

b) An der chemisch-pharmazeutischen Untersu 
chungsanstalt: Die Vollendung der pharmazeuti 
sehen Studien und das Doktorat der Philosophie 
überdies der Nachweis der besonderen Ausbildung 
in diesem Fachgebiet. 

c) An den veterinär-medizinischen Bundesanstalten 
Die Vollendung der tierärztl~chen Studien. 

d) An sonstigen Anstalten: Die Vollendung ·der 
medizinischen Studien, der Studien an der Fakultät 
für technische Chemie einer Technischen Hochschule 
der pharmazeutischen Studien, der Studien an der 
Hochschule für Bodenkultur oder der philosophischen 
Studien; die Vollendung der philosophischen Studien 
nur dann, wenn die strenge Prüfung aus Botanik oder 
Chemie oder, soweit nicht Lebensmitteluntersuchungs 
anstalten in Betracht kommen, aus Mineralogie oder 
Zoologie mit einem zweiten naturwissenschaftlich­
mathematischen Fach abgelegt oder die Befähigung 
zum Unterricht in Chemie und Naturgeschichte als 
Hauptfach an Mittelschulen erteilt wurde; ferner der 
Nachweis der besonderen Ausbildung im einschlägigen 
Fachgebiet. 

Für die Definitivstellung überdies. die erfolgreiche 
Ablegung der entsprechend der Dienstverwendung 
vorgeschriebenen Fachprüfung; Ärzte haben als Fach­
prüfung die Physikatsprüfung, Tierärzte die tierärzt­
.liehe Physikatsprüfung abzulegen. 
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neu 

41. Höherer Dienst an den Untersuchungs anstalten der Sanitätsverwaltung, an den land­
und forstwirtschaftlichen Lehr- und Versuchsanstalten, an den veterinär-medizinischen 
Bundesanstalten, an wasserbaulichen Versuchsanstalten, am Agrarwirtschaftlichen Institut, 
an physikalisch-technischen, chemischen oder sonstigen Laboratorien, bei der Verwaltung 

Dienst-j 
klasse 

III 
---

IV 
---

V 

VI 

VII 

VIII 

der Bundesgärten und bei der Tiergartenverwaltung Schönbrunn 

Amtstitel 

Kommissär 

überkommissär 

Rat 1) 

übertat 1) 

Wirklicher Hofrat 1) 

Anstellungserfordernis 

1. An den Bundesstaatlichen bakteriologisch 
serologischen Untersuchungsanstalten, an der Bundes 
staatlichen Impfstoffgewinnungsanstalt, an der Bun 
desstaatlichen Schutzimpfungsanstalt gegen Wut 
am Bundesstaatlichen Serumprüfungsinstitut, an der 
Bundesanstalt für chemische und pharmazeutische 
Untersuchungen, an der Bundesstaatlichen Anstalt 
für experimentell-pharmakologische und balneolo­
gische Untersuchungen und am Laboratorium der 
Arzneibuchkommission : der Abschluß der wissen 
schaftlichen Berufsvorbildung auf dem der Verwen 
dung entsprechenden Fachgebiet und eine mindestens 
zweijährige einschlägige Verwendung (Praxis) oder 
Ausbildung. 

2. Bei der Tiergartenverwaltung Schönbrunn: der 
Abschluß· der Studien an der tierärztlichen Hoch 
schule oder der philosophischen Studien, Fachrichtung 
Zoologie. 

3. In den übrigen Fällen: der Abschluß der wissen 
schaftlichen Berufsvorbildung auf dem der Verwen 
dung entsprechenden Fachgebiet. 

Für die Definitivstellung überdies die erfolgreiche 
Ablegung der der Dienstverwendung entsprechenden 
Fachprüfung. Ärzte haben als Fachprüfung die Phy 
sikatsprufung, Tierärzte die tierärztliche Physikats 
prüfung abzulegen. Ärzte (Tierärzte) bei den Lebens­
mitteluntersuchungsanstalten haben entweder die 
Physikatsprufung (tierärztliche Physikatsprufung) 
oder die Fachprüfung für den Höheren Dienst an 
diesen Anstalten abzulegen. 

Anmerkung: 
1) Der Leiter einer Anstalt führt neben dem Amtstitel die Funktionsbezeichnung "Direktor d." unter Hinzufügung 

des Namens der Anstalt. 
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alt 

D · lab Ge-I Amtstitel I lenst- haI _____________ -;-____ _ 
klasse ts I stufe (Dienstposten) (Amtstitel) 

Anstellungserfordernis 

27. Höherer Verwaltungs dienst im Postsparkassenamt 
, 

III Die Vollendung der rechts- und staatswissenschaft 
--- Direktionskommissär lichen Studien oder der Studien an der Hochschul e 

IV für Welthandel. 
---

V Direktionsoherkommissär '" ... --- 8 
VI Direktionsrat '" 5 --- '" '" VII Direktorstellvertreter Jl ... --- "', 0. 

VIII Direktor '" ~ 
0 --- ~ 

VIII '" ... 
--- Vizegouverneur "0 

IX 
---

IX Gouverneur 
---

Anmerkung: 

Der rangälteste Vizegouverneur führt an Stelle dieses Amtstitels, wenn er einen Dienstposten der Dienstklasse IX 
bekleidet, den Amtstitel "Erster Vizegouverneur". 

Dienst_lt~~-I ________ A_m_t_st_i_te_I ______ _ 
klasse stufe (Dienstposten) (Amtstitel) 

Anstellungserfordernis 

44. Höherer Verwaltu!Igsdienst im Bereich der Post- und Telegraphenverwaltung 

III Die Vollendung der rechts- und staatswissenschaft 
--- Postkommissär lichen Studien, für die Definitivstellung überdies di 

IV erfolgreiche Ablegung der Verkehrsdienstprüfung m 
--- für die Erlangung eines Dienstpostens von der Dienst 

e 

V Postoberkommissär klasse V aufwärts außerdem die Ablegung der höhere 
Verwaltungsprüfung. 

n 

---
VI Postrat 

< ---
VII Oberpostrat 

\ 

---
VIII Wirklicher Hofrat 
---

VIII 
------ Der Leiter einer Post- und Präsident d. 

IX Telegraphendirektion ~ 

---
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neu 

42. Höherer Verwaltungsdienst 

Dienst-I _________ Am __ t_st_it_e_I ___ " ... _____ 1 

klasse (Dienstposten) I (Amtstitel) 

III 
Direktionskommissär 

v Direktionsoberkommissär 

VI Direktionsrat 

VII Oberdirektionsrat 

VIII 

IX 

Wirklicher Hofrat 

Der Stellvertreter des Gouverneurs 
des Postsparkassenamtes 

Gouverneur des Postsparkassenamtes 

Vizegouver­
neur des 
Postspar­
kassenamtes 

im Postsparkassenamt 

Anstellungserfordernis 

Der Abschluß der rechts- und staatswissenschaf~ 
lichen Studien oder der sozial- und wirtschaftswissen 
schaftlichen Studien, volkswirtschaftlicher, betriebs 
wirtschaftlicher oder handelswissenschaftlicher 
Richtung." " 

Für die Definitivstellung überdies die erfolgreiche 
Ablegung der Prüfung für den höheren Verwaltungs 
dienst im Postsparkassenamt. 

43. Höherer Verwaltungsdienst im Bereich der Post- und Telegraphenverwaltung 

Dienst-I Amtstitel I 
klasse (Dienstposten) I (Amtstitel) 

III 
--- Postkommissär 

IV 

V Postoberkommissär 

VI Postrat ' 

VII Oberpostrat 

VIII Wirklicher Hofrat 

VIII 
--- Der Leiter einer Post- und Tele- Präsident d. 

IX graphendirektion 

---

Anstellungserfordernis 

Der Abschluß der rechtswissenschaftlichen Studien. 
Für die Definitivstellung überdies die erfolgreich e 

Ablegung der Verkehrsdienstprüfung III (All 
gemein). 

Für die Erlangung eines Dienstpostens von de r 
e Dienstklasse V aufwärts außerdem die erfolgreich 

Ablegung der höheren Verwaltungsprüfung. 
In den Prüfungsvorschriften für die höhere Ver 

waltungsprüfung kann bestimmt werden, daß ein e 
enn Prüfung des allgemeinen Teiles zu entfallen hat, W 

dieser bereits bei einer für die Definitivstellung er 
forderlichen Prüfung geprüft wurde. 

, 

-- -- ----------------------------------
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alt 

lenst- halts- ____________ -.,-____ _ D · lab Ge-I Amtstitel I 
klasse I stufe (Dienstposten) I (Amtstitel) 

Anstellungserfordernis 

45, Höherer Verwaltungsdienst und höherer technischer Dienst bei der Österreichischen 
Staatsdruckerei 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

Anmerkung: 

Direktionskommissär d. 

Direktionsoberkommissär d. 

Direktionsrat d. 

Oberdirektionsrat d. 

Direktor d. 1) 

a) Für den höheren Verwaltungsdienst: Die Voll­
endung der rechts- und staatswissenschaftlichen 
Studien. 

b) Für den höheren technischen Dienst: Die Voll­
endung der Studien an einer Hochschule technischer 
Richtung oder die Vollendung des philosophischen 
Studiums für mathematisch-naturwissenschaftliche 
Fächer oder für Chemie. 

1) Der Leiter der Österreichischen Staatsdruckerei führt für die Dauer dieser Funktion den Amtstitel "GeneraL 
direktor d .... 

lenst- halts- ____________ -.,-___ --,-_ D' lab Ge-I Amtstitel I 
klasse 'stufe (Dienstposten) I (Amtstitel) 

Anstellungserfordemis 

47. Höherer Wirtschafts dienst 

III Die Vollendung der Studien an der Hochschule 
WirtschaftskoI)1ffiissär d. für Welthandel, für die Definitivstellung überdies 

IV die erfolgreiche Ablegung der Prüfung für den 
--- höheren Wirtschaftsdienst nach einjähriger zufrie-

V Wirtschaftsoberkommissär d. denstellender Verwendung im Dienstzweig. 
Im Bereich der Post- und Telegraphenverwaltung --- ist für die Definitivstellung' an Stelle der Ablegung 

VI Wirtscbaftsrat d. der Prüfung für den höheren Wirtschaftsdienst die 
Ablegung der Prüfung aus der, Staatsrechnungs-

VII Oberwirtschaftsrat d. wissenschaft und der Verkehrsdienstprüfung III 
erforderlich; überdies für die Erlangung eines qienst-

VIII Wirklicher Hofrat postens von der Dienstklasse V aufwärts die Ablegung 

--- der höheren Verwaltungsprüfung. 

18 der Beilagen XII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)150 von 249

www.parlament.gv.at



18 der Beilagen 151 

neu 

44. Höherer Verwaltungs dienst und höherer technischer Dienst bei der Österreichischen 
Staatsdruckerei 

Dienst-I _________ A_m_t_st_it_e_I __ ----, ______ J 

klasse (Dienstposten) (Amtstitel) 

III 
--- Direktionskommissär 

IV 

V Direktionsoberkommissär 
---

VI Direktionsrat 
---

VII Oberdirektionsrat 

General-Wirklicher Hofrat direktor der 
VIII Österreichi-

Der Leiter der österreichischen sehen Staats-
Staatsdruckerei druckerei 

Anstellungserforderl)is 

1. Für den höheren Verwaltungsdienst: die Voll 
endung der rechtswissenschaftlichen Studien oder de r 

r 
n 

sozial- und wirtschaftswissenschaftlichen Studien de 
handelswissenschaftlichen, betriebswirtschaftliche 
oder volkswirtschaftlichen Studienrichtung. 

Für die Definitivstellung überdies die erfolgreich e 
t Ablegung der Prüfung für den rechtskundigen Diens 

oder der Prüfung für den höheren Wirtschaftsdienst 
2. Für den höheren technischen Dienst: der A b­

en schluß der technischen Studien der montanistisch 
Studien, der Studien für Bodenkultur oder der philo 
sophischen Studien für mathematisch-naturwissen 
schaftliche Fächer. 

• Für die Definitivstellung überdies die erfolgreich e 
n Abiegung der Prüfung für den höheren technische 

Dienst. 

45. Höherer Wirtschaftsdienst 

Dienst-I 
klasse 

III 
---

IV 
---

V 

VI 

VII 

VIII 
---

Amtstitel 
0 

Wirtschaftskommissär 

Wirtschaftsoberkommissär 

Wirtschaftsrat 

Oberwirtschaftsrat 

Wirklicher Hofrat 

Anstellungserfordernis 

Der Abschluß der staatswissenschaftlichen Studien 
der sozial- und wirtschaftswissenschaftlichen Studie n 
der volkswirtschaftlichen, betriebswirtschaftlichen 
handelswissenschaftlichen oder sozial- und wirtschafts 
statistischen Studienrichtung oder der Studien an de r 
Hochschule für Welthandel. 

Für die Definitivstellung überdies die erfolgreich e 
Ablegung der Prüfung für den höheren Wirtschafts 
dienst nach einjähriger Verwendung im Dienstzweig 

Im Bereich der Post- und Telegraphenverwaltun g 
g ist für die Definitivstellung an Stelle der Prüfun 

für den höheren Wirtschaftsdienst die erfolgreich e 
Ablegung der Prüfung für den gehobenen Rech 
nungsdienst und der Verkehrsdienstprüfung II I 

s 
s 
n 
n 
t 

(Allgemein) erforderlich. Für die Erlangung eine 
Dienstpostens von der Dienstklasse V aufwärt 
außerdem die erfolgreiche Ablegung der höhere 
Verwaltungsprüfung. In den Prüfungsvorschrifte 
für die höhere Verwaltungsprüfung kann bestimm 
werden, daß eine Prüfung des allgemeinen Teiles zu 

e 
üft 

entfallen hat, wenn dieser bereits bei einer für di 
Definitivstellung erforderlichen Prüfung gepr .. 

wurde. 
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alt 

lenst- halts- ____________ -. ____ _ D · lab Ge-/ Amtstitel I 
klasse stufe (Dienstposten) (Amtstitel) 

Anstellungserfordernis 

48. Wissenschaftlicher Dienst 

III 
Assistent d. 
Wissenschaftlicher Kommissär d. 8) 

Das Doktorat der Philosophie oder Medizin, bei 
Anstalten technischer Richtung das Doktorat der 
Philosophie oder die Vollendung der Studien an 

______ -1-__________________ \ einer Hochschule technischer Richtung, an Museen 
und Sammlungen überdies der Nachweis der beson­
deren praktisch-wissenschaftlichen Ausbildung im 
betreffenden Fachgebiet. 

IV 

V 

VI 

Kustos 2. Klasse (Staatsarchäologe 
2. Klasse 1), Observator 2. Klasse 2), 
Geologe 3), Oberassistent '), Ober­
kommissär 6) d.) 

Kustos 1. Klasse (Staatsarchäologe 
1. Klasse 1), Observator 1. Klasse 2), 
Chefgeologe 3), Oberassistent 4), Rat 6) d.) 

Für die Meteorologen des Flugsicherungsdienstes 
die Erwerbung des Doktorates der Philosophie 
(mathematisch-physikalisch-meteorologischer Fach­
richtung) sowie der Nachweis einer besonderen 
praktischen Erfahrung aUf dem Gebiete der Flug­
meteorologie. 

---11-------------.,...---,----\ Für Beamte bei österreichischen Kulturinstituten 

VII 

VII 

VIII 

Anmerkung: 

Stellvertreter des Leiters des 
Österreichischen Museums 
für angewandte Kunst und 
der Stell vertreter des 
Direktors des Technischen 
Museums 

Leiter einer selbständigen 
Anstalt oder Sammlung 

1) Beim 'Archäologischen Institut, 

Vize­
direktor d. 

Direktor d. 6) 

im Ausland das Doktorat der Philosophie oder die 
Vollendung der rechts- y.nd staatswissenschaftlichen 
Studien und das Doktorat der Rechte, ferner die 
Kenntnis der für das betreffende Land notwendigen 
Sprache in Wort und Schrift. 

I) bei der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, 
3) bei der Geologischen' Bundesanstalt, ' 
') bei den wissenschaftlichen Hochschulen. 
6) Die Leiter der Akademien für Musik und darstellende Kunst und für angewandte Kunst führen an Stelle dieses 

Titels den Amtstitel "Präsident d.". 
8) Unter Hinzufügung des Wortes "Auslandskulturdienstes." 

VIII 

Leitender Direktor der 
Kunstsammlungen, der 
Naturhistorischen oder 
der Kulturhistori-

L sehen Sammlungen in Wien 

General­
direktor d. 
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Dienst-I 
klasse 

III 
---

IV 

Amtstitel 

Wissenschaftlicher Kommissär 
Kommissär 1) 

18 der Beilagen 153 

neu 

46. Wissenschaftlicher Dienst 

Anstellungserfordernis 

V Wissenschaftlicher Oberkommissär -

1. Für Beamte des höheren Auslandskulturdienstes 
der Abschluß der rechtswissenschaftlichen Studien, 
der staatswissenschaftlichen Studien, der sozial- und 
wirtschaftswissenschaftlichen Studien, der Studien an 
der Hochschule für Welthandel oder der philosophi 
sehen Studien. Oberkommissär 1) 

---

VI Wissenschaftlicher Rat 
Kulturrat 1) 

---
Wissenschaftlicher Oberrat 2) 

VII Kulturoberrat 1) 
Chefgeologe 8) 

VIII Wirklicher Hofrat 

Anmerkung: 

Für die Definitivstellung überdies die erfolgreiche 
Ablegung der Prüfung für den höheren Auslands 
kulturdienst. 

2. An Hochschulen: die volle Hochschulbildung irl 
einem der Verwendung entsprechenden Fach. 

3. Für die übrigen Beamten: eine wissenschaftliche 
Berufsvorbildung irl eirler der Verwendung ent 
sprechenden Fachrichtung. 

Für die Definitivstellung überdies die erfolgreiche 
Ablegung der Prüfung für den wissenschaftlichen 
Dienst. 

1) Dieser Amtstitel gilt nur für Beamte des höheren Auslandskulturdienstes. 
2) Neben diesem Amtstitel führt der Leiter eirler selbständigen Anstalt, Sammlung oder eirles Kulturinstitutes 

die Ftinktionsbezeichnung "Direktor d." unter Hirlzufügung des Namens der Anstalt, der Sammlung oder des Kultur­
irlstitutes. Den Stellvertretern des Leiters einer besonders großen Anstalt oder Sammlung oder eirles besonders großen 
Kulturinstitutes kann die Funktio"n~bezeichnung "Vizedirektor d." unter Hirlzufügung des Namens der Anstalt, der 
Sammlung oder des Kulturinstitutes zuerkannt werden .. 

3) Für Bedienstete der Geologischen Bundesanstalt. 
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Auslaufende Dienstzweige gemäß Art. II Abs. 2, denen kein neuer Dienstzweig gegenüber steht 

Dienst-I a~a~:~ J ________ A_m_t_S_ti_te_l_-, _____ 1 

klasse stufe (Dienstposten) I (Amtstitel) 
Anstellungserfordernis 

19 b. Höherer Dienst der Heeresverwaltung . 

III llIl An Stelle der im Abschnitt I bestimmten Erforder-
--- Kommissär 

Cl nisse die Erfüllung der besonderen Anstellungs-
IV ~ erfordernisse für Dienstposten der Verwendungs-

--- ~ gruppe H 1. .... 
V Oberkommissär 1: 

'" Q) 

--- ... 
Q) 

VI Administtationsrat ~ 
--- ... 

Q) 

VII Oberadministrationsrat '"0 

---
VIII Wirklicher Hofrat 
---

Der Leiter des gesamten Sanitätsdienstes des Bundesheeres führt von der Dienstklasse VII an den Titel "Sanitäts­
chef der Bundesheeres". 

III 

IV 

V 

VI 

21 a. Akademisch gebildete Münzmedailleure 

AkademiSch gebildeter 
Münzmedailleur d. 

An Stelle der im Abschnitt I bestimmten Erforder­
nisse die Vollendung der Studien an der Meisterschule 
für Medailleurkunst der Akademie der bildenden 
Künste. 

46. Höherer Verwaltungsdienst und höherer technischer Dienst bei der Österreichischen 
Tabakregie 

III a) Für den höheren Verwaltungsdienst: Die Voll-
--- Direktionskommissär d. endung der rechts- und staatswissenschaftlichen 

IV Studien. 
--- b) Für den höheren technischen Dienst: Die Voll-

V Direktionsoberkommissär d. endung der Studien an einer Hochschule technischer 
Richtung oder die Vollendung des philosophischen 

--- Studiums für mathematisch-naturwissenschaftliche 
VI Direktionsrat d. Fächer oder für Chemie. 

---
VII Oberdirektionsrat d. 

---
VIII Wirklicher Hofrat 1) 
---

IX Generaldirektor d. 
---

Anmerkung: 

1) Der Stellvertreter des Generaldirektors führt den Amtstitel "Generaldirektor-Stellvertreter d.". 
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Dienstzweigeordnung - Teil B 

Gegenüberstellung des bisher geltenden Textes mit dem neuen 

(Fassung 1. Gehaltsüberleitungsgesetz-Novelle 1970) 

alt ~ 

Dienstzweigeverordnung - Anlage .1 

Dienstzweigeordnung 

TEIL B: 

Dienstposten der Verwendungsgurppe B. 

Abschnitt 1. 

Gemeinsame Bestimmungen über die besonderen 
Anstellungserfordernisse für die in der Verwen­

dungsgruppe Beingereihten Dienstzweige: 

(1) Erfordernis für die Anstellung ist die er­
folgreiche Absolvierung einer mittleren Lehr-
anstalt; Erfordernis für die Definitivstellung 
überdies die erfolgreiche Ablegung der im Ab­
schnitt II bestimmten Fachprüfung. 

(2) Unter mittleren Lehranstalten im Sinne des 
Abs. 1 sind Mittelschulen (Gymnasien aller Ar­
ten, Realschulen und Oberschulen), Lehrer- und 
Lehrerinnenbildungsanstalten einschließlich der 
Bildungsanstalten für Frauengewerbe-und Haus­
wirtschaftsschullehrerinnen, höhere Handels­
schulen (Handelsakademien), höhere Ab~ilungen 
an gewerblichen Lehranstalten, landwirtschaft­
liche Mittelschulen, forstliche Mittelschulen und 
höhere Bundes-Lehr- und Versuchsanstalten für 
Wein-, Obst- und Gartenbau sowie höhere Ab­
teilungen an den Lehranstalten für Frauenberufe 
Zu verstehen. Die Absolvierung der Lehranstal­
ten, an denen- eine Reifeprüfung vorgesehen ist, 
ist durch das Reifezeugnis, die Absolvierung der 
übrigen Lehranstalten durch das Abgangszeugnis 
nachzuweisen. Offiziere des ehemaligen Bundes­
heeres, die aus dem Offiziersanwärterkurs I der 
ehemaligen Heeresschule oder aus dem Wirt­
schaftsoffizierskurs hervorgegangen sind, sowie 
die Absolventen der ehemaligen Kadettenschu­
len, der Militäroberrealschulen und der ehemali­
gen Marineakademie werden Absolventen einer 
mittleren Lehranstalt gleichgehalten. 

(3) Das Anstellungserfordernis der Absolvie­
rung einer mittleren Lehranstalt wird durch eine 
nach Vollendung des 18. Lebensjahres im Bun­
desdienst zurückgelegte Dienstzeit von a~t Jah-

neu 

GOG. - Anlage zu Absdmitt I 

Dienstzweigeordnung 

TEIL B 

Gehobener Dienst 

Abschnitt I 

Zuweisung von Dienstposten zur Verwendungs­
gruppe B 

Dienstposten der Verwendungsgruppe B sind 
für Tätigkeiten vorzusehen, deren Verrichtung 
die. Absolvierung einer höheren Lehranstalt er­
fordert. 

Abschnitt II 

Gemeinsame Bestimmungen über die besonderen 
Anstellungserfordernisse für die in die Verwen­

dungsgruppe Beingereihten Dienstzweige 

(1) Erfordernis für die Anstellung ist die er­
folgreiche Ablegung der Reifeprüfung an einer 
höheren Schule: 

(2) Als Reifeprüfung einer höheren Schule gilt 
. auch eine vom zuständigen Bundesministerium 
gleichgehaltene Prüfung, wenn die Gleichhaltung 
(Gleichstellung) auf dem betreffenden Zeugnis 
amtlich vermerkt ist. 

(3) Das Erfordernis für die Anstellung wird 
ferner durch eine nach ,Vollendung des 18. Le­
bensjahres im Bundesdienst zurückgelegte Dienst­
zeit von acht Jahren ersetzt, wenn der Beamte 
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alt 

Dienstzweigeverordnung - Anlage '1 

Dienstzweigeordnung 

ren ersetzt, wenn d'er Beamte den Nachweis ge­
nügender Kenntnisse auf den Gebieten des all­
gemeinen Wissens erbringt. Dieser Nachweis er­
streckt sich auf die Kenntnis der deutschen 
Sprache im vollen Umfang des Lehrplanes für 
Mittelschulen und auf die Kenntnis eines der 
folgenden Wissensgebiete: Geographie und Ge­
schichte oder Physik und Chemie im vollen Um­
fang des Lehrplanes der Mittelschulen oder 
Mathematik und' darstellende Geometrie im vol­
len Umfang des Lehrplanes für Realschulen; in­
wieweit die Kenntnis weiterer Gegenstände ver­
langt wird, ist im Abschnitt II bestimmt. Der 
Nachweis ist durch Prüfungen zu erbringen, die 
an einer Bundesmittelschule abzulegen sind; die 
Prüfung entfällt für jenen Teil des Lehrstoffes, 
über den günstige Noten in staatsgültigen Zeug­
nissen nachgewiesen werden, sie entfällt voll­
ständig, wenn über die Studien an einer mittle­
ren Lehranstalt, an der eine Reifeprüfung vorge­
sehen ist, zwar nicht das Reifezeugnis, wohl aber 
das Zeugnis über die erfolgreiche Zurücklegung 
des letzten Studienjahres beigebracht wird. Eine 
nach Vollendung des 18. Lebensjahres außerhalb 
des Bundesdienstes zugebrachte Zeit, die der Er­
werbung von Fachkenntnissen für den Dienst­
zweig gedient hat, kann vom zuständigen Bun­
'desminister in die oben vorgeschriebene Zeit von 
acht Jahren eingerechnet werden. 

neu 

GÜG. - Anlage zu Abschnitt I 

Dienstzweigeordnung 

die Beamten-Aufstiegsprüfung (Abs. 4) erfolg­
reich abgelegt hat. Eine nach Vollendung des 
18. Lebensjahres in einem Dienstverhältnis zu" 
einem Bundesland, zu einem Bezirk 'oder zu 
einer Gemeinde zugebrachte Zeit ist in den Zeit-
raum von acht Jahren einzurechnen. ' 

(4) In der Beamten-Aufstiegsprüfung ist der 
Nachweis folgender Kenntnisse zu erbringen: 

1. Pflichtfächer (im vollen Umfang des Lehr­
planes eines naturwissenschaftlichen Realgymna­
siums): 

a) Deutsch, 
b) Geschichte und Sozialkunde, 
e) Geographie und Wirtschaftskunde. 

2. nach Wahl des Kandidaten zwei der folgen­
den Fächer im Umfang des Lehrplanes eines na­
turwissenschaftlichen Realgymnasiums bis zur 
6. Klasse einschließlich, davon jedenfalls eines der 
in lit. a bise angeführten Fächer: 

a) Fremdsprache, 
b) eine weitere Fremdsprache, 
e) Mathematik, 
d) Physik, 
e) Chemie, 
f) Naturgeschichte. 

(5) Der im Abs. 4 verlangte Nachweis von 
Kenntnissen ist durch staatsgültige Zeugnisse auf 
Grund schulrechtlicher Vorschriften zu erbrin-' 
gen. Wenn diese Zeugnisse auf Grund von Exter­
nistenprüfungen erworben werden; sind sie nur 
dann für die Beamten-Aufstiegsprüfung anzuer­
kennen, wenn in den Fächern Deutsch, Mathe­
matik und Fremdsprache (weitere Fremdsprache) 
eine schriftliche und eine mündliche Prüfung ab., 
gelegt wurden. 
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alt 

Abschnitt II 

Dienstzweige, Amtstitel und Anstellungserfordernisse 

lenst- halts- ____________ -. ____ _ D · \ ab Ge-I Amtstite1 I 
klasse stufe (Dienstposten) I (Amtstitel) 

Anstellungserfordernis 

49. Gehobener Fachdienst bei den Arbeitsämtern 

II Assistent d. Als Fachprüfung ist die Prüfung für den gehobenen 
--- Fachdienst bei den Arbeitsämtern nach zweijähriger 

Revident d. zufriedenstelIender Verwendung im Diensizweig ab-

m zulegen. 
Das Erfordernis der Absolvierung einer mittleren 

4 Lehranstalt wird ersetzt durch eine sechsjährige erfolg-
------ Oberrevident d. reiche Verwendung im Fachdienst der Arbeitsvermitt-

IV lung bei den Arbeitsämtern (DienstzweigNr. 79), 
--- wovon mindestens drei Jahre in probeweiser Ver-

V Sekretär d. wendung im gehobenen Fachdienst zurückgelegt sein 
--- müssen. 

VI 
--- Wirklicher Amtsrat 

VII 
---

Dienst-I a~a~:~ J ________ Am __ t_st_it_e.::.I_,.. _____ \ 
klasse stUfe (Dienstposten) I (Amtstitel) 

Anstellungserfordernis 

II 
---

m 

---
IV 

---
V 

---
VI 

---

Assistent 

Revident 

4 
--- Oberrevident 

---
Sekretär 

50. Gehobener Arbeitsinspektionsdienst 

Q 
0 
] 

<> 
~ 
Q . ;;; 
·5 
..Cl 

'"' < 
'"' <> 

"0 

Ist als mittlere Lehranstalt nicht eine höhere Ab 
teilung an einer gewerblichen Lehranstalt absolvier 
worden, so ist für die Anstellung überdies eine .min 
destens zweijährige Praxis in einem gewerblichen 
Betrieb nachzuweisen . 

Als Fachprüfung ist die Prüfung für den gehobenen 
Arbeitsinspektionsdienst abzulegen . 

Das Erfordernis der Absolvierung wird ersetz 
durch eine mindestens achtjährige qualifizierte Praxis 
in einem mittleren oder großen gewerblichen Betrieb 

___ 1 _______________ -'-___ 1 die der Erwerbung von Kenntnissen für den Dienst 
zweig gedient hat, und die erfolgreiche Ablegung der 

___ 1 ___________________ 1 Fachprüfung. Im fachlichen Dienst der Arbeits 
inspektion .zurückgelegte Dienstzeiten sind in die 

Wirklicher Amtsrat 

Praxis einzurechnen. 
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.. 
Dienst-I 
klasse 

II 

III 
---

IV 
---

V 

VI 
---

VII 
---

18 der Beilagen 159 

neu 

Abschnitt III 

Dienstzweige, Amtstitel und Anstellungserfordemisse 

47. Gehobener Dienst bei den Arbeitsämtern 

Amtstitel Anstellungserforderrus 

Amtsassistent Für die Definitivstellung überdies die erfolgreich e 
Ablegung der Prüfung für den gehobenen Dienst be· 

Amtsrevident den Arbeitsämtern nach zweijähriger Verwendung i m 
Dienstzweig. 

Amtsoberrevident Das Erfordernis der Absolvierung einer allgemein 
bildenden oder berufsbildenden höheren Schule wir d 
ersetzt durch eine sechsjährige erfolgreiche Ver 

Amtssekretär wendung im Fachdienst bei den Arbeitsämtern 
(Dienstzweig 72), wovon mindestens drei Jahr e 

Wirklicher Amtsrat in probeweiser Verwendung im gehobenen Dienst 
zurückgelegt sein müssen. 

Amtsdirektor 

48. Gehobener Arbeitsinspektionsdienst und bergbehördlicher Inspektionsdienst 

Dienst-I 
klasse 

II 
Amtsassistent 
Bergassistent 

---

III 
Amtsrevident 
Bergrevident 

IV 
Amtsoberrevident 
Bergoberrevident 

V 
Amtssekretär 
Bergsekretär 

VI Wirklicher Amtsrat 

VII Amtsdirektor 

Anmerkung: 

Amtstitel 

1) 

1) 

1) 

i) 

Anstellungserforderrus 

Ist als höhere Schule nicht eine höhere technische 
Lehranstalt absolviert worden, so ist für die An­
stellung überdies eine mindestens zweijährige Praxis 
in einem Betrieb bzw. Bergbaubetrieb, in dem die für 
diesen Dienstzweig erforderlichen Kenntnisse erwor­
ben werden können, nachzuweisen. 

Für die Definitivstellung überdies die erfolgreiche 
Ablegung der Prüfung für den gehobenen Arbeits­
inspektionsdienst, im Bereich der bergbehördlichen 
Inspektion der Prüfung für den gehobenen berg­
behördlichen Inspektionsdienst. 

Diese Erfordernisse werden ersetzt durch eine 
mindestens achtjährige qualifizierte Praxis in einem 
mittleren oder großen Betrieb bzw. Bergbaubetrieb, 
in dem die für diesen Dienstzweig erforderlichen 
Kenntnisse erworben werden können, und die erfolg­
reiche Ablegung der Prüfung für den gehobenen 
Arbeitsinspektionsdienst, im Berl!ich der bergbehörd­
lichen Inspektion der Prüfung für den gehobenen 
bergbehördlichen Inspektionsdienst. 

Im Arbeitsinspektionsdienst und im bergbehörd­
lichen Inspektionsdienst zurückgelegte Dienstzeiten 
sind in die Praxis einzurechnen. 

1) Nur bei Verwendung im gehobenen bergbehÖrdlichen Inspektionsdienst. 
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alt 

Dienst-I ab Ge-I _______ Am_ts_t_ite_I_-,--____ 1 

klasse hal~s- I stule (Dienstposten) (Amtstitel) 
Anstellungserfordernis 

51. Gehobener Fachdienst an Archiven und Bibliotheken 

II Archiv(Bibliotheks)assistent 1) d. 

Archiv(Bibliotheks)revident 1) d. 
III 

4 

IV 
Archiv(Bibliotheks)oberrevident 1) 

V Archiv(Bibliotheks)sekretär 1) d . 

VI . Wirklicher Amtsrat 

Anmerkung: 

1) Je nach dem verliehenen Dienstposten. 

lenst- halts- ____________ ...,.... ____ _ D ' I ab Ge-I Amtstitel I 
klasse stufe (Dienstposten) I (Amtstitel) 

Als Fachprüfung ist beim Dienst in den Archiven 
die Prüfung für den gehobenen Archivdienst, beim 
Dienst in den Bibliotheken die Prüfung für den 
Bibliotheksdienst abzulegen. 

Der Nachweis gemäß Abschnitt lAbs. 3 erstreck 
sich auch auf die Kenntnis der lateinischen Sprache 
im Umfang des Lehrplans der ersten vier Klassen des 
Gymnasiums. 

Anstellungserfordernis. 

52. Gehobener Bau- und Erhaltungsdienst im Bereich der ]'ost- und Telegraphenverwaltung 

II Telegraphenassistent 
Amtassistent 1) d. 

Telegraphenrevident 
Amtsrevident 1) d. 

Als Fachprüfung ist die Telegraphendienstprü 
fung III abzulegen. 

III 

Das Erfordernis der Absolvierung einer mittlereIl 
Lehranstalt wird durch eine Dienstzeit von acht 
Jahren im Bundesdienst ersetzt, wenn mindestens 
sechs Jahre im Bereich der Post- und Telegraphen ---1-------------------1 verwaltung und mindestens zwei Jahre als definitive! 

_____ 4_ Telegraphenoberrevident Beamter df:s fachlichen Bau- und Erhaltungsdienstes 

IV 

V 

VI 

VII 

Anmerkung: 

. Amtsoberrevidi:nt 1) d. oder des Maschinenfachdienstes (Verwendungs­
gruppe. C) zurückgelegt wurden. 

Telegrapheninspektor 
Amtssekretär 1) d. 

Amtsdirektor 2) d. 
Telegraphenoberinspektor . 
Wirklicher Amtsrat 1) 

1) Diese Amtstitel gelten bei Verwendung in einer Post- und Telegraphendirektion. 
2) Dieser Amtstitel gilt für Dienstposten, die für die Leitung eines }..mts vorges~hen 'sind. 
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neu 

49. Gehobener Dienst an Archiven und Bibliotheken 

Dienst-I 
klasse 

II 

---

III 

---

Amtstitel 

Archivassistent 
\ 

Bibliotheksassistent 1) 

Archivrevident 
Bibliotheksrevident 1) 

Archivoberrevident IV 
Bibliotheksoberrevident 1) 

V Archivsekretär 
Bibliothekssekretär 1) 

VI Wirklicher Amtsrat 

VII Amtsdirektor 

Anmerkung: 
1) Je nach Verwendung. 

Anstellungserfordernis 

Für die Definitivstellung überdies die erfolgreich e 
Ablegung 

a) beim Dienst an Archiven der Prüfung für de n 
gehobenen Archivdienst; 

b) beim Dienst an wissenschaftlichen Bibliothek en 
der Prüfung für den gehobenen Bibliotheksdienst; 

c) beim Dienst an Volksbibliotheken der Prüfun g 
für den gehobenen Volksbibliotheksdienst. 

Bei Anwendung des Abschnittes 11 Abs. 4 ist vo n 
s Beamten des gehobenen Archivdienstes an Stelle de 

Nachweises der Kenntnisse einer lebenden Fremd 
sprache der Nachweis der Kenntnisse der lateinische' n 
Sprache zu erbringen. ' 

50. Gehobener Bau- und Erhaltungsdienst im Bere~ch der Post- und Telegraphenverwaltung 

Dienst-I 
klasse 

II 

---

III 

IV 

V 

VI 

VII 

I 

Amtstitel 

Fernmeldeassistent 
Amtsassistent 1) 

Fernmelderevident 
AmtsrevIdent 1) 

Fernmeideoberrevident 
Amtsoberrevident 1) 

Fernmeldeirispektor 
Amtssekretär 1) 

Amtsdirektor 2) 
Fernmeldeoberinspektor 
Wirklicher Amtsrat 1) 

Amtsdirektor 2) 
Fernmeldezentralinspektor 
Oberamtsrat 1) 

Anmerkung: 

Anstellungserfordernis 

Das Anstellungserfordernis der Absolvierung einer 
höheren Lehranstalt wird durch eine Dienstzeit von 
acht Jahren im Bundesdienst ersetzt, wenn mindestens 
sechs Jahre im Bereich der Post- und Telegraphenver-
waltung und mindestens zwei Jahre als definitiver 
Beamter des fachlichen Bau- und Erhaltungsdienstes 
oder des Maschinenfachdienstes (Verwendungs-
gruppe _ C) zurückgelegt wurden. 

Für die Beamten-Aufstiegsprüfung gilt der Nach-
weis der Kenntnisse aus dem Wahlfach Mathematik 
als erbracht, wenn der Beamte die Fernmeldedienst-
prüfung Irr erfolgreich besteht. 

Für die Definitivstellung überdies die erfolgreiche 
Ablegung der Fernmeldedienstprüfung III. 

1) Diese Amtstitel gelten bei Verwendung in Dienststellen des Verwaltungsdienstes. ' 
2) Diese Amtstitel gelten für Dienstposten, die für die Leitung eines Amtes vorgesehen sind. 

11 
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162 18 der Beilagen 

alt 

lenst- halts- ___________ ---, _____ _ D ' I ab Ge-I Amtstitel I 
klasse stufe (Dienstposten) (Amtstitel) 

Anstellungserfordernis 

54. Betriebsprüfungsdienst 

II Finanzassistent CI> Als Fachprüfung ist die Prüfung für den Betriebs-B 
--- ., prüfungSdienst in der Finanzverwaltung abzulegen . I': 

Finanzrevident ;ä 
III 

., 
I>/) 

4 
., I': 

Q)~ 
Finanzoberrevident 

"0: --,----
0-

IV '" ..c 
0 .!:! ---

tl V Finanzsekretär !Xl -
---

VI Wirklicher Amtsrat 
---

/ 

lenst- halts- ___________ --,;--____ _ D ' I ab Ge-I Amtstitel I 
klasse stufe (Dienstposten) , (Amtstitel) 

Anstellungserfordemis 

53. Bemessungs- und Kassendienst in der Finanzverwaltung (einschließlich des Boden­
schätzungsdienstes ) 

II Finanzassistent Als Fachprüfung ist die Prüfung für den Bemes-
--- sungs- und Kassendienst in der Finanzverwaltung, 

\ Finanzrevident von Beamten des Bodenschätzungsdienstes die Prü-

III fung für diesen Dienst abzulegen. 

4 
------ Finanzoberrevident 

IV 
~ ---

V Finanzsekretär 
---

VI Wirklicher Amtsrat -
---

VII Amtsdirektor 
---

; 

-

-
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Dienst-! 
klasse 

II 
---

III 
---

IV 
---

V 
---

VI 
---

VII 
---

Dienst-I 
klasse 

II 
---

III 
---

IV 
---

V 
---

VI 
---

VII 
---

Finaniassistent 

Finanzrevident 

Finanzoberrevident 

Finanzsekretär 

Wirklicher Amtsrat 

Amtsdirektor 

/ 

18 der Beilagen 163 

neu 

51. Gehobener Betriebsprüfungsdienst 

Amtstitel 

-

-

Anstellungserfordernis 

Für die Definitivstellung überdies die erfolgreich e 
s-Ablegung--der Prüfung für den gehobenen Betrieb 

prüfungsdienst. 

" 

52. Gehobener Finanzdienst und -gehobener Bodenschätzungsdienst 

Finanzassistent 

Finanzrevident 

Finanzoberrevident 

Finanzsekretär 

Wirklicher Amtsrat 

Amtsdirektor 

Amtstitel Anstellungserfordernis 

Für die Definitivstellung überdies 
a) beim gehobenen Finanzdienst die erfolgreiche 

Ablegung der Prüfung für den gehobenen Finanz­
dienst, 

b) beim gehobenen Bodenscliätzungsdienst der 
Prüfung für den gehobenen Bodenschätzungsdienst. 
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alt 

lenst- halts- ------------....,.-------1 D ' lab Ge-/ Amtstitel 

klasse stufe (Dienstposten) I (Amtstitel) 
Anstellungserfordernis 

57. Gehobener Gartenfachdienst 

II Gartenassistent d. An Stelle der im Abschnitt I bestimmten Er-
-------I----~ ______________ I fordernisse die Absolvierung einer höheren Bundes-

Gartenrevident d. 
III 

4 
------ Gartenverwalter d. 

IV 

V 
Gartenoberverwalter d. 

VI 
------1-----------.,-----1 

VII 

VIII 

Der Leiter des Garten­
dienstes 

Bundes­
garten­
Direktor 

lenst- halts- ---------___ ...,.-____ _ D ' lab Ge-/ Amtstitel . I 
klasse stufe (Dienstposten) I (Amtstitel) 

lehranstalt für Gartenbau; für die Definitivstellung 
überdies die erfolgreiche Ablegung der Gartenfach 
prüfung. 

Anstellungserfordernis 

58. Gehobener Fachdienst in der Gerichtskanzlei 

II 
---

III 

---
IV 

---
V 

---
VI 

---

4 
---

Justizassistent 

Justizrevident 

Justizoberrevident 

Justizsekretär 

Wirklicher Amtsrat 

Als Fachprüfung sind die erste Kanzlei-, die Grund 
buchsführerprüfung und die Prüfung über den er 
weiterten Wirkungskreis (ausgenommen den er 
weiterten Wirkungskreis in Strafsachen), von leiten 
den Beamten (Verordnungen vom 26. Dezember 1923 
BGBL Nr. 7 und 8) die zweite Kanzleiptüfung für 
Fachbeamte der Gerichtskanzlei abzulegen. 
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neu 

.53. Gehobener Gartenbaudienst 

Dienst-
, 

I klasse Amtstitel Anstellungserfordernis 

II Gartenbauassistent Die Reifeprüfung ist an der höheren Bundeslehr 
und Versuchsanstalt für Gartenbau abzulegen. 

III Gartenbaurevident Für die Definitivstellung überdies die erfolgreich 
Ablegung der Prüfung für den gehobenen Garten 

e 

IV Gartenbauoberrevident 
baudienst. \ 

---
V 

--- Gartenoberverwalter 
VI -. 

VII Gartenbaudirektor 

-

, 
I , 

54. Gehobener Dienst bei· Gericht 

Dienst-l 
klasse Amtstitel Anstellungserfordernis 

II Justizassistent Für die Definitivstellung überdies die erfolgreiche 
--- Ablegung der Gerichtskanzleiprüfung, der Gmnd-

III Justizrevident buchsführerprüfung und 

--- a) von Rechtspflegeranwärtern der Rechtspfleger-

IV Justizoberrevident 
prüfung, 

b) von Beamten, die die Laufbahn als leitende 
--- Beamte (Verordnungen EGBL Nr. 7 und 8/1924) und 

V Justizsekretär als Bezirksrevisoren anstreben, der Fachprüfung für 
leitende Beamte bei Gericht, 

VI Wirklicher Amtsrat c) von den Verwahmngsbeamten der Verwahmngs-
--- abteilungen bei den Oberlandesgerichten der Prüfung 

VII Amtsdirektor für den gehobenen Rechnungsdienst. 
, 

~ 

I 
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166 18 der Beilagen 

alt 

Dienst_!ahalb Ge-j Amtstitel ! kl ts- ----------.:~=-----.-----
asse stufe (Dienstposten) 1 (Amtstitel) 

Anstellungserfordernis 

59. Graveurdienst 

II 
--- Graveur d. 

m 
---

m 4 
------ Obergraveur 2. Klasse d. 

IV 
---

V Obergraveur 1. Klasse d. 
---

VI Chefgraveur d. 
---

Dienst-! ab Ge-! Amtstitel . ! 
klasse h~~~s- ------------.-1-----

S"Llle (Dienstposten) (Amtstitel) 

An Stelle der Ablegung einer Fachprüfung der 
Nachweis der erforderlichen. Kenntnisse in der Gra-
veurkunst; dieser Nachweis entfällt bei erfolgreicher 
Absolvierung einer akademischen Spezials~ule für 
Medailleurkunst. 

'. 

Anstellungserfordernis 

59b. Gehobener Dienst der Heeresverwaltung 

II Assistent (Technischer Assistent) bIl An Stelle der im Abschnitt I bestimmten Er-
c:: fordernisse die Erfüllung der besonderen Anstellungs-E Revident (Technischer Revident) f 

erfordernisse für Dienstposten der Verwendungs-

m --- gruppe H 2. 

4 ~ 
Oberrevident (Technischer u 

--- ti 
IV 

Oberrevident) u 
::c: . --- t 

V Sekretär (Technischer Inspektor) ." 

---
VI 

Wirklicher Amtsrat (Technischer 

VII Oberinspektor) 

---

. 

-
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Dienst-! 
klasse 

II 

III 

IV 
---

V 
---

VI 

Dienst-! 
klasse 

II 

m 

IV 

---

V 

---

VI 

VII 
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neu 

55. Gehobener Graveurdienst 

Amtstitel 

Graveurassistent 

Graveur 

Obergraveur 

Hauptgraveur 

Chefgraveur 

I 

, 

Anstellungserfordernis 

Überdies die. erforderlichen Kenntnisse in de 
Graveurkunst 'Üder an Stelle der im Abschnitt I 

r 
I 
r bestimmten Erfordernisse die Absolvierung eine 

Meisterschule für Medailleurkunst. 

'-

56. Gehobener Dienst der Heeresverwaltung 

Amtstitel 

Assistent 
Technischer Assistent 1) 

Revident 
Technischer Revident 1) 

Oberrevident 
Technischer Oberrevident 1) 

Sekretär 
Technischer Inspektor 1) 

Wirklicher Amtsrat 
Technischer Oberinspektor 1) 

Amtsdirektor 
Technischer Zentralinspektor 1) 

\ 

-

Anstellungserfordernis 

An Stelle der im Abschnitt II bestimmten Erforder­
nisse die Erfüllung der besonderen Anstellungs­
erfordernisse für Dienstposten der Verwendungs­
gruppe HZ. 

Anmerkung: 

1) BeiVerwendung im technischen Dienst. 
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168 18 der Beilagen 

alt 

lenst- halts- ------______ -..,.. ____ _ D' lab Ge-I Amtstitel I 
klasse stufe (Dienstposten) I (Amtstitel) 

Anstellungserfordernis 

61. Gehobener landwirtschafdicher Fachdienst 

II Landwirtschaftsassistent d. 
(Kellereiinspektor 2. Klasse d.) 

Überdies eine zweijährige, bei Kellereiinspektoren 
eine fünf jährige Praxis in dem Fach, in dem der Beamte 

- ---1------------_______ 1 verwendet werden soll. . 

III 

4 

Latidwirtschaftsrevident d. 
(Kellereiinspektor 1. Klasse d.) 

Die Absolvierung einer mittleren Lehranstalt ist 
durch das Reifezeugnis einer landwirtschaftlichen 
Mittelschule, bei Kellereiinspektoren durch das Reife­
zeugnis einer höheren Bundeslehr- und Versuchs­
anstalt für Wein-, Obst- und Gartenbau nachzu­
weisen. 

IV 

Landwirtschaftsoberrevident d. 
(Kellereiinspektor 1. Klasse d.) 

Als Fachprüfung ist die Prüfung für den gehobenen 
---1-'-------------------1 landwirtschaftlichen Fachdienst abzulegen. 

V 

VI 

Anmerkung: 

Landwirtschaftsinspektor d. 
(Kellereioberinspektor d.) 

Landwirtschaftsoberinspektor d. 
(Kellereioberinspektor d.) 

Die in Klammern angeführten Amtstitel gelten für die Beamten der Bundeskellereiinspektion. 

Dienst-I t~:_-I ________ A_m_t_st_it_e_l_-,..-_____ I 
klasse stufe (Dienstposten) I (Amtstitel) 

Anstellungsenordernis 

55. Demonstratoren an höheren Bundeslehr- und Versuchsanstalten für Wein:, Obst- oder 
Gartenbau 

II Assistent d. An Stelle der im Abschnitt I bestimmten Erforder 
--_. nisse die Absolvierung einer höheren Bundeslehr 

Revident d. und Versuchsanstalt für Wein-, Obst- oder Gartenbau 

III für die Definitivstellung überdies die Lehrbefähigun 

4 für das Lehrfach, in dem der Beamte als Demon 
strator verwendet wird. 

------ Oberrevident d. 

g 

IV 
---

V Inspektor d. 
---

VI Oberinspektor d. 
---

.~ 
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18 der Beilagen 169 

neu 

57. Gehobener landwirtschaftlicher Dienst 

Dienst-j 
klasse Amtstitel 

II Landwirtschaftsassistent 
Kellereiinspektor 1) 

III Landwirtschaftsrevident 
Kellereiinspektor 1) 

IV Landwirtschaftsoberrevident 
Kellereiinspektor 1) 

V Landwirtschaftsinspektor 
Kellereioberinspektor 1) 

VI 
Landwirtschaftsoberinspektor ---

VII Kellereioberinspektor 1) 

Anmerkung: 

j 
Anstellungserfordernis 

Die Reifeprüfung ist an einer höheren landwirt­
schaftlichen Lehranstalt, bei Kellereiinspektoren an 
der höheren Bundeslehr- und Versuchsanstalt für 
Wein- und Obstbau abzulegen. 

überdies eine zweijährige, bei Kellereiinspektoren 
eine fünf jährige Praxis in dem Fach, in dem der 
Beamte verwendet werden soll. 

Für die Definitivstellung überdies die erfolgreiche 
Ablegung der Prüfung für den gehobenen landwirt­
schaftlichen Dienst. 

1) Diese Amtstitel gelten für Beamte der Bundeskellereiinspektion. 

58. Gehobener Dienst an land- und forstwirtschaftlichen Lehr- und Versuchsanstalten 

Dienst-j 
klasse 

II 

III 

IV 

V 

VI 
---

VII 

Assistent 

Re"ident 

Oberrevident 

Inspektor 

Oberinspektor 

Amtstitel 

, 

Anstellungserfordernis 

Für die Definitivstellung überdies die erfolgreich e 
n Ablegung der Prüfung für den gehobenen Dienst a 

land- und forstwirtschaftlichen Lehr- und Versuchs 
anstalten. 
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170 18 der ,Beilagen 

alt 

1enst- halts- --------------;------1 D' I ab Ge-I Amtstitel I 
klasse stufe (Dienstposten) I (Amtstitel) 

Anstellungserfordemis 

63. Medizinisch-technische Assistentinnen 

TI 

m Medizinisch-technische Assistentin d. 

IV 
---1----------------1 

V Medizinisch-technische Oberassistentin d. 

1enst- halts- ____________ --;-____ _ D · I ab Ge-I Amtstitel 'I 
klasse stufe (Dienstposten) I (Amtstitel) 

Überdies die erfolgreiche Absolvierung eines min­
destens dreisemestrigen Lehrganges an dermedizini­
schen Fakultät einer Universität. 

Als Fachprüfung ist die Prüfung für den Dienst 
der medizinisch-technischen Assistentinnen abzu­
legen. 

Anstellungserfordemis 

64. Gehobener Fachdienst an Museen, Sammlungen und wissenschaftlichen Anstalten 

TI Adjunkt d. 

Revident 1) d. 
m 

4 
-------- Oberrevident S) d. 

IV 
---

V Sekretär S) d. 
---

VI Wirklicher Amtsrat 
---

Anmerkung: 

Als Fachprüfung ist die Prüfung für den gehoben en 
Fachdienst an Museen, Sammlungen und wissen 
schaftlichen Anstalten abzulegen. 

Der Nachweis gemäß Abschnitt I, Ahs. 3, erstreck 
sich auch auf die Kenntnis der lateinischen Sprache i m 

es Umfang des Lehrplanes der ersten vier Klassen d 
Gymnasiums; . diese Bestimmung gilt nicht für An 

n 'stalten technischer Richtung sowie für Präparatore 
und Restauratoren. 

1) An Stelle dieses Amtstitels tritt nach Maßgabe der Verwendung der Beamten der Amtstitel "Technischer De­
monstrator 2. Klasse", "Technischer Präparator 2. Klasse" oder "Technischer Restaurator 2. Klasse". 

8) An Stelle dieses Amtstitels tritt nach Maßgabe der Verwendung der Beamten der Amtstitel"Technischer Demon­
strator 1. Klasse", ,~Technischer Präparator 1. Klasse'.' oder "Technischer Restaurator 1. Klasse". 

1enst- halts- ____________ -;--____ _ D · I ab Ge-I Amtstitel I 
klasse stufe (Dienstposten) I (Amtstitel) 

Anstellungserfordernis 

64 a. Gehobener pädagogisch-administrativer Dienst bei den Schulbehörden des Bundes 
in den Ländern 

Für die Beamten dieses Dienstzweiges 
gelten die für die Beamten des 
Gehobenen Verwaltungsdienstes 
vorgesehenen Amtstitel. 

An Stelle der im Abschnitt I bestimmten Erforder­
nisse die Vollendung eines Studiums,. das· in der 
Lehrer-Dienstzweigeverordnung für Lehrer einer der 
Verwendungs gruppen L 2 vorgesehen ist, und eine 
in der Lehrer-Dienstzweigeverordnung für eine der 
Verwendungs gruppen L 2 als Anstellungserfordernis 
vorgesehene Befähigung für das Lehramt. 
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Dienst-I 
klasse 

II 

III 

IV 

v 

VI 

VII 

18 der Beilagen 171 

neu 

59. Gehobener medizinisch- und veterinär-medizinisch-technischer Dienst 

Amtstitel 

Medizinisch-technischer Assistent 

Medizinisch-technischer Oberassisteot 

Anstellungserfordernis 

Überdies für 
a) medizinisch-technische Assistenten die Erfüllung 

der Voraussetzungen zur Ausübung des gehobenen 
medizinisch-technischen Dienstes nach den Bestim­
mungen des Kr~nkenpflegegesetzes, BGBl. Nr. 102/ 
1961; 

b) veterinär-medizinisch-technische Assistenten die 
erfolgreiche Absdlvierung eines mindestens zwei­
semestrigen Lehrganges an der Tierärztlichen Hoch­
schule oder an einer veterinär-medizinischen Bundes­
anstalt oder die Erfüllung der Voraussetzungen zur 
Ausübung des gehobenen medizinisch-technischen 
Dienstes nach deo Bestimmungen des Krankenpflege­
gesetzes. 

60. Gehobener Dienst an Museen, Sammlungen, wissenschaftlichen Anstalten, am Bundes­
denkmalamt und an Untersuchungsanstalten der Bundesstaatlichen Sanitätsverwaltung 

Dienst-I 
klasse 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

Assistent 1) 

Revident 1) 
-

Oberrevident 2) 

Sekretär 2) 

Wirklicher Amtsrat 

Amtsdirektor 

Anmerkung: 

Amtstitel Anstellungserfordernis 

Bei Anwendung des Abschnittes II Abs. 4 ist an 
Stelle des Nachweises der Kenntnisse einer lebenden 
Fremdsprache der Nachweis der Kenntnisse der 
lateinischen Sprache zu erbringen; diese Bestimmung 
gilt nicht für Anstalten technischer RichtUng, für die 
Untersuchungsanstalten der Bundesstaatlichen Sani-
tätsverwaltung, für den gehobenen Auslandskultur-
dienst sowie für technische Präparatoren und tech-
nische Restauratoren. 

Für die Definitivstellung überdies die erfolgreiche 
Ablegung der Prüfung für den gehobenen Dienst an 
Museen, Sammlungen und wissenschaftlichen An-
stalten; im gehobenen Auslandskulturdienst der 
Prüfung für den gehobenen Auslandskulturdienst; 
für Restauratoren der Prüfung für den gehobenen 
Dienst der Restauratoren. 

1) An die Stelle dieses Amtstitels treten nach Maßgabe der Verwendung des Beamten die Amtstitel "Technischer 
Demonstrator", "Technischer Präparator" oder "Technischer Restaurator". 

2) An die Stelle dieses Amtstitels treten nach Maßgabe der Verwendung des Beamten die Amtstitel "Technischer 
Oberdemonstrator", "Technischer Oberpräparator" oder "Technischer Oberrestaurator". 

Dienst-I 
klasse 

II 

III / 

IV 
---

V 

VI 
---

VII 

61. Gehobener pädagogisch-administrativer Dienst 

Amtstitel Anstellungserfordernis 

Amtsassistent An Stelle der im Abschnitt 11 bestimmten Er-
fordernisse die Erfüllung der in der Lehrer-Dienst-

Amtsrevident zweigeordnung (Anlage zu Abschnitt III a) für 
Lehrer einer der Verwendungsgruppen L 2 vorge-

Amtsoberrevident 
sehenen Anstelluogserfordernisse. 

- , 

Amtssekretär 

Wirklicher Amtsrat 

Oberamtsrat 
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172 18 der Beilagen 

alt 

lenst- halts- --------------,-------1 D' I ab Ge-/ Amtstitel 

. lclasse stufe (Dienstposten) I (Amtstitel) 
Anstellungserfordernis 

66. Gehobener Fachdienst im Postsparkassenamt 

II Assistent Als Fachprüfung ist die Prüfung aus der Staats 
--- rechnungswissenschaft abzulegen. 

Revident '" " .... 
III ~ 

4 c:: 
" '" ------ Oberrevident '" '" IV ~ ... 
'" --- 0-
~ 

V Sekretär 0 
p.. ---
'" VI Wirklicher Amtsrat " "1:1 

---
VII Zentralinspektor 

---

lenst- halts- ____________ --,-____ _ D · I ab Ge-I Amtstitel I 
lclasse stufe (Dienstposten) I (Amtstitel) 

Anstellungserforoernis 

67. Gehobener Fachdienst im Bereich der Post- und Telegraphenverwaltung 

II 

III 

4 

IV 

V 

VI 

VII 

Anmerkung: 

Assistent d. 
Amtsassistent 1) d. 

Revident d. 
Amtsrevident 1) d. 

Amtsverwalter 2) d. 
Oberrevident d. 
Amtsoberrevident 1) d. 

Amtsoberverwalter 2) d. 
Inspektor d. 
Amtssekretär 1) d. 

Amtsdirektor 2) d. 
Oberinspektor d. 
Wirklicher Amtsrat 1) 

Als Fachprüfung ist die Verkehrsdienstprüfung III 
abzulegen. 

Das Erfordernis der Absolvierung einer mittleren 
Lehranstalt wird durch eine Dienstzeit von acht 
Jahren im Bundesdienst ersetzt, wenn mindestens 
sechs Jahre im Bereich der Post- und Telegraphen 
verwaltung und mindestens zwei Jahre als definitiver 
Beamter des fachlichen Verkehrsdienstes zurückgelegt 
wurden. 

Für die Ernennung zum Amtsoberverwalter (In 
spektor, Amtssekretär) und für die Erlangung eines 
höheren Dienstpostens ist die Ablegung der Ver 
kehrsleiterprüfung erforderlich. 

1) Diese Amtstitel gelten bei Verwendung in einer Post- und Telegraphendirektion. 
") Diese Amtstitel gelten für Dienstposten, die für die Leitung eines Amts vorgesehen sind. 
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Dienst-I 
klasse 

TI 

m 

IV 

V 
---

VI 

VII 

Dienst-I 
klasse 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

18 der Beilagen 173 

neu 

62. Gehobener Dienst im Postsparkassenamt 

Amtstitel Anstellungserfordernis 

Assistent Für die Definitivstellung überdies die erfolgreiche 
Ablegung der Prüfung für den gehobenen Rechnungs-

Revident dienst. 

Oberrevident 

Sekretär 

Wirklicher Amtsrat 

Zentral inspektor , 

63. Gehobener Dienst im Bereich der Post- und Telegraphenverwaltung 

Amtstitel 

Post- und Femmeldeässistent 
Amtsassistent 1) 

Post- und Femmelderevident 
Amtsrevident 1) 

Postamtsverwalter 2) 
Post- und Fernmeldeoberrevident 
Amtsoberrevident 1) 

Postamtsoberverwalter 2) 
Post- und Fernmeldeinspektor 
Amtssekretär 1) 

Amtsdirektor 2) 
Post- und Femmeldeoberinspektor 
Wirklicher Amtsrat 1) 

Amtsdirektor 2) 
Post- und Fernmeldezentralinspektor 
Oberamtsrat 1) 

Anstellungserfordernis 

Das Anstellungserfordernis der Absolvierung einer 
höheren Lehranstalt wird durch eine Dienstzeit von 
acht Jahren im Bundesdienst ersetzt, wenn mindestens 
sechs Jahre im Bereich der Post- und Telegraphen­
verwaltung und mindestens zwei Jahre als definitiver 
Beamter des fachlichen Verkehrsdienstes oder als 
Garage- und Werkmeister im Postautodienst (Ver­
wendungsgruppe C) zurückgelegt wurden. 

Für die Beamten-Aufstiegsprüfung gilt der Nach­
weis der Kenntnisse aus dem Wahlfach Fremdsprache 
als erbracht, wenn der Beamte die Verkehrsdienst­
prüfung III (Allgemein) erfolgreich besteht. 

Für die Definitivstellung überdies 
a) bei Verwendung im Postautobetriebsdienst die 

erfolgreiche Ablegung der Verkehrsdienstprüfung m 
(Postautobetriebsdienst), ferner für die Erlangung 
eines Di~nstpostens von der Dienstklasse V aufwärts 
die erfolgreiche Ablegung der Verkehrsleiterprüfung 
(Postautobetriebsdienst), 

b) in sonstigen Verwendungen die erfolgreiche 
Ablegung der Verkehrsdienstprüfung III (Allgemein), 
ferner für die ErIangung eines Dienstpostens von der 
Dienstklasse V aufwärts die erfolgreiche Ablegung 
der Verkehrsleiterprüfung (Allgemein). 

In den Prüfungsvorschriften für die Verkehrsleiter­
prüfung kann bestimmt werden, daß eine Prüfung 
des allgemeinen Teiles ganz oder teilweise zu entfallen 
hat, wenn dieser zur Gänze oder teilweise bereits bei 
einer für die Definitivstellung erforderlichen Prüfung 
geprüft wurde. ' 

Anmerkung: 

1) Diese Amtstitel gelten bei Verwendung in einer Dienststelle des Verwaltungsdienstes. 
I) Diese Amtstitel gelten für Dienstposten, die für die Leitung eines Amtes vorgesehen sind. 
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174 18 der Beilagen 

alt 

D · lab Ge-/ Amtstitel I lenst- halts- I----------.:......:..~.........,,__----
klasse stufe (Dienstposten) I (Amtstitel) 

Anstellungserfordernis 

60. Kassendienst in der Staatshauptkasse , 
II Kassenassistent d. Als· Fachprüfung ist die Prüfung 

--- ceco/lungswissenschaft abzulegen. 
Kassenrevident d. 

m 
4 

------ Kassenoberrevident d. 
IV 

---
V Hauptkassier d. 

---
VI Kassendirektor d. 

---
VII Zentralkassendicektoc d. 

------

aus dec Staat 

68. Quästurs- und Kassendienst an HochschiIIen und anderen höheren Lehranstalten 

II Quästursassistent Als Fachprüfung ist die Prüfung aus der Staats-
--- rechnungswissenschaft abzulegen. 

Quästursrevident , 

m 
4 -

------ Quästursoberrevident 
IV 

---
V 

--- Quästor 1) 
VI 

---

Anmerkung: 

1) Die Leiter der Quästur einer Hochschule führen in der Dienstklasse VI an Stelle dieses Amtstitels den Amsttite 
"QuästuI.sdirektoc" . 

II 
---

m 
4 

------
IV 

---
V 

---
VI 

---
VII 

---

Rechnungsassistent d. 

Rechnungsrevident d. 

Rechnungsoberrevident d. 

Rechnungssekretär d. 

Wirklicher Amtsrat 

Rechnungsdicektor d. 

69. Rechnungsdienst 

I Als Fachprüfung ist die Prüfung aus der Staats 
rechnungswissenschaft abzulegen. Im Bereich de r 

c Post- und Telegraphenverwaltung ist außer diese 
Prüfung für die Definitivstellung die Verkehrsdienst 
prüfung III abzulegen. 

. ., 
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.. 

Dienst-I 
klasse 

11 

---
m 

IV 

---

V 

VI 

VII 

18 der Beilagen 175 

neu 

64. Gehobener Rechnungsdienst 

Amtstitel Anstellungserfordc:rnis 

Rechnungsassistent 
Quästurassistent 1) 

Rechnungsrevident 
Quästursrevident 1) 

Rechnungsoberrevident 
Quästursoberrevident 1) 

Rechnungssekretär 
Quästor 1) 
Hauptkassier 2) 

Wirklicher Amtsrat 
Quästor 1) 3) 
Kassendirektor 2) 

Rechnungsdirektor 
Zenttalkassendirektor 2) 

. 

Für die Definitivstellung überdies die erfolgreiche 
Ablegung der Prüfung für den gehobenen Rechnungs­
dienst. Ferner im Bereiche der Post- und Tele­
graphenverwaltung nach erfolgreicher Ablegung der 
Prüfung für den gehobenen Rechnungsdienst die 
erfolgreiche Ablegung der Verkehrsdienstprüfung III 
(Rechnungsdienst). 

In der Prüfungsvorschrift für die Verkehrsdienst­
prüfung III (Rechnungsdienst) kann bestimmt werden, 
daß eine Prüfung des allgemeinen Teiles ganz oder 
teilweise zu entfallen hat, wenn dieser zur Gänze oder 
teilweise bereits bei einer für die Defi.nitivstellung 
erforderlichen Prüfung geprüft wurde. 

Anmerkung: 

1) Diese Amtstitel gelten für die Beamten des Quästurs- und Kassendienstes. 
') Diese Amtstitel gelten für die Beamten der Staatshauptkasse. , 
8) An Stelle dieses Amtstitels führt der Leiter der Quästur einer Hochschule den Amtstitel "Quästursdirektor". 
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176 18 der Beilagen 

alt 

Dienst-/a~a~;~ J ________ A_m_t_st_it_e_l_,..-___ :... . .,-_1 
klasse stufe . (Dienstposten) . I (Amtstitel) 

Anstellungserfordernis 

69 a. Gehobener Redaktionsdienst 

• n Redaktionsassistent d. Als Fachprüfung ist die Prüfung für den gehobenen 
--- Redaktionsdienst abzulegen. 

Redaktionsrevident d. 
III 

4 
------ Redaktionsoberrevident d. 

IV , ---
V Redaktionssekretär d. 

._--
VI Wirklicher Amtsrat 

---

Dienst-/ t~;~ / ________ A_m_t_st_it_e_l_---._--'-. ___ I 
klasse stufe (Dienstposten) I (Amtstitel) 

Anstellungserfordernis 

59 a. Sozialer Betreuungsdienst in Justizanstalten 

n Assistent d. Als Fachprüfung ist die Prüfung für den Sozialen 
--- Betreuungsdienst in Justizanstalten abzulegen. Die 

Revident d. Ablegung der Fachprüfung entfällt für Absolventen 

III einer Fürsorgeschule mit Öffentlichkeitsrecht. 

4 
------ Oberrevident d. 

IV 

V Sekretär d. 
---

VI Wirklicher Amtsrat 
---
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• 

Dienst-I 
klasse 

11 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

Dienst-I_ 
-klasse 

II 

I1I 

IV 

V 

VI 

VII 

18 der Beilagen 177 

neu 

65. Gehobener Redaktionsdienst 

Amtstitel Anstellungserfordemis 

Redaktionsassistent Für die Definitivstellung überdies die erfolgreiche 
Ablegung der Prüfung für den gehobenen Redaktions-

Redaktionsrevident dienst. 

Redaktionsoberrevident 

Redaktionssekretär 

Wirklicher Amtsrat 

Amtsdirektor 

Assistent 

Revident 

Oberrevident 

Sekretär 

Wirklicher Amtsrat 

Amtsdirektor 

66. Gehobener sozialer Betreuungsdienst 

Amtstitel Anstellungserforderms 

e Für die Definitivstellung überdies die erfolgreich 
Absolvierung einer Lehranstalt für gehobene Sozial 
berufe (oder seinerzeitigen Fürsorgeschule) oder di e 

en erfolgreiche Ablegung der Prüfung für den gehoben 
sozialen -Betreuungsdienst. 

Die Reifeprüfung einer höheren Schule wird dur 
die erfolgreiche Absolvierung einer Lehranstalt fü 

ch 
r 

gehobene Sozialberufe ersetzt. 
In die gemäß Abschnitt II Abs. 3 erforderlich 

Zeit von acht Jahren können auch Zeiten einer ein 
schlägigen Tätigkeit außerhalb des Bundesdienst 

e 

es 
eingerechnet werden. 

12 
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178 18 der Beilagen 

alt 

lenst- halts- ___________ ---, ______ , D· I ab Ge-I Amtstitel I 
klasse stufe (Dienstposten) I (Amtstitel) 

Anstellungserfordernis 

70. Gehobener statistischer Fachdienst 
• 

II Assistent d. Als Fachprüfung ist die fachliche Prüfung für den 
--- gehobenen statistischen Fachdienst abzulegen. Diese 

Revident d. Prüfung wird durch den Nachweis der Eignung für 

III die Definitivstellung im Bemessungs- und Kassen-

4 dienst in der Finanzverwaltung, im Betriebsprüfungs-
dienst oder im Rechnungsdienst ersetzt. 

------ Oberrevident . d. , 
IV 

---
V Sekretär d. 

---
VI Wirklicher Amtsrat 

---

18 der Beilagen XII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)178 von 249

www.parlament.gv.at



Dienst-I 
klasse 

11 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

Dienst-I 
klasse 

11 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

Assistent 

Revident 

Oberrevident 

Sekretär 

Wirklicher Amtsrat 

Amtsdirektor 

Assistent 

Revident 

Oberrevident 

Sekretär 

Wirklicher Amtsrat 

Amtsdirektor 

18 der Beilagen 179 

neu 

67. Gehobener statistischer Dienst 

Amtstitel Anstellungserfordernis 

Für die Definitivstellung überdies die erfolgreiche 
Ablegung der Prüfung für den gehobenen statistischen 
Dienst. 

Diese Prüfung wird durch die Erbringung der 
Definitivstellungserfordernisse für die Dienstzweige 52 
oder 64 ersetzt. 

68. Gehobener Stenographendienst 

Amtstitel I Anstellungserfordemis 

Für die Defuutivstellung überdies die erfolgreich e 
Ablegung der Prüfung für den gehobenen Steno 
graphendienst. 

, 
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180 18 der Beilagen 

alt 

lenst- halts- ____________ ..,_. D' I ab Ge-I Amtstite1 I 
klasse . stufe (Dienstposten) I (Amtstitel) 

Anstellungserfordernis 

71. Gehobener technischer Fachdienst 

Technischer Assistent d. II Als Fachprüfung ist eine die Kenntnisse für die 
------1-------------------1 besondere Verwendung erweisende Prüfung abzu­

III 
4 

IV 

Technischer Revident d. 

Technischer Oberrevident d. 

legen. 
Für den gehobenen technischen Fachdienst im 

Bereich ger Post- und Te1egraphenverwaltung ist 
überdies die Ablegung der Verkehrsdienstprüfung III 
nachzuweisen. 

Bei der Staatsdruckerei wird die Absolvierung 
-'----11-------------,-------1 einer mittleren Lehranstalt durch eine nach Absol 

V 

VI 

VII 

Anmerkung: 

Technischer Inspektor d. 

Technischer Oberinspektor 1) d. 

vierung der Fachschule für Buchdrucker oder Buch-./ 
händler zurückgelegte einschlägige Verwendung von 
vier Jahren im technischen Fachdienst bei der Staats­
druckerei oder eine gleichzuwertende Praxis in einem 
graphischen Betrieb ersetzt. 

1) Der Leiter des technischen Betriebs bei der Staatsdruckerei führt den Amtstitel "Betriebsleiter der Staats~ 
druckerei" . 

72. Gehobener technischer Fachdienst bei den Agrarbehörden 

II Agrartechnischer Assistent Überdies ist der Nachweis der Kenntnis der Mathe-
--- matik und der darstellenden Geometrie im vollen 

Agrartechnischer Revident Umfang des Lehrplanes der Realschule zu erbringen. 

III Als Fachprüfung ist die Prüfung für den gehobenen 

4 technischen Fachdienst bei den Agrarbehörden abzu-
legen. 

------ Agrartechnischer Oberrevident Der Nachweis gemäß Abschnitt lAbs. 3 muß die 
IV Kenntnis der Mathematik und Physik im vollen Um-

fang des Lehrplans der Realschule umfassen. 
V Agrartechnischer Inspektor 

J 

VI Agrartechnischer Oberinspektor 
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neu 

69. ,Gehobener technischer Dienst 

Dienst-! 
klasse Amtstitel 

TI Technischer Assistent 
Amtsassistent 1) 

III Technischer Revident 
Amtsrevident 1) 

IV Technischer Oberrevident 
Amtsoberrevident 1) 

V Technischer Inspektor 
Amtssekretär 1) 

VI Technischer Oberinspektor 2) 
Wirklicher Amtsrat 1) 

Technischer Zentralinspektor 2) VII Oberamtsrat 1) 

Anmerkung: 

,. 

Anstellungserfordernis 

Bei der Österreichischen Staatsdruckerei wird die 
Reifeprüfung an einer höheren Schule ersetzt durch 

a) eine nach Absolvierung der Fachschule für 
Reproduktions- und Drucktechnik zurückgelegte 
einschlägige Verwendung von vier Jahren im Fach­
dienst bei der Österreichischen Staatsdruckerei oder 
eine gleichzuwertende Praxis in einem graphischen 
Betrieb oder 

b) ,eine mindestens sechsjährige Verwendung im 
Fachdienst bei der Österreichischen Staatsdruckerei. 

Für die Definitivstellung überdies 
1. im Bereich der Post- und Telegraphenverwaltung 

die erfolgreiche Ablegung der Verkehrsdienst­
prüfung III (Allgemein) und der Prüfung für den 
gehobenen technischen Dienst, 

2. bei den Agrarbehörden der Prüfung für den 
gehobenen technischen Dienst bei den Agrarbehörden, 

3. im Eich- und Vermessungsdienst der Prüfung 
für den gehobenen Dienst im Eich- und Vermessungs­
wesen (je nach Verwendung im Eich- oder Ver-
messungsdienst), _ 

4. für die übrigen Beamten der Prüfung für den 
gehobenen technischen Dienst. 

1) Diese Amtstitel gelten bei Verwendung in einer Post- und Telegraphendirektion. 
2) Neben diesem Amtstitel führt der Leiter des technischen Betriebes der Österreichischen Staatsrlruckerei die 

Funktionsbezeichnung "Betriebsleiter der Österreichischen Staatsdruckerei". 
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182 18 der Beilagen 

alt 

lens - halts- ____________ ,-____ _ D' t J ab Ge-J Amtstitel J 
klasse stufe (Diensfposten) I (Amtstitel) 

Anstellungserfordernis 

73. Gehobener Verwaltungsdienst 

II Amtsassistent d. Als Fachprüfung ist die Prüfung für den gehobenen 
--- Verwaltungsdienst abzulegen. Die näheren Bestim-

• Amtsrevident d . mungen über diese Prüfung werden durch Verord-

III nung der Bundesregierung getroffen. Diese Ver-

4 ordnung bestimmt auch, inwieweit in diesem Teil 
Amtsoberrevident d. vorgesehene Fachprüfungen die Prüfung für den --- gehobenen Verwaltungsdienst ersetzen. 

IV [Verwalter d. 1), VizekonsulI)] 
Solange die Prüfung für den gehobenen Verwal-

tungsdienst nicht eingeführt ist, ist als Fachprüfung 

V Amtssekretär d. eine in diesem Teil vorgesehene Fachprüfung abzu-
[Oberverwalter d. 1), Konsul 3. Klasse ')] legen; der zuständige Bundesminister kann allgemein 

oder für bestimmte Verwendungen die Fachprüfungen 
VI bestimmen, deren Ablegung für die Definitivstellung 

--- Wirklicher Amtsrat im Dienstzweig vorgeschrieben wird. 

VII [Konsul 2. Klasse ') 8)] Im gehobenen,Verwaltungsdienst beim Rechnungs-
hof ist als Fachprüfung jedenfalls die Prüfung aus der 
Staatsrechnungswissenschaft abzulegen. 

Wachebeamte mit Dienstposten für leitende Beamte 
und ehemalige Offiziere des Bundesheeres sind, wenn 
das zuständige Bundesministerium nichts anderes 
bestimmt, von der Fachprüfung befreit. 

Anmerkung: 

1) Diese Amtstitel gelten für Dienstposten bei Sanitätsanstalten des Bundes. 
2) Dieser Amtstitel kann Beamten, die mit der Leitung einer konsularischen Vertretungsbehörde oder der Leitung 

einer Konsularabteilung einer diplomatischen Vertretungs behörde im Ausland betraut sind, auf Antrag des Bundes­
ministers für Auswärtige Angelegenheiten für die Dauer dieser Verwendung verliehen werden. 

8) Konsuln der Dienstklasse VII führen den Amtstitel "Konsul' 1. Klasse". 

Dienst_lab Ge-J _______ A_m_ts_ti_te_I_....-____ 1 
kl halts-

asse stufe (Dienstposten) (Amtstitel) 
Anstellungserfordernis 

77. Zolldienst 

11 Zollassistent Als Fachprüfung ist die Zollprüfung abzulegen. 
---

Zollrevident 
III 

4 
--- Zolloberrevident 

IV 

V Zollamtmann 
---

VI Wirklicher Amtsrat 
---

VII Zolldirektor 1) 
---

Anmerkung: 

1) Zentralzol1inspektoren führen diese Bezeichnung als Amtstitel. 
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neu 

70. Gehobener Verwaltungsdienst 

Dienst-I 
klasse 

TI 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

Amtstitel 

Amtsassistent 1) 

Amtsrevident 1) 

Amtsoberrevident ') 
Verwalter d. 2) 

Amtssekretär 1) 
Oberverwalter d. ,2) 

Wirklicher Amtsrat 1) 

Amtsdirektor 1) 
Oberamtsrat 3) 

Anmerkung: 

. 

Anstellungserfordernis 

Für die Definitivstellung überdies die erfolgreiche 
Ablegung der Prüfung für den gehobenen Ver-
waltungsdienst. 

Beim Rechnungshof und in der Finanzverwaltung 
an Stelle der Prüfung für den gehobenen Verwaltungs-
dienst die erfolgreiche Ablegung der Prüfung für den 
gehobenen Rechnungsdienst. 

Im Bereich der Justizverwaltung an Stelle der 
Prüfung für den gehobenen Verwaltungsdienst die 
erfolgteiche Ablegung einer der für die Dienstzweige 
"Gehobener Dienst bei Gericht" oder "Gehobener 
Rechnungsdienst" vorgesehenen Prüfungen. 

Im Bereich der Post- und Telegraphenverwaltung 
an Stelle der Prüfung für den gehobenen Verwaltungs-
dienst die erfolgreiche Ablegung der für einen der 
Dienstzweige "Gehobener Bau- und Erhaltungsdienst 
im Bereich der Post- und Telegtaphenverwaltung", 
"Gehobener Dienst im Bereich der Post- und Tele-
graphenverwaltung", "Gehobener, Rechnungsdienst" 
und "Gehobener technischer Dienst" vorgesehenen 
Prüfungen. 

1) Beamte bei einer Vertretungsbehörde im Ausland haben ab der Definitivstellung für die Dauer ihrer Verwendung 
an Stelle ihres Amtstitels die gemäß § 6 Abs. 4 festgesetzte Funktionsbezeichnung zu führen. 

") Diese Amtstitel gelten für Dienstposten bei Sanitätsanstalten des Bundes, für den Verwalter des Tiergartens 
Schönbrunn und für Dienstposten bei sonstigen Betrieben und betriebsähnlichen Dienststellen des Bundes unter Hinzu­
fügung des Namens der Dienststelle. 

3) Dieser Amtstitel gilt bei Verwendung im Bereich der Post- und Telegtaphenverwaltung oder einer Schulbehörde 
des Bundes in den Ländern. 

Dienst-I 
klasse 

11 

III 

IV 

V 

VI 

vn 

Zollassistent 

Zollrevident 

Zolloberrevident 

Zollamtmann 

Wirklicher Amtsrat 

Zolldirektor ') 

Anmerkung: 

71. Gehobener Zolldienst 

Amtstitel Anstellungserfordernis 

Für die Definitivstellung überdies die erfolgteich 
Ablegung der Zollprüfung. 

1) An Stelle dieses Amtstitels führen Zentralzol1inspektoren diese Bezeichnung als AmtstiteL 

e 
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184 18 der BeilageIl 

Auslaufende Dienstzweige gemäß Art. II Abs. 2, denen kein neuer Dienstzweig gegenübersteht 

lenst- halts- ___________ --, ____ _ D · I ab Ge-I Amtstitel I' 

klasse stufe (Dienstposten) I (Amtstitel) 
Anstellungserfordemis 

55 a. Gehobener Dolmetscher- und Übersetzerdienst im Bundeskanzleramt 

II 
---

III 
---

III 4 
------

IV 
---

V 
---

VI 
---

II 

---

III 

4 
--- ---

IV 
---

V 

---

VI 

---
VII 

---

Anmerkung: 

Für die Beamten dieses Dienstzweiges 
gelten die für die Beamten des 
Gehobenen Vetwaltungsdienstes 
vorgesehenen Amtstitel 

Überdies die erfolgreiche Ablegung der Universi­
tätsspracheprüfung 1. 

56. Erzieher in den Bundesanstalten für Erziehungsb edürftige 

Als Fachprüfung ist die Prüfung für den Dienst der 
Präfekt d. Erzieher in den Bundesanstalten 

bedürftige abzulegen. 
für Erziehungs-

Oberpräfekt 2. Klasse d. 

Oberpräfekt 1. Klasse d. -

Wirklicher Amtsrat 

56 a. Gehobener Flugsicherungsdienst 

Assistent d. Als Fachprüfung ist je nach der Verwendung die 
(Flugverkehrskontrollassistent d.) 1) Prüfung für den beweglichen Flugverkehrsdienst oder 

, die Prüfung für den Flugverkehrskontrolldienst abzu-
Revident d. legen. 
(Flugverkehrskontrollrevident d.) 1) 

Oberrevident d. 
(Flugverkehrskontrolloberrevident d.) 1) 

Inspektor d. 
(Flugverkehrskontrollor d.) 1) 

Oberinspektor d. 
(Flugverkehrsoberkontrollor d.) 1) 

Zentralinspektor d. 

1) Je nach der Verwendung. 
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18 der Beilagen 185 

lenst- halts- ___________ --, ____ _ D" lab Ge-I Amtstitel I 
klasse stufe _ (Dienstposten) (Amtstitel) 

Anstellungserfordernis 

62. Lehrer in Strafanstalten, Gerfchtshofgef'ängnissen und in Arbeitshäusern 

II 

III 

IV 

v 

II 
---

III 
4 

------
IV 

---
V 

---
VI 

---
VII 

---

Anmerkung: 

Anstaltslehrer d. 

An Stelle der im Abschnitt I bestimmten Erforder­
nisse die Lehrbefähigung für Volksschulen oder für 
eine höhere Schule. Eine Nachsicht von diesem 
Erfordernis ist ausgeschlossen. 

65. Dienst der pferdezuchtkundigen Beamten 

Gestütsassistent d. ~ Überdies der Nachweis der erforderlichen Kennt 
nisse auf dem Gebiete der Pferdezucht; dieser Nach 

. Gestütsre~rident d. weis entfa1J.t, wenn eine nach Vollendung des 18. Le 
bensjahres zurückgelegte mindestens zweijährige ein 
schlägige Praxis vorliegt. 

Gestütsoberrevident ·d. 

Gestütsinspektor d. 

Gestütsoberinspektor d. 

Die Anmerkung zu Dienstzweig Nr: 42 findet Anwendung. 
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186 18 der Beilagen 

Dienst-I ab Ge-I Amtstitel I kl halts- !-------------.------
asse stufe (Dienstposten) (Amtstitel) 

Anstellungserfordernis 

74. Gehobener Verwaltungs- und Betriebsdienst bei der Österreichischen Tabakregie 

II Assistent Als Fachprüfung ist die Prüfung aus der Staat 
--- rechnungswissenschaft abzulegen. 

Revident 
III ---

4 ·Sn 
------ Oberrevident 

0) 

.J;! 
IV '" ..0 

'" --- 1-< 
V Inspektor .. 

0) 

"ti ---
VI Oberinspektor 

---
VII Zentralinspektor 

---

76. Gehobener Wirtschaftsfachdienst 

II Wirtschaftsassistent d. Als Fachprüfung ist die Prüfung für den gehobenen 
--- Wirtschaftsfachdienst abzulegen. 

Wirtschaftsrevident d. 
III 

4 
------ Wirtschaftsoberrevident d. 

IV 
---

V Wirtschaftssekretär d. 
---

VI Wirklicher Amtsrat 
--- , 
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18 der Beilagen 187 

Dienstzweigeordnung - Teil C 

Gegenüberstellung des bisher geltenden Textes mit dem neuen 

(Fassung 1. Gehaltsüberleitungsgesetz-Novelle 1970) 

alt 

Dienstzweigeverordnung - Anlage 1 

Dienstzweigeordnung 

TEIL C: 

Dienstposten der Verwendungsgruppe C: 

Abschnitt I. 

Gemeinsame Bestimmungen über die besonderen 
Anstellungserfordernisse für die in der Verwen­

dungsgruppe C eingereihten Dienstzweige: 
(1) Erfordernis für die Erlangung von Dienst­

posten dieser Dienstzweige ist der Nachweis der 
Erwerbung der für den Dienst erforderlichen 
Vorkenntnisse durch eine nach Vollendung des 
18. Lebensjahres im Bundesdienst zurückgelegte 
Verwendung von wenigstens vier Jahren; Erfor­
dernis für die Definitivstellung überdies die er­
folgreiche Ablegung einer Fachprüfung. 

(2) Die Zeit einer außerhalb des Bundesdien­
stes zurückgelegten Fachpraxis, die der Erwer­
bung von Vorkenntnissen für den Dienst gedient 
hat, kann vom zuständigen Bundesministerium 
in die nach Abs. 1 vorgeschriebenen vier Jahre 
eingerechnet werden. 

neu 

GOG. - Anlage zu Abschnitt I 

Dienstzweigeordnung 

TEIL C 

Fachdienst 

Abschnitt I 

Gemeinsame Bestimmungen über die besonderen 
Anstellungserfordernisse für die in die Verwen­

dungsgruppe C eingereihten Dienstzweige 

(1) Erfordernis für die Anstellung ist der 
Nachweis der Erwerbung der für den Dienst er­
forderlichen Vorkenntnisse durch eine nach Voll­
endung des 18. Lebensjahres im Dienst einer in­
ländischen Gebietskörperschaft zurückgelegte 
Verwendung von wenigstens vier Jahren, die zu­
mindest dem mittleren Dienst entspricht. 

(2) Für den in einzelnen Dienstzweigen gefor­
derten Nachweis der Erlernung dnes Gewerbes 
sind die Bestimmungen der §§ 26 d bis 26 f an­
zuwenden. 

18 der Beilagen XII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 187 von 249

www.parlament.gv.at



188 18 der Beilagen 

alt 

Abschnitt II 

Dienstzweige, Amtstitel und Anstellungserfordemisse 

lenst- halts- -------------;------1 D " lab Ge-/ Amtstitel 
klasse stufe (Dienstposten) I (Amtstitel) 

Anstellungserforderrus 

79. Fachdienst der Arbeitsvermittlung bei den Arbeitsämtern 

I Als Pachprüfung ist die Prüfung für den Arbeits-
--- Adjunkt d. vermitrlungsdienst nach zweijähriger probeweiser 

II Verwendung im Dienstzweig abzulegen. 

------
II 3 Oberadjunkt d. 

---
III Ober kontrollor d. 

---
IV 

--- Pachinspektor d. 
V 

---

lenst- halts- ___________ --; ____ _ D · I ab Ge-/ Amtstitel / 
klasse stufe (Dienstposten) I (Amtstitel) 

Anstellungserfordernis 

78. Arbeitsinspektionsdienst 

I 
"~ 

Als Pachprüfung ist die Prüfung für den Arbeits-
--- Adjunkt inspektionsdienst abzulegen. 

.!l II ... 
--- ~ 

.S 
II 3 Kontrollor '" .~ --- ...c 
III Oberkontrollor ... 

<: 
--- ... 

IV Pachinspektor ~ 
---

82. Bergbehördlicher Inspektionsdienst 

I Als Fachprufung ist die Prüfung für den berg-
--- Bergadjunkt behördlichen Inspektionsdienst abzulegen. 

II Die im Abschnitt I vorgeschriebene Verwendung 

--- (praxis) ist nach Absolvierung der niederen Bergschule 

II 3 Bergkontrollor als Bediensteter der Grubenaufsicht im Bundesdienst 
oder außerhalb des Bundesdienstes zurückzulegen. 

---
III Bergoberkontrollor 

------
IV Bergrevierinspektor 

---
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Dienst-I 
klasse 

I 

II 

III 

IV 

V 

Dienst-/ 
klasse 

I 

TI 

III 

IV 

V 

18 der Beilagen 189 

neu 

Abschnitt II 

Dienstzweige, Amtstitel und Anstellungserfordernisse 

72. Fachdienst bei den Arbeitsämtern 

Amtstitel Anstellungserfordernis 

Fachadjunkt Die erfolgreiche Ablegung der Prüfung für den 
Fachdienst bei den Arbeitsämtern. 

Kontrollor Das Erfordernis der Verwendung gemäß Abschnitt I 
wird ersetzt durch eine mindestens vierjährige Ver-

Oberkontrollor wendungszeit nach der Vollendung des 18. Lebens-
jahres und nach der Erlernung eines einschlägigen 

Fachinspektor 
Gewerbes, davon mindestens zwei Jahre im Bundes-
dienst. 

Fachoberinspektor 

~ 

-

73. Arbeitsinspektionsdienst und bergbehördlicher Inspektionsdienst 

Fachadjunkt 
Bergfachadjunkt ') 

Kontrollor 
Bergkontrollor 1) 

Ober kontrollor 
Bergoberkontrollor 1) 

Amtstitel 

Fachinspektor 
Bergrevierinspektor 1) 

Fachoberinspektor 
Bergrevieroberinspektor 1) 

Anstellungserfordernis 

1. Für Bedienstete des Arbeitsinspektionsdienstes 
die erfolgreiche Ablegung der Prüfung für den 
Arbeitsinspektionsdienst. 

Das Erfordernis der Verwendung gemäß Abschnitt I 
wird ersetzt durch 

a) die abgeschlossene Ausbildung zum Werkmeister 
oder 

b) eine mindestens vierjährige Verwendungszeit 
nach der Vollendung des 18. Lebensjahres und nach 
der Erlernung eines einschlägigen Gewerbes, davon 
mindestens zwei Jahre im Bundesdienst. 

2. Für Bedienstete des bergbehördlichen Inspek­
tionsdienstes an Stelle der im Abschnitt I vorge­
schriebenen Verwendung eine mindestens vierjährige 
Verwendung als Betriebsaufseher (§ 96 des Berg­
gesetzes, BGBl. Nr. 37/1954), die Absolvierung einer 
Berg- und Hüttenschule (Abteilung Bergbau) oder 
einer Bom- und Fördermeisterschule und die erfolg­
reiche Ablegung der Prüfung für den behördlichen 
Inspektionsdienst. 

Anmerkung: 

1) Diese Amtstitel gelten für den bergbehördllchen Inspektionsdienst. 
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190 18 der Beilagen 

alt 

Dienst_lab Ge-/ ________ A_m_t_s_ti_te_l_.---_____ I 
k.l halts- I asse stufe (Dienstposten) (Amtstitel) 

Anstellungserfordernis 

80. Fachlicher Bau- und Erhaltungsdienst im Bereich der Post- und Telegraphenverwaltung 

I 

II 
Telegraphenwerkmeister 

Als Fachprüfung ist die Telegraphendienstprüfung II 
abzulegen. 

Von der Dienstzeit gemäß Abschnitt I sind min-
_______ 1 ___________________ 1 destens zwei Jahre in Verwendung als definitiver 

Beamter des mittleren Bau- und Erhaltungsdienstes 
zurückzulegen. Dieser Verwendung wird eine vier­

-------------------------1 jährige Verwendung als Vertragsbediensteter oder 

III Telegraphenoberwerkmeister 

IV Fachinspektor d. Arbeiter im Bau- und Erhaltungsdienst gleich gewer-
------------------------1 tet, wenn der Bedienstete eine Werkmeisterschule 

elektrotechnischer Richtung an einer gewerblichen 
Bundeslehranstalt oder einer gleichwertigen Anstalt 
absolviert hat. Die Studienzeit an diesen Schulen kann 
bis zum Höchstausmaß von zwei Jahren in die vor­
geschriebene Verwendungszeit eingerechnet werden, 
soweit sie nach Vollendung des 18. Lebensjahrs zu­
rückgelegt worden ist. Das Erfordernis einer min­
destens zweijährigen Verwendung als definitiver 
Beamter des mittleren Bau- und Erhaltungsdienstes 
wird ferner ersetzt durch eine mindestens zweijährige 
Verwendung als definitiver Beamter des mittleren 
Werkstättendienstes oder eine achtjährige einschlägige 
Verwendung als Vertragsbediensteter, sofern der 
Beamte mindestens zwei Jahre in probeweiser, der 
Ernennung auf einen Dienstposten des Dienstzweiges 
unmittelbar vorangehender Verwendung im· fach­
lichen Bau- und Erhaltungsdienst zurückgelegt hat. 

Dienst~la~a~~~ J ________ A_m_t_st_i_te_I_ ... _____ J 

klasse stufe (Dienstposten) I (Amtstitel) 
Anstellungserfordernis 

92. Dienst des Oberbereiters der Spanischen Reitschule 

I 

II 

III 

IV 

Oberbereiter d. 

An Stelle der im Abschnitt I vorgeschriebenen 
Erfordernisse eine mindestens zwölf Jahre dauernde 
Verwendung als Bereiter der Spanischen Reitschule 
(Dienstzweig Nr. 126). 

18 der Beilagen XII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)190 von 249

www.parlament.gv.at



18 der Beilagen 191 

neu 

74. Fachlicher Bau- und Erhaltungsdienst im Bereich der Post- und TelegraphenverwaItung 

Dienst-/ 
klasse 

I 

II 

III 

IV 

V 

Amtstitel 

Fernmeldewerkmeister 

Fernmeldeoberwerkmeister 

Fachinspektor 

Fachoberinspektor 

Anstellungserfordernis 

An Stelle der im Abschnitt I vorgeschriebenen Ver 
wendung der ordnungsgemäße Abschluß der Aus 
bildung zum Femmeldemonteur oder die Erlemung 
eines sonstigen Elektroberufes (-gewerbes), sowie eine 
mindestens einjährige erfolgreiche Verwendung im 
Dienstzweig. 

Im Femmeldeaußenbau-, im Femschreiber­
instandhaltungs- und schwierigen fernmeldetechni­
sehen Zeichnerdienst können die obigen Erfordernisse 
durch 

a) die Erlemung eines sonstigen einschlägigen 
Lehrberufes (Gewerbes) und eine mindestens vier­
jährige Verwendung im Bau- und Erhaltungsdienst, 
davon eine mindestens einjährige erfolgreiche Ver­
wendung im Dienstzweig, oder 

b) eine mindestens zweijährige Dienstzeit als c;lefi­
nitiver Beamter des mittleren Bau- und Erhaltungs­
dienstes und eine mindestens einjährige erfolgreiche 
Verwendung im Dienstzweig 
ersetzt werden. 

Für die Definitivstellung überdies die erfolgreiche 
Ablegung der Fernmeldedienstprüfung II der der 
Dienstverwendung entsprechenden Fachrichtung. 

75. Bereiter der Spanischen Reitschule 

Dienst-I Amtstitel 
klasse 

I 

II 

III Bereiter der Spanischen Reitschule 1) 

IV 

V 

Anstellungserfordernis 

An Stelle der im Abschnitt I vorgeschriebenen Ver­
wendung eine mindestens sechsjahrige Verwendung 
im Reitdienst der Spanischen Reitschule und die 
erfolgreiche Ablegung der Prüfung für Bereiter der 
Spanischen Reitschule. 

Anmerkung: 
1) In den Dienstklassen III bis V führen Bereiter in leitender Stellung als Ausbilder an Stelle dieses Amtstitels den 

Amtstitel "Oberbereiter der Spanischen Reitschule". . 
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192 18 der Beilagen 

alt 

lenst- halts- ___________ --,,--____ _ D ' lab Ge-I Amtstitel I 
klasse stufe (Dienstposten) I (Amtstitel) 

Anstellungserfordernis 

82 a. Fachdienst der Bewährungshilfe 

lenst- halts-D ' labGe-\ 
klasse stufe 

I 
---

II 
---

II 3 
------

m 
---

IV 
---

Für die Beamten dieses Dienstzweiges 
- gelten die für die Beamten des 

Statistischen Fachdienstes vorgesehenen 
Amtstitel. 

Amtstitel 

(Dienstposten) I (Amtstitel) I 

Als Fachprüfung ist die Prüfung für den Fach­
dienst der Bewährungshilfe abzulegen, Die Ablegung 
derPachprüfung entfällt für Absolventen einer Für­
sorgeschule mit Öffentlichkeitsrecht, 

Anstellungserfordernis 

81. Bemessungs- und Kassenhilfsdienst in der Finanzverwaltung 

Adjunkt d, An Stelle der im Abschnitt I bestimmten Erforder-
nisse eine mehrjährige, mindestens aber acht Jahre 
dauernde Verwendung im Verwaltungshilfsdienst 
(einschließlich Kanzleidienstes) oder in gleich zu wer-

Kontrollor d. tenden Verwendungen (Praxis), davon mindestens 
zwei Jahre probeweise Verwendung im Bemessungs 

Oberkontrollor d. 
und Kassenhilfsdienst in der Finanzverwaltung, über-
dies die erfolgreiche Ablegung der Fachprüfung für 
den Bemessungs- und Kassenhilfsdienst. 

Fachinspektor d. 
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Dienst-I 
klasse 

I 

II 

III 

IV 

V 

Dienst-I 
klasse 

I 

11 

III 

IV 

V 

Dienst-! 
klasse 

I 

II 

III 

IV 

V 

18 der Beilagen 193 

neu 

76. Fachdienst der BewährungshiIfe und Fürsorgefachdienst 

Amtstitel Anstellungserfordernis 

Fachadjunkt überdies die erfolgreiche Ablegung der Prüfung 
für den Fachdienst der Bewährungshilfe und den 

Kontrollor Fürsorgefachdienst oder an Stelle der im Abschnitt I 
vorgeschriebenen Verwendung und der vorstehend 

Oberkontrollor angeführten Erfordernisse die erfolgreiche Absol-
vierung einer Fachschule für Sozialarbeit (Fürsorge-

Fachinspektor 
schule). 

Fachoberinspektor 

77. Fachdienst an Bibliotheken 

Amtstitel Anstellungserfordernis 

Bibliotheksadjunkt Überdies die erfolgreiche Ablegung der Prüfung fü r 
den Fachdienst an Bibliotheken. 

Bibliothekskontrollor 

Bibliotheksoberkontrollor 

Bibliotheksfachinspektor 

Bibliotheksfachoberinspektor 

78. Finanzfachdienst 

Amtstitel Anstellungserfordernis 

Finanzadjunkt Überdies die erfolgreiche Ablegung der Prüfung 
für den Finanzfachdienst. 

Finanzkontrollor 

Finanzoberkontrollor 

Finanzfachinspektor -

Finanzfachoberinspektor 

13 
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194 18 der Beilagen 

alt 

Dienst-Ia~a?t~~ 1 ________ A_m_t_st_i_te_I_-,-_____ 1 

klasse stufe (Dienstposten) I (Amtstitel) 
Anstellungserfordernis 

84. Forstaufsichtsdienst 

I überdies die Absolvierung einer Försterschule. 
--- Bezirksforstadjunkt Als Fachprüfung ist die Staatsprüfung für da 

II I Forstschutz- und forsttechnische Personal abzulegen. 

--- Die im Abschnitt I vorgeschriebene V ~rwendun 

s 

g 

II 3 Bezirksförster 
(Praxis) ist nach Absolvierung der Försterschule (' 
Bundesdienst oder außethalb des <Bundesdienstes) i 

1m 
n 

--- der Forstwirtschaft zurückzulegen. 
III 

--- Bezirksoberförster 
IV 

------

85. Forstbetriebs~ und Forstschutzdienst (bei den österreichischen Bundesforsten) 

I 

I 
Überdies die Absolvierung einer Försterschule. 

I:l Als Fachprüfung ist die Staatsprüfung für das Forst---- Forstadjunkt u 
.rl schutz- und forsttechnische Personal abzulegen. II u u '" .. 

--- ~j . Die im Abschnitt I vorgeschriebene Verwendung 

II 3 Förster u '" 
(Praxis) ist nach Absolvierung der Försterschule (im 

t: u Bundesdienst oder außerhalb des Bundesdienstes) in u." ---
:~l der Forstwirtschaft zurückzulegen. 

III 
--- Oberförster t 

IV 
." \ 

------

Dienst-Ia~a?t~= 1: ________ A_m_t_S_ti_te:..I_-;-____ _ 
klasse stufe (Dienstposten) (Amtstitel) 

Anstellungserfordernis 

86. Garage- und Werkmeister im Postautodienst 

I 
Postwerkmeister 

II 
-------------------1 

III Postoberwerkmeister 

IV Fachinspektor d. 

Als Fachprüfung ist die Prüfung aus dem Garage­
und Werkmeisterdienst abzulegen. 

Von der Dienstzeit nach Abschnitt I sind wenigstens 
zwei Jahre in der Verwendung als definitiver Beamter 
des mittleren Verkehrsdienstes zurückzulegen. Dieses 
Erfordernis wird bei Beamten des mittleren Werk­
stättendienstes, die die Verkehrsdienstprüfung I für 
Kraftwagenlenker abgelegt haben; durch eine min­
destens zweijährige, bei Beamten dieses Dienstzweiges, 
die . diese Prüfung nicht abgelegt haben, durch eine 
mindestens vierjährige Verwendung als definitiver 
Beamter des mittleren Werkstättendienstes ersetzt. 

Der Beamte muß überdies das Mechaniker-, das 
Schlosser- oder ein anderes metallverarbeitendes Ge­
werbe erlernt und die allgemeine Kraftwagenlenker­
prüfung abgelegt haben. 
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18 der Beilagen 195 

neu 

79. Forstfachdienst 

Dienst-l 
klasse 

I 
---

II 

III 
---

IV 

V 

Förster 

Oberförster 

Forstverwalter 1) 
Forstoberinspektor 9) 

Anmerkung: 

Amtstitel 

1) Bei Verwendung im Forstbetriebsdienst. 
2) Bei Verwendung im Forstaufsichtsdienst. 

Anstellungserfordernis 

An Stelle der im Abschnitt I vorgeschriebenen Ver-
wendung die Absolvierung einer Försterschule und 
die erfolgreiche Ablegung der Staatsprüfung für den 
Försterdienst. 

80. Garage- und Werkmeister im Postautodienst 

Dienst-/ 
klasse 

I 
---

II 

III 

. IV 

V 

Amtstitel 

Postwerkmeister 

Postoberwerkmeister 

Fachinspektor . 

Fachoberinspektor 

-

Anstellungserfordernis 

An Stelle der im Abschnitt I vorgeschriebenen Ver-
wendung 

1. die Erlernung eines in den Dienst einschlägigen 
metallverarbeitenden Gewerbes; 

2 .. die erfolreiche Ablegung der für die Dienst-
verwendung erforderlichen Kraftwagenlenkerprüfung 
und 

3. a) eine mindestens zweijährige Dienstzeit als 
Beamter des mittleren Verkehrsdienstes oder· 

b) eine mindestens zweijährige ·Dienstzeit als 
Beamter eines einschlägigen Dienstzweiges der Ver-
wendungsgruppen P 1, P 2 oder P 3 und die erfolg-
reiche Ablegung der Verkehrsdienstprüfung I für 
Postautolenker oder 

c) eine mindestens vierjährige Dienstzeit als Beamter 
eines einschlägigen Dienstzweiges der Verwendungs-
gruppen P 1, P 2 oder? 3 oder als Beamter des mitt-
leren Werkstättendienstes. 

Überdies die erfolgreiche Ablegung der Prüfung aus 
dem Garage- und Werkmeisterdienst. 
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------------------ ------ ~--- ----------

196 18 der Beilagen 

alt 

ienst- halts- ___________ --, _____ _ D 

l
ab Ge-I Amtstitel I 

klasse stufe (Dienstposten) I (Amtstitel) 
Anstellungserfordemis 

87. Fachdienst bei Gericht 

I Als Fachprüfung ist die erste Kanzleiprüfung und 
--- J ustizadjunkt die Grundbuchführerprüfung abzulegen. 

II 
---

II 3 Justizkontrollor 
---

III Justizoberkon"trollor 
---

IV Justizinspektor 
------

100 a. Verhandlungsschriftführer in Strafsachen beim Landes(Kreis)gericht oder· beim 
Jugendgerichtshof Wien 

Für die Beamten dieses Dienstzweiges 
gelten die für die Beamten des Fach­
dienstes· bei Gericht vorgesehenen 
Amtstitel. 

An Stelle der im Abschnitt. I vorgeschriebenen 
Erfordernisse eine mindestens fünf jährige ununter­
brochene Verwendung als Schriftführer in Strafsachen 
beim Landes(Kreis)gericht oder beim Jugendgerichts­
hof Wien mit mindestens 16 Verhandlungsstunden in 
der· Woche. 

Eine Unterbrechung der Schriftführertätigkeit, die 
in jedem Jahr nicht mehr als zwei Monate beträgt, gilt 
nicht als eine Unterbrechung der fünf jährigen Ver­
wendung. 

überdies die erfolgreiche Ablegung der 1. Kanzlei­
prüfung und der Grundbuchführerprüfung sowie der 
schriftlichen Hauptprüfung für den Nachweis. der 
praktischen Fertigkeit in Maschineschreiben in Ver­
bindung mit Kurzschrift (Stenotypieprüfung). 
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Dienst-I 
klasse 

I 

II 

Amtstitel 

Gartenbauadjunkt 

. Gartenbaukontrolloi 

m Gartenbauoberkontrollor 

IV Gartenbauinspektor 

V Gartenbauoberinspektor 

Dienst-I klasse Amtstitel 

I Justizadjunkt 

n Justizkontrollor 

III Justizoberkontrollor 

IV Justizinspektor 

V Justizoberinspektor 

18 der Beilagen 197 

neu 

81. Gartenbaudienst 

Anste1lungserfordernis 

An Stelle der im Abschnitt I vorgeschriebenen Ver-
wendung 

a) die Absolvierung einer landwirtschaftlichen 
Fachschule, Fachrichmng Gartenbau, und die erfolg-
reiche Ablegung der Prüfung für den Gartenbau-
dienst oder 

b) die erfolgreiche Ablegung· der Meisterprüfung 
im Sinne der land- und forstwirtschaftlichen Berufs-
ausbildungsvorschriften und die erfolgreiche Ablegung 
der Prüfung für den Gartenbaudienst oder 

c) eine sechsjährige Verwendung als Gartenfach-
arbeiter, davon zwei Jahre in probeweiser Verwendung 
im Gartenbaudienst und die erfolgreiche Ablegung der 
Prüfung für den Gartenbaudienst. 

82. Fachdienst bei Gericht 

Anstellungserfordernis 

Überdies die erfolgreiche Ablegung 
a) der Gerichtskanzleiprüfung und der Grundbuch­

führerprüfung oder 
b) der Gerichtsvol12;ieherprüfung und der Voll­

streckungsfachprüfung. . 
Bei Verwendung als Verhandlungsschriftführer in 

Strafsachen bei Landes(Kreis)gerichten oder beim 
Jugendgerichtshof Wi!!n eine mindestens vierjährige 
ununterbrochene Verwendung als Schriftführer in 
Strafsachen beim Landes (Kreis)gericht oder beim 
Jugendgerichtshof Wien mit mindestens 10 Verhand­
lungsstunden in der Woche. 

Eine Unterbrechung der Schriftführertätigkeit, die 
in jedem Jahr nicht mehr als zwei Monate beträgt, 
gilt nicht als eine Unterbrechung der vierjährigen Ver­
wendung. 

Überdies die erfolgreiche Ablegung der Gerichts­
kanzleiprüfung, der Prüfung für Verhandlungs­
schriftführer in Strafsachen und der schriftlichen 
Hauptprüfung der Stenotypieprüfung. 
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-------------------------

198 18 der Beilagen 

alt 

D · I ab Ge-) Amtstitel . I lenst- h. alts- ------.,.---.,--------.------
klasse stufe (Dienstposten) I (Amtstitel) 

. Anstellungserfordernis 

88a. Fachdienst in der Heeresverwaltung 

Für . die Beamten dieses Dienstzweiges 
gelten die für die Beamten des 
Verwaltungsdienstes vorgeseherien 
Amtstitel. 

Dienst-Ia~a~:~ j ________ !i._"_m_t_st_i_te_l_-. _____ j 
klasse stufe (Dienstposten) I (Amtstitel) 

An Stelle der im Abschnitt I bestimmten Verwen­
dung eine mindestens achtjährige Verwendung als 
zeitverpilichteter Soldat oder als nach.§ 49 A bs. 6 des 
Wehrgesetzes, BGB!. Nr. 181/1955, bzw. nach § 11 
oder § 49 Abs. 6 des Wehrgesetzes in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGB!. Nr. 221/1962 zur. Ausübung 
einer Unteroffiziersfunktion herangezogener Beamter 
oder Vertragsbediensteter, davon eine mindestens 
zweijährige Verwendung als dienstführender Unter­
offizier, Zugskommandant oder in gleichzuwertender 
Verwendung, so insbesondere als Beschlagmeister, 
Flugzeugführer, Musikmeister oder Nachschubmeister. 

Als Fachprüfung ist die Verwaltungsdienstprü­
fung C abzulegen. 

Anstellungserfordernis 

89. Dienst des Kapitäns und Maschinenbetriebsleiters im Wasserbaudienst 

I 

II 

Kapitän 2. Klasse 
(Maschinenbetriebsleiter 2. Klasse) 1) d. 

An Stelle der im Abschnitt I vorgeschrieb~nen 
Fachprüfung für den Dienst: 

a) als Kapitän: Die mit Erfolg abgelegte Schiffs-
________ ~ _________ ~ _____ I kapitänprüfung oder die Beibringung des Schiffahrts-

patents für Dampfschiffe auf der Donau im Sinne der 
Verordnung BGB!. Nr. 134/1932. III Kapitän 1. Klasse 

(Maschinenbetriebsleiter 1. Klasse) 1) d. b) als Maschinenbetriebsleiter: Die Absolvierung 
------ -------------------1 einer Fachschule mechanisch-technischer oder elektro-

Anmerkung': 
1) Je nach dem verliehenen Dienstposten. 

technischer Richtung an einer gewerblichen Bundes­
lehranstalt oder einer gleichwertigen Anstalt oder eine 
zehnjährige Verwendung als Maschinenwärter oder 
Maschinist im Bundes-Wasserbaudienst und die im 
Abschnitt VI der Verordnung BGB!. Nr. 227/1927 
'vorgeschriebene Prüfung für Betriebswärter. 

Absolventen einer Werkmeisterschule mechanisch­
technischer oder elektrotechnischer Richtung an einer 
der vorbezeichneten Lehranstalten wird die Studien­
zeit an dieser Schule bis zum Höchstausmaß von zwei 
Jahren in die im Abschnitt I vorgeschriebene Ver­
wendungszeit eingerechnet, soweit sie nach Voll­
endung des 18. Lebensjahres zurückgelegt worden ist. 
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Dienst-! 
klasse 

I 

II 

III 

IV 

V 

Fachadjunkt 

Kontrollor 

Oberkontrollor 

Fachinspektor 

Fachoberinspektor 

18 der Beilagen 199 

neu 

83. Fachdienst in der Heeresverwaltung 

Amtstitel 

> 

Anstellungserfordernis 

An Stelle der im. Abschnitt I vorgeschriebenen Ver­
wendung eine mindestens vierjährige Verwendung 

a) als zeitverpflichteter Soldat oder 
b) als nach § 11 des Wehrgesetzes, BGB!. Nt. 181/ 

1955, in der Fassung des Bundesgesetzes. BGBI. 
Nr. 185/1966 zur Ausübung einer Unteroffiziers­
funktion herangezogener Beamter oder Vertrags­
bediensteter oder 

c) im mittleren Dienst der Heeresverwaltung. 
Überdies die erfolgreiche Ablegung der Prüfung 

für den Verwaltungsfachdienst. 

84. Dienst der Kapitäne und Maschinenbetriebsleiter ~m Wasserbaudienst 

Dienst-! Amtstitel 
klasse. Anstellungserfordemis 

I 
Kapitän 2. Klasse (Betriebsleiter 2. Klasse) 

II 

III 

IV Kapitän 1. Klasse (Betriebsleiter 1. Klasse) 

V 

An Stelle der im Abschnitt I vorgeschriebenen Ver­
wendung 

a) als Kapitän: die Berechtigung zur selbständigen 
Führung von Dampf- oder Motorschiffen jeder Gat­
tung, zumindest bis zu einer Länge von 30 m, auf 
der gesamten österreichischen Donaustrecke und die 
Verwendung als Kapitän auf Schiffen der Bundes­
wasserbauverwaltung mit eigener Antriebskraft auf 
der ganzen österreichischen Donau; 

b) als Maschinenbetriebsleiter: die Absolvierung 
einer technischen Fachschule mechanischer oder 
elektrotechnischer Richtung oder eine achtjährige 
Verwendung als Maschinist im Bundes-Wasserbau­
dienst und die erfolgreiche Ablegung der Prüfung für 
Schiffsdampfmaschinenwärter oder Schiffsmotoren­
wärter ; überdies die Verwendung als Maschinen­
betriebsleiter . 
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200 18 der Beilagen 

alt 

Dienst-\a~:~ \ ________ A_m_t_S_ti_te_I_-.,-_____ \ 
klasse stufe (Dienstposten) I (Amtstitel) 

Anstellungserfordemis 

93. Dienst der dipl. Oberpflegerinnen und der dipl. medizinischen Oberlaborantinnen 

I 

II 

III 

IV 

Anmerkung: 

Oberpflegerin 2. Klasse 
(Medizinische Oberlaborantin 

2. Klasse) 1) d. 

Oberpflegerin 1. Klasse 
(Medizinische Oberlaborantin 

1. Klasse) 1) d. 

1) Je nach dem verliehenen Dienstposten. 

An Stelle der im Abschnitt I vorgeschriebenen Ver­
wendung eine mindestens acht Jahre dauernde Ver­
wendung im Dienstzweig 112, davon mindestens zwei 
Jahre in probeweiser Verwendung im Dienstzweig 
Nr.93. 

Als Pachprüfung ist eine die Kenntnisse für den 
Dienst erweisende Prüfung abzulegen. 
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Dienst-I 
klasse Amtstitel 

I 

II Pfleger (Schwester) 

m 

IV 
Oberpfleger (Oberschwester) 

V 

18 der Beilagen 201 

neu 

85. Krankenpfiegefachdienst 

Anstellungserfordernis 

An Stelle der im Abschnitt I vorgeschriebenen Ver­
wendung die Berechtigung zur Ausübung des Kran­
kenpflegefachdienstes nach den Bestimmungen des 
Krankenpflegegesetzes. 

86. Fachdienst an land- und forstwirtschaftlichen Lehr:.. und Versuchsanstalten und an 
veterinär-medizinischen Bundesanstalten 

Dienst-I 
klasse 

I 

II 

m 

IV 

V 

Dienst-I 
klasse 

I 

Il 

m 

IV 

V 

Fachadjunkt 

Kontrollor 

Oberkontrollor 

Fachinspektor 

Fachoberinspektor 

Fachadjunkt 

Kontrollor 

Oberkontrollor 

Fachinspektor 

Fachoberinspektor 

Amtstitel Anstellungserfordernis 

Überdies die erfolgreiche Ablegung der Prüfung 
für den Fachdienst an land- und forstwirtschaftlichen 
Lehr- und Versuchsanstalten . und an veterinär-
medizinischen Bundesanstalten 

87. Dienst der Lebensmitteltevisoren 

Amtstitel Anstellungserfordernis 

überdies der Nachweis der fachlichen Befähigung 
gemäß § 2 Abs. 3 des Lebensmittelgesetzes 1951, 
BGBl. Nr. 239. 
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202 18 der Beilagen 

Dienst_lab Ge-.I Amtstitel I 
kl halts- -----------""'"1-----

asse stufe (Dienstposten) (Amtstitel) 
Anstelhingserfordernis 

91. Maschinenfachdienst im Bereich der Post- und Telegraphenverwaltung 

I 
--- Maschinenwerkmeister d. 

II 
-------------------1 

II! Maschinenoberwerkmeister d. 

IV Fachinspektor d. 
------------------------1 

Als Fachprüfung ist die Prüfung aus dem Ma­
schinenfachdienst abzulegen. 

Von deI: Dienstzeit nach Abschnitt I sind min­
destens zwei Jahre in Verwendung als definitiver 
Beamter des mittleren Bau- und Erhaltungsdienstes 
zurückzulegen. Dieser Verwendung wird eine min­
destens vierjährige Verwendung als Vertragsbedien­
steter (Arbeiter) im Bau- und Erhaltungsdienst gleich­
gewertet, wenn der Bedienstete eine Werkmeister­
schule elektrotechnischer Richtung an einer tech­
nischen und gewerblichen Bundeslehranstalt oder an 
einer gleichwertigen Anstalt absolviert hat. Die 
Studienzeit an diesen Schulen kann bis zum Höchst­
ausmaß von zwei Jahren in die vorgeschriebene Ver­
wendungszeit eingerechnet werden, soweit sie nach 
Vollendung des 18. Lebensjahres zurückgelegt wor-
den ist. . 

Das Erfordernis einer mindestens zweijährigen Ver­
wendung als definitiver Beamter des mittleren Bau­
und Erhaltungsdienstes wird durch eine mindestens 
zweijährige Verwendung als definitiver Beamter des 
mittleren Werkstättendienstes, oder eine achtjährige 
einschlägige Verwendung als Vertragsbediensteter 
ersetzt, sofern der Beamte mindestens zwei Jahre in 
probeweiser , der Ernennung auf· einen Dienstposten 
des Dienstzweiges unmittelbar vorangehender Ver­
wendung im Maschinenfachdienst zurückgelegt hat. 

Für die Anstellung ist überdies die ordnungsgemäße 
Beendigung des Lehrverhältnisses im Elektroinstalla~ 
tionsgewerbe oder der ordnungsgemäße Abschluß 
der Ausbildung im Lehrberuf Elektroinstallateur, 
Starkstrommonteur oder Betriebselektriker . oder die 
Erlernung des Schlossergewerbes oder eines anderen 
metallverarbeitenden Gewerbes (Lehrberufes) er 
forderlich. 
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Dienst-! Amtstitel 
klasse 

I 
Lehrhebamme 

II 

m 

IV Oberlehrhebamme 

V 

18 der Beilagen 203 

neu 

88. Lehrhebammen 

Anstellungserfordernis 

An Stelle der im Abschnitt I vorgeschriebenen Ver­
wendung die Berechtigung zur Ausübung des Berufes 
einer Hebamme und eine vierjährige einschlägige 
Praxis. 

89. Maschinenfachdienst im Bereich der Post- und Telegraphenverwaltung 

~:~! Amtstitel Anstellungserfordernis 

I An Stelle der im Abschnitt I vorgeschriebenen 
--- Maschinenwerkmeister Verwendung 

II a) die Erlemung eines Elektroberufes (-gewerbes) 
---11---------------------1 oder eines einschlägigen metallverarbeitenden Ge­

werbes (Lehrberufes) oder der ordnungsgemäße 
Abschluß der Ausbildung zum Femmeldemonteur und 

---11---------------------1 . b) eine mindestens vierjährige einschlägige Ver-
III Maschinenoberwerkmeister 

IV Fachinspektor wendung, davon eine mindestens einjährige erfolg-
---11---------------------1 reiche Verwendung im Dienstzweig. . 

V Fachoberinspektor Für die Definitivstellung überdies die erfolgreiche 
Ablegung der Prüfung aus dem Maschinenfach­
dienst. 
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- ----------------------

204 18 der Beilagen 

alt 

lens - halts- ___________ ...,.-____ _ D · t I ab Ge-/ Amtstitel I 
klasse - stufe (Dienstposten) (Amtstitel) 

Anstellungserfordemis 

97. Fachdienst bei der Östetteichischen Staatsdruckerei (Druckerei und Verschleiß) 

I An Stelle der im Abschnitt I vorgeschriebenen 
--- Adjunkt Fachprüfung die Absolvierung der Fachschule für 

TI e Buchdrucker oder Buchhändler. 

--- J;l 
TI 3 Kontrollor u 

--- ~ 
m Oberkontrollor B ------ Vl 

IV Inspektor t 
"c:I ------

V Oberinspektor 
---
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Dienst-I 
klasse 

I 

TI 

m 

IV 
---

V 

Dienst-/ 
klasse 

I 
---

TI 

m 

IV 

V 

18 der Beilagen 205 

neu 

90. Medizinisch-technischer Fachdienst 

Amtstitel Anstellungserfordemis 

Fachadjunkt An Stelle der im Abschnitt I vorgeschriebenen 
Verwendung die Berechtigung zur Ausübung des 

Kontrollor medizinisch-technischen Fachdienstes nach den Be-
stimmungen des Krankenpflegegesetzes. 

Oberkontrollor 

Fachinspektor 

Fachoberinspektor 

i 

91. Fachdienst bei der Österreichischen Staatsdtuckerei 

Amtstitel Anstellungserfordemis 

Fachadjunkt Überdies 
a) die Absolvierung der Fachschule für Repro-

Kontrollor duktions- und Drucktechnik oder 
b) die Erlemung eines graphischen Berufes oder 

Oberkontrollor Gewerbes eines Buchbinders oder Buchhändlers. 
Für Absolventen der Fachschule für Reproduktions-

und Drucktechnik vermindert sich die im Abschnitt I 
Inspektor vorgeschriebene Verwendung auf zwei Jahre. 

Oberinspektor 
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206 -18 der Beilagen 

. alt 

.. 

Dienst-Ia~;~ \ ______ .:... _A_m_t_S_ti_te_I_--.-_____ :1 

klasse stufe (Dienstposten) I (Amtstitel) 
Anstellungserfordernis 

95. Fachdienst im Postsparkassenamt 

I Als Fachprüfung ist die Prüfung für den Fachdienst 
--- Adjunkt d. im Postsparkassenamt abzulegen. 

TI Die Dienstzeit gemäß Abschnitt I ist im mittleren 

--- Dienst. beim Postsparkassenamt zurückzulegen. 

11 3 Kontrollor d. 
---

m Oberkontrollor d. 
---

IV Fachinspektor d. 
---

D · lab Ge-I Amtstitel lenst- halts- ----------_--.-___ -'-_1 
klasse stufe (Dienstposten) (Amtstitel) 

Anstellungserforderrus 

96. Registerführer im Patentamt 

I Als Fachprüfung ist die Registerführerprüfung 
--- Adjunkt d. abzulegen. 

11 
---

II 3 Kontrollor d. 
---

m Oberkontrollor d. 
---

IV Registervorsteher d. 
---
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Dienst-I 
klasse 

I 

II 

III 

IV 

V 
---

Dienst-I 
klasse 

I 
---

II 

III 
---

IV 

V 

Dienst-/ 
klasse 

I 
---

II 
---

III 
---

IV 
---

V 
---

18 der Beilagen 207 

neu 

92. Fachdienst bei Pferdezuchtanstalten 

Amtstitel Anstellungserforderrus 

Gestütsadjunkt Überdies die erfolgreiche Ablegung der Prüfun g 
für den Fachdienst bei Pferdezuchtanstalten. 

Gestütskontrollor 

Gestütsoberkontrollor 

Fachinspektor 

Fachoberinspektor 

93. Fachdienst im Postspatkassenamt 

Amtstitel Anstellungserfordernis 

Fachadjunkt Überdies die erfolgreiche Ablegung der Prüfung 
für den Fachdienst im Postsparkassenamt. 

Kontrollor 

Oberkontrollor 

Fachinspektor \ 

Fachoberinspektor 

94. Registerführer im Patentamt 

Amtstitel Aostellungserforderrus 

Fachadjunkt Überdies die erfolgreiche Ablegung der Register-
führerprüfung. 

Kontrollor 

Oberkontrollor 

Registervorsteher 
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208 18 der Beilagen 

alt 

Dienst-It~:: /, _______ .:...A.:...m.:...t.:.,:s.::,:ti.::,:te.:.,:l_....,-_____ I 
klasse stufe (Dienstposten) I (Amtstitel) 

Anstellungserfordernis 

100. Technischer Fachdienst 

I 

11 
Technischer Adjunkt d. 

An Stelle der im Abschnitt I bestimmten Ver­
wendung eine mehrjährige, mindestens aber acht 
Jahre dauernde Verwendung in einem entsprechenden 

_______ , __________________ 1 Dienstzweig der Verwendungsgruppe D oder in 
gleich zu wertenden Verwendungen (Praxis), davon 
mindestens zwei Jahre in probeweiser Verwendung 
im technischen Fachdienst • Als Fachprüfung ist eine 
die Kenntnisse für den Dienst erweisende Prüfung 

11 3 Technischer Kontrollor d. 
-------------------1 

III Technischer Oberkontrollor d. 
abzulegen. 

IV Fachinspektor d. 
-------------------1 

lenst- halts- __________ :.-----,,--____ _ D · I ab Ge-/ Amtstitel 
klasse stufe (Dienstposten) I (Amtstitel) 

Anstellungserfordernis 

98. Statistischer Fachdienst 

I Als Fachprüfung ist die Prüfung für den statistischen 
--- Adjunkt d. Fachdienst abzulegen. 

TI Die' Dienstzeit gemäß Abschnitt I ist im einfachen 

--- statistischen Dienst zuzubringen. 

11 3 Kontrollor d. 
---

III Oberkontrollor d. 
------

IV Fachinspektor d. 
---
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.. 

..... 

Dienst-! 
klasse 

I 

II 

III 
---

IV 

V 

-

Dienst-! 
klasse 

I 

II 
---

III 
---

IV 

V 
---

Fachadjunkt 

Kontrollor 

Oberkontrollor 

Fachinspektor 

Fachoberinspektor 

Fachadjunkt 

Kontrollor 

Oberkontrollor 

Fachinspektor 

Fachoberinspektor 

, 

. 

18 der Beilagen 209 

neu 

95. Fachdienst der Schiffahrtspolizei 

Amtstitel Anstellungserforderrus 

An Stelle der im Abschnitt I vorgeschriebenen 
. Verwendung 

1. die erfolgreiche Ablegung der Prüfung zur Er-
langung eines Schiffsführerpatentes mit der Berechti-
gung zur Führung von Motorschiffen mit einer Länge 
bis 20 m über' alles auf der österreichischen Strecke 
der Donau, 

2. die erfolgreiche Ablegung der Prüfung zum 
Nachweis der Befähigung zur selbständigen Wartung 
von Schiffsmotoren bis zu 200 PS, 

3. eine mindestens vier Jahre dauernde Verwendung 
a) im mittleren Dienst der Schiffahrtspolizei, 
b) in einem entsprechenden Dienstzweig der Ver-

wendungsgruppe D oder 
c) in einem gleichwertigen Schiffahrtsdienst und 
4. die erfolgreiche Ablegung der Prüfung für den 

technischen Fachdienst. 

96. Statistischer Fachdienst 

Amtstitel Anstellungserforderrus 

überdies die erfolgteiche Ablegung der Prüfung 
für den statistischen Fachdienst. 

\ 

14 
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210 18 der Beilagen 

alt 

Dienst-I ab Ge-I,~ _______ A_m_ts_ti_te_I_--,-_____ 1 
klasse hal:.s- ,- I stUre (Dienstposten) (Amtstitel) 

Anstellungserfordemis 

99. Steueraufsichtsdienst 

I An Stelle der im Abschnitt I bestimmten Ver-
--- Adjunkt wendung eine mehrjährige, mindestens aber acht] ahre 

II :e dauernde Verwendung im Zollwachdienst, davon 
--- .. ~ mindestens zwei Jahre in probeweiser Verwendung 

II 3 Kontrollor ,Ja im Steueraufsichtsdienst. g Als Fachprüfung ist die Prüfung für die Steuer---- H 

" aufsicht abzulegen. 
III Oberkontrollor il 

+> rn ---
IV Inspektor 

H 

~ 
---

V Oberinspektor 
---
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Dienst-I 
klasse 

I 
---

11 

III 

IV 

V 
---

Fachadjunkt 

Kontrollor 

Oberkontrollor 

Inspektor 

Oberinspektor 

-

18 der Beilagen 211 

neu 

97. Steueraufsichtsdienst 

Amtstitel Anstellungserfordernis 

Überdies die erfolgreiche Ablegung der Prüfung 
für die Steueraufsicht. 

98. Dienst der Straßenmeister 

Dienst-I Amtstitel 
klasse 

Anstellungserfordernis 

I 
--- Straßenmeister 

II 

TII Oberstraßenmeister 

IV Fachinspektor 

V Fachoberinspektor 

An Stelle der im Abschnitt I vorgeschriebenen Ver 
wendung eine mindestens vierjährige Verwendung im 
Straßenbau- und Erhaltungsdienst einer Gebiets 
körperschaft in den Verwendungsgruppen D oder 
P 1 bis P 3 oder in gleichzuwertenden Verwen 
dungen (Praxis), 

Überdies die erfolgreiche Absolvierung einer Fach 
schule bau- oder maschinentechnischer Richtung, die 
Berechtigung zur Führung von Kraftwagen und die 
erfolgrei!;he Ablegung der Straßenmeisterprüfung. Die 
Studienzeit an der Fachschule ist bis zum Höchst 
ausmaß von zwei Jahren in die vorgeschriebene Ver 
wendungszeit einzurechnen, soweit sie nach Voll 
endung des 18. Lebensjahres zurückgelegt wurde. 

Das Erfordernis der Absolvierung einer Fach 
schule wird ersetzt durch den Nachweis der Erlernung 
eines Gewerbes, in dem Arbeiten ausgeführt werden 
die für den Straßenbau- und Erhaltungsdienst von 
besonderer Bedeutung sind und eine zusätzliche 
mindestens vierjährige Verwendung im Straßenbau 
und Erhaltungsdienst einer Gebietskörperschaft in 
den Verwendungsgruppen D oder P 1 bis P 3 oder 
in gleichzuwertenden Verwendungen (Praxis). 
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212 18 der Beilagen 

alt 

Dienst-la~a?t~='·I _______ A-.:....m_t.::.st=it=e.::.I_-;-_____ 1 
klasse stufe (Dienstposten) I (Amtstitel) 

Anstellungserfordemis 

83. Fachlicher Eichdienst 

I Als Fachprüfung ist die Prüfung für den fachlichen 
--- Technischer Adjunkt d. Eichdienst abzulegen. 

TI Absolventen einer einschlägigen Werkmeisterschule 

--- an einer technischen und gewerblichen BundesIehr-

n . 3 Technischer Kontrollor d . anstalt oder an einer gleichwertigen Anstalt ist die 
Studienzeit an dieser Schule bis zum Höchstausmaß ---

III Technischer Oberkontrollor d. 
von zwei Jahren in die im Abschnitt I vorgeschriebene 
Verwendungszeit einzurechnen, soweit sie nach 

--- Vollendung des 18. Lebensjahres zurückgelegt wor-
IV Technischer Fachinspektor d. den ist. 

88. Grundkatastertührer 

I Als Fachprüfung ist die Grundkatasterführet-
--- Technischer Adjunkt d. prüfung abzulegen. 

n 
---

TI 3 Technischer Kontrollor d. 
---

III Technischer Oberkonttollor d. 
---

IV Technischer Fachinspektor d. 
---

90. Kartographisch-geodätischer Fachdienst 

I Als Fachprüfung ist die Prüfung für den katt<r 
--- Technischer Adjunkt d. graphisch-geodätischen Fachdienst abzulegen. Ab-

n solventen der Abteilung für Ph6tographie und 

--- Reproduktionstechnik an der Graphischen Lehr- und 

n 3 Technischer Konttollor d. 
Versuchsanstalt wird die Studienzeit an dieser Ab-
teilung bis zum Höchstausmaß von zwei Jahren in --- die im Abschnitt I vorgeschriebene Verwendungszeit 

III Technischer Oberkontrollor d. eingerechnet, soweit sie nach Vollendung des 18. Le-
--- bensjahres zurückgelegt worden ist. 

IV Technischer Fachinspektor d. 
---
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Dienst-/ 
klasse Amtstitel 

I Technischer Fachadjunkt 

!' 11 Technischer Kontrollor 

m Technischer Oberkontrollor 

IV Technischer Fachinspektor 

V Technischer Fachoberinspektor 

18 der Beilagen 213 

neu 

99. Technischer Fachdienst 

Anstellungserforderois 

Überdies die erfolgreiche Ablegung der Prüfung 
für den technischen Fachdienst. 

Die Zeit der Absolvierung einer einschlägigen 
mittleren Lehranstalt ist bis zum Höchstausmaß von 
zwei Jahren in die vorgeschriebene Verwendungszeit 
einzurechnen, soweit sie nach Vollendung des 18. Le­
bensjahres zurückgelegt worden ist. 

Abweichend hievon: 
a) im Eichdienst die erfolgreiche Ablegung der 

Prüfung für den fachlichen Eichdienst. Das Erforder 
nis einer vierjährigen Verwendung im Bundesdiens 
gemäß Abschnitt I wird durch die erfolgreiche Abso1 
vierung einer einschlägigen Werkmeisterschule ersetzt; 

b) im Vermessungsdienst die erfolgreiche Ablegung 
der Prüfung für den fachlichen Vermessungsdienst. 
Absolventen der Fachschule für Reproduktions- und 
Drucktechnik ist diese Studienzeit bis zum Höchst 
ausmaß von zwei Jahren in die vorgeschriebene Ver 
wendungszeit einzurechnen, soweit sie nach Voll 
endung des 18. Lebensjahres zurückgelegt worden ist; 

c) für Bedienstete der Schwachstromabteilungen des 
Bundesbaudienstes gelten die Anstellungserforder­
nisse für den Dienstzweig "Fachlicher Bau- und Er 
haltungsdienst im Bereich der Post- und Telegraphen 
verwaltung" sinngemäß; 

d) von Bediensteten im Bereich der Bau- und Ge 
bäudeaufsicht sind von der im Abschnitt I vorge­
schriebenen vierjährigen Verwendung mindestens zwei 
Jahre in einer Tätigkeit zurückzulegen, die der Ver­
wendung im Dienstzweig' "Bau- und Gebäudeauf­
sichtsdienst" entspricht. 
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214 18 der Beilagen 

alt 

Dienst-Ia~a?t:~ 11 ________ A_m_t_S_ti_te_I_.-____ _ 
klasse stufe (Dienstposten) I (Amtstitel) 

Anstellungserfordernis 

I 

II 

II 3 

100. Technischer Fachdien'st 

Technischer Adjunkt d. 

Technischer Kontrollor d. 

An Stelle der im Abschnitt I bestimmten Ver 
wendung eine mehrjährige, mindestens aber acht Jahre 
dauernde Verwendung in einem entsprechenden 
Dienstzweig der Verwendungsgruppe D oder in 

III 

gleich zu wertenden Verwendungen (Praxis), davon 
mindestens zwei Jahre in probeweiser Verwendung 

---11-------------------1 im technischen Fachdienst. Als Fachprüfung ist eine 

IV 

Technischer Oberkontrollor d. die Kenntnisse für den Dienst erweisende Prüfung 
abzulegen. 

Fachinspektor d. 

Dienst-Ia~a?t:~ 1 ________ A_m_t_st_i_te_I_.-____ _ 
klasse stufe (Dienstposten) I (Amtstitel) 

Anstellungserfordernis 

101. Fachlicher Verkehrsdienst im Bereich der Post- und Telegraphenverwaltung 

I 
---

II 
---

II 
---

III 

---
IV 

---

3 

Post- und Telegraphenadjunkt 

Post- und Telegraphenkontrollor 

Postmeister 1) 
Post- und Telegraphenoberkontrollor 

Oberpostmeister 1) 
Fachinspektor d. 

An Stelle der im Abschnitt I bestimmten Ver 
wendung eine mindestens zweijährige Verwendung 
als definitiver Beamter des mittleren Verkehrsdienstes 
oder des Verwaltungshilfsdienstes (einschließlich 
Kanzleidienstes) oder eine achtjährige einschlägige 
Verwendung als Vertragsbediensteter, davon min 
destens zwei Jahre in probeweiser, der Ernennung 
auf einen Dienstposten des Dienstzweiges . unmittel 
bar vorangehender Verwendung im fachlichen Ver 
kehrsdienst. 

Als Fachprüfung ist die Verkehrsdienstprüfung II 
abzulegen. 

Anmerkung: 
1) Diese Amtstitel gelten für Dienstposten, die für die Leitung eines Amts vorgesehen sind. 
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18 der Beilagen 215 

neu 

100. FachlicherVerkehrsdienst im Bereich der Post- und Telegraphenverwaltung 

Dienst-I Amtstitel 
klasse I 

I Post- und Fernmeldefachadjunkt 

II Post- und Fernmeldekontrollor 

III Postmeister 1) 
Post- und Fernmeldeoberkontrollor 

IV Oberpostmeister 1) 
Fachinspektor 

V Fachoberinspektor 

Anstellungserfordernis 

An Stelle der im Abschnitt I vorgeschriebenen 
Verwendung 

a) eine mindestens vierjährige Verwendung im 
Bereich der Post- und Telegraphenverwaltung, davon 
eine mindestens zweijährige erfolgreiche Verwendung 
im Dienstzweig, oder 

b) eine mindestens zweijährige Dienstzeit als defini­
tiver Beamter des mittleren Verkehrsdienstes und eine 
mindestens einjährige erfolgreiche Verwendung im 
Dienstzweig. 

Für die Definitivstellung überdies die erfolgreiche 
Ablegung der Verkehrsdienstprüfung II (Allgemein), 
bei Verwendung bei Dienststellen des Postauto­
betriebsdienstes der Verkehrsdienstprüfung II (Post­
autobetriebsdienst). 

Anmerkung: 
1) Diese Amtstitel gelten für Dienstposten, die für die Leitung eines Amtes vorgesehen sind. 
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216 18 der Beilagen 

alt 

lenst- halts- ' ____________ ,.. ____ _ D · I ab Ge-/ Amtstitel I 
klasse stufe (Dienstposten) I (Amtstitel) 

Anstellungserfordernis 

102. Vel:waltungsdienst (einschließlich Rechnungshilfsdienst) 

I An Stelle der im Abschnitt I bestimmten Ver­
Adjunkt d. 

TI 
--------------------1 

TI 3 Kontrollor d. 

wendung eine mehrjährige, mindestens aber acht Jahre 
dauernde Verwendung im Verwaltungshilfsdienst 
(einschließlich Kanzleidienst) oder in gleichzuwer­
tenden Verwendungen (praxis), davon mindestens 
zwei Jahre in probeweiser Verwendung im Verwal­

---11-------------------1 tungsdienst (einschließlich Rechnungshilfsdienst). 
m -' Oberkontrollor d. Als Fachprüfung ist die Verwaltungsdienstprüfung 

---1----1------------------1 abzulegen. 
IV 

V 

,Anmerkung: 

Fachinspektor d. 
(Kanzleidirektor) 1) 

Der Leiter des gesamten 
Kanzleidienstes in einem 
Bundesrninistedum, in der 
Präsidents<:haftskanzlei, in der 
Kanzlei des Präsidenten des 
Nationalrates, beim Rech-
nungshof, Verfassungs- -
gerichtshof und Verwaltungs­
gerichtshof 

Für den Zollhilfsdienst : An Stelle der im Abschnitt I 
bestimmten Erfordernisse eine mehrjährige, min 
destens aber acht Jahre dauernde Verwendung lffi 

Verwaltungshilfsdienst (einschließlich Kanzleidienst) 
oder im Zollwachdienst oder in gleichzuwertenden 
Verwendungen (Praxis), davon mindestens zwei Jahre 
in probeweiser Verwendung im Zollhilfsdienst, ferner 
die erfolgreiche Ablegung der Fachprufung für den 
Zollhilfsdienst. Der Fachprüfung für den Zollhilfs 
dienst ist die Fachprüfung für Zollwachebeamte und 
die seinerzeitige erste Fachprüfung für die Zollwache 
gleichzuhalten. 

Dienstführende Wachebeamte sind, wenn das zu 
ständige Bundesministerium nichts anderes bestimmt 
von der Ablegung der Fachprüfung befreit. 

1) Dieser Amtstitel gilt flir Beamte in leitender Kilnzleistellung. 
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18 der Beilagen 217 

neu 

101. Verwaltungsfachdienst und Rechnungsfachdienst 

Dienst-\, _________ Am __ t_st_i_te_l __ ---,,--_____ 1 
!cl ,- I Anstellungserfordernis 

asse (Dienstposten) (Amtstitel) 

I Fachadjunkt 

II Kontrollor 

III Oberkontrollor 

IV Fachinspektor 
Kanzleidirektor 1) 

Der Leiter des gesamten Kanzlei­
dienstes in einem Bundesmini­
sterium, in der Präsidentschafts­
kanzlei, in der Kanzlei des Prä-

V sidenten des Nationalrates; beim 
Rechnungshof, Verfassungsge­
richtshof und Verwaltungs­
gerichtshof 

in den übrigen Verwendungen 

Ministerial­
kanzlei­
direktor 

Fachober­
inspektor 
Kanzlei­
direktor 1) 

Überdies die erfolgreiche Ablegung der Prüfung 
für den Verwaltungsfachdienst, im Bereich der Justiz­
verwaltung der für den Dienstzweig "Fachdienst bei 
Gericht" vorgesehenen Prüfungen. Im Bereich der 
Finanzverwaltung kann an Stelle der Prüfung für den 
Verwaltungsfachdienst die Prüfung für den Finanz­
fachdienst abgelegt werden. 

An Stelle dieser Prüfung ist von Beamten, die über­
wiegend im Dolmetsch- und Übersetzerdienst ver­
wendet werden, die in der Verordnung, BGBl. Nr. 15/ 
1950 geregelte Prüfung aus den lebenden Sprachen 
abzulegen. 

Dienstführende Wachebeamte sind von der Ab­
legung der Prüfung für den Verwaltungsfachdienst 
befreit. 

Anmerkung: 
1) Dieser Amtstitel gilt für Beamte in leitender Kanzleistellung. 
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218 18 der Beilagen 

alt 

Dienst-I t~;~ ) _______ A_m_t_st_i_te_l_.-_-::-__ _ 
klasse stufe (Dienstposten) (Amtstitel) 

Anstellungserfordernis 

103. Wirtschaftsführer und Lebensmittelrevisoren 

I Wirtschaftsadjunkt d. Als Fachprüfung ist ein!! die Kenntnisse für den 
--- Dienst erweisende Prüfung abzulegen. 

II (Adjunkt d.) 
---

II 3 Wirtschaftskontrollor d. 
(Kontrollor d.) 

---
III Wirtschaftsoberkontrollor d. 

(Oberkontrollor d.) 
---

IV Fachinspektor d. 
---

Anmerkung: 
Die in Klammern angeführten Amtstitel gelten für die Lebensmittelrevisoren. 
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Dienst-! 
klasse 

I 

II 
---

III 
---

IV 
---

V 
---

Dienst-I 
klasse 

I 

II 

III 

IV 
---

V 
---

Amtsdtel 

Wirtschaftsfachadjunkt 

Wirtschaftskontrollor 

Wirtschaftsoberkontrollor 

Fachinspektor 

Fachoberinspektor 

Amtsdtel 

Zolladjunkt 

Zollkon,trollor 

Zolloberkontrollor -

Zollfachinspektor 

Zollfachoberinspektor 

18 der Beilagen 219 

neu 

102. Wirtschaftsfachdienst 

Anstellungserfordernis 

überdies die erfolgreiche Ablegung der Prüfung 
für Wirtschaftsführer. 

Das Erfordernis der Verwendung gemäß Abschnitt I 
wird durch die erfolgreiche Absolvierung einer min-
destens dreijährigen Lehranstalt für wirtschaftliche 
Frauenberufe ersetzt. 

-

-

I 

103. Zollfachdienst 

Anstellungserfordernis 

Überdies die erfolgreiche Ablegung der Prüfung 
für den Zollfachdienst ; dieses Erfordernis entfällt, 
wenn der Beamte die Fachprüfung für Zoll wache-
bearrite oder die seinerzeitige Erste Fachprüfung für 
die Zollwache erfolgreich abgelegt hat. 
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18 der Beilagen 221 

Dienstzweigeordnung - Teil D 

Gegenüberstellung des bisher geltenden Textes mit dem neuen 

(Fassung 1. Gehaltsüberleitungsgesetz-Novelle 1970) 

alt 

Dienstzweigeverordnung - Anlage 1 

Dienstzweigeordnung 

TEIL D: 

Dienstposten der Verwendungsgruppe D. 

Abschnitt I. 

Gemeinsame Bestimmungen über die besonderen 
Anstellungserfordernisse für die in der Verwen­

dungsgruppe Deingereihten Dienstzweige: 

Erfordernis für die Erlangung von Dienst­
postendieser Dienstzweige ist der Nachweis der 
Erwerbung der für den Dienst erforderlichen 
Vorkenntnisse durch eine nach Vollendung' des 
18. Lebensjahres im Bundesdienst, oder außer­
halb des Bundesdienstes zurü<kgelegte Verwen­
dung (Praxis) von mindestens zwei Jahren. 

neu 

GOG. - Anlage zu Abschnitt I 

Dienstzweigeordnung 

TEIL D 

Mittlerer Dienst 

Abschnitt I 

Für den in den einzelnen Dienstzweigen gefor­
derten Nachweis der Erlernung eines Gewerbes 
sind die Bestimmungen der §§ 26 d bis 26 f an­
zuwenden. 
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222 18 der Beilagen 

alt 

Abschnitt II 

Dienstzweige, Amtstitel und Anstellungserfordernisse 

Dienst-I ab Ge-/ Amtstite1 I kl halts- -------------;-1-----
asse stufe (Dienstposten) (Amtstitei) 

Anstellungserforderrus 

104. Mittlerer Dienst der Arbeitsvermittlung bei den Arbeitsämtern 

I Kanzlist J, Für die Definitivstellung überdies die erfolgreiche 
bI) --- '\:l Ablegung der Fachprüfung für den Arbeitsvermitt 

II Adjunkt .E lungsdienst nach einjähriger erfolgreicher Verwen 
.~ dung im Dienstzweig. E '" 

4 '"' 0 0 ..... 
I> '" 

------ Offizial '" \:l 
'ii ;ä III 
~ ------

III 2 Oberoffizial '" 0 
." ---

-

lenst- halts- ----------_--; ____ _ D · lab Ge-I Amtstitei I 
klasse stufe (Dienstposten) 1 (Amtstitel) 

Anstellungserfordemis 

105. Mittlerer Bau- und Erhaltungsdienst im Bereich der Post- und Telegraphenverwaltung 

I Telegraphenmonteur An Stelle des im Abschnitt I bestimmten Erforder-
---------_______________ 1 nisses eine zweijährige Verwendung als definitiver 

II 

III 
Teiegraphenadjunkt 

Beamter der Verwendungsgruppe E oder eine sechs­
jährige einschlägige Verwendung als Vertragsbe­
diensteter (Arbeiter) im Post- und Teiegraphendienst, 
davon zwei Jahre in probeweiser Verwendung im 

---1------------------1 Dienstzweig. Überdies die erfolgreiche Ablegung der 
III 2 Telegraphenoberadjunkt Telegraphendienstprüfung 1. 
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18 der Beilagen 223 

neu 

Abschnitt II 

Dienstzweige, Amtstitel und Anstellungserfordemisse 

104. Mittlerer Dienst bei den Arbeitsämtern 

Dienst-I 
klasse 

I 

II' 

III 
---

IV 

Adjunkt 

Offizial 

Oberoffizial 

Amtstitel Anstellungserfordernis 

Für die Definitivstellung die erfolgreiche Ablegun g 
s-der Prüfung für den mittleren Dienst bei den Arbeit 

ämtern. 

, 

105. Mittlerer Bau- und Erhaltungsdienst im Bereich der Post- und Telegraphenverwaltung 

Dienst-. r Amtstitel 
klasse 

I Fernmeldeadjunkt 

II Fernmeldeoffizial 

III 
--- Fernmeldeoberoffizial 

IV 

Anstellungserfordernis 

1. a) Der ordnungsgemäße Abschluß der Ausbil­
dung zum Fernmeldemonteur oder die Erlernung 
eines sonstigen einschlägigen Lehrberufes (Gewerbes), 
sowie eine mindestenS' einjährige erfolgreiche Ver­
wendung' im Dienstzweig, oder 

b) eine mindestens, vierjährige einschlägige Ver­
wendung und eine mindestens einjährige erfolgreiche 
Verwendung im Dienstzweig. 

2. Die erfolgreiche Ablegung der Fernmeldedienst­
prüfung I. In der Prüfungsvorschrift für diese Dienst­
prüfung ist abweichend von den Bestimmungen 
des § 14 Abs. 1 die erstmalige Ablegung vor einem 
Einzelprüfer vorzusehen; eine Wiederholung der 
Prüfung hat jedoch vor einer dem § 14 entsprechenden 
Kommission zu erfolgen. 
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224 18 der Beilagen 

alt 

Dienst-Ia~a?t;~ 1 ________ Am __ t_st_it_e_l_....,.-_____ 1 

klasse stufe (Dienstposten) I (Amtstitel) 
Anstellungserfordernis 

104. Bau- und Gebäudeaufsichtsdienst 

Für die Beamten dieses Dienstzweiges 
gelten die für die Beamten des ein­
fachen statistischen Dienstes 
vorgesehenen Amtstitel. 

Dienst-! a~Ge-I ________ A_m_t_S_ti_te_l_....,.-_____ 1 

klasse stu~- (Dienstposten) I (Amtstitel) 

An Stelle der im Abschnitt I bestimmten Erforder­
nisse die Erlernung des Maurergewerbes, des Stein­
metzergewerbes, des Zimmerergewerbes, des Schlos­
sergewerbes, des Gas- und Wasserinstallationsgewer­
bes, des Elektroinstallationsgewerbes oder des Tisch­
lergewerbes. Bei der Edernung des Tischlergewerbes 
ist eine Baustellenpraxis von mindestens zwei Jahren 
nachzuweisen. ' 

Für die Definitivstellung überdies die erfolgreiche 
Ablegung der für die Dienstverwendung vorge­
schriebenen Fachprufung. 

. Anstellungserfordernis 

109. Fachlicher Hilisdienst höherer Art 

I 

TI 

m 

Anmerkung: 

Oberaufseher (Oberlaborant, Ober­
präparator, Oberobduktionsgehilfe, 
Oberwerkführer) 1) d. 

1) Je nach dem Dienstposten. 

An. Stelle des im Abschnitt I bestimmten Erforder­
nisses eine nach Vollendung des 18. Lebensjahres 
zurückgelegte fünfzehnjährige Dienstleistung in einer 
entsprechenden fachlichen Verwendung des Hilfs­
dienstes und die erfolgreiche Ablegung einer aus­
reichende Kenntnisse für den Dienst erweisenden 
Prüfung. . 
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Dienst-! 
klasse 

I 
---

II 

III 
---

IV 

-Bauadjunkt 

Bauoffizial 

Bauoberoffizial 

18 der Beilagen 225 

neu 

106. Bau- und Gebäudeaufsichtsdienst 

Amtstitel Anstellungserfordernis 

Die Erlernung eines konzessionierten Baugewerbes 
(mit Ausnahme des Brunnenmachergewerbes), des 
Schlossergewerbes, des Gas- oder Wasserinstallations-
gewerbes, des Elektroinstallationsgewerbes oder 
in VerbindUng mit einer mindestens zweijährige n 
Baustellenpraxis nach Vollendung des 18. Lebens-
jahres - des Tischlergewerbes. 

Für die Definitivstellung die erfolgreiche Able 
gung der Prüfung für den Bau- und Gebäudeaufsichts 
dienst. 

107. Bereiteranwärter der Spanischen Reitschule 

Dienst-! Amtstitel 
klasse Anstellungserfordernis 

I 

11 Bereiteranwärter der Spanischen Reitschule 

III 

Für die Definitivstellung die erfolgreiche Ablegung 
der Prüfung für Bereiteranwärter der Spanischen 
Reitschule. -

108. Fachlicher Hilfsdienst höherer Art 

Dienst-I 
klasse 

I 

II 

III 

IV 

Adjunkt 
Schulwart 1) 

Offizial 
Oberschulwart 1) 

Oberoffizial 
Oberschulwart 1) 

Anmerkung: 

Amtstitel 

1) Bei Verwendung als Schulwart. 

AnsteUungserfordernis 

Eine nach Vollendung des 18. Lebensjahres zurück­
gelegte, mindestens vierjährige Dienstleistung bei 
einer Gebietskörperschaft in einer entsprechenden 
fachlichen Verwendung des Hilfsdienstes. 

Überdies die erfolgreiche Ablegung der Prüfung 
für den fachlichen Hilfsdienst höherer Art. 

15 

18 der Beilagen XII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 225 von 249

www.parlament.gv.at



226 18 der Beilagen 

alt-

Dienst-I a~al~e: 1 ________ A_m_ts_t_it_el_-,-_____ 1 

klasse -} I Slu.Le (Dienstposten) (Amtstitel) 
Anstellungserfordernis 

109. Mittlerer Dienst in deJ; Heeresverwaltung 

Für die Beamten dieses Dienstzweiges 
gelten die für die Beamten des Ver­
waltungshilfsdienstes vorgesehenen 
Amtstitel. 

~=~-/a~s~;e: / _______ A_m_t_st_it_e_I_'I _____ 1 

lu.L' (Dienstposten) (Amtstitel) 

An Stelle der im Abschnitt I bestimmten Erforder­
nisse eine mindestens vierjährige Verwendung als 
zeitverpflichteter Soldat oder als nach § 49 Abs. 6 
des Wehrgesetzes, BGB!. Nr. 181/1955, bzw. nach 
§ 11 oder § 49 Abs. 6 des Wehrgesetzes in der Fassung 
des Bundesgesetzes, BGB!. Nr. 221/1962, zur Aus­
übung einer Unteroffiziersfunktion herangezogener 
Beamter oder Vertragsbediensteter. 

überdies die erfolgreiche Ablegung der Unter­
offiziersprüfung für den Beschlag-, Feld(Luft)zeug-. 
Musik-, Sanitäts-. Feldkochs- oder Truppendienst. 

Anstell~gserfordernis 

110. Kuriere in der Präsidentschaftskanzlei 

I 
--- ii] 

TI Zweiter Kurier ~l:! 
--- ";;;~ 

:~ (f) 

m Il<~ 
--- :J-u 

IV Erster Kurier '"t:I'" 

---

lenst- halts- ___________ --; ______ ; D " ab Ge-I Amtstitel I 
klasse stufe (Dienstposten) I (Amtstitel) 

Anstellungserfordertus 

111. Mittlerer Dienst im Postspark~ssenamt 

I Kanzlist '" Für die Definitivstellung überdies die erfolgreiche 
--- ~ Ablegung der Fachprüfung ["Ur den mittleren Dienst 

Adjunkt ~ im Postsparkassenamt. 
" TI '" ., 

4 ~ 

------ Offizial ~ I 

m '" 
--- & 

m 2 Oberoffizial '" " '"t:I 
---
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,~. 

Dienst-! 
klasse 

I 

II 

III 
---

IV 

Adjunkt 

Offizial 

Oberoffizial 

18 der Beilagen 227 

neu 

109. Mittlerer Dienst in der Heeresverwaltung 

Amtstitel Anstellungserfordernis 

Eine mindestens vierjährige Verwendung als zeit 
verpflichteter Soldat und die erfolgreiche Able gung 
der Prüfung für Unteroffiziere des Truppendienstes 
ausgenommen die Fachrichtungen Kanzleidienst un J 
Wirtschaftsdienst. 

. , 

110. Dienst der Kuriere der Präsidentschaftskanzlei 

Dienst-I _________ Am __ ts_t_it_el ___ ,--_____ / 

klasse (Dienstposten) I (Amtstitel) 
Anstellungserfordernis 

I 

II 

III 

IV 

Dienst-I 
klasse 

I 

II 

III 
---

IV 

Zweiter Kurier 

Erster Kurier 

Adjunkt 

Offizial 

Oberoffizial 

der Präsi- , 
dentschafts-
kanzlei 

111. Mittlerer Dienst im Postsparkassenamt 

Amtstitel Anstellungserfo:dernis 

Für die Definitivstellung die erfolgreiche Ablegung 
der Prüfung für den mittleren Dienst im Post spar-
'kassenamt. 

, 

16 
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228 18 der Beilagen 

alt 

lenst- halts- ---________ --; ____ _ D " ab Ge-I Amtstitel I 
klasse stufe (Dienstposten) I (Amtstitel) 

Anstellungserfordernis 

118. Straßen-, Strom-, Hafen- und Bruckenmeister 

I 

TI 

III 

In 2 

Anmerkung: 

Straßen(Strom-, Hafen-, Brücken)­
meister 1) d. 

Oberstraßen(Oberstrom-, Oberhafen-, 
Oberbrücken)meister 1) d. 

1) Je nach dem verliehenen Dienstposten. 

Überdies die Absolvierung einer Fachschule bau­
gewerblicher Richtung an einer gewerblichen Bun~es­
lehranstalt oder einer gleichwertigen Anstalt, ferner 
bei Straßeruneistern die erfolgreiche Ablegung der 
allgemeinen Kraftwagenlenkerprüfung, bei Strom­
und Hafenmeistern der allgemeine Befähigungsnach­
weis zur selbständigen Führung von Motorbooten 
sowie zur selbständigen Bedienung von Bootsmot0-
ren, in allen Fällen außerdem für die Definitivstellung 
die erfolgreiche Ablegung der Straßen(Strom-, Hafen-, 
Brücken)meisterprüfung. 

Den Absolventen einer Werkmeisterschule bau­
gewerblicher Richtung an einer der vorbezeichneten 
Lehranstalten wird die Studienzeit an dieser Schule 
bis zum Höchstausmaß von zwei Jahren in die im 
Abschnitt I vorgeschriebene Verwendungszeit ein­
gerechnet, soweit sie nach Vollendung des 18. Lebens-
jahres zurückgelegt worden ist. " 

Bei Strom- und Hafenmeistern wird das Erfordernis 
der Absolvierung einer Fachschule baugewerblicher 
Richtung an einer gewerblichen :Sundeslehranstalt 
ersetzt durch eine entsprechende praktische Erpro­
bung im Schiffahrtsaufsichtsdienst oder beim Wasser­
bau an öffentlichen Gewässern. 
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Dienst-I klasse Amtstitel 

I Sanitätsadjunkt 

II Sanitätsoffizial 

III 
Sanitätsoberoffizial 

IV 

18 der Beilagen 229 

neu 

112. Sanitäts hilfsdienst 

Anstellungserfordernis 

Die Berechtigung ZUJ: Ausübung von Tätigkeiten 
des Sanitätshilfsdienstes nach den Bestimmungen 
des Krankenpflegegesetzes. 

113. Mittlerer Dienst der Schiffahrtspolizei 

Dienst-I klasse Amtstitel 

I 
Strommeister 

II 

III 
Oberstrommeister 

IV 

Anstellungserfordernis 

Eine mindestens dreijährige Verwendung im 'Be­
reich der 'Schiffahrtspolizei, im gleichzuwertenden 
Schiffahrtsdienst oder beim Wasserbau' an öffentlichen 
Gewässern, ferner die erfolgreiche Ablegung der Prü­
fung zur Erlangung eines Schiffsführerpatentes mit 
der Berechtigung zur Führung von Motorschiffen 
mit einer Länge bis 20 m über alles auf der österreichi­
schen Strecke der Donau und die erfolgreiche Able­
gung der Prüfung zum Nachweis der Befahigung 
zur selbständigen Wartung von Schiffsmotoren bis 
200 PS. 

Überdies die erfolgreiche Ablegung der Strom­
meisterprüfung. 

18 der Beilagen XII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 229 von 249

www.parlament.gv.at



230 18 der Beilagen 

alt 

lenst- halts- ___________ ---, ____ _ , 'D' I ab Ge-I Amtsthel I 
klasse stufe (Dienstposten) 'I (Amtstitel) 

Anstellungserfordernis 

115. Einfacher statistischer Dienst 

I Kanzlist d. Für die Definitivstellung überdies die erfolgreiche 
--- Ablegung der Fachprufung für den einfachen statisti-

II Adjunkt d. sehen Dienst: 

4 Offizial d. 
--- ---

III 
---

III 2 Oberoffizial d. 
---

-

-

lenst- halts- - __________ ---., ____ _ D · (ab Ge-I Amtstitel ' I 
klasse stufe (Dienstposten) I (Amtstitel) 

Anstellungserfordernis 

116. Steuereintreibungsdienst 

I Steuerexekutor Für die Definitivstellung überdies die erfolgreich e 
--- Ablegung der Fachprüfung für den Steuereintreibungs 

II Steuerexekutionsadjunkt dienst. 

4 Steuerexekutionsoffizial 
------

III 
---

III 2 Steuerexekutionsob~roffizial 
---

" 
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Dienst-j 
klasse 

I 

II 

III 
---

IV 

Dienst-! 
klasse 

I 

II 
---

III 
---

IV 

Adjunkt 

Offizilil 

Oberoffizial 

Adjunkt 

Offizial 

Oberoffizial 

18 der Beilagen 231 

neu 

114. Mittlerer statistischer Dienst 

Amtstitel Anstellungserfordernis 

Für die Definitivstellung die erfolgreiche Ablegung 
der Prüfung für den mittleren statistischen Dienst. 

-
~ .... 

-

115. Steuereintreibungsdienst 

Amtstitel Anstellungserfordernis 

Für die Definitivstellung die erfolgreiche Ablegung 
der Prüfung für den Steuereintreibungsdienst. 
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232 18 der Beilagen 

alt 

lenst- h I '----------------:-------D - lab Ge- Amtstitel I 
kl a ts- ,-

asse stufe (Dienstposten) I (Amtstitel) 
Anstellungserforderrus 

I 

119. Mittlerer technischer Dienst 

Beamter des mittleren technischen 
Dienstes d. 

Für die Definitivstellung überdies die erfolgreiche 
Ablegung einer die Kenntnisse für den Dienst er-

------+---__ ~ ____________ I weisennen Prüfung. 

11 

III 

Technischer Adjunkt d. Bei den Agrarbehörden überdies für die Anstellung 
___ 11 ___________________ 1 die Absolvierung einer Fachschule baugewerblicher 

Richtung an einer technischen oder gewerblichen 
Bundeslehranstalt, einer gleichwertigen Anstalt oder 4 Technischer Offizial d. 

eines dreijährigen Fachkurses beim Amt einer Landes­
regierung, der von diesem nach einem vom Bundes­

---11-------------------1 ministerium für Land- und Forstwirtschaft geneh-
III 2 Technischer Oberoffizial d. ~ rnigten Lehrplan eingerichtet wurde. 

Zeitverpflichtete Soldaten sind, wenn das zuständige 
Bundesministerium nichts anderes bestimmt, von der 
Ablegung der Prüfung nach Abs. 1 befreit, wenn sie 
die Prüfung für die Unteroffiziere des lufttechnischen 
Dienstes oder die Prüfung für die technischen Unter­
offiziere abgelegt haben. 

Dienst-I ab Ge-I Amtstitel I 
klasse halts- --------------:,-----

stufe (Dienstposten) (Amtstitel) 
. Anstellungserfordernis 

120. Mittlerer Verkehrs dienst im Bereich der Post- und Telegraphenverwaltung 

I 
---

II 
---

III 
---

III 
---

Postexpeditor An Stelle des im Abschnitt I vorgeschriebenen 
___ 1-------------------1 Erfordernisses eine zweijährige Verwendung "als 

Postadjunkt 

2 Postoberadjunkt 

definitiver Beamter eines Dienstzweiges der Ver­
wendungsgruppe E oder eine sechsjährige Verwen­
wendung als Vertragsbediensteter im Post~ und Tel~ 
graphendienst, davon zwei Jahre in probeweiser 

---11-------------------1 Verwendung im Dienstzweig; überdies die Ablegung 
der Verkehrsdienstprüfung I (Verkehrsdienstptü­

----J---------------------,-I fung I für Kraftwagenlenker). Im Kraftfahrdienst 
außerdem die Erlemung des Schlosser-, Mechaniker­
oder eines anderen in den genannten Dienst ein­
schlägigen metallverarbeitenden Gewerbes und die 
erfolgreiche Ablegung der allgemeinen Kraftwagen­
lenkerprüfung. 
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neu 

116. Mittlerer· technischer Dienst 

Dienst-/ 
klasse 

I 

II 

III 

---
IV 

Amtstitel 

TechnisCher Adjunkt 

Technischer Offizial 
, 

Technischer Oberoffizial 

Anstellungserfordernis 

1. Bei den Agrarbehörden: die Absolvierung 
einer technischen Fachschule baugewerblicher Rich­
tung oder eines drei jährigen Fachkurses beim Amt 
einer Landesregierung, der nach einem vom Bundes­
ministerium für Land- und F!Jrstwirtschaft genehmig­
ten Lehrplan eingerichtet wurde. 

Für die Definitivstellung die erfolgreiche Ablegung 
der Prüfung für den mittleren technischen Dienst 
bei den Agrarbehörden. 

2. Sonst: für die Dl:finitivstellung die erfolgreiche 
Ablegung der Prüfung für den mittleren technischen 
Dienst. Diese Prüfung wird· durch die Prüfung 
für Unteroffiziere des technischen Dienstes. ersetzt. 

117. Mittlerer Verkehrsdienst im Bereich der Post- und Telegraphenverwaltung 

Dienst-\ A . 1 klasse mtstlte 

I Postadjunkt 

II Postoffizial 

m 
--- Postoberoffizial 

IV 

Anstellungserfordernis'· 

A. Allgemein (ausgenommen Kraftwagenlenker) : 
1. eine mindestens vierjährige einschlägige Ver­

wendung, davon eine mindestens einjährige erfolg­
reiche Verwendung im Dienstzweig. und 

2. die erfolgreiche Ablegung der Verkehrsdienst­
prüfung I (Allgemein). 

B. Für Kraftwagenlenker im Verkehrsdienst: 
1. a) die Erlernung eines in den Dienst einschlägi­

gen metallverarbeitenden Gewerbes (Lehrberbfes) 
oder 

b) eine mindestens einjährige erfolgreiche Ver­
wendung im Dienstzweig, 

2. die erfolgreiche Ablegung der für die Dienst­
verwendung erforderlichen Kraftwagenlenkerprüfung 
und 

3. die erfolgreiche Ablegung der Verkehrsdienst­
prüfung I für Postautolenker. 

In den Prüfungsvorschriften für die angeführten 
Verkehrsdienstprüfungen I ist abweichend von den 
Bestimmungen des § 14 Abs. 1 die ersttnalige Ablegung 
vor einem Einzelprüfer vorzusehen; eine Wiederholung 
der Prüfung hat jedoch vor einer dem § 14 entsprechen­
den Kommission zu erfolgen. 
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234 18 der Beilagen 

alt 

Dienst-Ia~a?t:~ 1_' _____ ~_A_m_t_st_i_te_l _ __,_-----I 
klasse stufe (Dienstposten) I (Amtstitel) 

Anstellungserfordernis 

121. VerwaItungshilfsdienst (einschließlich Kanzleidienst) 

I 

II 

4 

III 

Beamter de~ Verwaltungshilfsdienstes 
(Kanzlist) 1) d. 

Adjunkt 
(Kanzleiadjunkt) 1) d. 

Offizial 
(Kanzleioffizial) 1) d. 

Überdies für Beamte, die überwiegend als Steno­
typisten verwendet werden, die erfolgreiche Ablegung 
der Stenotypieprüfung, für die übrigen Beamten des 
Dienstzweiges die erfolgreiche Ablegung der Allge­
meinen Kanzleiprüfung (Erlaß des Bundesministeriums 
für Unterricht vom 9. November 1950, Zl. 48.235-
IV/19 alSO, Verordnungsblatt für den Dienstbereich 
des·Bundesministeriums für Unterricht, Nr;121j19S0), 
im Bereich der Post- und Telegraphenverwaltung 

,außerdem eine sechsjährige einschlägige Verwendung 
------------------------1 als Vertragsbediensteter oder eine zweijährige Ver-

III 2 

Anmerkung: 

Oberoffizial 
(Kanzleioberoffizial) 1) d. 

1) Diese Titel gelten für den. Kanzleidienst. 

wendung als definitiver Beamter der Verwendungs­
gruppe E. 

An Stelle der Allgemeinen Kanzleiprüfung ist im 
Bereich der Justizverwaltung die "erste Kanzlei­
prüfung", Verordnung vom 18. Juli 1897, BGBI. 
Nr. 170, im Bereich der Finanzverwaltung die Prüfung 
für den Verwaltungshilfsdienst in der Finanzverwal 
tung abzulegen. 

Im Falle der ÜbersteIlung eines öffentlich-rechtlichen 
Bediensteten aus dem Bereich der Justizverwaltung 
oder der Finanzverwaltung in den Bereich einer an­
deren Verwaltung ersetzen die im zweiten Absatz 
genannten Prüfungen die Allgemeine Kanzleiprüfung . 
bei einer ÜbersteIlung in den Bereich der Justizver 
waltung ersetzt die Allgemeine Kanzleiprüfung (die 
Prüfung für den Verwaltungs!).ilfsdienst in der Finanz 
verwaltung) die "erste' Kanzleiprüfung" ; bei einer 
ÜbersteIlung in den Bereich der Finanzverwaltung 
ersetzt die Allgemeine Kanzleiprüfung (die "erste 
Kanzleiprüfung") die Prüfung für den Verwaltungs 
hilfsdienst in der Finanzverwaltung. 

Zeitverpflichtete Soldaten, die die Wirtschafts 
unteroffiziersprüfung oder. die Kanzleiunteroffiziers 
prüfung abgelegt haben, und Wachebeamte sind 
sofern das zuständige Bundesministerium nichts 
anderes bestimmt, von der Ablegung der Allgemeinen 
Kanzleiprüfung befreit. 
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neu 

118. Mittlerer Verwaltungsdienst und Kanzleidienst 

Dienst-I 
klasse 

I Adjunkt 
Kanzleiadjunkt 1) 

11 Offizial 
Kanzleioffizial 1) 

---
III 

Oberoffizial ---
IV Kanzleioberoffizial 1) 

Anmerkung: 

Amtstitel Anstellungserfordernis 

Für die Definitivstellung 
a) für Beamte, die überwiegend als Stenotypisten 

verwendet werden, die erfolgreiche Ablegung der 
'Stenotypieprüfung, . 

b) für die sonstigen im Bereich des Bundesmini­
steriums' für Justiz verwendeten Beamten die erfolg­
reiche Ablegung der Gerichtskanzleiprüfung und 

c) für die übrigen Beamten die erfolgreiche Ab­
legutig der Allgemeinen Kanzleiprüfung oder im Be­
reich der Finanzverwaltung die erfolgreiche Ablegung 
der Prüfung für den mittleren Verwaltungsdienst 
in der Finanzverwaltung. 

Beamte, die die Prüfung für Unteroffiziere des Trup­
_pendienstes mit der Fachrichtung Wirtschaftsdienst 
abgelegt haben, sowie Wachebeamte sind von det 
Ablegung der in Abs. 1 genannten Prüfung befreit. 

1) Diese Amtstitel gelten für Beamte im Kanlzeidienst. 
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236 18 der Beilagen 

alt 

Dienst-I t~;: 1 ________ A_m_t_S_ti_te_I_-. _____ 1 

klasse stufe (Dienstposten) I (Amtstitel) 
Anstellungserfordernis 

122. Vollstreckungsdienst und Gefangenenaufsichtsdienst bei Bezirksgerichten 

I Vollstrecker" d. Für die Definitivstellung überdies die erfolgreiche 
(Gefangenenaufseher) 1) Ablegung der Gerichtsvollzieherprufung. 

---
VoUstreckungsadjuilkt d. 
(Gefangenenaufsichtsadjunkt) 1) -

11 

4 
------ VoUstreckungsoffizial d. 

III (Gefangenenaufsichtsoffizial) 1) 

III 2 Vollstreckungsoberoffizial d. 
(Gefangenenaufsichtsoberoffizial) 1) 

---

Anmerkung: 
1) Je nach Verwendung. 

Dienst-Ia~a~;: \_" _______ A_m_t_S_ti_te_I_-:-_____ 1 

klasse stufe (Dienstposten) I (Amtstitel) 
Anstellungserfordernis 

125. Mittlerer Wirtschafts dienst (einschließlich Gestütswirtschaftsdienst) 

I Wirtschafter d. 1) 
"----

Oberwirtschafter d. 1) 
II 

4 
------ Wirtschaftsoffizial d. 1) 

III 
---

III 2 Wirtschaftsoberoffizial d. 2) 
---

Anmerkung: _ 
1) An Stelle dieses Amtstitels tritt nach Maßgabe der Verwendung des Beamten der Amtstitel "Besehlagmeister d.", 

"Gestütmeister d." oder "Bereiter 2. Klasse der Spanischen Reitschule". 
8) An Stelle dieses Amtstitels tritt nach Maßgabe der Verwendung des Beamten der Amtstitel "Oberbeschlag­

meister d.", Obergestütmeister d." oder "Bereiter 1. Klasse der Spanischen Reitschule". 
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Dienst-/ 
klasse 

I 

TI 

III 
---

,IV 

Dienst-I 
klasse 

I 

II 

III 
---

IV 

18 der Beilagen 237 

n.eu 

119. V Qllstreckungsdienstund GefangenenaufsichtsCuenst bei Bezirksgerichten 

Amtstitel Anstellungserforderrus 

Adjunkt Für die Definitivstellung die erfolgreiche Ablegung 
.. der Geiichtsvollzieherprüfung. 

üffiz~al 

Oberoffizial 

\ 

120. Mittlerer Wirtschaftsdienst und Gestütsdienst 

Amtstitel Anstellungserfordemis 

Adjunkt Für die Definitivstellung die erfolgreiche Ablegung 
Gestütsmeister 1) .der Prüfung für den mittleren W.u:tschaftsdienst. 

Offizial 
Gestütsmeister 1) 

Oberoffizial 
Obergestütsmeister 1) 

Anmerkung: 
1) Bei Verwendung im Gestütsdienst. 

17 
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238 18 der B~ilagen 

alt 

. I ab Ge-I Amtstitel D1enst- halts- ___________ ---; _____ _ 

klasse stufe (Dienstposten) (Amtstitel) 
Anstellungserfordernis 

126. Dienst der Zollmeister 

I 
-

11 Zollmeister 
-

III 

An Stelle des im Abschnitt I bestimmten Ertorder. 
nisses eine nach Vollendung des 18. Lebensjahres zu­
rückgelegte achtzehnjährige Verwendung als Magazin­
meister oder eine gleich zu wertende Verwendung 
(Praxis), davon mindestens sechs Jahre im Dienst­
zweig "Hilfsdienst beim Zollverfahren" . ------ -----------------1 überdies die Verwendung als Leiter eines Zo11-

m 2 Oberzollmeister magazins oder als Stellvertreter des . Leiters eines 
- --- ------------------1 der folgenden Zollmagazine: 

Zollmagazin 1+ m, IX, X, XII, XV, Postüber­
nahme, Zentralpost- und Paketamt in Wien. 
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Dienst­
klasse 

II 

III 

IV 

. Amtstitel 

Zollmeister 

Oberzollmeister 

18 der Beilagen 239 

neu· 

121. Zollagerdienst 

Anstellungserfordernis 

Eille nach Vollendung des 18. Lebensjahres zurück­
gelegte zwölf jährige Verwendung in einem Magazin 
oder eine gleichzuwertende Verwendung (Praxis), 
davon mindestens zwei Jahre im Dienstzweig "Zol1-
lagerhilfsdienst" . . 

Überdies die Verwendung als 
a) Leiter oder stellvertretender Leiter eines Zoll­

lagers (einschließlich Post- und Wertpaketlagers) 
der Zollverwaltung oder 

b) übernahme- oder Ausgabebeamter in einem 
Zollager (einschließlichPostpaketlager) oder Leiter 
oder stellvertretender Leiter des Zollagerhilfsdienstes 
bei einem Zollamt oder einer Zollabfertigungsstelle 
oder 

c) Leiter einer Wertkabine bei einem Zollamt. 

18 der Beilagen XII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 239 von 249

www.parlament.gv.at



240 18 der Beilagen 

Auslaufende Dienstzweige gemäß Art. II Abs. 3;' denen kein neuer Dienstzweig gegenübersteht 

lenst- halts-D . jabGe-\ 
klasse stufe . 

Amtstitel 

(Dienstposten) . I . (Amtstitel) \' 
Anstellungserfordernis 

106. Berg- und Hüttenmeister (einschließlich Aufsichtsb~am~e) bei den Salinen 

I 

II 

III 

Bergmeister 
(Hüttenmeister) 1) d. 

---' - ~--'-----'.,,----'--------I 

III 2 Oberbergmeister . 
. (Oberhüttenmeister) 1) d. 

---- -,--,.---..,.-----:-:-----,-----

Anmerkung: 
1) Für Dienstposten im Hüttenbetrieb. 

überdies die Absolvierung einer Fachschule an der 
Berg- und Hüttenschule. . 

107. Gärtner in selbständiger Verwendung an wissenschaftlichen Anstalten und Versuchs­
gärten und an Bundesgärten 

I Gärtner d. . überdies die erfolgreiche Absolvierung der Bundes 
------ gartenbauschule oder einer gleichwertigen Anstalt 

II 
--- Obergärtner d. 

III 
------

III 2 Gartenmeister d. 
------

IV Obergartenmeister d. 
------

111. Maschinisten in Dampf-, Verbrennungskraft- und elektrischen Betrieben 

I 
Maschinist d. 

II 
-------------------1 

iI 4 Obermaschinist d. 
---------------'------1 

An Stelle des im Abschnitt I bestimmten Erforder­
nisses eine nach Vollendung des 18. Lebensjahres 
zurückgelegte fünf jährige Verwendung als Beamter 
des Dienstzweiges Nr. 130. 

Im Bereich des Bundesbaudienstes ist überdies der 
Nachweis der im' Abschnitt . VI der Verordnung 
BGBI. Nr. 227/1927 vorgeschriebenen Prüfung so­
wohl für Dampfkesselwärter als auch für Maschinen­
wärter zu erbringen. 
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18 der Beilagen 241 

lenst- halts- ___________ ~ ... -.----D · lab Ge-I Amtstitel I 
klasse stufe (Dienstposten) 1 (Amtstitel) 

Anstellungserforderrus 

112. Dienst der dip!. Pflegerinnen und der dipl. medizinischen Laborantinnen 

I 

'11 Pflegerin 2. Klasse 
(Medizinische Laborantin 2. Klasse) 1) d. 

III 

-------------------------------1 
III 2 Pflegerin 1. Klasse 

(Medizinische Laborantin 1. Klasse) 1) d. 
------------------

Anmerkung: 
1) Je nach dem verliehenen Dienstposten. 

Der nach Abschnitt I erforderliche Nachweis ist 
durch das Diplom einer Krankenpflegerin bzw. das 
Diplom einer medizinischen Laborantin zu erbringen. 

117. Erster Steuermann im Wasserbaudienst 

I 

11 Erster 'Steuermann d. 

III 
------------------

An Stelle des im Abschnitt I vorgeschriebenen 
Erfordernisses eine nach Vollendung des 18. Lebens­
jahres zurückgelegte fünf jährige Verwendung als 
zweiter Steuermann im Wasserbaudienst sowie die 
erfolgreiche Ablegung einer die Kenntnisse für den 
Dienst erweisenden Prüfung. 

[Der folgende Dienstzweig läuft nur hinsichtlich der Straßenmeister aus; im übrigen wird er in den Dienstzweig 113 
(neu) übergeleitet.] 

118. Straßen-, Strom-, Hafen- und Brückenmeister 

I 

11 

III 

Straßen(Strom-, Hafen-, 
Brucken)meister 1) d. 

---- -'-------~-------I 

III 2 Oberstraßen(Oberstrom-, Oberhafen-,. 
Oberbrücken)meister 1) d. 

------------------

Anmerkung: 
1) Je nach dem verliehenen Dienstposten. 

Überdies die Absolvierung einer Fachschule bau­
gewerblicher Richtung an einer gewerblichen Bundes­
lehranstalt oder einer gleichwertigen Anstalt, ferner 
bei Straßenmeistern die erfolgreiche Ablegung der 
allgemeinen Kraftwagenlenkerprüfung, bei Strom­
und Hafenmeiste,n der allgemeine Befähigungsnach­
weis zur selbständigen Führung von Motorbooten 
sowie zur selbständigen Bedienung von Bootsmotoren, 
in allen Fällen außerdem für die Definitivstellung die 
erfolgreiche Ablegung der Straßen(Strom-, Hafen-, 
Brucken)meisterprüfung. 

Den Absolventen einer Werkmeisterschule bau­
gewerblicher Richtung an einer der vorbezeichneten 
Lehranstalten wird die Studienzeit an dieser Schule 
bis zum Höchstausmaß von zwei Jahren in die im 
Abschnitt I vorgeschriebene Verwendungszeit einge­
rechnet, soweit sie nach Vollendung des 18. Lebens­
jahres zurückgelegt worden ist. 

Bei Strom- und Hafenmeistern wird das Erfordernis 
der Absolvierung einer Fachschule baugewerblicher 
Richtung an einer gewerblichen Bundeslehranstalt 
ersetzt durch eine entsprechende praktische Erprobung 
im Schiffahrtsaufsichtsdienst oder beim Wasserbau 
an öffentlichen Gewässern. 
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242 

lenst- halts-D · labGe-1 
klasse stufe 

I 

II 

III 

III 2 

Amtstitel 

(Dienstposten) 

Werkmeister d. 

Oberwerkmeister d. 

18 der Beilagen 

Anstellungserfordernis 

123. Werkmeister 

Überdies die Absolvierung einer Fachschule an 
einer gewerblichen Bundeslehranstalt oder einer 
gleichwertigen Anstalt; Absolventen einer Werk­
meisterschule an einer dieser Lehranstalten wird die 
Studienzeit an dieser Schule in die im Abschnitt I 
vorgeschriebene Verwendungszeit eingerechnet, so­
weit sie nach Vollendung des 18. Lebensjahres zurück­
gelegt worden ist. 

124. Mittlerer Werkstättendienst im Bereich der Post- und Telegraphenverwaltung 

I 

II 

III 

III 2 

Werkstättenmonteur d. 

Werkstättenadjunkt d. 

Werkstättenoberadjunkt d. 

An Stelle der im Abschnitt I bestimmten Erforder­
nisse eine zweijährige Verwendung als definitiver 
Beamter der Verwendungsgruppe E oder eine sechs­
jährige einschlägige Verwendung als Vertragsbe­
diensteter (Arbeiter) im Post- und Telegraphen­
dienst nach-Erlernung eines einschlägigen Gewerbes. 
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18 der Beilagen 

Dienstzweigeordnung - Teil E 

Gegenüberstellung des bisher geltenden Textes mit dem neuen 

(Fassung 1. Gehaltsüberleitungsgesetz-Novelle 1970) 

alt 

Dienstzweigeverordnung - Anlage 1 

Dienstzweigeordnung 

TEIL E: 

Dienstposten der Verwendungsgruppe E. 

Abschnitt 1. 

Gemeinsame Bestimmungen über die besonderen 
Anstellungserfordernisse für die in der Verwen­

dungsgruppe E eingereihten Dienstzweige: 

Erfordernis für die Erlangung von Dienst­
posten dieser Dienstzweige ist eine insbesondere 
durch den Gesellenbrief (Lehrzeugnis und Zeug­
nis über die bestandene Gesellenprüfung) nach­
zuweisende handwerksmäßige Ausbildung oder 
die sonstige im Bundesdienst oder außerhalb 
dieses Dienstes erworbene Eignung für den 
Dienstzweig. 

neu 

GÜG. - Anlage zu Abschnitt I 

Dienstzweigeordnung 

TEIL E 

Hilfsdienst 

243 
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244 18 der Beilagen 

alt 

Abschnitt II 

Dienstzweige, Amtstitel und Anstellungserfordernisse 

Dienst-I t~:~ 1 ________ A_m_t_S_ti_te_I_--,-_____ 1 

klasse stufe (Dienstposten) I (Amtstitel) 
Anstellungserfordernis 

127. Allgemeiner Hilfsdienst-

I 

TI 

m 

Amtsgehilfe (Hilfsaufseher, Laboratoriums­
gehilfe, Hilfspflegerin, Hilfspräparator, 
Obduktionsgehilfe, Hilfswerkführer, 
Druckereigehilfe, Gartengehilfe, Tier­
gartengehilfe, Reitgehilfe, Wirtschafts­
gehilfe, Portier) 1) d. 

Amtswart (Aufseher, Laborant, Hilfs­
pflegerin, Präparator, Obduktions gehilfe, 
Werkführer, Amtsdrucker, Gartenwart, 
Tierwärter, Reitgehilfe, Wirtschafts­
gehilfe, Portier) 1) d. 

-----------------,.----1 

Anmerkung: 
1) Je nach der Verwendung. 

Dienst-I t~:~ 1 _______ A_m_t_st_it_e_I_...,-_____ 1 

klasse stufe (Dienstposten) (Amtstitel) 

Im Bereich der Post- und Telegraphenverwaltung 
überdies eine nach Vollendung des 18. Lebensjahres 
zurückgelegte mindestens vierjährige einschlägige 
Verwendung als Vertragsbediensteter (Arbeiter) im 
Post- und Telegraphendienst. 

Anstellungserfordernis 

129. Bau- und Erhaltungshilfsdienst im Bereich der Post- und Telegraphenverwaltung 

I Telegraphengehilfe Überdies eine nach Vollendung des 18. Lebens 
--- jahres zurückgelegte mindestens vierjährige ein 

TI Telegraphenmanipulant schlägige Verwendung als Vertragsbediensteter (Ar 
beiter) im Post- und Telegraphendicnst. 

5 Telegraphenobermanipulant 
------

III 
---
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Anmerkung: 

18 der Beilagen 

neu 

Hilfsdienst 

Dienstzweige und Amtstii:el 

122. Allgemeiner Hilfsdienst 

Dienst-I Amtstitel 
klasse 

Amtsgehilfe (Hilfsaufseher, Laboratoriumsgehilfe, 
I Hilfspräparator, Hilfsportier) 1) 

Amtswart (Au(seher, Laborant, Präparator, Por-
n tier) 1) 

Oberamtswart (Oberaufseher, Oberlaborant, "Ober-
In präparator, Oberportier) 1) 

1) Je nach Verwendung. 

245 

123. Bau- und Erhaltungshilfsdienst im Bereich" der Post- und Telegraphenverwaltung . 

Dienst-I '. 
klasse " 

I Fernmeldegehilfe 

Amtstitel 

n Fernmeldemanipulant 

m Fernmeldeoberrnanipulant 
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246 18 der Beilagen 

alt 

kl
lenst- halts- -------------,-----D ' ab Ge-I Amtstitel . I 
asse stufe (Dienstposten) I (Amtstitel) 

Anstellungserfordernis 

136. Verkehrshilfsdienst im Bereich der Post- und Telegraphenverwaltung 

I Postgehilfe Überdies eine nach Vollendung des 18. Lebensjahres 
--- zurückgelegte, mindestens vierjährige einschlägige 

Postmanipulant Verwendung als Vertragsbediensteter (Arbeiter) im 

II --- Post- und Telegraphendienst. 

5 
------ Postoberinanipulant 

III 
---

lenst- halts- 1-___________ ,---____ _ D' lab Ge- Amtstitel l 
klasse stufe (Dienstposten) I (Amtstitel) 

Anstellungserfordernis 

139. Hilfsdienst beim Zollverfahren 

I Zollgehilfe 
---

II Zollwart 

5 Oberzollwart 
------

III 
---
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neu 

124. Verkehrshilfsdienst im Bereich der Post- und Telegraphenverwaltung 

Dienst-I 
klasse 

I Postgehilfe 

II Postmanipulant 

m Postobermanipulant 

Amtstitel 

125. ZollagerhiHsdienst 

Dienst-I Amtstitel 
klasse 

I Zollgehilfe 

II Zollwart 

III Oberzollwart 

247 
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248 18 der Beilagen 

Auslaufende Dienstzweige gemäß Art. ][I Abs. 2, denen kein neuer Dienstzweig gegenübersteht 

D · I ab Ge-I Amtstitel - I lenst- halts- ___________ --, _____ _ 
klasse tuf (D' ) A I S e lenstposten ( mtstitel) 

Anstellungserfordernis 

128. Baggerführer und zweiter Steuermann im Wasserbaudienst 

I 

II 

m 

Anmerkung: -

Baggerführer, zweiter Steuermann 1) d. 

Für den zweiten Steuermann: Überdies die erfolg­
reiche Ablegung der allgemeinen Nauführerprufung. 

I) Je nach dem verliehenen Dienstposten. 

130. Dampfmaschinen-, Verbrennungskraftmaschineti-, Hochdruckdampfkessel- und 
Elektrowärter, Walzenführer 

I Maschinengehilfe d. 
---

II Maschinenwärter d. 

5 
------ Obermaschinenwärter d. 

m 
---

I 

II Kraftwagenlenker d. 

m 

a) Für Dampfmaschinen-, Verbrennungskraftma-
schinen- und Hochdruckdampfkesselwärter sowie 
für Walzenführer überdies die erfolgreiche Ablegung 
der in Abschnitt IV der Verordnung BGBl. Nr. 227/ 
1927 vorgeschriebene Prüfung für Betriebswärter. 

b) Für Elektrowärter der Nachweis der norwendigen 
Kenntnisse und Fertigkeiten zur Bedienung und War-
rung elektrisCher Starkstromeinrichrungen. 

132. Kraftwagenlenker 

Erlernung des Schlosser- oder Mechanikergewerbes, 
überdies die erfolgreiche Ablegung der allgemeinen 
Krafrwagenlenkerprüfung. 

----------.,..,-----------1 

Anmerkung: 
Krafrwagen1enker in besonders verantworrungsvoller Verwendung (bei Mitgliedern der Bundesregierung oder 

in einer gleichzuhaltenden Verwendung) führen, sofern sie mindestens die Dienstklasse II erreicht haben, für die Zeit 
dieser Verwendung über Anordnung des zuständigen Bundesministers den Amtstitel "Fahrmeister d.". 

133. Schulwarte 

I Schulgehilfe d. 
------

II 
--- Schulwart d. 

III 
---

III 2 Oberschulwart d. , 
------
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18 der Beilagen 249 

lenst- halts- ,-__________ -,,..--___ _ D · lab Ge-\ .Am:tstitel I 
klasse stufe (Dienstposten) I (AmtstiteI) . 

Anstellungserforderrus 

134. Straßen- und WasserbauhiHsdienst 
\ .. 

I Straßen(Wasserbau)gehilfe 1) d. 
---

Straßen(Wasserbau)wärter 1) d. 
II 

5 
------ Oberstraßen(Oberwasserbau)wärter 1) d. 

m -
------

Anmerkung: 
1) Je nach dem verliehenen Dieristposten. 

135. Technisch~r HiHsdienst bei den Salinen 

I Hutmann d. 
------

Oberhutmann 2. Klasse d. 
II 

5 
------ Oberhutmann 1. Klasse d; 

III 
---

138. Einfacher Werkstättendienst im Bereich der Post- und Telegraphenverwaltung 

I Werkstättengehilfe d. Überdies eine nach Vollendung des 18. Lebensjahres 
------ zurückgelegte, mindestens vierjährige einschlägige 

II Werkstättenmanipulant d. Verwendung al~ Vettragsbediensteter (Arbeiter) im 
Post- und Telegraphendienst. 

5 
------ Werkstättenobermanipulant d. 

m '-

---
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